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Einleitung 

1. Wie in der Vorbemerkung zum ersten Teil seines 
diesjährigen Gutachtens 1 ) angekündigt, legt der So-
zialbeirat im folgenden den zweiten Teil vor, der sich 
mit langfristigen Problemen der Alterssicherung in 
der Bundesrepublik befaßt. Dieses Gutachten baut 
vor allem auf zwei Grundlagen auf: Zum einen auf 
Diskussionen und Vorarbeiten, die der Sozialbeirat 
und einzelne seiner Mitglieder in einer Reihe von 
Jahren über dieses Problem durchgeführt und die 
auch in mehreren seiner früheren Gutachten 2 ) ih-
ren Niederschlag gefunden haben. Zum anderen ba-
siert es auf dem gemeinsamen Gutachten der vom 
Sozialbeirat eingesetzten Wissenschaftlergruppe 3 ) 
zu längerfristigen Entwicklungsperspektiven der 
Rentenversicherung, das als Anlage diesem Gutach-
ten beigefügt ist. 

2. Der Sozialbeirat befaßt sich im folgenden nicht 
mit einer Reihe von Problemen, die die Wissen-
schaftler in ihrem Gutachten aufgrund eigener Ent-
scheidungen behandelt haben, die aber zum Teil 
über den dieser Gruppe erteilten Auftrag hinausge-
hen. Zu diesen Teilen des Gutachtens der Wissen-
schaftlergruppe nimmt der Sozialbeirat also nicht — 
sei es zustimmend, kritisch oder ablehnend — Stel-
lung, wie überhaupt die Verantwortung für die Aus-
führungen in diesem Wissenschaftlergutachten bei 
der Wissenschaftlergruppe und in den teilweise 
noch nicht vorliegenden Einzelgutachten der Grup-
penmitglieder ausschließlich bei den jeweiligen Ver-
fassern liegt. Zu den Problemen, mit denen sich hier 
der Sozialbeirat in diesem Sinne nicht befaßt, ge-
hört u. a. die Stellungnahme zu der sogenannten 
„84er-Reform", d. h. speziell den Problemen der so-
zialen Sicherung der Frau und der Hinterbliebe-
nen. 

Hier ist nach Ansicht der großen Mehrheit des So-
zialbeirats die Diskussion im Anschluß an das Gut-
achten der Sachverständigenkommission für die so-
ziale Sicherung der Frau und der Hinterbliebenen 
inzwischen so weit vorangeschritten, daß ein erneu-
tes Aufgreifen der gesamten Problematik dem So-
zialbeirat nicht sinnvoll erscheint. Ebenso nimmt 
der Sozialbeirat zu der Ausweitung der Bemes-
sungsgrundlage für den Arbeitgeberbeitrag („Ma-
schinenbeitrag”) nicht Stellung; hier handelt es sich 
um Zusammenhänge, die über die Thematik dieses 
Gutachtens hinausführen. 

3. Die hier zu behandelnden längerfristigen Pro-
bleme der Alterssicherung sind weit über den übli-
chen Fünfjahreszeitraum der mittelfristigen Projek-
tionen hinaus von Bedeutung. Hierzu gehören insbe- 
1) BT-Drucksache 9/290 vom 1. April 1981, S. 101. 
2) So insbesondere im Gutachten vorn 18. Februar 1977, 

BT-Drucksache 8/132 vom 25. Februar 1977, Anlage II. 
3) Vgl. Gutachten des Sozialbeirats vom 23. Februar 1979, 

BT-Drucksache 8/2709 vom 28. März 1979, S. 108. 

sondere die sich anbahnenden Verschiebungen der 
Bevölkerungsstruktur, deren Auswirkungen auf die 
Alterssicherung zwar erst in etwa 10 bis 15 Jahren 
deutlich sichtbar werden, die aber gegenwärtig 
schon weitgehend feststehen oder mit deren Eintre-
ten als Möglichkeit gerechnet werden muß. So steht 
beispielsweise schon heute annähernd fest, wieviele 
Personen im Alter von 60 Jahren und mehr in der 
Bundesrepublik im Jahre 2000 der Altersgruppe der 
dann 20- bis 60jährigen gegenüberstehen werden, 
wenn man einmal von Wanderungsbewegungen und 
einem wahrscheinlichen — die Probleme noch ver-
schärfenden — Anstieg der durchschnittlichen Le-
benserwartung absieht. Bis etwa 2030 ist die Ent-
wicklung dieses „Altersquotienten" ebenfalls schon 
zu einem Teil vorgezeichnet; die dann „Alten" leben 
heute schon und leisten großenteils bereits Alterssi-
cherungsbeiträge. 

Daß auch die Politik schon jetzt unmittelbar Anlaß 
hat, sich mit derartigen langfristigen Fragen zu be-
fassen, hat eine Reihe von Gründen. Dazu gehört vor 
allem die Verantwortung für diejenigen, die schon 
gegenwärtig leben, besonders für die Erwerbstäti-
gen, die sich für ihre Altersversorgung interessieren. 
Zum andern hat das Bundesverfassungsgericht in-
zwischen — insbesondere im Hinblick auf die Hin-
terbliebenenversorgung und die soziale Sicherung 
der Frauen sowie die Besteuerung der Altersein-
kommen — eine Reihe von Regelungen gefordert, 
die auf längere Sicht entscheidend die Entwicklung 
der Alterssicherung beeinflussen. Drittens müssen 
bei der Entscheidung über bestimmte Maßnahmen, 
die gegenwärtig wirtschafts- wie auch sozialpoli-
tisch diskutiert werden (z. B. eine aus arbeitsmarkt-
politischen Gründen geforderte Herabsetzung des 
Renteneintrittsalters), deren langfristige Auswir-
kungen berücksichtigt werden; hierzu gehört auch 
die Frage, ob die auf diese Weise eingeleiteten Ver-
änderungen — falls erforderlich — reversibel sind. 
Im übrigen ist inzwischen eine öffentliche Diskus-
sion über einige dieser längerfristigen Probleme in 
Gang gekommen, die zwar notwendig ist, zum Teil 
aber jene Bevölkerungskreise beunruhigt, die sich 
Gedanken über ihre Alterssicherung machen. Auch 
und gerade im Hinblick hierauf ist es daher erfor-
derlich, bereits gegenwärtig — soweit dies möglich 
ist — zu einer stärkeren Klärung dieser Fragen in 
der Öffentlichkeit beizutragen. 

4. Im vergangenen Jahrzehnt machten sich meh-
rere Fakten bemerkbar oder gewannen an Bedeu-
tung, die die Entwicklung der Alterssicherung auf 
längere Sicht entscheidend prägen. Hierzu zählt ei-
nerseits der „Geburtenknick" um 1970, dessen Aus-
wirkungen auf die zukünftige Bevölkerungsstruktur 
in jüngerer Zeit zwar im Vordergrund der Diskus-
sion über die längerfristigen Probleme standen, 
diese Diskussion jedoch keineswegs allein auslö- 
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sten; zugespitzt hat sich zum anderen das Problem 
der zunehmenden Belastung der berufstätigen Be-
völkerung mit Steuern und Sozialabgaben. Gerade 
da die älteren Personen — und zwar auch jene, die 
(zum Teil neben anderen Alterseinkünften) Renten 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen 
— nicht mehr in ihrer Gesamtheit als „arm" einzu-
stufen sind und ihre Einkünfte somit nicht mehr in 
jedem Falle aus sozialen Gründen verbesserungsbe-
dürftig erscheinen, rückten zwangsläufig zwei Ge-
sichtspunkte immer stärker in den Blickpunkt: Zum 
einen das Verhältnis der verfügbaren Einkommen 
der beruflich Aktiven zu den entsprechenden Ein-
künften der Bezieher von Alterseinkommen, zum 
anderen aber auch die Streuung der Alterseinkom-
men bis hinab zu jenen Personen, die wirklich arm 
sind und für die Sorge um so größer sein muß. Dabei 
spielt die Relation der Hinterbliebeneneinkommen, 
insbesondere der Witweneinkommen, zu anderen 
Alterseinkünften eine zunehmende Rolle. Hinzu 
kommt die Tatsache, daß sich die — vielfach erwar-
tete — trendmäßige Verminderung des wirtschaftli-
chen Wachstums im Vergleich zu dem der sechziger 
und vor allem der fünfiger Jahre nicht nur erheblich 
auf die finanzielle Situation der Alterssicherungs-
träger, sondern auch und vor allem auf den Gestal-
tungsspielraum bei der Einkommensentwicklung 
und Einkommensverteilung auswirken muß und zu 
lebhaften Diskussionen über die Art und Richtung 
solcher Auswirkungen führt. 

5. Unter diesen Umständen sind es zwar auch, aber 
keineswegs nur finanzielle Probleme, die für die län-
gerfristige Gestaltung der Alterssicherung entschei-
dend sind. Unter den Zielbereichen, die in dem Gut-
achten der Wissenschaftlergruppe (vor allem in Ka-
pitel B der Anlage) behandelt werden, hebt der Sozi-
albeirat hier vor allem folgende Gesichtspunkte her-
vor und konkretisiert diese im Hinblick auf die in 
diesem Gutachten zu berücksichtigenden Aufgaben-
komplexe. 

Hauptziel der Alterssicherung ist es, den Menschen 
die Möglichkeit zu geben, bei Ausscheiden aus dem 
„Berufsleben" ihre bisherige Lebenshaltung im we-
sentlichen aufrecht zu erhalten. Dazu gehört es, daß 
ein entsprechendes Verhältnis dès sich bei erfülltem 
Arbeitsleben ergebenden Alterseinkommens zu 
dem vorher erreichten verfügbaren Einkommen, 
also ein entspechendes „Nettorentenniveau" oder 
vielmehr „Nettoalterseinkommensniveau", erzielt 
wird. Dazu gehört ferner eine gerechte Verteilung 
der sich angesichts der angedeuteten Faktoren ab-
zeichnenden Belastung auf die beruflich Aktiven, 
zwischen beruflich Aktiven und Alterseinkommens-
beziehern sowie auf die verschiedenen Gruppen von 
Alterseinkommensbeziehern. Bei der Belastung der 
Aktiven ist auf die Belastbarkeit im Sinne von Lei-
stungsgerechtigkeit und Leistungsbereitschaft Be-
dacht zu nehmen. Soweit die Alterseinkommen 
nicht auf selbsterbrachten Spar- oder Beitragslei-
stungen bzw. deren adäquater „Verzinsung" beru-
hen (und insoweit „beitragsäquivalent" sind), son-
dern auf einer sozialpolitisch motivierten Einkom-
mensumverteilung, müssen alle Gruppen der Akti-
ven an der Finanzierung angemessen beteiligt wer

-

den. Zur gerechten Verteilung von Belastungen in-
nerhalb der Rentnergruppen gehört die materiell be-
sonders bedeutsame Harmonisierung von Belastun-
gen und Leistungen in den verschiedenen Alterssi-
cherungssystemen und die Beseitigung von Unter-
schieden . in den Regelungen dieser Systeme, die 
nicht mit unterschiedlichen Lebens- oder Berufsbe-
dingungen zu begründen sind und daher dem Ver-
fassungsgrundsatz der Gleichbehandlung wider-
sprechen. Es ist daher auszuschließen, daß die Maß-
nahmen zur Lösung der angedeuteten langfristigen 
Probleme der Alterssicherung — etwa der steigen-
den Belastung der Aktiven durch Veränderungen 
der Bevölkerungsstruktur — auf die gesetzliche 
Rentenversicherung beschränkt werden. Hohes Ge-
wicht ist endlich auf die Überschaubarkeit der Be-
dingungen der Alterssicherung für beruflich Aktive 
und Bezieher von Alterseinkommen sowie auf eine 
weitgehende Kontinuität der Entwicklung der Al-
terseinkommen und des Rentenniveaus zu legen. 

6. Der Sozialbeirat wird sich im folgenden auf die 
wichtigsten Lösungsmöglichkeiten für die anstehen-
den Probleme der Alterssicherung unter Beachtung 
vor allem der Verteilungsgerechtigkeit, der Belast-
barkeit und der sozial befriedigenden Alterssiche-
rung konzentrieren. In diesem Sinne werden zu-
nächst die zusätzlichen Belastungen behandelt, wo-
bei den auf längere Sicht vermutlich besonders gra-
vierenden Anspannungen durch den Wandel der Be-
völkerungsstruktur besondere, aber nicht aus-
schließliche Beachtung geschenkt wird. Im gleichen 
Zusammenhang soll auch geprüft werden, inwieweit 
man diese Belastungen durch bestimmte „exogene" 
Veränderungen — wie z. B. verstärkte Zuwande-
rung, Variation der Ausbildungszeiten, Einführung 
von Teilrenten — verringern kann (I). Es wird so-
dann die Frage erörtert, der der Sozialbeirat stets 
besonderes Gewicht beigemessen hat, welche Be-
deutung nämlich in diesem Zusammenhang der 
Harmonisierung der verschiedenen Alterssiche-
rungssysteme zukommt (II). Anschließend werden 
— unter der Voraussetzung einer solchen Harmoni-
sierung — verteilungsgerechte Lösungen zunächst 
innerhalb des Systems der gesetzlichen Rentenver-
sicherungen erörtert; hierzu gehören neuere An-
sätze der seit längerem vieldiskutierten Rentenan-
passung entsprechend der Steigerung der verfügba-
ren Einkommen der Aktiven (sog. modifizierte Brut-
toanpassung), eine verbesserte Ertragsanteilsbe-
steuerung sowie eine modifizierte Bemessungs-
grundlage des Bundeszuschusses (III). Der Sozial-
beirat wird sich sodann mit den speziellen Pro-
blemen einer Mindestsicherung und der Sicherungs

-

pflicht für alle befassen (IV) und endlich das Pro-
blem einer Aktualisierung der allgemeinen Bemes-
sungsgrundlage nochmals aufgreifen (V). 

Der Sozialbeirat betont ausdrücklich, daß alle mit 
zusätzlichen Belastungen zusammenhängenden 
Maßnahmen unter der Perspektive eines wirtschaft-
lichen Wachstums diskutiert werden, das künftig 
zwar möglicherweise geringer als in der Vergangen-
heit ausfällt, aber doch langfristig weiterhin positiv 
bleibt. Alle derartigen Maßnahmen führen entweder 
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direkt zu künftigen Mehrbelastungen der Einkom-
mensbezieher oder haben zumindest unmittelbare 
Verteilungswirkungen. Werden sie in Zeiten vorge-
nommen, in denen über längere Zeit hinweg kein 
wirtschaftliches Wachstum erreicht wird, so bringen 
diese Eingriffe je nach ihrer Verteilungswirkung die 

Gefahr negativer sozialer Auswirkungen (wie z. B. 
einer drastischen Minderung der realen Altersein-
kommen auf längere Sicht), eines noch engeren Ver-
teilungsspielraums und nach Meinung vieler einer 
geringeren Leistungsbereitschaft mit sich, mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit sogar alles dieses. 

I. Zusätzliche Belastungen für die Alterssicherung, insbesondere aufgrund 
von Wandlungen in der Bevölkerungsstruktur, und im Umfeld der 
Versicherungssystematik liegende Lösungsmöglichkeiten 

A. Ursachen für die längerfristig zu erwartenden 
zusätzlichen Belastungen der gesetzlichen 
Rentenversicherung 

7. Es gab und gibt eine Reihe von Umständen, die 
in der Vergangenheit bei der Alterssicherung per 
Saldo zu einer zusätzlichen Belastung der Erwerbs-
tätigen geführt haben und — soweit voraussehbar — 
auch in Zukunft führen werden, wenn dem nicht ent-
gegengewirkt wird. Aus den Vorausberechnungen 
der Bundesregierung über die durchschnittlichen 
erforderlichen Beitragssatzerhöhungen in der Ren-
tenversicherung in den Jahren bis 1995 1 ) ergibt sich. 
— auch wenn man etwaige Kostenwirkungen der 
bevorstehenden Reform der Hinterbliebenenversor-
gung außer acht läßt und bei der Finanzierung keine 
anderen Ausgleichsmöglichkeiten in Betracht 
zieht —, daß je nach Annahme über Beschäftigungs-  
und Lohnentwicklung der Beitragssatz gegebenen-
falls um bis zu 1,5 Prozentpunkte angehoben werden 
müßte, und dies obwohl sich die Bevölkerungsstruk-
tur erst gegen Ende des Rechnungszeitraumes und 
auch dann nur allmählich verschlechtert. Diese Ent-
wicklung ist unter Beachtung der Tatsache zu sehen, 
daß die Gesamtbelastung mit Steuern und Sozialver-
sicherungsbeiträgen in der Vergangenheit stark zu-
genommen hat. Sie stieg z. B. für Arbeitnehmer, ge-
messen am Anteil der Lohnsteuer und der Sozial-
versicherungsbeiträge an der Bruttolohn- und -ge-
haltssumme, in der Zeit von 1950 bis 1980 von 12,5 
v. H. auf 29,8 v.  H. 2 ),  verursacht vor allem durch das 
Hineinwachsen der Einkommen in die Progression 
des Steuertarifs (trotz der von Zeit zu Zeit vorge-
nommenen Tarifkorrekturen) sowie durch stei-
gende Beiträge zur Sozialversicherung. 

Zu den wichtigsten Faktoren, die im Bereich der ge

-

setzlichen Alterssicherung wirksam wurden, gehö- 

1) BT-Drucksache 9/290 vom 1. April 1981, Übersicht B 2, 
S. 23. 

2) Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
(Hrsg.), Materialband zum Sozialbudget 1980, Tabelle M 
IV-1, S. 229. 

ren die Anfang der siebziger Jahre beschlossenen 
Leistungsverbesserungen sowie die im Verhältnis 
zu den Beitragsjahren eines Versicherten längere 
Dauer des Rentenbezugs, die auf die gestiegene Le-
benserwartung, das gesunkene Renteneintrittsalter 
sowie längere Ausbildungszeiten zurückzuführen 
ist. Hinzu kommt, daß die Jahrgänge, die nun nach 
und nach in das rentenberechtigte Alter kommen, zu 
einem größeren Teil Beiträge entrichtet und inso-
fern Rentenansprüche erworben haben, als dies bei 
den vorhergehenden Jahrgängen der Fall war. Fi-
nanzielle Belastungen ergeben sich ferner dadurch, 
daß — im Gegensatz zur Zeit bis etwa 1975 — nach 
Jahren mit relativ hohem Lohnanstieg solche mit 
niedrigeren Zuwachsraten gefolgt sind — und bei 
möglicherweise abnehmendem Produktivitätsan-
stieg vielleicht weiter folgen werden —, was bei ge-
gebener Rentenanpassungsformel (wegen des ein-
gebauten „time-lag") zu einem höheren Rentenni-
veau geführt hat bzw. führen wird. Allerdings haben 
hier die Sanierungsmaßnahmen des 20. und 21. Ren-
tenanpassungsgesetzes dazu geführt, daß der so be-
schriebene Anstieg des Rentenniveaus korrigiert 
wurde. Abgesehen davon bestand bisher im allge-
meinen eine Tendenz, Veränderungen der Lei-
stungsstrukturen immer nur „nach oben" vorzuneh-
men. Ein solches Vorgehen erscheint bei kommen-
den Reformen (wie der bis 1984 vom Bundesverfas-
sungsgericht geforderten) im Hinblick auf die be-
reits erreichte hohe Abgabenlast und die sich ohne-
hin abzeichnenden Finanzierungsschwierigkeiten 
der Rentenversicherung zunehmend problematisch, 
so daß künftig in verstärktem Maße möglichst ko-
stenneutrale Lösungen gesucht werden müssen. Si-
cherlich stehen den zunehmenden Belastungen der 
Alterssicherung auch Entlastungen in anderen Be-
reichen gegenüber, beispielsweise der allmähliche 
Fortfall von Kriegsfolgelasten. Jedoch ist deren Ge-
wicht voraussichtlich nicht groß genug, um die Bela-
stungszunahme durch die angedeuteten anderen 
Faktoren auszugleichen. 

8. Von quantitativ wahrscheinlich noch erheblich 
größerem Gewicht, wenn auch in voller Stärke erst 
sehr viel später wirksam, sind die Bevölkerungs- 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 
	Drucksache 9/632 

strukturveränderungen, die daraus resultieren, daß 
dem Geburtenhoch der sechziger Jahre im letzten 
Jahrzehnt ein Geburtenrückgang folgte. Nach den 
vorliegenden Modellrechnungen des Statistischen 
Bundesamtes wird sich die Altersstruktur der deut-
schen Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten 
grundlegend ändern. Geht man von dem Modell I 
dieser Vorausberechnungen 1 ) aus, d. h. vor allem 
von einer Geburtenhäufigkeit, wie sie Ende der sieb-
ziger Jahre erreicht war, so wird der Altersquotient 
(das Verhältnis der 60jährigen und älteren Personen 
zu den 20- bis unter 60jährigen) von gegenwärtig 
38:100 über 43:100 im Jahre 2000 und 51:100 im. Jahre 
2020 auf 72:100 im Jahre 2035 ansteigen 2 ). Selbst 
wenn die Geburtenhäufigkeit sich wieder „normali-
sieren" würde (d. h. bei einer Nettoreproduktions-
rate von 1 zu einer konstanten Bevölkerung führte), 
wäre unter den Annahmen des im Gutachten der 
Wissenschaftlergruppe dargebotenen Modells (Zif-
fer 80 der Anlage) im Vergleich zu dem sich sonst er-
gebenden Extremwert von 35 v. H. (vgl. Ziffer 17 die-
ses Gutachtens) zeitweilig immer noch ein Beitrags-
satz von 26 v. H. erforderlich. 

Auch wenn langfristige Bevölkerungsprognosen 
stets mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind, 
so ist der Sozialbeirat doch der Auffassung, daß die 
Annahme des Modells I aus heutiger Sicht eine plau-
sible Rechengrundlage darstellt. Der Sozialbeirat 
hat sie deshalb seiner Analyse der auf das deutsche 
Alterssicherungssystem zukommenden Probleme 
zugrunde gelegt. 

B. Möglichkeiten für Entlastungen im Umfeld der 
gesetzlichen Rentenversicherung 

9. Umstritten ist — auch im Sozialbeirat —, in wel-
chem Ausmaß der steigende Altersquotient durch 
den mit dem Geburtenrückgang abnehmenden An-
teil der Kinder und Jugendlichen finanziell ausgegli-
chen werden könnte. Nach den Berechnungen des 
Statistischen Bundesamtes (wieder Modell I) würde 
sich bei ab 1978 konstanter Geburtenhäufigkeit das 
Verhältnis der unter 20- und über 59jährigen zu den 
20- bis unter 60jährigen „nur" von 87 :100 im Jahre 
1980 auf 106:100 im Jahre 2030, also um rd. 22 v. H. 
verschlechtern. Damit würden rein rechnerisch die 
Einsparungen bei den Ausgaben für die noch nicht 
erwerbstätige Generation einen höheren Aufwand 
im Rahmen der Alterssicherung ermöglichen. Einer 
solchen Umverteilung der Mittel steht aber der Ein-
wand entgegen, daß die Ausgaben für Kinder und 
Jugendliche zum größten Teil von den Familien ge-
tragen werden, während es sich bei dem Alterssiche-
rungsaufwand im wesentlichen um Abgaben han-
delt, die als Belastung ganz anders empfunden wer-
den. Deshalb steht die Entlastungswirkung, die sich 
gesamtgesellschaftlich aus dem sinkenden Versor-
gungsbedarf für Kinder und Jugendliche ergibt, der 

1) BT-Drucksache 8/4437 vom 8. August 1980, Tabelle 29, 
S. 46 

2) Die Wissenschaftlergruppe kommt in ihrer Voraus-
schätzung zu ähnlichen Werten: 1980: 36:100, 2000: 41:100, 
2020: 51:100, 2035: 72:100. 

Alterssicherung zum größten Teil nicht automatisch 
zur Verfügung, sondern bedarf der Gestaltung. Im 
Endeffekt ergibt sich eine höhere Abgabenbela-
stung. 

10. Denkbar wäre auch, daß die sich aus dem stei-
genden Altersquotienten ergebende Last durch eine 
Vergrößerung des Verhältnisses von Beitragsjahren 
zu Rentenjahren verringert werden könnte. Daß 
dies durch Verkürzung der durchschnittlichen Aus-
bildungszeiten zu erreichen wäre, ist allerdings 
kaum zu erwarten, da die nachwachsenden Jahr-
gänge in verstärktem Maße eine qualifizierte Aus-
bildung anstreben, was zu begrüßen ist. Wohl aber 
könnte sich in einigen Jahren, wenn schwächer be-
setzte Jahrgänge eine Berufstätigkeit aufnehmen 
und Arbeitskräfte dann vielleicht knapper werden, 
der Zeitpunkt des Renteneintritts wieder hinaus-
schieben, während er in letzter Zeit immer weiter 
vorgezogen worden ist, was die Rentenversicherung 
finanziell beträchtlich belastet hat. Maßnahmen, die 
geeignet sind, eine solche Tendenz zu wieder stei-
gendem Renteneintrittsalter herbeizuführen bzw. 
zu fördern — wie beispielsweise die Einführung von 
Teilrenten und Teilarbeitssystemen für ältere Be-
rufstätige — wären hier von Vorteil. Zwar mag zur 
Zeit vielen im Hinblick auf die Arbeitsmarktlage 
eine Senkung des Renteneintrittsalters erwünscht 
erscheinen (im Sozialbeirat besteht allerdings keine 
Einigkeit über die arbeitsmarktpolitische Wirkung 
einer solchen Entscheidung); dabei ist aber auch zu 
prüfen, ob Maßnahmen, welche in diese Richtung 
zielen, dann reversibel wären, wenn die arbeits-
marktpolitische Situation sich ändert und der Al-
tersquotient steigt. 

Zu erwägen ist ferner, ob eine Veränderung der Er-
werbsquoten einen Ausgleich herbeiführen könnte. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß bei einer steigen-
den Erwerbsquote zwar zunächst die Zahl der Bei-
tragszahler, in späteren Jahren aber auch der Auf-
wand für die Alterssicherung größer wäre. Eine Er-
leichterung der Alterslast durch eine verstärkte Er-
werbstätigkeit, die politisch aber kaum steuerbar ist, 
würde also nur dann eintreten, wenn gerade in jenen 
für die Rentenversicherung kritischen Jahren die 
Erwerbsquote stiege. Eine solche zeitliche Überein-
stimmung wäre aber wohl allenfalls zufällig. 

11. Der Sozialbeirat stimmt mit dem Gutachten der 
Wissenschaftlergruppe auch in der Feststellung 
überein, daß der Alterquotient selbst nur sehr be-
dingt gestaltbar ist Was die Frage einer bevölke-
rungspolitischen Einflußnahme auf den Altersquo-
tienten anlangt, stimmt der Sozialbeirat der vorsich-
tigen Stellungnahme der Wissenschaftlergruppe 
(Ziffer 30 der Anlage) zu. Auch eine gezielte Einwan-
derung von ausländischen Arbeitnehmern vom 
Jahre 2000 und vor allem vom Jahre 2020 an — eine 
Maßnahme, die nach Auffassung der Wissenschaft-
lergruppe die künftigen Belastungen des Alterssi-
cherungssystems noch am ehesten mindern könnte 
— sieht der Sozialbeirat nicht als geeignete Lö-
sungsmöglichkeit an. Denn den Vorteilen, die sich 
für das Alterssicherungssystem in Form eines gün-
stigeren Altersquotienten und höherer Beitragsein- 
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nahmen ergäben, stünden schärfere Integrations-
probleme gegenüber, wenn die Zuwanderung in die-
sen Jahren die Verschlechterung des Altersquotien-
ten der deutschen Bevölkerung auch nur halbswegs 
ausgleichen sollte. Der Sozialbeirat pflichtet deshalb 
der Auffassung der Wissenschaftlergruppe bei, daß 
die sich etwa vom Jahre 2000 an aus dem Anstieg des 
Altersquotienten für das Alterssicherungssystem er-
gebenden Probleme vorrangig nur innerhalb dieses 
Systems selbst gelöst werden können. 

12. In dem Gutachten der Wissenschaftlergruppe 
wird auch die Frage untersucht, ob und inwieweit es 
möglich ist, den großen Belastungen, die sich etwa 
im Jahre 2035 ergeben werden — also dann, wenn 
der Altersquotient seinen Spitzenwert erreicht —, 
durch vorherige Kapitalansammlung vorzubeugen. 
Es müßte also in einer Zeit, in der die Bevölkerung 
noch eine günstigere Altersstruktur aufweist, ent-
weder in der Rentenversicherung oder privat zusätz-
lich Kapital in einem Umfang angesammelt werden, 
der ausreichen würde, um einen zeitlichen Bela-
stungsausgleich herbeizuführen. Ausgehend von der 
Mackenroth-These, daß grundsätzlich die Renten 
aus dem laufenden Sozialprodukt aufgebracht wer-
den müssen, sieht die Wissenschaftlergruppe in ei-
ner Kapitalansammlung aus wirtschafts-, finanz-  
und sozialpolitischen Gesichtspunkten keine geeig-
nete Maßnahme, um einen solchen zeitlichen Bela-
stungsausgleich in größerem Maße zu erreichen. 
Auch diesen Darlegungen der Wissenschaftler-
gruppe stimmt der Sozialbeirat weitgehend zu, wo

-bei er jedoch darauf hinweist, daß Vorsorgemaßnah-
men durchaus als ergänzende Hilfen in Betracht 
kommen und als solche erwünscht sind, soweit der 

damit verbundene Konsumverzicht durch ver-
mehrte Investitionen kompensiert wird. Solche Vor-
sorge würde die gesamtwirtschaftliche Geldkapital-
bildung begünstigen und damit zinssenkend und 
über eine Anregung der Investitionen wachstums-
fördernd wirken. Hiervon unberührt bleibt das 
schon mehrfach vorgetragene Votum des Sozialbei-
rats für eine Schwankungsreserve in Höhe dreier 
Monatsausgaben. 

C. Schlußfolgerungen im Bereich 
der Alterssicherung 

13. Die Konsequenz dieser Überlegungen ist: Die 
sich mit dem Anstieg des Altersquotienten für das 
deutsche Alterssicherungssystem zwangsläufig er-
gebenden Belastungen lassen sich im wesentlichen 
nur durch höhere Beitragseinnahmen, einen höhe-
ren Einsatz öffentlicher Mittel und/oder eine Be-
grenzung der Ausgaben für die Alterssicherung be-
wältigen. Hiervon ist der Sozialbeirat bei seiner 
Analyse der Alterslastprobleme grundsätzlich aus-
gegangen (siehe dazu genaueres unter III). Er hat 
dabei — entsprechend seinem gesetzlichen Auftrag 
— das Schwergewicht auf die gesetzliche Renten-
versicherung gelegt, auch wenn, wie ausdrücklich 
betont sei, alle übrigen Zweige des deutschen Alters-
sicherungssystems, zum Beispiel die Beamtenver-
sorgung, vom Jahre 2000 an von dem gleichen Alters-
lastproblem betroffen sein werden und deshalb auch 
in diesen Bereichen entsprechende Maßnahmen zur 
Lösung dieser Frage ergriffen werden müssen (vgl. 
dazu II). 

II. Die Aufgabe der Harmonisierung der verschiedenen Alterssicherungssysteme 

A. Geltung der Belastungsursachen für alle 
Alterssicherungssysteme 

14. Die dargestellten langfristigen Belastungs-
probleme berühren, wie bereits kurz angesprochen, 
prinzipiell alle Alterssicherungssysteme, gleichviel 
ob die Alterseinkommen aus Steuern oder Beiträgen 
finanziert werden oder gar aus der Verzinsung und 
Auflösung von Ersparnissen stammen. Nur ist der 
Kreis der Belasteten und die Verteilung der Bela-
stung unterschiedlich, je nachdem ob der Beitrags-  
oder Steuerzahler herangezogen wird. Eine — ähn-
lich wie bei zusätzlichen Steuerzahlungen, insbeson-
dere in Form indirekter Steuern — breit angelegte 
Belastungsverteilung ergäbe sich auch im Zuge in-
flatorischer Prozesse, wenn ein wachsender Anteil 
von nicht mehr Erwerbstätigen zu einer vermehrten 
Konsumgüternachfrage führt, oder eine Verminde-
rung früher für Investitionszwecke verwandter Ka-
pitalbildung oder eine Abschmelzung bei der öffent

-

lichen Hand angelegter Ersparnisse gegenüber-
steht. Daraus folgt, daß sämtliche Systeme der Al-
terssicherung in das Blickfeld einzubeziehen sind. 
Eine Betrachtung lediglich der gesetzlichen Renten-
versicherung würde sowohl dem umfassenden Cha-
rakter der Alterssicherung in der Bundesrepublik 
als auch dem ökonomischen Sachverhalt, wonach 
sämtliche Alterseinkünfte stets aus dem Sozialpro-
dukt des laufenden Jahres aufgebracht werden müs-
sen, widersprechen und müßte im Hinblick auf mög-
licherweise zu ergreifende Maßnahmen zu erhebli-
chen Ungerechtigkeiten führen. 

B. Zielvorstellungen und Harmonisierung 
der Alterssicherungssysteme 

15. Geht man davon aus, daß der „erreichte Le

-

bensstandard" im Alter weitgehend aufrecht erhal

-

ten werden soll, so folgt aus dem eben Gesagten, daß 
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nach einem erfüllten Arbeitsleben die Systeme der 
Alterssicherung insgesamt in etwa diese Zielvorstel-
lung abdecken sollten. Zur Feststellung des Zieler-
reichungsgrades in den einzelnen Systemen ist er-
forderlich, daß das anzustrebende Versorgungsziel, 
d. h. die Aufrechterhaltung des „vergleichbaren Le-
benstandards", auch einheitlich interpretiert wird. 
Wird also in einem System das Versorgungsniveau 
als Prozensatz des letzten Arbeitseinkommens fest-
gestellt, in einem anderen System aber am durch-
schnittlichen Lebenseinkommen angeknüpft, so 
sind die hieraus resultierenden Differenzen im Ni-
veau, die oft bedeutender als selbst gravierende Un-
terschiede lediglich der prozentualen Anteilssätze 
sind, bei einer Harmonisierung zu durchleuchten 
und — falls nicht ausreichend begründet — zu kom-
pensieren. Der Beirat hebt hervor, daß — vor allem 
angesichts der kommenden Finanzprobleme — eine 
Harmonisierung sich nicht an dem in den einzelnen 
Systemen jeweils erreichten günstigsten Stand 
orientieren kann, sondern auch die Möglichkeit ei-
ner „mittleren Linie" offengehalten werden muß. 
Außerdem ist nach seiner Ansicht bei einem Ver-
gleich der Alterseinkommen in den einzelnen Sy-
stemen auf eine möglichst umfassende Beurteilung 
abzustellen; so müßten auf jeden Fall die für ein Al-
terungssicherungssystem typischen Zusatzein-
kommmen (wie die inzwischen einem erheblichen 
Teil der Bezieher einer gesetzlichen Altersrente zu-
fließenden betrieblichen Altersrenten) in den Ver-
gleich der jeweiligen Versorgungsniveaus einbezo-
gen werden. 

Zu den wichtigsten Zielsetzungen gehört in diesem 
Zusammenhang auch, daß die Bedingungen, unter 
denen das angestrebte Versorgungsziel erreicht 
wird, in allen hier relevanten Versorgungssystemen 
in etwa die gleichen sind, d. h., daß das Versorgungs-
ziel in den verschiedenen Systemen bei in etwa ver-
gleichbaren Tatbeständen realisiert wird. Dies be-
deutet z. B., daß die Anzahl der Versicherungs- bzw. 
Beschäftigungsjahre, mit denen dieses Niveau er-
reicht wird, keine gravierenden Unterschiede auf-
weisen darf, ebenso wie z. B. eine „Mindestversor-
gung" — wenn überhaupt vorhanden — in allen Sy-
stemen unter in etwa gleichen Voraussetzungen 
zum Zuge kommen muß; es bedeutet schließlich, daß 
Hinterbliebene, unabhängig vom Geschlecht und 
von der Sicherungsart etwa der Ehepartner, nicht 

prinzipiell ungleich behandelt werden sollten. An 
dieser Stelle ist auch auf den Auftrag des Bundes-
verfassungsgerichts hinzuweisen, die unterschiedli-
chen Regelungen in der Besteuerung von Altersein-
kommen zu überprüfen. 
Zu den Harmonisierungszielen des Alterssiche-
rungssystems zählt weiterhin, daß die Aufbringung 
der Mittel für das zu sichernde Versorgungsniveau 
die Angehörigen der hier vergleichbaren Systeme 
nach in etwa gleichen Grundsätzen treffen muß, 
d. h., daß unter vergleichbaren Voraussetzungen 
auch in etwa die gleichen Belastungen des Arbeits-
einkommens für Zwecke der Alterssicherung gege-
ben sein müssen. 
Notwendig ist — wie bereits erwähnt — eine Analy-
se, wie in den verschiedenen Systemen die genann-
ten Zielsetzungen unter Beachtung der erwähnten 
Kriterien erfüllt sind, da nur unter Berücksichti-
gung der dort ermittelten Ergebnisse Schlüsse dar-
über möglich sind, wie die möglicherweise notwendi-
gen Belastungen zwischen Aktiven und Nichtakti-
ven sowie innerhalb beider Gruppen aufgeteilt wer-
den können. Einseitige Maßnahmen, die sich aus-
schließlich auf die Versicherten und Rentner der ge-
setzlichen Rentenversicherung beziehen, werden 
vom Sozialbeirat angesichts der erwähnten Gründe 
abgelehnt. 

16. Der Sozialbeirat hält daher jedenfalls dort, wo 
es sich um von der öffentlichen Hand bezuschußte 
oder voll finanzierte Systeme handelt, eine Harmo-
nisierung der Systeme unter Aufrechterhaltung der 
gegliederten Alterssicherung für unbedingt erfor-
derlich. Er betont, auch insoweit im Einvernehmen 
mit den entsprechenden Ausführungen im Gutach-
ten der Wissenschaftlergruppe, daß es sich dabei 
nicht um einfache Gleichmacherei handelt. Neben 
den sonstigen Bedingungen bedarf besonders die 
Verteilung künftiger Belastungen bei den verschie-
denen Arten der Alterssicherung, die im Rahmen 
des geltenden Rechts wahrscheinlich unterschied-
lich ausfallen, einer genauen Untersuchung unter 
der Perspektive, daß eine Harmonisierung der Si-
cherungssysteme notwendig ist, ohne daß dabei in 
die Gestaltungsfreiheit privatrechtlich begründeter 
Alterssicherungen eingegriffen werden darf. Eine 
solche Untersuchung ist vor kurzem von der Bun-
desregierung eingeleitet worden. 
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III. Lösungsmöglichkeiten innerhalb des Systems der gesetzlichen 
Rentenversicherungen 

A. Bandbreite theoretischer Lösungsmodelle im 
Bereich der gesetzlichen Rentenversiche-
rung 

17. Geht man von dem in dem Gutachten der Wis-
senschaftlergruppe entwickelten Bevölkerungsmo-
dell aus, das inbesondere geltendes Recht, Konstanz 
der Geburtenhäufigkeit, der Sterblichkeit und des 
„Erwerbsverhaltens" voraussetzt (Ziffer 17 der Anla-
ge), so würde der Beitragssatz bis etwa zum Jahre 
2000 nur relativ wenig, dann kräftiger und ab etwa 
2020 steil steigen (Ziffer 80 der Anlage) 1 ). Unter die-
sen Umständen sind zwei extreme Lösungsmöglich-
keiten vorstellbar: 
— Unter der Annahme, daß den Rentnern auch im 

Jahre 2035 das gegenwärtige Brutto-Rentenni-
veau 2 ) von fast 44 v. H. gesichert werden und bei 
Aufrechterhaltung der gegenwärtigen gesetzli-
chen Regelung des Bundeszuschusses die Finan-
zierung der zusätzlichen Alterslast durch Bei-
träge der Arbeitgeber und der Versicherten erfol

-gen soll, müßte — auch wenn es keine weiteren 
Leistungsverbesserungen gibt — der Beitrags-
satz zur gesetzlichen Rentenversicherung von 
gegenwärtig 18,5 v. H. bis auf knapp 35 v. H. ange-
hoben werden. 

— Unter der Annahme, daß der Beitragssatz zur ge-
setzlichen Rentenversicherung über alle Jahre 
hinweg bei 18,5 v. H. konstant gehalten werden 
und die zusätzliche Alterslast allein durch eine 
Minderung der Rentenleistungen aufgefangen 
werden soll, müßte das Brutto-Rentenniveau von 
gegenwärtig knapp 44 v. H. auf deutlich unter 25 
v. H. reduziert werden. 

18. Diese beiden extremen Positionen verdeutli-
chen die Bandbreite, innerhalb derer die Lösung des 
Alterslastproblems in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung gesucht werden muß. Der Sozialbeirat sieht 
eine ausschließlich die Beitragszahler und den Bun-
deshaushalt belastende Lösung des Alterslastpro-
blems für ebenso wenig vertretbar an wie die gegen-
teilige Position. Würde man den zuletzt genannten 

1) Diese durch die Veränderung der Bevölkerungsstruktur 
bedingte Entwicklung kann sich beschleunigen und ver-
stärken, wenn die Entwicklungstendenz bei den zuvor 
(Ziffer 7 dieses Gutachtens) genannten Belastungsmo-
menten anhält. 

2) Rente eines Versicherten mit 40 Versicherungsjahren, 
der während dieser Zeit das durchschnittliche Arbeits-
entgelt bezogen hat, im Verhältnis zum Bruttodurch-
schnittsentgelt aller Versicherten des laufenden Jah-
res. 

Weg beschreiten, so würde dies die erwähnte Absen-
kung des Brutto-Rentenniveaus auf nur etwa ein 
Viertel eines vergleichbaren Bruttoverdienstes be-
dingen. Gemessen am durchschnittlichen Nettover-
dienst (wobei für die Lohnsteuer wie auch für die 
Abgaben an die übrigen Sozialversicherungszweige 
die gleichen Werte wie heute unterstellt wurden) 
entspräche dies etwa einem Drittel des Nettover-
dienstes, während heute die Relation je nach Be-
rechnungsgrundlage dicht über oder unter zwei 
Dritteln liegt. Auch dann könnte zwar der Realwert 
der Renten bei Verdoppelung des Sozialprodukts je 
Kopf in dieser Zeit, d. h. einer Steigerung des Sozial-
produkts von mindestens 1,4 v. H. jährlich, im Ver-
gleich zu heute erhalten bleiben, aber die Vertei-
lungsrelationen wären in untragbarer Weise zu La-
sten der Alterseinkommen gestört; das Ziel, bei Ren-
teneintritt die bisherige Lebenshaltung im Grund-
satz zu erhalten, wäre fundamental verletzt. Ein in 
diesem Ausmaß absinkendes Rentenniveau ist un

-

ter sozialen Gesichtspunkten daher nicht vertretbar, 
und zwar auch dann nicht, wenn man den bis zum 
Jahre 2035 erzielbaren Wohlstandszuwachs, also die 
höhere reale Kaufkraft der Renten, mit berücksich-
tigt. Viele Rentner würden dann aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung eine Rente erhalten, die 
unter der Armutsgrenze entsprechend der Defini-
tion der Wissenschaftlergruppe läge; sie wären des-
halb zusätzlich auf Sozialhilfe angewiesen mit ent-
sprechend zusätzlichem finanziellem Aufwand. Ein 
solcher Bezug von zwei Sozialleistungen hätte einen 
beträchtlichen Verwaltungsmehraufwand zur Folge. 
Problematisch wäre vor allem, daß das Vertrauen 
der Arbeitnehmer in  die  Stabilität und Gerechtig-
keit der sozialen Sicherung erschüttert würde, was 
am Ende die Rentenversicherung als ein System der 
sozialen Sicherheit grundsätzlich in Frage stellen 
könnte, ein System, dessen Sinn es nach allgemeiner 
Auffassung ist, für alle Arbeitnehmer, die während 
eines vollen Erwerbslebens Beiträge abgeführt und 
Anwartschaften erworben haben, eine ausreichende 
und angemessene Versorgung im Alter sicherzustel-
len. 
Auch den gegenteiligen Weg, als die einseitige Ab-
wälzung der Alterslast auf die Beitragszahler, hält 
der Sozialbeirat für nicht vertretbar. In diesem Fall 
müßte — darauf wurde bereits hingewiesen — der 
Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung von 
gegenwärtig 18,5 v. H. schrittweise bis auf etwa 35 
v. H. im Jahre 2035 angehoben werden. Der Sozial-
beirat ist der Auffassung, daß ein so hoher Beitrags-
satz sowohl die Unternehmen kostenmäßig als auch 
die Arbeitnehmer abgabenmäßig in völlig unvertret-
barer Weise belasten würde. 
Ein Teil des Sozialbeirats kritisiert in diesem Zu

-

sammenhang, daß das Gutachten der Wissenschaft- 
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lergruppe dazu neigt, die künftigen Belastungen 
überwiegend den Erwerbstätigen aufzuerlegen, da 
damit die Gefahr einer geringeren Leistungsbereit-
schaft und einer Schmälerung des Wirtschafts-
wachstums entstehen würde. Ein anderer Teil des 
Sozialbeirats ist der Auffassung, daß die Gewichts-
verlagerung im Hinblick auf die Belastung den sozi-
alpolitischen Erfordernissen — vor allem der Ver-
hinderung im Absinken des Lebensstandards beim 
Eintritt in das Rentenalter — entspricht, und daß die 
Motivation zur Leistung nicht durch eine Abgaben-
höhe, die ein angemessenes Rentenniveau sicher-
stellt, tangiert wird, solange die verbleibenden Real-
einkommen steigen. 

B. Modifizierte Bruttoanpassung und veränderte 
Ertragsanteilsbesteuerung 

19. Der Sozialbeirat erwägt als Lösung dieser Pro

-

bleme eine Kombination modifizierter Bruttoanpas-
sung und effizienterer Ertragsanteilsbesteuerung, 
wie sie auch im Gutachten der Wissenschaftler-
gruppe teils vorgesehen, teils von einigen ihrer Mit-
glieder befürwortet wird. Bei der Modifikation der 
Anpassung werden die Renten zunächst wie bisher 
brutto angepaßt (wobei unabhängig von der jetzt er-
örterten Frage die Möglichkeit der Aktualisierung 
zu prüfen ist, siehe Teil V dieses Gutachtens). Von 
dieser Größe wäre dann der Prozentsatz abzusetzen, 
um den die Arbeitnehmerbeiträge zur Alterssiche-
rung — von einem bestimmten Basisjahr ausgehend 
— steigen, so daß die Beitragssatzanhebung in pro-
zentual gleichem Umfang die Differenz zwischen 
Bruttoeinkommen bzw. Bruttorente und verfügba-
rem Einkommen der Aktiven bzw. Rentner vergrö-
ßern würde 1 ). 
Die Frage, ob in ähnlicher Weise etwaige Steigerun-
gen der Krankenversicherungsbeiträge abzusetzen 
wären, ist erst zu beantworten, wenn die Regelung 
der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) end-
gültig feststeht. Wenn, wie es zur Zeit vorgesehen ist, 
der Rentner den Krankenversicherungsbeitrag indi-
viduell zahlt, der hierfür gewährte Ausgleichsbe-
trag (der zunächst eine für den Rentner kostenneu-
trale Lösung sichert) relativ konstant bleibt, so 
würde ein etwaige Erhöhung der Krankenversiche-
rungsbeiträge auch zu Lasten der Rentner gehen; 
ein nochmaliger Abzug von der bruttoangepaßten 
Rente käme also nicht in Betracht. Darauf hinzuwei-
sen ist allerdings, daß dann, wenn es — wie eventuell 
vorgesehen — zu einer Abschmelzung des KVdR

-

Beitrags auf die Hälfte kommen sollte, damit das 
Konzept der modifizierten Bruttoanpassung bereits 
gedanklich für lange Zeit vorweggenommen würde, 
so daß neben dieser Abschmelzung dafür kein Raum 
mehr bliebe. 
Der zweite Bestandteil des Vorschlagspakets be

-

steht darin, daß die so berechnete Rente durch eine 
vom Gesetzgeber festzusetzende stufenweise Erhö- 

1 ) Das würde etwa bedeuten: Steigt der Beitragssatz um ei-
nen Prozentpunkt, so wird der Anpassungssatz um 0,5 
Prozentpunkte gemindert. 

hung des Ertragsanteils in Anlehnung an die Lohn-
steuerregelung in die Besteuerung einzubeziehen 
wäre, und zwar sukzessive so, daß die Besteuerung 
im Gegensatz zur heutigen Regelung effizient wird, 
wobei allerdings im Übergang keine Rente im abso-
luten Betrag gekürzt werden sollte. Im Vergleich zu 
einem für alle gleichen Abzug, wie er sich bei einer 
vollen Nettoanpassung durch die Berechnung einer 
durchschnittlichen Steuerbelastung der Aktivenein-
kommen ergäbe, bestünde der verteilungspolitische 
Vorteil einer solchen Ertragsanteilsbesteuerung 
darin, daß — der Idee der Einkommensteuerpro-
gression gemäß — höhere Alterseinkommen relativ 
stärker, niedrigere aber relativ schwächer belastet 
würden. Dem steht unter Umständen der Nachteil 
schwierigerer Erfassung gegenüber. 

Mehr als der Ertragsanteil, etwa die ganze Rente, 
kann nicht besteuert werden, ohne wesentliche Teile 
unseres Steuersystems in Frage zu stellen, wie ja 
Entnahmen von Sparkonten und Auszahlungen aus 
Lebensversicherungsverträgen auch nicht versteu-
ert werden, selbst wenn die Einzahlungen bzw. Prä-
mien steuerbegünstigt waren. Der Sozialbeirat be-
tont, daß eine solche Ertragsanteilsbesteuerung 
auch dann erforderlich ist, wenn die Rentner im 
Zuge einer Einkommensteuerveranlagung an dem 
Besteuerungsverfahren beteiligt werden müssen. 
Im Rahmen des gesamten Vorschlagspakets ist auf 
eine stärkere Besteuerung der Renten nicht zu ver-
zichten, da sie zu einer gerechteren Einkommens-
verteilung zwischen Aktiven und Rentnern sowie 
zwischen letzteren selbst beiträgt und überdies auch 
durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts na-
hegelegt wird. Zugleich sollte ein Weg gefunden wer-
den, um die im Zusammenhang mit der Steuererhö-
hung für Rentner anfallenden Steuermittel der Ren-
tenversicherung zuzuführen, eventuell über eine 
gleichgewichtige Anhebung des Bundeszuschusses. 

Bei einer solchen Kombination von modifizierter 
Bruttoanpassung und effizienterer Ertragsanteils-
besteuerung würde das Rentenniveau vermutlich 
leicht steigen, vor allem da die Belastungszunahme 
bei einer verstärkten Ertragsanteilsbesteuerung 
nach der Übergangszeit bei den Rentnern geringer 
wäre als, eine zusätzliche Steuerbelastung der Akti-
ven, weil die Renten im Schnitt niedriger sind und 
somit zu einem erheblichen Teil im Bereich der Frei-
beträge lägen oder zumindest grundsätzlich von der 
Progression weniger betroffen würden. Eine solche 
Verbesserung des Rentenniveaus würde sich aller-
dings möglicherweise nicht ergeben, wenn durch 
wiederholte Korrekturen des Lohnsteuertarifs die 
Lohnsteuerquote annähernd konstant gehalten 
wird. 

C. Höhe und Fortschreibung des Bundeszu-
schusses 

20. Die modifizierte Bruttoanpassung und die effi-
zientere Ertragsanteilsbesteuerung wären zu ergän-
zen durch eine geänderte Bemessung des Bundeszu-
schusses. Der Sozialbeirat wiederholt seine mehr-
fach geäußerte Auffassung, daß der Bundeszuschuß 
jedenfalls im Ausmaß des Anstiegs der Rentenaus 
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gaben wachsen sollte. Nach Ansicht vieler Beirats-
mitglieder sollte der Anteil des Bundeszuschusses 
an den Gesamtausgaben der Rentenversicherungs-
träger sogar steigen, wenn die Gesamtbelastung für 
die Alterssicherung wie dargestellt zunimmt. 

Durch die Koppelung des Anstiegs des Bundeszu-
schusses an die allgemeine Bemessungsgrundlage 
der Renten, wie sie heute gegeben ist, ist bekannt-
lich der Anteil des Bundeszuschusses an der Dek-
kung der Rentenausgaben in der Arbeiter- und An-
gestelltenversicherung zu Lasten des Anteils der 
Beiträge von 31,4 v. H. 1957 auf 19,3 v. H. 1980 (1981: 
16,9 v. H. bei Berücksichtigung der Kürzung des 
Bundeszuschusses um 3,5 Mrd. DM) gesunken, weil 
die Rentenausgaben durch eine ganze Reihe von 
Faktoren wesentlich stärker gestiegen sind als die 
allgemeine Bemessungsgrundlage. Eigentlich müß-
te der Idee unseres Systems der gesetzlichen Ren-
tenversicherung entsprechend der Bundeszuschuß 
an die Entwicklung der nicht beitragsäquivalenten 
Leistungen gekoppelt werden (so wie es ähnlich 
auch die Wissenschaftlergruppe in ihrem Gutachten 
dargelegt hat), weil diese Leistungen auf einer allge-
mein politischen Entscheidung beruhen und daher 
nicht von den Beitragszahlern proportional zu ihrem 
Einkommen bis zur Höhe der Beitragsbemessungs-
grenze, sondern von der Allgemeinheit der Steuer-
zahler finanziert werden sollten. Da die Bestim-
mung und Berechnung solcher nicht beitragsäquiva-
lenter Leistungen aber auf Schwierigkeiten stößt, 
die jedenfalls zur Zeit nicht oder doch nicht konsen-
susfähig lösbar sind, erscheint dem Sozialbeirat im 
Einklang mit der Wissenschaftlergruppe eine Kop-
pelung der Entwicklung des Bundeszuschusses an 
die Entwicklung der Rentenausgaben und nach 
mehrheitlicher Auffassung im Sozialbeirat auch 
eine Erhöhung des Anteils angemessen. 

Der häufig geäußerte Einwand, es sei doch gleich-
gültig, ob Steuerzahler oder Beitragszahler die Mit-
tel aufbringen, da der Kreis der beiden nahezu. der 
gleiche sei, sticht nicht. Nicht nur der Kreis der Bela-
steten ist unterschiedlich; als wichtiger Aspekt 
kommt hinzu, daß die direkten Steuern im wesentli-
chen progressiv alle Einkommen und nicht nur pro-
portional die Einkommen bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze treffen, während die indirekten Steu-
ern von der Gesamtheit der Nachfrager getragen 
werden müssen. 

Bezüglich der Frage, ob bei zusätzlichen finanziellen 
Belastungen der — wie erwähnt anteilsmäßig stark 
gesunkene — Bundeszuschuß wieder der früheren 
Quote angenähert, also auf etwa 20 bis 30 v. H. der 
Rentenausgaben angehoben werden sollte, warnen 
einige Beiratsmitglieder vor einer ins Gewicht fal-
lenden Heraufsetzung. Nach ihrer Ansicht lenkt die 
Frage nach der Verteilung der Lasten auf Beitrags- 
und Steuerzahler leicht von dem grundsätzlichen 
Problem ab, ob ein weiterer Anstieg der Gesamtbela-
stung überhaupt vertretbar ist. Abgesehen von den 
Finanzierungsproblemen des Bundeshaushalts ge-
ben sie zu bedenken, daß die bei einer Erhöhung des 
Bundeszuschusses erforderlichen Steuererhöhun-
gen höchst problematisch sind. Würden zur Deckung 
einer solchen Mehrbelastung direkte Steuern er

-

höht, könnte die Belastung vielleicht noch stärker 
als bei einer Beitragssatzerhöhung kritisch für die 
Leistungsbereitschaft und die Kostenentwicklung 
werden, wobei letztere insbesondere im Hinblick auf 
die internationale Wettbewerbsfähigkeit und die In-
vestitionsbereitschaft zu beachten sei. Würde dage-
gen mit einer Erhöhung der indirekten Steuern dem 
Trend der Gegenwart gefolgt, wäre dem Grundge-
danken zuwidergehandelt, daß allgemeine sozialpo-
litische Leistungen deshalb durch Bundeszuschüsse 
zu finanzieren seien, weil eine Beitragsfinanzierung 
wegen der regressiven Wirkung der Beitragsbemes-
sungsgrenze unsozial sei. Indirekte Steuern wirken 
nämlich ähnlich regressiv wie Beiträge, wenngleich 
sie einen breiteren Kreis der Bevölkerung treffen. 
Für andere Beiratsmitglieder bleibt indessen für die 
Forderung, bei steigender Gesamtbelastung für die 
Alterssicherung auch den Bundesanteil an den Aus-
gaben wieder zu erhöhen, die Tatsache entschei-
dend, daß die Beitragsbemessungsgrenze infolge ih-
rer noch stärker regressiven Wirkungen bei mittle-
ren Einkommen eine ausschließliche Belastung der 
Beitragszahler verbietet, vielmehr eine stärkere Be-
teiligung der Steuerzahler gebietet. Außerdem wird 
darauf verwiesen, daß sich Entlastungen der öffent-
lichen Haushalte sowohl bei den Kriegsfolgelasten 
als auch im Zusammenhang mit dem demographi-
schen Wandel ergeben. 

D. Belastungsverteilung und Belastungsgrenzen 

21. Die Mitglieder des Sozialbeirats sind sich einig, 
daß bis etwa zum Jahre 2000 bei einer den bisheri-
gen Erwartungen entsprechenden, d. h. im Vergleich 
zu später relativ geringen Belastungssteigerung 
eine solche Konzeption — mit dem Anstieg der Ren-
tenbeitragssätze modifizierte Bruttorentenanpas-
sung, ergänzt durch eine effizientere Ertragsanteils-
besteuerung sowie zumindest eine Koppelung des 
Bundeszuschusses an den Anstieg der Rentenausga-
ben — zu einer für alle Beteiligten tragbaren Bela-
stungsverteilung führt. 

Für die Zeit nach dem Jahre 2000 sieht ein Teil der 
Beiratsmitglieder die dann zu erwartende starke Be-
lastungssteigerung der Beitragszahler — je nach 
Ausgestaltung des Bundeszuschusses auf Beitrags-
sätze von rund 30 v. H. für die gesetzliche Rentenver-
sicherung — für nicht mehr tragbar an. Selbst wenn 
bei solchen Belastungssätzen die verfügbaren Ein-
kommen noch real steigen, sind nach Ansicht dieser 
Beiratsmitglieder die relativen Belastungen im Hin-
blick auf die bereits genannten Faktoren der Lei-
stungsbereitschaft, der Investitionsbereitschaft und 
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu hoch. 
Das Ergebnis wäre, daß weniger zu verteilen wäre 
und Versicherteneinkommen wie Alterseinkommen 
davon betroffen wären. 

Andere Beiratsmitglieder halten die oben genannte 
Lösung ebenso für die weitere Entwicklung nach 
dem Jahre 2000, auch unter der Annahme einer kon-
stant bleibenden Geburtenhäufigkeit und damit ei-
nes so stark wie oben dargestellt steigenden Alters-
quotienten, im Interesse der Aufrechterhaltung der 
Lebenshaltung alter Menschen für geboten. Im übri- 
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gen hält dieser Teil des Sozialbeirats Aussagen über 
die Abhängigkeit der Leistungsbereitschaft, der In-
vestitionsbereitschaft und der internationalen Wett-
bewerbsfähigkeit von dem Belastungsprozentsatz 
über so lange Zeiträume für zu wenig gesichert, als 
daß daran negative Konsequenzen geknüpft werden 
könnten. Es bestehen also unterschiedliche Ansich-
ten im Sozialbeirat darüber, ob man bei einer derart 
steigenden Belastung nur den Anstieg des Nettoren-
tenniveaus verringern soll, ob man das Niveau kon-
stant halten soll oder ob man sich sogar gezwungen 
sieht, es zu senken. Real würden die Renten auch 

nach der letzteren Konzeption bei weiterem Wachs-
tum des Sozialprodukts noch steigen. 

Einigkeit besteht indessen wieder darin, daß auch 
jenseits des Jahres 2000 keine diskretionären, d. h. 
von Jahr zu Jahr jeweils zu fällende Entscheidungen 
über die Rentenanpassungen getroffen werden soll-
ten, sondern die Entwicklung der Renten nach einer 
für Rentner wie Beitragszahler langfristig über-
schaubaren Formel erfolgen sollte, damit das Ver-
trauen in die Stabilität der Alterssicherung weiter-
hin gewährleistet bleibt. 

Iv. Spezialprobleme einer Mindestsicherung im Alter und einer Sicherungspflicht 
für alle 

A. Problematik einer Mindestsicherung im Rah

-

men der gesetzlichen Rentenversicherung 

22. Der Sozialbeirat stimmt grundsätzlich dem Vo-
tum der Wissenschaftlergruppe (insbesondere Zif-
fern 172, 220 der Anlage) zu, daß im Normalfall (d. h. 
bei erfülltem Arbeitsleben mit einer entsprechenden 
Zahl von Versicherungsjahren) eine Rente zu si-
chern sei, die Armut ausschließe, und daß diese nach 
Möglichkeit durch Beitragszahlungen finanziert 
werden solle. Der endgültigen Zustimmung zu ei-
nem solchen Plan steht jedoch nach Ansicht mehre-
rer Sozialbeiratsmitglieder noch eine Reihe von bis-
her ungeklärten Fragen und Schwächen entgegen. 
Im Sozialbeirat wurde daher auch die Meinung ver-
treten, daß das Problem weitgehend durch eine all-
gemeine Rente nach Mindesteinkommen und durch 
eine verbesserte Sicherung der Frau und der Hinter-
bliebenen gelöst werden könne, jedenfalls solange, 
bis diesen Unklarheiten und Schwächen Rechnung 
getragen sei. Andere Mitglieder des Sozialbeirats 
sind der Meinung, daß dieses Anliegen durch die So-
zialhilfe besser abgedeckt wird. 

23. Zu klären wäre z. B. die Frage, wie viele Versi-
cherte bei erfülltem Arbeitsleben, d. h. mindestens 
35 Versicherungsjahren, noch Rentenansprüche un-
ter den Sozialhilfesätzen haben, sei es bei der jetzi-
gen Regelung, sei es wenn die Rente nach Mindest-
einkommen ohne zeitliche Begrenzung eingeführt 
und eine befriedigende Regelung der Hinterbliebe-
nenversorgung bei der für 1984 geplanten Reform 
gefunden würde. Soweit der Sozialbeirat orientiert 
ist, liegen die zur Klärung dieser Fragen erforderli-
chen Unterlagen — etwa für die Gruppen, die heute 
Sozialhilfeansprüche haben — nicht vor. Daher ist 
auch nicht genau zu ermitteln, wie hoch der Betrag  

wäre, den eine solche Mindestrente — über eine 
bloße Umschichtung von der Sozialhilfe zu den Ren-
tenversicherungsträgern hinaus — zusätzlich erfor-
dern würde. Ohne genaue Kenntnis der Ursachen 
solcher Armut ergab sich im Sozialbeirat keine ein-
heitliche Zustimmung zu einer solchen Idee, deren 
Durchführung doch mit erheblichen Schwächen ver-
bunden ist. 

24. Probleme ergeben sich ferner hinsichtlich der 
Anspruchsvoraussetzungen und der Bemessung der 
Mindestrente: Sollten es beispielsweise die bundes-
durchschnittlichen Sozialhilfesätze sein oder sollte 
eine höhere Mindestgrenze gewählt werden? Wie 
soll Teilzeitarbeit, bei der dieser Mindestrentenan-
spruch nicht oder nur unter weiteren Bedingungen 
(vor allem Kindererziehung) zu gewähren wäre, be-
rücksichtigt werden? Vor allem aber gibt die Tatsa-
che zu Bedenken Anlaß, daß in erheblichem Um-
fange zusätzliche Umverteilungen stattfinden müß-
ten, auch wenn in bezug auf die Mindestrente „Bei-
tragsäquivalenz" gefordert würde. Denn entweder 
müßte die Differenz zwischen der Rente, die sich 
nach der heutigen Regelung ergibt, und der Mindest-
rente doch bezuschußt werden, oder die im Vergleich 
zum aktuellen Beitragssatz erforderlichen höheren 
Beitragssätze für den betroffenen Personenkreis 
müßten teilweise durch Zuschüsse abgedeckt wer-
den. Beides wird alternativ von der Wissenschaftler-
gruppe erwogen. Abgesehen von systematischen Be-
denken vor allem gegen das letztere Verfahren (Bei-
tragssatzdifferenzierung und -bezuschussung) wä-
ren nämlich neue Umverteilungen erforderlich, wel-
che die Belastung der Beitrags- oder Steuerzahler 
weiter erhöhen würden. Darüber hinaus ist zu fra-
gen, ob es nicht gerechter und wegen der sich ab-
zeichnenden Belastungen auch ökonomisch sinnvol-
ler wäre, auf . die so konzipierte Mindestrente zu- 
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nächst sonstige Alterseinkünfte anzurechnen, zu-
mal die Gründe, welche nach dem heutigen Recht zu 
niedrigeren Renten führen, noch nicht hinreichend 
geklärt sind. 

Hinzuweisen ist auch darauf, daß diesem Problem 
im Zusammenhang mit der Harmonisierung der ver-
schiedenen Alterssicherungssysteme eine beson-
dere Rolle zukommt. 

B. Problematik einer allgemeinen Alterssiche-
rungspflicht 

25. Auch im Hinblick auf die Frage einer Sozialver-
sicherungspflicht oder jedenfalls Sicherungspflicht 
für alle beschränkt sich der Sozialbeirat auf die 
Feststellung des Für und Wider, da die Meinungen 
hier geteilt sind. Dabei geht der Sozialbeirat davon 
aus, daß dieses Problem nur für einen kleinen Perso-
nenkreis relevant ist. Für eine allgemeine Siche-
rungspflicht (d. h. konkret Verpflichtung zur Siche-
rung bei der gesetzlichen Rentenversicherung zu 
den für Sozialversicherte gültigen Bedingungen, so-
fern nicht eine andere zur Mindestversorgung im Al-
ter ausreichende Sicherung nachgewiesen wird) 
spricht die Tatsache, daß dann eine Mindestsiche-
rung für faktisch alle Einkommensbezieher zu errei-
chen wäre, und das, soweit wie sozial vertretbar, 
ohne die mit Umverteilungsmaßnahmen einherge-
henden Belastungswirkungen. Zugleich ergäbe sich 
eine nicht genau zu quantifizierende Entlastung bei 
der Sozialhilfe. Auch könnte mit der Sicherungs-
pflicht für alle eine Steigerung der volkswirtschaftli-
chen Sparquote in wachstumspolitisch erwünsch-
tem, sicherlich aber nicht übermäßigem Ausmaß 
einhergehen (der Großteil der so zu Verpflichtenden 

dürfte bereits gesichert sein). Dies gilt allerdings 
nur, wenn die zusätzliche Sicherung im privaten Be-
reich erfolgt oder wenn die Rentenversicherung aus 
den Beiträgen der neu einbezogenen Versicherten 
Reserven bildet. Zugunsten einer allgemeinen Sozi-
alversicherungspflicht wurde im Sozialbeirat auch 
vorgebracht, daß damit alle Einkommensbezieher 
und nicht nur die Beitragszahler an der allen ge-
meinsamen Aufgabe der sozial begründeten Umver-
teilung durch die Sozialversicherung beteiligt wür-
den. Das hätte allerdings zur Voraussetzung, daß tat-
sächlich an den Einkommen sowie an den Versiche-
rungsleistungen und den zu finanzierenden Umver-
teilungsmaßnahmen ausgerichtete Beiträge gezahlt 
würden, denn nur dann würde die Versichertenge-
meinschaft durch die Hinzukommenden nicht zu-
sätzlich belastet. Desweiteren würde die Gefahr ver-
mieden, daß nur die schlechtesten Risiken unter den 
bisher nicht Sozialversicherungspflichtigen in die 
gesetzliche Rentenversicherung eintreten.  

26. Schwierigkeiten bereitet schließlich noch die 
Frage, was als der gesetzlichen Rentenversicherung 
vergleichbare Sicherung anzuerkennen ist. Wenn 
z. B. Vermögensanlagen im eigenen Betrieb oder im 
Wohnungsbau aus Sicherheits- bzw. Ertragsgründen 
nicht als entsprechende Sicherung gewertet werden, 
wird es entsprechend erschwert, sich selbständig zu 
machen bzw. die betriebsnotwendigen Investitionen 
vorzunehmen oder ein Eigenheim zu erwerben. Im 
Hinblick auf den Kreis der zu Sichernden ist zu ent-
scheiden, wie die Ehefrauen und Familienangehöri-
gen, die den Haushalt führen, kranke Familienmit-
glieder betreuten etc., behandelt werden sollen. Je 
nachdem wie die Regelungen bei der Reform zur so-
zialen Sicherung der Frau und der Hinterbliebenen 
erfolgen, wird dazu ein unterschiedlicher Stand

-punkt möglich, eventuell' notwendig sein. 

V. Aktualisierung der allgemeinen Bemessungsgrundlage 

A. Für und Wider einer Aktualisierung 

27. Der Anstieg der allgemeinen Bemessungs-
grundlage, der grundsätzlich nach dem jetzt gülti-
gen Verfahren der Anpassungssatz für die Be-
standsrenten aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung ist, bestimmt sich nach dem jährlichen Anstieg 
der durchschnittlichen versicherungspflichtigen 
Entgelte im jeweils vorvergangenen Dreijahresab-
schnitt, folgt also der Entwicklung der durchschnitt-
lichen versicherungspflichtigen Entgelte im Zeitab-
stand von etwa 3 Jahren (wobei Dreijahresdurch-
schnitte zugrunde gelegt werden). Unter Aktualisie-
rung der allgemeinen Bemessungsgrundlage wird 

hier verstanden, daß dieser zeitliche Rückstand ver-
kürzt, unter voller Aktualisierung, daß er beseitigt 
wird. Letzteres würde bedeuten, daß der Zuwachs 
der versicherungspflichtigen Entgelte des Jahres, 
für das die Anpassung gilt (also des bei Verabschie-
dung des Anpassungsgesetzes jeweils kommenden 
Jahres) für die Anpassung der Renten in diesem be-
vorstehenden Jahr maßgeblich sein soll. Da diese 
Größe natürlich noch nicht bekannt ist, wird in der 
Diskussion über die Aktualisierung oft entweder 
eine unvollständige Aktualisierung unterstellt (maß-
geblich ist das erste oder gar das zweite Jahr vor der 
jeweiligen Anpassung), oder es werden — wie z. B. 
im Gutachten der Wissenschaftlergruppe — relativ 
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komplizierte Fortschreibungsverfahren bzw. Ver-
fahren zur Eingrenzung von Schwankungen des 
Rentenniveaus vorgeschlagen. Bevor auf diese Ver-
fahren im einzelnen eingegangen wird, sollen hier 
noch einmal kurz die — in früheren Diskussionen 
bereits ausführlicher dargestellten — Vor- und 
Nachteile einer Aktualisierung erwähnt werden. 

28. Die wichtigste Folge einer derartigen — hier 
zunächst als vollständig angenommenen — Aktuali-
sierung bestünde darin, daß das Rentenniveau kon-
stant bliebe; die Renten würden nämlich jeweils 
ebenso stark wie die Löhne steigen. Das würde zwar 
bedeuten, daß die Anpassungsraten bei den Renten 
stärker schwanken als bisher, weil die glättende 
Wirkung der jetzigen Berechnung mit gleitendem 
Dreijahresdurchschnitt wegfiele. Abgesehen von 
dieser Tatsache hätte aber die Konstanz des Renten-
niveaus einen großen sozialen Vorteil, und auch die 
Finanzentwicklung der Rentenversicherung wäre 
überschaubarer. Sozial ist es immer als mißlich 
empfunden worden, daß infolge des zeitlichen Rück-
standes der Bemessungsgrundlage der Anstieg der 
Renten gerade in Zeiten der Hochkonjunktur hinter 
dem der Einkommen der Aktiven zurückblieb. Die 
Renten wurden dann nämlich mit einem Dreijahres-
durchschnitt früherer schwächerer Lohnanstiegsra-
ten angepaßt, während gleichzeitig die Löhne und in 
der Regel auch die Preise stark stiegen und die Bei-
tragseinnahmen kräftig flossen. Umgekehrt war es 
für die Lohnempfänger und Beitragszahler oft nicht 
einsichtig, wenn die Renten in Zeiten schwacher 
Konjunktur bzw. geringerer Lohnsteigerungen eben 
durch diese Regelung gesetzlich stärker angehoben 
wurden. Die finanzielle Folge einer Aktualisierung 
wäre zunächst, daß die wichtigste Ursache für 
Schwankungen in der Finanzlage der Rentenversi-
cherungsträger wegfiele. Der zeitliche Rückstand 
der Bemessungsgrundlage führt j a dazu, daß die 
Einnahmen und Ausgaben für Renten, soweit von 
der Entwicklung der Löhne abhängig, mit zeitlich 
ungleichem Rhytmus schwanken. Damit entstehen 
im allgemeinen Überschüsse in Zeiten starker Lohn-
steigerungen, dagegen Defizite in Zeiten schwacher 
Konjunktur, auch wenn langfristig Einnahmen und 
Ausgaben ausgeglichen sind. Mit der Aktualisierung 
entfällt diese Hauptursache der finanziellen 
Schwankungen. Zugleich entfällt damit die Möglich-
keit, daß die Überschüsse in konjunkturell günsti-
gen Zeiten für andere Zwecke, und sei es selbst für 
die Verbesserung der Bundesfinanzen, verwendet 
werden, die Defizite in Zeiten schlechter Konjunk-
tur dagegen bleiben. Vor allem aber lassen sich Ein-
nahmen, Ausgaben und Reserveentwicklung der 
Versicherungsträger im Falle einer Aktualisierung 
sicherer vorausberechnen. Langfristig bedeutet j a 
der zeitliche Rückstand der allgemeinen Bemes-
sungsgrundlage nicht nur, daß das Rentenniveau 
schwankt, sondern daß es unterschiedlich hoch aus-
fällt, je nachdem wie stark die Löhne dem Trend 
nach steigen: Bei kräftigeren Lohnsteigerungen ist 
das Rentenniveau niedriger, weil es sich nach einer 
niedrigeren Bezugsbasis bemißt, bei einem langsa-
meren Anstieg der Löhne tendenziell höher als im 
Falle der Aktualisierung. Würde die Verzögerung in 
der Bemessungsgrundlage beseitigt, so hätten bei

-

spielsweise unterschiedliche Annahmen über die 
künftigen Lohnanstiegsraten keinen Einfluß mehr 
auf das Ergebnis der jährlich vorzulegenden Voraus-
berechnungen über 15 Jahre, und es entfiele die 
wichtigste Ursache für die Unsicherheiten in den 
Rentenfinanzen. 

29. Eine (volle) Aktualisierung der Bemessungs-
grundlage würde — da hiermit eine Konstanz des 
Rentenniveaus verbunden wäre — voraussetzen, 
daß das bisher schwankende Rentenniveau durch ei-
nen politischen Akt festgelegt wird, und zwar in Ab-
wägung sozialpolitischer Motive mit der Finanzier-
barkeit bzw. Belastbarkeit der Beitragszahler — es 
sei denn, man nähme willkürlich gerade das Renten-
niveau des Einführungsjahres der Aktualisierung, 
das in Zeiten eines niedrigen Lohnanstiegs für die 
Rentner günstig, für die Finanzlage ungünstig ist 
(wie umgekehrt in Zeiten eines hohen Lohnan-
stiegs). Bei dieser politischen Festlegung des Ren-
tenniveaus, deren Schwierigkeit der Sozialbeirat 
nicht unterschätzt, kann man natürlich einer günsti-
geren Finanzlage der Rentenversicherung oder ei-
ner verbesserten Einkommenslage der Rentner die 
Priorität einräumen. Im folgenden wird aber davon 
ausgegangen, daß eine solche Option nicht notwen-
digerweise aus der Aktualisierung folgt, sondern daß 
dieses Rentenniveau so festgelegt wird, daß es sich 
am Durchschnitt einer größeren Zahl vergangener 
Jahre orientiert. Wird das Rentenniveau unter die-
ser Annahme festgelegt, so hätte die Aktualisierung 
keine langfristigen Folgen für die finanzielle Ent-
wicklung bzw. für die Höhe des Rentenniveaus, falls 
sich der Lohnanstiegstrend nicht ändert. 

30. Den im Ganzen bedeutenden Vorteilen der 
Festlegung des Rentenniveaus steht der Nachteil ge-
genüber, daß mit der Aktualisierung auch die kon-
junkturellen Wirkungen der Schwankungen des 
Rentenniveaus bzw. der Finanzlage wegfielen. Setzt 
man voraus, daß die Zyklen der Konjunkturschwan-
kungen etwa doppelt so lang sind wie der zeitliche 
Rückstand der Bemessungsgrundlage (und läßt man 
außer acht, daß auch die Löhne den Konjunktur-
schwankungen zeitlich verzögert folgen, sog. Lohn

-

Lag), fallen gerade in die Zeiten konjunktureller 
Schwäche Rentensteigerungen, die nach früher hö-
heren Lohnsteigerungen bemessen sind und zu defi-
zitär finanzierten Steigerungen der Konsumgüter-
nachfrage führen, also konjunkturell anregend wir-
ken. Umgekehrt wirken die mit Überschüssen ver-
bundenen geringeren Rentensteigerungen in Hoch-
konjunkturzeiten nachfragedänmpfend. In der 
Wirklichkeit vollziehen sich die Konjunturbewegun-
gen freilich nicht nach einem solchen starren Sche-
ma; die theoretisch denkbare Antizyklik kommt also 
nicht voll zum Tragen. Die Verstetigung der Anpas-
sungssätze durch den Dreijahresdurchschnitt ver-
hindert aber immerhin,. daß sich extreme Aus-
schläge der Lohnentwicklung im Sinne einer „Paral-
lelpolitik" unmittelbar auf die Renten übertragen 
und sichert so in der Regel eine gewisse Stabilisie-
rungswirkung der Rentenfinanzen. Allerdings gab 
es auch schon Zeiten, so gerade im Endstadium des 
letzten großen Aufschwungs, nämlich in den Jahren 
1973 und Anfang 1974, in denen die Rentensteigerun- 

 



Drucksache 9/632 
	

Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

gen hoch waren und die ohnehin im Boom und in 
starken Preissteigerungen befindliche Konjunktur 
weiter anregten. 

B. Bewertung der Möglichkeiten einer Aktualisie-
rung 

31. Der weitaus überwiegende Teil der Sozialbei-
ratsmitglieder schätzt die Vorteile einer Aktualisie-
rung höher ein als ihre Nachteile und würde sie da-
her befürworten, wenn eine Formel gefunden würde, 
die zum einen einfach und daher für die Beteiligten 
verständlich wäre und zum anderen in ihrer Wir-
kung der vollen Aktualisierung nahe käme, für die 
die genannten Vorteile gelten. Gelingt es nicht, eine 
solche Formel zu finden, so sollte nach Auffassung 
des Sozialbeirats die gegenwärtige Regelung mit ei-
ner zeitlich zurückliegenden Bemessungsgrundlage 
beibehalten werden. Diese Formel ist zwar ebenfalls 
nicht einfach, aber inzwischen im Bewußtsein der 
Beteiligten verankert. Für eine Aktualisierung sind 
dem Sozialbeirat bisher drei Gruppen von Formeln 
bekannt; diese befriedigen jedoch nicht oder sind in 
ihrer Wirkung noch zu unsicher. 
Nach der bisher am meisten diskutierten Formel 
wird der Anstieg der allgemeinen Bemessungs-
grundlage nicht am Lohnanstieg des Jahres der An-
passung, sondern an dem des Jahres davor gemes-
sen. Dies hat den Nachteil, daß das Rentenniveau 
(und damit auch die Finanzlage) zunächst mit dem 
Unterschied der Lohnanstiegsraten des Jahres der 
Anpassung und des Vorjahres schwankt, noch ver-
stärkt oder abgeschwächt durch den Schätzfehler 
für das Vorjahr — denn auch diese Anstiegsrate ist 
in dem Zeitpunkt, in dem der Gesetzentwurf über 
die Anpassung vorzulegen ist, erst für einen Teil des 
Jahres bekannt und muß für den anderen Teil somit 
geschätzt werden. Diese Schwankung und dieser 
Schätzfehler müssen dann, wenn das Rentenniveau 
— wie bei der Aktualisierung bezweckt — gehalten 
werden soll, im folgenden Jahr korrigiert werden. 
Damit werden u. U., wenn nicht gerade ein Ausgleich 
durch entgegengesetzte Abweichungen bei der Vor-
ausberechnung der Lohnanstiegsrate erfolgt, die 
Schwankungen des Rentenniveaus noch erheblich 
verstärkt. Geht man, um diesen Schätzfehler zu ver-
meiden, mit der Bemessungsgrundlage etwas weiter 
zurück, so dürften die Nachteile des zeitlichen Rück-
standes dafür wieder größer werden. Es muß jedoch 
geprüft werden, ob sie die Vorteile einer Aktualisie-
rung überwiegen. 

Eine zweite Gruppe von Formeln, so beispielsweise 
die im Gutachten der Wissenschaftlergruppe (Ziffer 
107 der Anlage) vorgestellte, wählt daher zwar als 
Grundlage für die Ermittlung der allgemeinen Be-
messungsgrundlage das durchschnittliche Arbeits-
entgelt bzw. dessen teilweise vorausgeschätzten 
Wert des Vorjahres_ der  Anpassung, schreibt diesen 
Wert aber mit den Steigerungsraten der Löhne eines 
vergangenen Mehrjahresdurchschnitts, sozusagen 
mit dem Trend, auf das Jahr der Anpassung fort. 
Schwankungen des Rentenniveaus werden dann 
durch die Entfernung der Lohnanstiegsrate dieses 
Anpassungsjahres vom Trend bestimmt. Die dem 
Sozialbeirat vorliegenden Untersuchungen über die 
Größe dieser Schwankungen im Vergleich zu denje-
nigen beim bisherigen Verfahren widersprechen 
sich z. T., so daß z. Z. jedenfalls damit gerechnet wer-
den muß, daß der Vorteil einer Aktualisierung hier-
durch mehr oder weniger hinfällig wird. Neben den 
— bei jeder Aktualisierung (vgl. Ziffer 28 dieses Gut-
achtens) relativ großen — Schwankungen des An-
passungssatzes fallen hier nämlich auch die aus der 
notwendigen Korrektur der Abweichungen zwi-
schen den Fortschreibungsergebnissen und der 
dann eintretenden tatsächlichen Entwicklung resul-
tierenden Veränderungen des Rentenniveaus mögli-
cherweise stark ins Gewicht. Außerdem wird dieser 
Formelvorschlag von der überwiegenden Mehrheit 
des Sozialbeirats als für die Durchführung zu kom-
pliziert empfunden. 

Größere Schwankungen bleiben auch erhalten, 
wenn man im Prinzip am bisher geübten Verfahren 
festhält, aber (wie in Ziffer 110 der Anlage erwähnt) 
Ober- und Untergrenzen für das Renteniveau fest-
legt, also eine Art Korridor vorgibt. Zu den Schwan-
kungen innerhalb des Korridors könnten dann auch 
hier Schwankungen dadurch hinzukommen, daß das 
tatsächliche Rentenniveau und damit die Über-
schreitung oder Unterschreitung der Korridorgren-
zen erst im Nachhinein feststeht, wenn die Lohnent-
wicklung des betreffenden Jahres bekannt ist und 
dann wieder korrigiert werden muß. 

Der Sozialbeirat begrüßt es, daß hier nunmehr kon-
kretere Unterlagen für die weitere Diskussion der 
Aktualisierung vorliegen. Er hält aber die bisher be-
kannten Formeln in ihrer Wirkung auf die Schwan-
kungen von Rentenniveau und Finanzlage noch 
nicht für so ausreichend geklärt, als daß auf dieser 
Basis die Aktualisierung empfohlen werden könnte. 

Ruppichterroth, den 11. Juni 1981 
gez. Prof. Dr. Helmut Meinhold 
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Einleitung 

1. Der Sozialbeirat hat gemäß seinem Gutachten 
vom 23. Februar 1979 1 ) — in Abstimmung mit der 
Bundesregierung — eine Gruppe von Wissenschaft-
lern beauftragt, eine Analyse der „längerfristigen 
Entwicklungsperspektiven der Rentenversiche-
rung" vorzunehmen, welche auch „die vielfältigen 
Wechselwirkungen" sowohl hinsichtlich der „Stel-
lung der Rentenversicherung innerhalb des Gesamt-
gefüges der Altersversorgung und der gesamten so-
zialen Transferleistungen" als auch der „Verflech-
tung der mittel- und langfristigen Entwicklung der 
gesetzlichen Rentenversicherung mit der Wachs-
tums-, Konjunktur-, Arbeitsmarkt- und Finanzpoli-
tik" einbeziehen soll. Diese Gruppe wurde am 12. No-
vember 1979 konstituiert. Sie besteht aus den Pro-
fessoren Dr. Grohmann, Dr. Krupp, Dr. Mackscheidt, 
Dr. von Maydell, Dr. Meinhold und Dr. Schmähl. Als 
Termin für das dem Sozialbeirat zu erstattende Gut-
achten wurde vom Sozialbeirat das Frühjahr 1981 
genannt („innerhalb von zwei Jahren"). Der Sozial-
beirat verwies auf seine früheren Gutachten, in de-
nen „diese Sachverhalte ... im Hinblick auf die je-
weils anstehenden aktuellen Fragen behandelt und 
gewürdigt, aber in den letzten Jahren angesichts 
drängender Finanzfragen ... nicht im Gesamtzu-
sammenhang" dargestellt werden konnten. Der So-
zialbeirat verwies ferner auf die „Arbeiten der 
Transfer-Enquête-Kommission sowie der Kommis-
sion für die soziale Sicherung der Frau und der Hin-
terbliebenen". 

2. Als konkrete Probleme nennt der Sozialbeirat 
im Zusammenhang mit diesem Auftrag 2 ) 
a) den zeitlichen Abstand der allgemeinen Bemes-

sungsgrundlage als wesentlichen Faktor der 
Rentenberechnung von der aktuellen Lohn- und 
Gehaltsentwicklung (time-lag bei der Berech-
nung und bei der Anpassung der Renten); 

b) die Verteilung der Finanzierungslast für die Ren-
ten aus der gesetzlichen Rentenversicherung auf 
die Gemeinschaft der Beitragszahler und der 
Steuerzahler, wobei insbesondere auf den Zu-
sammenhang zwischen der Komponente des so-
zialen Ausgleichs zur Komponente der Beitrags-
äquivalenz hingewiesen wird; 

c) die Entwicklung des Verhältnisses von Renten-
anstieg und Anstieg der verfügbaren Einkom-
men der Aktiven; 

d) die Frage der demographischen Entwicklung in 
der Bundesrepublik Deutschland im kommen-
den halben Jahrhundert. 

„In die Erörterung der ... dargestellten längerfri

-

sten Probleme sind ... ” die „Unterschiede in der Al- 
1) Gutachten des Sozialbeirats zu den Vorausberechnun-
gen der Bundesregierung über die Entwicklung der Fi-
nanzlage der gesetzlichen Rentenversicherungen bis 
1993, Deutscher Bundestag, 8. Wahlperiode, Drucksache 
8/2709 vom 28. März 1979, Ziff. 14, S. 108 

2 ) a. a. O., Ziff. 9, S.106 ff. 

terssicherung, insbesondere soweit der öffentliche 
Bereich betroffen ist, mit einzubeziehen." 3 ) 

3. Die Gruppe legt im folgenden ihr gemeinsames 
Gutachten vor, das diesem Auftrag entsprechen soll, 
wie er insbesondere zu 1. umrissen ist. Daneben le-
gen die Mitglieder der Gruppe zur Vertiefung der 
einzelnen Probleme, wie sie zu 2. genannt sind, Ein-
zelgutachten vor, wobei sich Prof. Dr. Schmähl einer 
Reihe von Einzelfragen und Lösungsvorschlägen 
zur Anpassungsproblematik sowie zur Besteuerung 
von Renten widmet, Prof. Dr. Mackscheidt Fragen 
der Finanzierung im Hinblick auf die Träger behan-
delt, Prof. Dr. Grohmann Fragen der Bevölkerungs-  
und Erwerbsbevölkerungsentwicklung untersucht 
und Prof. Dr. von Maydell sich mit Fragen der ver-
schiedenen Alterssicherungssysteme, insbesondere 
den rechtlichen Problemen einer Harmonisierung 
auseinandersetzt. Prof. Dr. Krupp beschäftigt sich 
mit Problemen der Kriterien, unter denen die Alters-
sicherung beurteilt werden kann, und ihrer Anwen-
dung im Zusammenhang einzelner Lösungsmöglich-
keiten. Prof. Dr. Meinhold obliegt die Koordination 
der Vorarbeiten zum gemeinsamen Gutachten und 
der Arbeit der Gruppe mit der des Sozialbeirats. 

4. Die Wissenschaftlergruppe geht davon aus, daß 
ihre Aufgabe darin liegt, Unterlagen für Diskussio-
nen über Lösungsmöglichkeiten der anstehenden 
Probleme und über die langfristige Entwicklung der 
Rentenversicherung im Sozialbeirat, in der Bundes-
regierung, im Parlament sowie auch in der Öffent-
lichkeit auf vertiefter Basis und vor allem unter Be-
achtung des Zusammenhangs der verschiedenen 
Probleme zu liefern. Sie teilt die bereits vom Sozial-
beirat ausgesprochene „Besorgnis..., daß diesen 
komplexen, alle Alterssicherungssyteme berühren-
den Sachverhalten in der öffentlichen Meinung, 
ebenso wie in zahlreichen wissenschaftlichen Bei-
trägen, vielfach nicht in hinreichender Weise Rech-
nung getragen wird." 4 ) Dieser Auffassung von ihrer 
Aufgabenstellung würde es widersprechen, wenn 
die Gruppe von vornherein und hinsichtlich aller ge-
nannten und weiteren Probleme anstreben würde, 
jeweils einen einzigen Lösungsvorschlag zu unter-
breiten. Das geschieht vielmehr nur, wenn eine be-
stimmte Lösung nach Ansicht der Gruppe eindeutig 
gegenüber anderen Lösungsmöglichkeiten den Vor-
zug verdient. 

5. Die Wissenschaftlergruppe geht davon aus, daß 
eine Reihe von teils schwerwiegenden Reformmaß-
nahmen im Bereich der Alterssicherung, nicht aber 
ihre vollständige Neukonzeption erforderlich sei. 
Auf die dabei zugrundeliegenden Kriterien ist in Ka-
pitel II dieses Gutachtens einzugehen. Schon an die-
ser Stelle ist zu betonen, daß dabei auch hier die 

3) a. a. O., Ziff. 10, S. 107 
4) a.a.O., Ziff. 14, S. 108 
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Grundlagen des jetzigen Systems zu berücksichti-
gen sind. Insbesondere gilt dies für das Prinzip, die 
Renten am früheren eigenen Einkommen und am 
jeweiligen aktuellen Einkommensniveau zu orien-
tieren, sowie für die Prinzipien der Beitragsäquiva-
lenz, des sozialen Ausgleichs und des Generationen-
vertrages. 

6. Weiterhin geht die Gruppe von folgendem aus: 
a) Es wird das gegliederte System der gesetz-

lichen Rentenversicherung und die Existenz un-
terschiedlicher Alterssicherungssysteme unter-
stellt. Diese Unterstellung schließt freilich die 
Bejahung des Finanzausgleichs und einer Har-
monisierung der Alterssicherungssysteme ein. 
Eine darüber hinausgehende vollständige Ver-
einheitlichung der Systeme würde der Tatsache 
zuwiderlaufen, daß bei unterschiedlichen Le-
bens- (und Lebenseinkommens-)Verläufen mit 
oft unterschiedlichen Risiken, Verpflichtungen 
und damit verbunden Sicherungsbedürfnissen 
auch unterschiedliche Formen der Alterssiche-
rung geboten sein können. Auch würde eine so 
hochgradige Unterbrechung der — zumal für be-
reits ältere Menschen, die ihre auf dem bestehen-
den System basierende Lebenseinkommenspla-
nung nicht mehr beliebig neu einstellen können 
— für die Alterssicherung so wichtigen Kontinui-
tät bedeuten, daß schon gewichtige Gründe, die 
über Finanzausgleich und die Harmonisierung, 
soweit rechtlich möglich, hinausgehen, dafür an-
geführt werden müßten. 

b) Das Prinzip der Sollvorschrift für Regelanpas-
sungen der gesetzlichen Alterssicherungslei-
stungen wird im folgenden nicht speziell zur Dis-
kussion gestellt. Zwar gibt es eine Reihe gewich-
tiger wirtschafts-, insbesondere konjunkturpoli-
tischer Gesichtspunkte — die auch als solche im 
folgenden anzusprechen sind —, die dafür spre-
chen, die Anpassung der Leistungen der gesetzli-
chen Alterssicherung nach den jeweiligen wirt-
schaftlichen, insbesondere konjunkturellen Mög-
lichkeiten auszurichten. Schon der Anteil der So-
zialleistungen, und — darunter als größtem Po-
sten — der Alterssicherung am Bruttosozialpro-
dukt (Sozialleistungen in der Abgrenzung des So-
zialbudgets im Jahre 1978 31,3 v. H. 5 ), dabei 11,4 
v. H. Alterssicherung) schließt es von vornherein 
aus, die Entwicklung der Ausgaben für die Al-
terssicherung unabhängig von der wirtschaftli-
chen Entwicklung und damit den gesamtwirt-
schaftlichen Bedingungen der finanziellen Mög-
lichkeiten zu regeln. Es ist auch, wie sich im Zu-
sammenhang mit dem 20. und 21. Rentenanpas-
sungsgesetz gezeigt hat (vor allem Rentenanpas-
sung nicht entsprechend dem Anstieg der allge-
meinen Bemessungsgrundlage nach bisheriger 
Rechnung, sondern mit 4,5 v. H., dann 4 und aber-
mals 4 v. H. in den Jahren 1979 bis 1981), nicht 
auszuschließen, daß in besonderen Ausnahme-
fällen diskretionäre, jeweils zu entscheidende 
Anpassungen erfolgen. 

5 ) Vgl. Sozialbericht 1980, Deutscher Bundestag, 8. Wahlpe-
riode, Drucksache 8/4327 vom 26. Juni 1980, S. 79, Über-
sicht 7. 

Das Grundprinzip der Kontinuität, des Vertrau-
ensschutzes und insbesondere das Prinzip der 
„lohnbezogenen" Rente, genauer der Rentendif-
ferenzierung auch nach Lebenseinkommen 
(siehe dazu auch Kapitel B und Kapitel D Ab-
schnitt VI dieses Gutachtens), machen es indes-
sen erforderlich, daß solche Veränderungen der 
bzw. Abweichungen von der Anpassungsregel be-
sonders zu begründende Ausnahmen sein sollen, 
während die Anpassungen normalerweise nach 
feststehenden Regeln vorgenommen werden 
sollten. Dabei sollen die zu fordernden Begrün-
dungen der Ausnahmen so eng gehalten werden, 
daß es wirklich seltene Ausnahmen bleiben. Zu 
beachten ist dabei auch, daß Variationen der An-
passungsregeln, auch Unterlassungen von An-
passungen, einkommensnivellierende Wirkun-
gen haben können, deren Wirkung auf die „Lohn-
bezogenheit" der Rente jeweils zu überprüfen 
ist. 

c) Das bedeutet freilich nicht, daß die „sozialen Be-
sitzstände" für alle Betroffenen ungeprüft auch 
für die künftige Sozialpolitik und für die Prinzi-
pien der Dynamik von der Wissenschaftler-
gruppe bejaht werden. Eine solche Garantie 
würde bedeuten, daß das Sozialsystem finanziell 
explodiert, weil alle — im historischen Wandel 
immer notwendig werdenden — Neuerungen 
und viele Bedingungsänderungen (so die Ände-
rungen der Bevölkerungsstruktur) zu einer ein-
kommensproportional schon festgelegten Größe 
hinzukommen würden. Die Wissenschaftler-
gruppe geht vielmehr davon aus, daß im Grund-
satz für diejenigen, die schon Anspruch auf 
Rente haben, das sind insbesondere die Renten-
bezieher, der Besitzstand zu wahren ist. Für die-
jenigen, die bisher Anwartschaften, aber noch 
keine Ansprüche im System erworben haben, 
kann sich die Besitzstandsgarantie nur auf die 
bis dahin selbst erworbenen Anwartschaften be-
ziehen. Dies heißt insbesondere, daß für solche 
Anwartschaften, die auf dem Prinzip des sozialen 
Ausgleichs beruhen, sehr sorgfältig zu prüfen ist, 
ob für sie ein Besitzstand anzuerkennen ist. Die 
Besitzstandsgarantie beinhaltet nicht das Recht, 
Anwartschaften wie bisher auch in Zukunft zu 
erwerben. Für die neu in das System Eintreten-
den bestehen im Zeitpunkt ihres Eintritts keine 
Besitzstände. 

7. Die Wissenschaftlergruppe glaubt, ihrem Auf-
trag am besten gerecht zu werden, indem sie sich 
schon im Problemaufriß und wieder nach der für 
den Zusammenhang aller Bereiche der Alterssiche-
rung gültigen Darstellung der Urteilskriterien und 
der demographischen Perspektiven zunächst auf die 
Reformansätze konzentriert, die unmittelbar im Be-
reich der gesetzlichen Rentenversicherung unter 
mittel- bis langfristigen Perspektiven sichtbar sind. 
Dies ist der Bereich, der dem größten Teil der Bevöl-
kerung die Grundversorgung bei Alter und Invalidi-
tät sichert, und in dem infolge ihrer überwiegenden 
Finanzierung durch Beiträge die Entwicklung der 
Größenordnung der Einkommenstransfer-Leistun-
gen als Abgabe wie als Kostenfaktor besonders 
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transparent ist. Daher ist die öffentliche und auch 
die wissenschaftliche Diskussion über anstehende 
Reformen besonders fortgeschritten. Auf die Pro-
bleme des Zusammenhangs mit dem Gesamtgefüge 
der Alterssicherung wird dabei im Interesse der 
Klarheit der Ableitungen zunächst nur insoweit ein-
gegangen, wie es direkt aus der betrachteten Proble-
matik heraus geboten erscheint. Dafür wird dann 

aber die Frage der Notwendigkeit wie der Möglich-
keit der Übertragbarkeit solcher Reformen auf die 
Gesamtheit der Alterssicherung, speziell auf die an-
deren Alterssicherungssysteme, komplex im Kapi-
tel V dieses Gutachtens (Harmonisierung der unter-
schiedlichen Alterssicherungssysteme) und vor al-
lem in dem diese Probleme behandelnden Einzelgut-
achten aufgegriffen. 

A. Problemaufriß 

I. Ursachen für die Reformdiskussion 

B. Sucht man nach den tieferen Ursachen dafür, 
daß nach einem Jahrzehnt relativ ruhiger und auf 
Fachgespräche beschränkter Diskussion seit Mitte 
der 70er Jahre das Alterssicherungssystem in der 
Bundesrepublik Deutschland wieder verstärkt im 
Gespräch ist, so sind es im wesentlichen vier: 

— der verteilungspolitische Erfolg des Systems der 
gesetzlichen Rentenversicherung, wie es 1957 ge-
schaffen wurde, und auch der ergänzenden Al-
terssicherungen selbst, infolge dessen das Ver-
hältnis der Alterseinkommen zu den Aktivenein-
kommen nicht mehr undifferenziert als zugun-
sten der Rentner veränderungsbedürftig angese-
hen wird; 

— die Tatsache, daß die Rentenformel von 1957 eine 
hohe Empfindlichkeit der Finanzlage der Ren-
tenversicherungsträger vom Grad der Inflation 
mit sich brachte und bringt; 

— die Tatsache, daß als Bemessungsgrundlage für 
den Bundeszuschuß weder der. Anstieg der Aus-
gaben der Versicherungsträger noch auch etwa 
der Anstieg des interpersonellen Einkommens-
ausgleichs innerhalb der Ausgaben oder ähnli-
ches, sondern die allgemeine Bemessungsgrund-
lage der Renten gewählt wurde, und daß damit 
der Anteil der Bundeszuschüsse an den Ausga-
ben der Rentenversicherungsträger ohne ein-
leuchtenden verteilungspolitischen Grund auf 
wenig mehr als die Hälfte des früheren Anteils 
gesunken ist; 

— endlich die bei jeder gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Entwicklung zu beobachtende Ver-
änderung gesellschaftlicher Anschauungen und 
damit Verhaltensweisen. 

Das letztere führt zu sehr verschiedenartigen Pro-
blemen im Bereich der Alterssicherung, deren Kon-
sequenzen vor allem auch deshalb in der öffentli-
chen Diskussion strittig sind, weil keine Einigkeit 
darüber besteht, ob man die Veränderung von An-
schauungen oder Verhaltensweisen hinnehmen 
oder zu korrigieren suchen soll. Will man das erste-
re, ist zu klären, ob man die Folgen derartiger Ände-
rungen für die Alterssicherung in vollem Einklang 
mit den Prinzipien der Rentenreform von 1957 be

-

wältigen soll und kann, oder ob es auch einer Ab-
wandlung oder veränderten Interpretation jener 
Prinzipien bedarf. Dabei ist insbesondere das Versi-
cherungsprinzip und das Prinzip der Lohnbezogen-
heit zu erwähnen. Schließlich ist zu diskutieren, wel-
che Maßnahmen als Konsequenz dieser Probleme 
im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten und, so-
weit als möglich, ohne Konflikt mit anderen sozial- 
und wirtschaftspolitischen, eventuell auch außenpo-
litischen Zielsetzungen (internationale Freizügig-
keit) ergriffen werden sollen. Dies alles gilt z. B. für 
die Änderung des generativen Verhaltens und die 
daraus folgende Bevölkerungsstrukturproblematik, 
für die Änderung des Erwerbsverhaltens, damit u. a. 
auch der Einstellung zum menschlich wie ökono-
misch optimalen Renteneintrittsalter, für die Ein-
stellung zur Alterssicherung der Frau im Zusam-
menhang sowohl mit der Erwerbsstellung der Ge-
schlechter als auch zu den etwaigen Funktionen als 
Erzieher, auch als Krankenpfleger, weiter für die 
vielfach geänderte Einstellung zum Solidaritätsbe-
wußtsein innerhalb der Familie wie auch von oft 
nicht mehr klar abgrenzbaren sozialen Gruppen, da-
mit auch zur Unterhaltspflicht und zur Vermögens-
anrechnung im Rahmen der Subsidiarität der So-
zialhilfe und vieles andere mehr. 

II. Verteilungspolitisch motivierte 
Reformansätze 

9. Der Erfolg der Alterssicherung und speziell der 
gesetzlichen Rentenversicherung hat dazu geführt, 
daß die Gleichsetzung von Rentenempfängern bzw. 
Haushaltungen, die überwiegend oder ausschließ-
lich auf Renteneinkommen angewiesen sind, mit 
„Armen" für immer mehr Menschen fragwürdig ge-
worden ist, mit anderen Worten, daß es immer weni-
ger „Arme" im eigentlichen Wortsinn gibt, daß deren 
Probleme dafür aber auch um so schärfer empfun-
den werden. Noch 1957 war diese Gleichsetzung poli-
tisch weitgehend bestimmend, stand daher das 
„Rentenniveau" im Vordergrund und spielte die Tat-
sache nur eine begrenzte Rolle, daß dieses Niveau in 
einer für die . gesamte Gruppe der Rentner sozial 
aussagekräftigen Weise eigentlich gar nicht zu defi-
nieren ist.  Neben oder gar vor das Streben nach ei-
nem möglichst günstigen und zugleich für die Be- 
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tragszahler tragbaren „Rentenniveau" — gemessen 
als das Verhältnis eines für typisch gehaltenen 
Rentners (etwa eines solchen mit 40 Versicherungs-
jahren, der im Lebensablauf im Durchschnitt der 
Versicherten verdient und entsprechend Beiträge 
gezahlt hat) oder eines Durchschnitts der Renten-
höhe je Rentner zum aktuellen Durchschnittsver-
dienst der Versicherten — als Maß für eine im Zeit-
ablauf anzustrebende „gerechte" Rentenentwick-
lung tritt aber seither mit der Verbesserung der Ein-
kommenslage vieler Rentenversicherter aus der 
Rente selbst, der betrieblichen oder privaten Alters-
sicherung oder sonstigen Einkünften immer mehr 
die Frage nach der gerechten Verteilung der Renten- 
bzw. Alterseinkommen zwischen den Empfängern, 
die Frage nach der Behandlung einer Kumulation 
von Renten mit anderen Einkommen und die Frage 
nach der gerechten Entwicklung der Alterseinkom-
men im Verhältnis zur Entwicklung der Aktivenein-
kommen. Gerade diese Probleme werden daher ei-
nes der Hauptkriterien für Reformdiskussionen und 
Reformansätze sein. Dabei wird die Frage eine ent-
scheidende Rolle spielen, wie eine solche Vertei-
lungszielsetzung präzisiert und dann so angestrebt 
werden kann, daß sie zum Ziel der Aufrechterhal-
tung des Lebenshaltungsniveaus im Alter beiträgt 
und dabei nicht in unlösbaren Widerspruch gerät zu 
den tragenden Kriterien der Konzeption der gesetz-
lichen Rentenversicherung in der, Bundesrepublik 
Deutschland, insbesondere dem Prinzip der Bei-
tragsäquivalenz und dem Prinzip der einkommens-
bezogenen Rente. 

10. Eine dieser Verteilungsfragen, nämlich das 
Verhältnis der Einkommen von Renten- und Akti-
venhaushalten, ist der eine Hauptgrund dafür, daß 
spätestens seit Mitte der 60er Jahre — also lange be-
vor aktuelle finanzielle Schwierigkeiten bei den 
Rentenversicherungsträgern offensichtlich wurden 
— über Nettoanpassung und über Besteuerung der 
Renten intensiv diskutiert wurde. Der andere 
Hauptgrund ist die Tatsache, daß — kaum durch 
steigende steuerliche Belastung im Gesamtdurch-
schnitt, stärker durch steigende steuerliche Bela-
stung speziell der Versicherteneinkommen infolge 
vermehrten Hineinwachsens dieser Einkommen in 
die Einkommenssteuerprogressionszone, am sicht-
barsten durch steigende Sozialbeiträge bei Renten-, 
Kranken- und auch Arbeitslosenversicherung — der 
Unterschied der Rentensteigerung im Maß der Brut-
toeinkommensentwicklung im Verhältnis zur Stei-
gerung der verfügbaren Einkommen immer sichtba-
rer wurde und eben nicht mehr einfach damit be-
gründet werden konnte, daß die stärkere Steigerung 
der Renteneinkommen im Interesse eines steigen-
den Rentenniveaus in faktisch jedem Fall gerecht 
sei. 

Es ist von besonderer Wichtigkeit für die Diskussion 
über die Rentenentwicklung überhaupt und über die 
Nettoanpassung oder Besteuerung der Renten im 
besonderen, sich der Bedeutung gerade dieser Ge-
sichtspunkte bewußt zu werden, und damit zugleich 
der Tatsache, daß im Gegensatz zu vielen Teilen der 
in der Öffentlichkeit dazu geführten Diskussion 
nicht der Gesichtspunkt finanzieller Entlastung, 

sondern eben die Gesichtspunkte größerer Vertei-
lungsgerechtigkeit die Hauptrolle spielen, jedenfalls 
spielen sollten. Eine unmittelbare finanzielle Entla-
stung in kürzerer Zeit könnten beide Regelungen im 
Vergleich zur jetzigen nur erbringen, wenn man die 
Renten im Übergang absolut reduzieren würde — 
was  ohnehin unvertretbar wäre; in längerer Zeit 
wäre ein größeres finanzielles Ergebnis nur dann zu 
erwarten, wenn die Belastungsquote aus Steuern 
und Sozialabgaben in absehbarer Zeit beträchtlich 
steigt. Dazu wird im folgenden Genaueres zu sagen 
sein. 

Betrachtet man die Diskussion um Rentenbesteue-
rung und Nettoanpassung unter diesem Gesichts-
punkt, so reduziert sich der Unterschied zwischen 
beiden im wesentlichen darauf, daß die Nettoanpas-
sung nur, aber immerhin, das Verhältnis des Ren-
tenanstiegs zum Anstieg des Durchschnitts der Ver-
sicherteneinkommen berührt (und zwar zu einem 
noch zu definierenden Durchschnitt, der einen sinn-
vollen Vergleich zu den Renteneinkommen erlauben 
würde), dafür in der Verwaltung und insbesondere 
im Übergang leicht zu handhaben und für die Rent-
ner durchschaubar wäre — die Besteuerung auch 
das Verhältnis der (nicht oder kaum betroffenen) 
kleinen zu den hohen Renten einschließlich der Ku-
mulation mit anderen Einkommen berührt, verwal-
tungsgemäß und im Übergang jedoch nur sehr 
schwer zu behandeln wäre. Eine künftige Diskus-
sion dieser Frage wird sich daher vor allem dem Pro-
blem zuwenden, wo es Möglichkeiten gibt, beide Vor-
teile miteinander zu verbinden, ohne die Nachteile 
allzu schwer zu machen. 

11. Ist die Rentendiskussion also durchaus nicht 
mehr gleichzusetzen mit einer allgemeinen Armuts-
diskussion, so ist die Beschäftigung mit dem Pro-
blem derjenigen Rentner, die nach dem üblichen Be-
griff arm sind, um so dringender, weil insofern 
schwieriger, als nicht im Rahmen der allgemeinen 
Rentenformel lösbar — es sei denn, wie im einzelnen 
zu beschreiben, daß die Beitragshöhe von der ge-
wollten Rente her bestimmt wird, unter Umständen 
mit Subventionierung der Beiträge für zu definie-
rende Sachverhalte anstelle einer Umverteilung der 
Rentenansprüche im Vergleich zu den aus den Bei-
trägen zu errechnenden. 

12. Sieht man vorerst davon ab und folgt dem 
Hauptteil der bisherigen Diskussion, so bieten sich 
auf den ersten Blick zwei mögliche Lösungen an: 

Die Gewährung einer Grundrente, einer allgemei-
nen Mindestrente im Rahmen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung und die Gewährung einer allgemei-
nen Staatsbürgerrente in Ablösung der Sozialhilfe, 
aber ohne deren Subsidiaritätsidee, welch letztere 
— jedenfalls mit der Anrechnung kleiner oder ge-
bundener Vermögenswerte und der Unterhalt-
spflicht — verbreiteten Anschauungen vielfach 
nicht (mehr) entspricht. Beiden Lösungen .stehen 
aber grundsätzliche Bedenken gegenüber: Die allge-
meine Mindestrente würde je nach Niveau den Ge-
danken der Beitragsäquivalenz und der Lohnbezo-
genheit der Renten entgegenstehen, konstituieren-
den Prinzipien unseres Rentensystems. Die Über- 
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gangsprobleme zu einem System der Staatsbürger-
rente wären weder finanziell noch verteilungspoli-
tisch in angemessener Weise zu bewältigen. Es wäre 
insbesondere kaum vertretbar, wenn man aus finan-
ziellen Gründen die Staatsbürgerrente nur denjeni-
gen gewähren würde, die keine anderen Ansprüche 
haben, aber denen nicht, die durch Alterssicherungs-
systeme, insbesondere die gesetzliche Rentenversi-
cherung, mit eigenen Beiträgen andere Ansprüche 
aufgebaut haben. Es wird daher im folgenden nicht 
weiter darauf eingegangen. 

13. Besondere Aufmerksamkeit im Rahmen der 
Problematik der Alterseinkommensverteilung erfor-
dert das Nebeneinander verschiedener Alterssiche-
rungssysteme, sowohl verschiedener Gruppen ne-
beneinander — gesetzliche Rentenversicherung, Be-
amtenversorgung, berufliche Versorgungssysteme 
— als auch additiv (gesetzliche Rentenversicherung, 
betriebliche Alterssicherung, individuelle private Si-
cherung). Der „Harmonisierung" der zunächst ge-
nannten, die unter den heute gegebenen Bedingun-
gen als weitgehend selbstverständlich erscheint, im 
Sinne vergleichbarer Voraussetzungen, vergleichba-
rer Höhe, auch vergleichbarer steuerlicher Behand-
lung der Alterseinkommen aus verschiedenen Sy-
stemen und verschiedener Personen stehen rechtli-
che und soziale Bedenken entgegen, die teils aus der 
unterschiedlichen historischen Entwicklung, teils 
aus den unterschiedlichen beruflichen Bedingungen 
der zu Sichernden herrühren und bei denen genau 
zu überprüfen ist, inwieweit diese Unterschiede als 
überholt anzusehen sind. Durch das ebenfalls schon 
traditionell gewordene „Dreischichtensystem", d. h., 
der Ergänzung von gesetzlicher Rentenversiche

-

rung durch betriebliche Alterssicherung bzw. öffent-
liche Zusatzversicherung und private Versicherung 
kann einerseits die Frage der „Überversorgung" ent-
stehen, die insbesondere problematisch wird, wenn 
das verfügbare Einkommen im Augenblick des Ren-
teneintritts durch das Zusammentreffen solcher An-
sprüche steigt und vor allem, wenn dieses mit Hilfe 
steuerlicher Begünstigungen oder öffentlicher Lei-
stungen geschieht; andererseits handelt es sich bei 
den nicht gesetzlichen Sicherungssystemen zu gro-
ßen Teilen um privatrechtlich begründete Ansprü-
che, in die aus verteilungspolitischen Gründen nicht 
eingegriffen werden kann und soll. Die Wissen-
schaftlergruppe beschäftigt sich im weiteren nicht 
weiter mit dem Problem der Kumulation; sie ver-
weist insofern auf die Arbeiten und Ergebnisse der 
Transfer-Enquête-Kommission 6 ). 

14. Die Wissenschaftlergruppe hat es auch nicht 
als ihre Aufgabe angesehen, sich mit der Zusatzver-
sorgung im öffentlichen Dienst im einzelnen zu be-
schäftigen. Hierbei handelt es sich um ein Versor-
gungssystem, das im Grundsatz durchaus mit der 
betrieblichen Altersversorgung vergleichbar ist, in-
sofern also keinen Einfluß auf die Diskussion der ge

-

setzlichen Rentenversicherung haben sollte. Die 
Wissenschaftlergruppe weist allerdings mit Nach-
druck darauf hin, daß die Finanzierung dieser Zu- 

6 ) Vgl. Zur Einkommenslage der Rentner, Zwischenbe-
richt der Transfer- Enquête-Kommission, Februar 1979 

satzversorgung ausschließlich aus öffentlichen Mit-
teln, d. h. ohne Beteiligung der betroffenen Arbeit-
nehmer erfolgt. Vor diesem Hintergrund hält es die 
Wissenschaftlergruppe nicht für vertretbar, daß un-
abhängig von den durch die gesetzliche Rentenver-
sicherung gezahlten Renten ein Gesamtversor-
gungsniveau garantiert wird, das zum Teil über dem 
zuletzt erzielten Nettoeinkommen liegt. 

15. Mehrfach wird neuerdings diskutiert, ob man 
eine Beitragsdifferenzierung zugunsten kinderrei-
cher Familien vornehmen sollte. Teilweise ist die 
Begründung dafür unmittelbar bevölkerungspoli-
tisch, teilweise aber auch verteilungspolitisch und 
auf die Rentenfinanzierung gerichtet: Wer Kinder 
großzieht, leistet im weiteren Sinne genauso einen 
Beitrag zu seiner Alterssicherung, indem er künftige 
Beitragszahler für die Finanzierung des Umlagever-
fahrens heranzieht, wie derjenige, der jetzt durch 
Rentenversicherungsbeiträge im Wege des „Genera-
tionsvertrages" für seine Alterssicherung sorgt. 
Auch die Leistung für Kindererziehung sei also im 
weiteren Sinne in den Begriff der „Beitragsäquiva-
lenz" aufzunehmen. Entsprechend seien dann die 
Rentenversicherungsbeitragssätze für Eltern zu 
senken. Die Wissenschaftlergruppe kann sich dieser 
Argumentation aus mehreren Gründen nicht an-
schließen. Zum einen wird der Begriff der Beitrags-
äquivalenz damit überhaupt nicht mehr quantifizier

-

bar, zum anderen und vor allem ist der damit ange-
sprochene Familienlastenausgleich jedenfalls in 
diesem Bezug der Bevölkerungsstrukturpolitik 
keine spezielle Angelegenheit der Solidargemein-
schaft der Rentenbeitragszahler, sondern eindeutig 
eine Angelegenheit der Gemeinschaft aller Staats-
bürger. Darüber hinaus erachtet die Wissenschaft-
lergruppe die Gleichstellung der Situation der El-
tern und hier insbesondere von Müttern in den Ren-
tenleistungen, wie sie durch die Einführung von Er-
ziehungsjahren erreicht werden kann, für weit vor-
dringlicher und verteilungspolitisch geboten. 

III. Reformsätze im Interesse der Vermeidung  

finanzieller Schwankungen 

16. Die Tatsache, daß die Renten aufgrund der For-
mel von 1957 mit einem „time-lag" dem Lohnanstieg 
folgen, d. h. unter anderem aufgrund einer allgemei-
nen Bemessungsgrundlage festgelegt werden, die 
dem durchschnittlichen Entgelt der Versicherten im 
vorvergangenen Dreijahresdurchschnitt gleicht, hat 
in der Vergangenheit zu unterschiedlichen finan-
ziellen Konsequenzen geführt. Der zeitliche Rück-
stand der Bemessungsgrundlage hat unmittelbar 
zur Folge, daß die Relation von Renten zu Aktiven-
einkommen (das „Rentenniveau") um so niedriger 
ist, und die finanzielle Situation der Rentenversiche-
rungsträger um so besser, je stärker die Löhne stei-
gen: die Renten — und damit in der Tendenz auch 
die Ausgaben - richten sich insoweit nach der allge-
meinen Bemessungsgrundlage, d. h. nach dem ver-
gangenen Einkommen; das Rentenniveau bezieht 
sich auf das Verhältnis der Renten zu den gegenwär-
tigen Einkommen und ist daher um so niedriger, je 
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stärker die Einkommen im Verhältnis zur Bemes-
sungsgrundlage inzwischen gestiegen sind. Die Bei-
tragseinnahmen dagegen richten sich zu erhebli-
chen Teilen nach den gegenwärtigen Einkommen 
und eilen daher bei stärkerem Lohnanstieg den Ren-
ten voraus. Da nun der Lohnanstieg um so steiler zu 
sein pflegt, je stärker einerseits die Produktivität, 
andererseits die Lebenshaltungskosten ansteigen, 
ist insoweit eine unmittelbare Abhängigkeit der Fi-
nanzlage der Versicherungsträger auch von der In-
flationsrate gegeben. Größere Wachstumsraten und 
ebenso inflatorische Steigerungen der Lohnan-
stiegsrate füllen die Kassen der Versicherungsträ-
ger, das Rentenniveau bleibt zurück. 

17. Zusammen mit der einjährigen Verzögerung 
der Anpassung ab 1959 hat vor allem dieser Zusam-
menhang dazu geführt, daß die Finanzlage der Ver-
sicherungsträger sich in den sechziger Jahren und 
im Anfang der siebziger wesentlich günstiger ent-
wickelte, als bei der Diskussion um die Rentenre-
form 1957 angenommen worden war. Die Produktivi-
tätssteigerung, allmählich einsetzend auch stärkere 
Preissteigerungsraten und mit beiden die Lohnan-
stiegsraten waren wesentlich stärker als zunächst 
vorausberechnet. Überdies veranlaßten der Kon-
junktureinbruch von 1966/67 mit der kurzen Unter-
brechung des steileren Lohnanstiegs und damit ei-
ner (kurzfristigen) Verschlechterung der Kassen-
lage der Rentenversicherungsträger sowie die Vor-
aussicht des ersten Rentenbergs der 70er Jahre 
(Vergrößerung des Verhältnisses von Rentnern zu 
Beitragszahlern) Erhöhungen der Beitragssätze. 
Diese Erhöhungen und der wieder stärkere Lohnan-
stieg verbesserten zu Anfang der 70er Jahre die Fi-
nanzlage so, daß nicht nur soziale Verbesserungen 
(Rente nach Mindesteinkommen, flexible Alters-
grenze) und ein halbjähriges Vorziehen der Renten-
anpassung (halbe Zurücknahme der Verzögerung 
von 1959) finanzierbar erschienen, sondern auch ein 
Verzicht auf die rechtlich vorgesehene Beschrän-
kung der Ausgaben für die Krankenversicherung 
der Rentner im Vergleich zu den tatsächlich an die 
Krankenkassen geleisteten Zahlungen. Mit alledem 
erwiesen sich die Rentenversicherungsträger als fi-
nanziell überfordert, als vor allem mit dem konjuk-
turellen Einbruch ab 1974, der damit einhergehen-
den Verlangsamung des Lohnanstiegs bei gleichzei-
tiger Abnahme der Beschäftigten und damit Bei-
tragszahler, die Einnahmen der Versicherungsträ-
ger nunmehr wesentlich langsamer stiegen als die 
Ausgaben und damit die Maßnahmen des 20. und 21. 
Rentenanpassungsgesetzes notwendig wurden. 

18. Diese Entwicklung, die auch mit einer Vertrau-
enskrise gegenüber der gesetzlichen Rentenversi-
cherung verbunden war, hat die seit langem ge-
führte Diskussion über die „Aktualisierung" der all-
gemeinen Bemessungsgrundlage wesentlich inten-
siviert. Durch Beseitigung des zeitlichen Rückstan-
des der allgemeinen Bemessungsgrundlage könnte 
diese Ursache für die Schwankung des Rentenni-
veaus und der Finanzlage der Rentenversicherungs-
träger beseitigt werden. Dem freilich stehen einer-
seits statistische Probleme (Bemessung des aktuel-
len Lohnanstiegs einer noch bevorstehenden oder  

erst zum Teil vergangenen Periode) und auch solche 
der Lohnpolitik (amtliche Voraussage des Lohnan-
stiegs in einer kommenden Periode) entgegen. Im 
allgemeinen, d. h. abgesehen von der längeren Infla-
tionsperiode in der ersten Hälfte der 70er Jahre, hat 
sich der time-lag der allgemeinen Bemessungs-
grundlage auch antizyklisch ausgewirkt, da in Zei-
ten der Hochkonjunktur bei steilem Lohnanstieg die 
Nachfrage aus Renteneinkommen aufgrund voran-
gegangener geringerer Lohnanstiegsraten langsa-
mer anstieg und bei den Rentenversicherungsträ-
gern Einnahmenüberschüsse erzielt wurden, in Zei-
ten des konjunkturellen Rückschlags der stärkere 
Rentenanstieg nachfragestützend und damit auch 
beschäftigungsstützend wirkte und konjunkturstüt-
zende Verminderungen der Überschüsse auftraten. 
Auf diese konjunkturelle Wirkung müßte bei Aktua-
lisierung verzichtet werden. Allerdings hatte auch 
der zeitliche Rückstand seine Nachteile in sozialer 
wie in konjunkturpolitischer Hinsicht: In Zeiten der 
Hochkonjunktur fühlten sich die Rentner, in Zeiten 
der Rezession die Beitragszahler und Lohnempfän-
ger benachteiligt; konjunkturpolitisch wird heute 
die antizyklische Reaktion immer mehr in Frage ge-
stellt, an ihrer Stelle wird eine verstetigende Kon-
junkturpolitik gefordert, im konkreten Fall also eine 
Beseitigung solcher Schwankungen. Auch diese 
Frage bedarf also eingehender Diskussion und Ge-
wichtung der Vor- und Nachteile. 

IV. Finanzierung 

19. Die erwartbare finanzielle Entwicklung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung, die trotz der kon-
junkturellen Rückschläge kurzfristig nicht zu Sor-
gen Anlaß gibt, enthebt nicht von der Pflicht, die 
langfristige Finanzierung dieses Parafiscus kritisch 
zu überdenken. Die Form, wie langfristig ein finan-
zielles Gleichgewicht der Rentenversicherung ange-
sichts der erwarteten Entwicklung des Rentner-
Quotienten — der Relation von Rentnern zu Bei-
tragszahlern — erreicht werden kann, ist noch zu 
finden. Sollen soziale Konflikte vermieden werden, 
so muß die Finanzierungsstruktur der gesetzlichen 
Rentenversicherung dahingehend geändert werden, 
daß ungleichmäßige Belastungen einzelner Bevölke-
rungsgruppen verhindert werden. Darüber hinaus 
stellt sich die Frage, ob es verteilungspolitisch ver-
tretbar ist, daß die Versichertengemeinschaft seit 
dem Jahre der Rentenreform von 1957 in zunehmen-
dem Maße an der Finanzierung der Umverteilung 
beteiligt wurde, was zumindest die relative Ab-
nahme des Bundeszuschusses an den gesamten 
Rentenausgaben belegt. 

20. Vordergründig betrachtet scheint die Entwick-
lung vornehmlich der Ausgaben für die sich 1972 ab-
zeichnende angespannte Finanzlage der gesetzli-
chen Rentenversicherung verantwortlich zu sein. 
Die steigende Belastung, ausgelöst durch das An-
steigen des Rentenniveaus infolge des time-lag, 
durch das Anschwellen der Zahl der Rentenberech-
tigten und durch die konjunkturell bedingte hohe 
Arbeitslosenzahl, sind sicher die wesentlichen 
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Gründe gewesen für die Abkoppelung der Rentendy-
namisierung von der bruttolohnbezogenen Bemes-
sungsgrundlage für den Zeitraum von drei Jahren 
und für den Entschluß, die Beiträge 1981 um einen 
halben Prozentpunkt auf 18,5 v. H. zu erhöhen — wie 
im 21. Rentenanpassungsgesetz beschlossen. Die 
Notwendigkeit permanenter Anpassungsprozesse 
liegt in der fehlenden automatischen Anpassung der 
Beiträge und Zuschüsse an die Rentenentwicklung. 
Ideal wäre deshalb eine Art Formelflexibilität auch 
für die gesamte Einnahme-Ausgabe-Struktur der ge-
setzlichen Rentenversicherung. Statt dessen erfolgt 
die Regelung des Finanzbedarfs seit 1957 durch die 
jeweiligen Rentenanpassungsgesetze und durch dis-
kretionäre Änderung der Beitragssätze. In diesem 
Zusammenhang erfolgen, da keine konkrete Zurech-
nung der Finanzierungsströme — Arbeitnehmer-
beiträge, Arbeitgeberbeiträge, Bundeszuschüsse — 
zu den einzelnen Leistungen existiert, permanente 
Umgliederungen im Einnahmensystem, für die im 
einzelnen keine ausdrückliche Rechtfertigung gege-
ben wird. So ist seit der Dynamisierung des Bundes-
zuschusses im Zuge der Rentenreform 1956/57 die 
relative Beteiligung des Bundes an den Gesamtaus-
gaben von 30,9 v. H. (1957) auf 17,6 v. H. (1978) ge-
schrumpft. 

21. Der Bundeszuschuß gilt seit jeher, neben den 
Beiträgen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, als 
dritte tragende Säule der Rentenversicherung der 
Arbeiter zunächst und später auch der Angestellten-
versicherung und der knappschaftlichen Rentenver-
sicherung. Der Bundeszuschuß für die Rentenversi-
cherung der Arbeiter und der Angestellten ist zwar 
nicht auf dem status quo des Jahres 1957 abge-
schätzt und festgelegt, sondern dynamisch angelegt 
worden. In seiner Dynamisierung folgt er aber im 
Prinzip nur der allgemeinen Bemessungsgrundlage, 
berücksichtigt jedoch nicht das Anwachsen der Zahl 
der Rentner, die Veränderungen der Anspruchs-
struktur und die Verbesserung der Leistungen. Auf 
die Expansion in der Anzahl und den Kostensteige-
rungen dieser Leistungen nach 1957 reagiert er 
nicht mehr; aus diesem Grund mußte er relativ zu 
den anderen Finanzierungsquellen an Bedeutung 
zurückfallen. Dies sollte aber kein Anlaß sein, den 
Bundeszuschuß in der Gegenwart ohne besondere 
Begründung willkürlich anzuheben oder ihn einfach 
zu einem variablen Finanzierungsinstrument zur 
Schließung von aktuellen Finanzierungslücken zu 
machen. Derart unstetige und unüberschaubare Zu-
schußverpflichtungen würden die Rationalität öf-
fentlicher Ausgabenplanung stören. 

Es ist zu überlegen, ob nicht bestimmte Sonderrisi-
ken und Zusatzleistungen systematisch durch staat-
liche Zuschüsse abgedeckt werden könnten. Das 
entspräche jedenfalls einer Tradition, die auf die An-
fänge des Rentenversicherungssystems zurückgeht. 
Zu prüfen ist auch, ob und in welchem Maße der 
Bundeszuschuß zum Ausgleich demographisch be-
dingter Belastungen herangezogen werden sollte. 

22. Auf der Finanzierungsseite sind die Beiträge 
derzeit die einzige Alternative zum Bundeszuschuß. 
Die Anhebung der Beiträge von 14 v. H. des beitrags-

pflichtigen Bruttoarbeitsentgelts seit der Einfüh-
rung der Dynamisierung der Renten im Jahre 1957, 
auf 18 v. H. im Jahre 1973 und die Beitragserhöhung 
auf 18,5 v. H. im Jahre 1981, rufen die Frage nach der 
Grundlage der Bemessung der Beiträge hervor. Ne-
ben den nur indirekt steuerbaren Determinanten 
der Finanzierung, wie z. B. die Zahl der Erwerbstäti-
gen, Zahl der Rentner, wirtschaftliches Wachstum, 
Ausbildungsdauer, spielen die direkt beeinflußbaren 
Determinanten, wie zum Beispiel Beitragssatz, Bei-
tragsbemessungsgrenze und -grundlage, Rentenhö-
he, Rentenalter und Rentenformel und Kreis der 
Versicherten, die weitaus größere Rolle bei der Bei-
tragsbemessung, da sie den jeweiligen politischen 
Zielen unter Maßgabe ihrer Durchsetzbarkeit leich-
ter angepaßt werden können. Der Anstoß zur Bei-
tragssatzänderung kann, wie die Geschichte der ge-
setzlichen Rentenversicherung gezeigt hat, durch 
die Variation einer oder mehrerer dieser Determi-
nanten gegeben werden. Generell läßt sich konsta-
tieren, daß der Beitragssatz angepaßt werden muß, 
wenn bei Gültigkeit des Umlageverfahrens und bei 
konstantem Vermögen eine Veränderung des Rent-
nerquotienten oder des Verhältnisses zwischen der 
durchschnittlichen Höhe der Renten zur durch-
schnittlichen Höhe der Bruttolöhne eintritt. Da dies 
alles flexible Größen sind, die im Zeitablauf ständig 
variieren, wird eine exakte Vorhersage der Beitrags-
satzentwicklung erschwert; lediglich Tendenzen las-
sen sich aufgrund demographischer Daten angeben. 
Diese allerdings weisen erhebliche Beitragssatzstei-
gerungen für die nächste Generation aus. 

23. Inwieweit die Beiträge erhöht werden können, 
um den Finanzierungsbedürfnissen der Rentenver-
sicherung zu genügen, ist keine einfache Frage. 
Häufig wird schon jetzt darauf hingewiesen, daß die 
Finanzierung aus (ökonomisch-technischen) objek-
tiven wie auch (finanzpsychologischen) subjektiven 
Gründen an Belastungsgrenzen stoße, wenn nicht 
schon gestoßen sei. Wenn man ermitteln will, ob und 
wann die Belastungsgrenze erreicht wird, ist der 
Rentnerquotient nicht sehr geeignet. Entscheiden-
der ist es, die tatsächliche Reaktion der jeweils Be-
troffenen auf die Belastung durch Beiträge zu antizi-
pieren. Es ist möglich, daß die Leistungsanreize der 
Arbeitnehmer erheblich beeinträchtigt werden. Die 
Belastung der Arbeitgeber mit Beiträgen kann dazu 
führen, daß die Investitionsbereitschaft geschwächt 
wird. 

Geht man davon aus, daß zwar — wie es die Diskus-
sion um die steuerlichen Belastungsgrenzen in der 
Finanzwissenschaft zeigt — absolute Abgabegren-
zen nicht feststellbar, geschweige denn quantifizier

-

bar seien, relative Grenzen aber existieren können, 
so ist die gegenwärtige Abgabenquote insgesamt ge-
sehen sicherlich in ihrer Tendenz nicht ganz unbe-
denklich — ob jedoch die Rentenversicherungsbei-
träge daran gravierenden Anteil haben, scheint ge-
genwärtig zweifelhaft. Insgesamt bleibt die Aufgabe 
bestehen, die Belastungsgrenzen immer wieder er-
neut sorgfältig zu untersuchen. 

24. Das Finanzierungsvolumen kann nicht nur 
durch Erhöhung der Beiträge, sondern auch durch 
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Variation der Bemessungsgrundlagen und -grenzen 
ergiebiger gestaltet werden. Die erste Variante um-
faßt verschiedene Modellvorstellungen, die auf eine 
erweiterte Bemessungsgrundlage für den Arbeitge-
berbeitrag hinauslaufen. Diese Modelle, die auch 
und zunächst unter wettbewerbspolitischen Ge-
sichtspunkten in die Diskussion gebracht wurden, 
sollen an geeigneter Stelle kritisch beleuchtet wer-

' den. Die zweite Variante betrifft Überlegungen zur 
Beitragsbemessungsgrenze, die derzeit das Dop-
pelte der allgemeinen Bemessungsgrundlage be-
trägt. Sie kann insoweit als problematisch diagnosti-
ziert werden, als sie mit dem Grundsatz der Vertei-
lungsgerechtigkeit in Konflikt gerät, weil die Bei-
tragslast für die Arbeitnehmer mit einem Bruttover-
dienst über der Beitragsbemessungsgrenze regres-
siv verläuft. So gibt es begründete Vermutungen da-
für, daß für gewisse Einkommensbereiche und 
Haushaltstypen die Zahllast der Sozialversiche-
rungsbeiträge zu einem regressiven Verlauf der Be-
lastung mit direkten Abgaben insgesamt führt, da 
die tendenziell progressive Lohn- und Einkommen-
steuer durch den Regressiveffekt der Sozialversi-
cherungsbeiträge überkompensiert wird. 

Zu beachten ist auch, daß hier auf einen großen Teil 
des Leistungspotentials der Höherverdienenden als 
Beitrag zur Finanzierung der Rentenlast verzichtet 
wird; auf der anderen Seite muß berücksichtigt wer-
den, daß durch diese Grenze auch spätere Rentenan-
sprüche eingedämmt werden. An dieser Stelle stellt 
sich die grundsätzliche Frage, bis zu welcher Höhe 
individuelle Einkommen sozial abgesichert werden 
sollen, d. h. ob es eine Obergrenze für Rentenan-
sprüche geben soll. Vertritt man die Meinung, daß 
angesichts der erwartbaren demographisch verur-
sachten Belastung des sozialen Alterssicherungssy-
stems eine der möglichen Alternativen auch in der 
Begrenzung der durch die soziale Alterssicherung 
gesicherten Rente liegt, muß man die Rentenbegren-
zung, die aus der Beitragsbemessungsgrenze resul-
tiert, akzeptieren oder unter Umständen verstärken. 
Wollte man den damit notwendigerweise verbunde-
nen Verteilungseffekt auf der Beitragsseite vermei-
den, müßte man überlegen, ob man den über alle 
Einkommensklassen proportionalen Zusammen-
hang zwischen Beitrag und späterer Rentenhöhe er-
halten will. 

25. Während es sich bei dem Bundeszuschuß an die 
gesetzliche Rentenversicherung um einen vertika-
len Finanzausgleich handelt, können die daneben 
noch existierenden Finanzströme innerhalb der ge-
setzlichen Rentenversicherung und innerhalb der 
Sozialversicherung als Formen eines horizontalen 
Finanzausgleichs klassifiziert werden. Innerhalb 
der gesetzlichen Rentenversicherung besteht zwi-
schen den Trägern der Rentenversicherung der Ar-
beiter und der Rentenversicherung der Angestellten 
ein Finanzausgleich, der durch Verschiebungen in 
der Beschäftigungsstruktur begründet ist. 

26. Um die Abhängigkeit der Finanzlage der ge-
setzlichen Rentenversicherung von konjunkturellen 
Schwankungen zu vermindern, ist 1978 ein nennens-
werter Finanzausgleich mit der Arbeitslosenversi-

cherung zustande gekommen; in Kauf genommen 
wird zwar, daß sich die Konjunkturabhängigkeit der 
Arbeitslosenversicherung verstärkt, dafür wird aber 
der Versicherungsgedanke wieder mehr betont. In 
die gleiche Richtung zielt der Finanzausgleich zwi-
schen Rentenversicherung und Krankenversiche-
rung. 

V. Bedeutung der demographischen 
Entwicklung 

27. Ober die demographische Entwicklung der 
deutschen Bevölkerung bis zum Jahre 2030 hat das 
Statistische Bundesamt vor einigen Monaten die Er-
gebnisse von drei neuen „Vorausschätzungsmodel-
len" vorgelegt 7 ). An die Stelle des vorher in der öf-
fentlichen und teils auch in der wissenschaftlichen 
Diskussion zumeist herangezogenen Modells ist da-
bei dasjenige getreten, bei dem als quantitativ wich-
tigste Annahme unterstellt wird, daß die Geburten-
häufigkeit auf dem Stand von 1978 beharrt, also we-
der weiter absinkt noch steigt. 

Folgt man diesem Modell — im folgenden wird zwar 
ein differenzierteres Modell vorgestellt (vgl. Kapitel 
III) — so würde die „Bevölkerung im Erwerbsalter" 
(im Alter von 20 bis unter 60 Jahren) 8 ) bis etwa 1990 
noch beachtlich zunehmen, dann aber in wechseln-
dem Ausmaß abnehmen, besonders stark nach 2015. 
Im Jahre 2030 betrüge ihr absoluter Stand nur noch 
rd. 60 v. H. des jetzigen. Demgegenüber würde sich 
die Zahl der über 60jährigen sehr viel weniger ver-
ändern. Ein Rückgang wäre während des gesamten 
Vorausschätzungszeitraums kaum zu verzeichnen. 
Die Zahl läge im Gegenteil durchweg höher als 
heute und stiege nach 2020 nochmals kräftig auf rd. 
115 v. H. des heutigen Standes an. Der Anteil der 
über 60jährigen an der Gesamtbevölkerung sowie 
ihr Verhältnis zur Zahl der 20- bis unter 60jährigen 
würde sich infolgedessen bis fast zur Jahrhundert-
wende nur wenig verändern, dann auf ein merklich 
höheres Niveau ansteigen und sich nach 2015 aber-
mals beträchtlich erhöhen. 
Bei der Diskussion solcher Zahlen ist zu beachten, 
daß es sich teilweise um Vorausschätzungen für sol-
che Größen handelt, die für die deutsche Bevölke-
rung bereits weitgehend vorherbestimmt sind. Ab-
gesehen von der etwaigen Veränderung der Sterb-
lichkeit und etwaigen internationalen Wanderungen 
der deutschen Bevölkerung liegt für die Jahrhun-
dertwende die Zahl der Deutschen im Alter von 20 
bis 60 ebenso wie die der über 60jährigen bereits 
ganz fest, die letztere sogar bis etwa 2040. Gestaltbar 

7) Vgl. dazu: Bericht über die Bevölkerungsentwicklung in 
der Bundesrepublik Deutschland, Deutscher Bundestag, 

8. Wahlperiode, Drucksache 8/4437, vom 8. August 1980, 
S. 45 f. und S. 50. 

8) Die Abgrenzung der Bevölkerung im Erwerbsalter mit 
20 bis unter 60 Jahren wurde hier, entgegen der zumeist 
gewählten von 15 bis unter 65 Jahren, gewählt, weil sie 
dem tatsächlichen durchschnittlichen Alter für den Ein-
tritt ins Erwerbsleben und in die Rente etwa entspricht. 
Der „Altersquotient" und, hier noch wichtiger, seine Zu-
nahme in der oben beschriebenen Weise ist dabei größer 
als bei den zumeist gewählten Grenzen. 
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bis etwa zum Jahre 2000 ist also, wenn man aus den 
obigen Zahlen auf den „Altersquotienten" und seine 
Bedeutung für die Finanzierung der Alterssicherung 
schließen will, abgesehen von etwaigen Veränderun-
gen der Sterblichkeit, nur die Erwerbsquote ein-
schließlich ihrer Veränderung durch verändertes 
Renteneintrittsalter, durch eine Veränderung des 
Versichertenkreises und durch die Zuwanderung 
ausländischer Arbeitskräfte; eine Veränderung der 
Geburtenquote würde sich praktisch erst nach der 
Jahrhundertwende, dann allerdings allmählich zu-
nehmend und gerade für die Jahre ab 2015 in größe-
rem Maß auf diese Quoten auswirken. 

28. Es kann gar nicht nachdrücklich genug betont 
werden, daß diese Entwicklung alle Alterssiche-
rungssysteme gleichermaßen trifft, seien sie nun öf-
fentlich oder privat organisiert. Die Beamtenversor-
gung und die private Lebensversicherung sind hier-
von  genauso betroffen wie die gesetzliche Renten-
versicherung. Dies beruht letztlich darauf, daß real 
immer die aktive Generation die nicht aktive Gene-
ration zu unterhalten hat. So lange Alterssiche-
rungssysteme von einer Größenordnung sind, daß 
sie gesamtwirtschaftlich nicht ins Gewicht fallen, 
mag dieser Tatbestand nicht deutlich werden. Für 
große Systeme, wie sie die gesetzliche Rentenversi-
cherung und die Beamtenversorgung darstellen und 
für die Gesamtheit kleiner Systeme gilt dieses Prin-
zip jedoch uneingeschränkt. 

29. Unter diesen Umständen werden zur Zeit in 
diesem Zusammenhang einerseits der „Handlungs-
bedarf" diskutiert — konkret die Frage, ob die Ent-
wicklung nicht insoweit sowohl ungewiß als auch in 
hohem Grad bereits unabänderlich sei, und dann, ab 
2000 und jedenfalls ab 2015, doch, was man jetzt auch 
tue, Entscheidungen gefällt werden müßten, die un-
ter den Bedingungen jener Jahre und nicht unter 
den Gegenwartsbedingungen gefällt werden müs-
sen; keinesfalls könne es zulässig sein, die Haupt-
aufgaben der Gegenwart gegenüber jenen Aufgaben 
zu vernachlässigen —, etwa die Lösung des gegen-
wärtigen Arbeitslosenproblems durch eine voraus-
schauende Steigerung der Erwerbsquote, durch Her-
aufsetzung des Renteneintrittsalters oder minde-
stens durch Unterlassung ihrer Senkung zu er-
schweren. Andererseits wird — und sei es nur, um 
die späteren Entscheidungen gedanklich vorzube-
reiten, daß die Unsicherheit der jetzt berufstätigen 
Generation über ihre Alterssicherung soweit als 
möglich reduziert wird — diskutiert, wie durch Ein-
fluß auf die Geburtenhäufigkeit, auf die Erwerbs-
quote und die Rentnerquote der deutschen Bevölke-
rung, auf die Zuwanderung, auf die Finanzierungs-
methoden, aber auch auf Sparen, Investitionen und 
wirtschaftliches Wachstum die Bedingungen für die 
Entscheidungen jener Zeit schon jetzt verbessert 
werden können. 

30. Die Wissenschaftlergruppe geht davon aus, daß 
der Staat wie auch speziell das soziale Sicherungssy-
stem wohl einen Einfluß auf die Geburtenrate ha-
ben, ob sie wollen oder nicht. Sie sollten jedenfalls 
individuelle Entscheidungen zur Kinderlosigkeit 

nicht mit Sanktionen belegen, andererseits aber 
sehr dafür Sorge tragen, daß die zahlreichen fakti-
schen Benachteiligungen von Familien mit Kindern 
abgebaut werden. In diesem Sinne sieht die Gruppe 
zwar davon ab, detailliert zu der Frage Stellung zu 
nehmen, inwieweit die Geburtenfreudigkeit eine 
Funktion des Einkommens bzw. auch einzelner öko

-

nomischer Bedingungen sein kann und daher durch 
einkommenspolitisch orientierte Bevölkerungspoli-
tik geändert werden könnte; internationale, inter

-

temporale Vergleiche und solche zwischen den bei-
den deutschen Staaten sagen darüber zu wenig aus, 
weil die sonstigen Bedingungen, insbesondere die 
Verhaltensweisen der Bevölkerung und ihre Ursa-
chen, auch in vergleichbaren Situationen zu unter-
schiedlich und zu vielfältig geprägt sind, die Heraus-
lösung einer möglichen Ursache veränderter Gebur-
tenhäufigkeit, nämlich etwa der Einkommenshöhe 
oder Einkommensverteilung, daher willkürlich 
wäre. Dies bedeutet aber nicht, daß die Gruppe Be-
mühungen, solche Voraussetzungen zu ändern, ab-
lehnt. Sie geht vielmehr von dem Grundsatz aus, daß 
der Staat sich in dieser Frage neutral verhalten soll-
te, d. h. daß die Entscheidung bei den Menschen 
selbst bleiben sollte. Zu dieser Neutralität gehört 
aber auch, die zahlreichen Benachteiligungen kin-
dererziehender Familien zu beseitigen. So sollten 
z. B. schlechte Wohnbedingungen für kinderreiche 
Familien vermieden werden. Eltern, die Kinder erzo-
gen haben, sollten nicht eine schlechtere „Renten-
biographie" haben als vergleichbare kinderlose Ehe-
paare, so wie dies zur Zeit in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung der Fall ist. 

Selbst wenn diese Benachteiligungen kindererzie-
hender Familien beseitigt werden, ist nicht damit zu 
rechnen, daß sich die demographische Entwicklung 
rechtzeitig ändert. 

31. Von entscheidendem Einfluß für die Wirkung 
der Bevölkerungsstrukturveränderungen auf die Fi-
nanzlage der Rentenversicherungen ist auch die 
Einwirkung auf das Verhältnis von Beitragszahlern 
zu Rentnern durch Veränderung der Erwerbsquote, 
der Versichertenquote und der Rentnerquote durch 
Faktoren wie längere durchschnittliche Ausbil-
dungszeiten, höhere Erwerbsbeteiligung der Frau-
en, die ihrerseits wieder mit der Verminderung der 
Geburtenzahl zusammenhängen kann, niedrigeres 
Renteneintrittsalter, höheren Anteil der Versicher-
ten und damit später auch der Rentner an der Ge-
samtheit der Erwerbspersonen. Auch hier sind zwar 
keine einigermaßen gesicherten Voraussagen mög-
lich, wohl aber genauere Aussagen über das Gewicht 
der einzelnen einwirkenden Faktoren und zum Teil 
sogar über Ursachen ihrer Veränderung, die zu-
gleich Schlüsse auf Möglichkeiten ihrer Verände-
rung (wenn man sie will) zulassen. 

32. Geht man davon aus,  daß hohe gesamtwirt-
schaftliche Belastungsquoten (hier vor allem Sozial-
abgaben) bei höheren realen Durchschnittseinkom-
men eher tragbar sind als bei niedrigeren, daß je-
denfalls eine höhere Sozialleistungsquote bei höhe-
rem Sozialprodukt und vor allem das Steigen der 
Abgabe- bzw. Leistungsquoten bei steigenden Ein- 
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kommen eher tragbar sein dürften als bei konstan-
ten, dann wird sichtbar, daß das wirtschaftliche 
Wachstum für das Urteil über die Entwicklung der 
Alterssicherung überhaupt, und speziell bei sich ver-
ändernden Bevölkerungsstrukturen, eine entschei-
dende Rolle spielt. Ebenso wird es bedeutsam, wenn 
man bedenkt, daß eine etwaige Reduktion des Ren-
tenniveaus bei real noch steigenden Renten ein an-
deres Gewicht hat, nämlich voll und ganz ein Vertei-
lungsproblem wird, als wenn durch solche Reduk-
tion die Renten auch real sinken müßten. Auch hier 
spielt das wirtschaftliche Wachstum daher eine we-
sentliche Rolle für die Art der zu bewältigenden Pro-
bleme und damit für die Möglichkeiten ihrer Bewäl-
tigung. Aus all diesen Gründen spielt die Wachs-
tumspolitik als solche, ihr Verhältnis zur Konjunk-
turpolitik und zur Entwicklung von Erwerbs- und 
Rentnerquoten eine große Rolle. 

33. Eindeutig ist dabei, daß die Probleme der Bevöl-
kerungsstrukturveränderungen eine Angelegenheit 
des „Altersquotienten", nicht nur eines „Rentnerquo-
tienten" sind — mit anderen Worten, daß alle Alters-
sicherungssysteme davon berührt sind, daß es also 
auch aus diesem Grunde einer Harmonisierung — 
was  bekanntlich nicht heißt: Vollvereinheitlichung 
— bedarf. Auch in anderer Hinsicht aber sind unter-
schiedliche Systeme durch diese Probleme ange-
sprochen. Ist es nicht — zumal nach 2030 die Quote 
der Alten zwar höher bleibt als sie es jetzt ist, aber 

doch wieder etwas sinkt, wenn die besonders star-
ken Geburtenjahrgänge der 60er Jahre ausscheiden 
— möglich, die Last durch Vorsparen zu mildern — 
sei es indem in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung wieder, wie es in den 60er Jahren (unter ande-
ren Sicherungsbedingungen) gegeben war, von ei-
nem höheren Vermögensfonds ausgegangen wird, 
sei es, daß ein Teil der „Last" von der gesetzlichen 
Rentenversicherung auf andere Versicherungsarten 
(betriebliche, individuell private) übergeleitet wird 
— auch dies bei wachsenden realen Einkommen in-
tensiv zu erwägen und in der Vergangenheit mitun-
ter erwogen. Zunächst freilich ist es dazu notwendig 
zu prüfen, ob bzw. in welchem Maße solches Vorspa-
ren überhaupt geeignet sein kann, das wirtschaftli-
che Wachstum zu fördern und damit die Lösung der 
späteren Probleme zu erleichtern, ob nicht vielmehr 
ein solches Vorsparen in den hier relevanten Grö-
ßenordnungen nur zu Erwerbslosigkeit in der Ge-
genwart und erhöhter Inflationsgefahr in der Zu-
kunft führt. Aber abgesehen davon: Es ist klar, daß 
mit solchen Überlegungen und dem Gedanken ihrer 
Institutionalisierung, sei es bei der gesetzlichen, sei 
es bei privater Sicherung, von neuem der ganze 
Komplex sozialpolitischer Entscheidungen und 
Werturteile angesprochen ist — man kann eine sol-
che Problematik nicht alleine vom Kriterium der 
Tragbarkeit aus angehen, muß vielmehr immer den 
ganzen Komplex der sozialpolitischen Kriterien in 
die Betrachtung einbeziehen. 

B. Kriterien zur Beurteilung des sozialen Alterssicherungssystems 

I. Ziele und Zielvariablen als Beurteilungskri-
terien 

34. Will man Reformvorschläge zur Weiterentwick-
lung des sozialen Alterssicherungssystems mitein-
ander und mit dem geltenden Recht vergleichen, 
muß man Beurteilungskriterien angeben, mit deren 
Hilfe dies geschieht. 

Ausgehend von ihren Wertvorstellungen werden Po-
litiker in der Regel die von ihnen verfolgten politi-
schen Ziele als Beurteilungsmaßstäbe verwenden. 
Gelegentlich werden sie sich aber auch an instru-
mentellen Gesichtspunkten orientieren, zum Bei-
spiel an dem Ausmaß der Abweichung von bestehen-
den Regelungen. 

35. In der Regel muß man damit rechnen, daß in 
der gesellschaftspolitischen Diskussion sehr unter-
schiedliche Positionen, d. h. sehr unterschiedliche 
Ziele vertreten werden. Will man diese miteinander 
vergleichen und die Unterschiede analysieren, ist es 
sinnvoll, Zielvariablen zu definieren, mit deren Hilfe 
die unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Posi-
tionen dargestellt werden können. Sie können als 
abstrakte Kriterien für die Diskussion benutzt wer

-

den, auch wenn man von unterschiedlichen gesell-
schaftspolitischen Standpunkten ausgeht. Sie kön-
nen verschiedene Reformvorschläge zur Weiterent-
wicklung des sozialen Alterssicherungssystems dis-
kussionsfähig machen. 

Mit Hilfe der Zielvariablen können konkrete Ziele 
bestimmt werden. Definiert man zum Beispiel eine 
Alterseinkommensrelation, die das durchschnittli-
che Einkommen im Alter zu dem durchschnittlichen 
Einkommen während der Erwerbstätigkeit in Bezie-
hung setzt, kann darüber diskutiert werden, welchen 
Wert man anstreben soll, und inwieweit eine be-
stimmte Maßnahme in der Lage ist, zur Erreichung 
dieses Wertes beizutragen. 

36. Die Entscheidung, Zielvariablen als Beurtei-
lungskriterien zu benutzen, geht davon aus, daß es 
sinnvoller ist, die Diskussion von Reformvorschlä-
gen an Zielvariablen zu orientieren als an Instru-
mentvariablen. Letztlich kommt es darauf an, was 
erreicht werden soll, und nicht, wie es erreicht wird. 
Dabei ist freilich nicht zu übersehen, daß auch die 
meisten Instrumentvariablen Zielelemente enthal-
ten. Insofern sind sie zu berücksichtigen. Lediglich 
in dem relativ seltenen Fall, daß bestimmte Ziele 
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sich eindeutig nur mit bestimmten Instrumenten er-
reichen lassen, kann eine Anknüpfung an Instru-
mente sinnvoll sein. Freilich entstehen auch hier 
Probleme, wenn von diesen Instrumenten Auswir-
kungen auf die Erfüllung anderer wichtiger Ziele 
ausgehen. 

37. Der hier entwickelte Grundsatz scheint der 
Tatsache zu widersprechen, daß in sozialpolitischen 
Diskussionen Instrumentvariablen, z. B. in der Form 
einzelner rechtlicher Regelungen, eine wesentliche 
Rolle spielen. Dieser Widerspruch ist jedoch leicht 
aufzulösen, indem man berücksichtigt, daß mit in-
strumentellen und institutionellen Änderungen er-
hebliche Reibungsverluste verbunden sein können, 
daß die Kontinuität von Regelungen einen Wert an 
sich darstellt, der zumindest im politischen Raum re-
lativ hoch bewertet wird. Dies muß übrigens nicht 
nur daran liegen, daß Politiker sich primär an ihren 
Erwartungen über Wählerreaktionen orientieren, 
genau so gut ist es möglich, daß Anpassungskosten 
der von Reformen betroffenen Individuen wesent-
lich ins Gewicht fallen, oder anders ausgedrückt, daß 
von vielen subjektiv der Status quo einer nur margi-
nal verändernden Reform vorgezogen wird. 

Gerade dieses Sachverhalts wegen ist es aber wich-
tig, klar zwischen Instrument- und Zielvariablen zu 
trennen. Dies bedeutet einerseits, die Reformalter-
nativen nur anhand der Zielvariablen zu beurteilen 
und die Instrumentvariablen so zu wählen, daß sie 
einen möglichst hohen Grad der Zielerreichung si-
cherstellen. Andererseits bedeutet dies auch, daß 
Zielelemente, die implizit in den Instrumentvariab-
len enthalten sind, explizit in den Katalog der Zielva-
riablen aufgenommen werden müssen. Es geht also 
einerseits darum, eine Verkürzung der Kriteriendis-
kussion auf den Mittelbereich zu verhindern, es geht 
andererseits darum, die Zielelemente von Instru-
menten bei der Diskussion zu berücksichtigen. 

38. Komplexe soziale Sicherungssysteme wie das 
der Bundesrepublik Deutschland orientieren sich an 
einer ganzen Anzahl von Zielvariablen. Diese kön-
nen nicht auf triviale Art und Weise auf einen Indi-
kator reduziert werden. Insofern gibt es auch nicht 
die Möglichkeit, eine ein für allemal gültige Gewich-
tung der verschiedenen Zielvariablen vorzulegen. 
Auch die Gewichtung der verschiedenen Zielvaria-
blen ist Teil der politischen Entscheidung, und die 
Gewichtung wird sich sowohl mit dem Stand der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwick-
lung wie mit dem Grad der Erfüllung einzelner Ziele 
ändern. 

Auf diesem Hintergrund kann die Reihenfolge der 
im folgenden wiedergegebenen Zielvariablen nicht 
als Prioritätsreihenfolge interpretiert werden. Eine 
solche ist auch nicht beabsichtigt. Die Reihenfolge 
orientiert sich eher an der Wichtigkeit, die den ein-
zelnen Zielvariablen in der sozialpolitischen Diskus-
sion zugemessen wird. 

39. Bei der Entwicklung eines Zielkatalogs ist die 
Frage der Meßbarkeit der Zielvariablen zu berück-
sichtigen. Ohne Zweifel gibt es eine Anzahl von Ziel

-

variablen, bei denen oder für die nicht zu erwarten 
ist, daß eine genaue Messung möglich ist. Dazu kom-
men solche, wo eine prinzipielle Meßbarkeit gege-
ben, die statistischen Daten jedoch nicht vorhanden 
sind. Auch wenn man diese Zielvariablen aus der 
Diskussion nicht ausschließen darf, sollte soweit wie 
möglich versucht werden, auf meßbare Zielvaria-
blen zurückzugreifen. Das ist, wenn auch mitunter 
mit Einschränkungen, in sehr viel mehr Fällen mög-
lich, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Zu 
vermeiden ist jedoch, bei den Ansätzen zur Quantifi-
zierung Ziele zu vernachlässigen, weil bzw. soweit 
sie nicht quantifizierbar sind oder sie entgegen ih-
rem bzw. abweichend von ihrem ursprünglichen 
Zielinhalt so umzudefinieren, daß sie quantifizierbar 
werden. 

40. Auf dem Hintergrund eines derartigen Zielka-
talogs lassen sich die wichtigsten Grundsatzfragen 
des sozialen Sicherungssystems diskutieren. Im fol-
genden wird darauf verzichtet, schon die einzelnen 
Zielvariablen anzugeben. Statt dessen werden Ziel-
bereiche dargestellt und ihr Bezug zu den zu lösen-
den Problemen des sozialen Alterssicherungssy-
stems entwickelt. 

Letztlich gehen gerade vom sozialen Alterssiche-
rungssystem, das in hohem Maße die ökonomische 
Situation eines wesentlichen Teils der Bevölkerung 
bestimmt, Auswirkungen auf nahezu das gesamte 
gesellschaftliche System aus. Es kann nicht Sinn 
dieser Studie sein, all jene Zielvariablen zu diskutie-
ren, die vom sozialen Alterssicherungssystem mit 
betroffen sind. Vielmehr muß sich die Diskussion 
auf jene Zielvariablen beschränken, die für die Re-
form des Systems von zentraler Bedeutung sind. 
Freilich ist die Abgrenzung zwischen diesen beiden 
Typen von Zielvariablen teilweise willkürlich. 

II. Relevante Zielbereiche des sozialen Alters-
sicherungssystems 

1. Die Stetigkeit des Nettoeinkommens 

41. Das deutsche soziale Alterssicherungssystem 
orientiert sich in hohem Maße an der Vorstellung, 
daß jemand im Alter nicht aus der sozialen Situation 
herausfallen soll, die er während seiner Erwerbstä-
tigkeit erworben hat. Dies bedeutet einerseits, daß 
man darauf verzichtet, Umverteilungsmaßnahmen, 
die in der Erwerbstätigkeitsphase nicht durchge-
setzt wurden, nun im Alter durchzusetzen. Ange-
sichts der vorhandenen Ungleichverteilung der Er-
werbseinkommen ist eine Gleichverteilung der Al-
terseinkommen mit diesen Vorstellungen unverein-
bar. Andererseits wird dieses Grundprinzip im deut-
schen Alterssicherungssystem in vielfältiger Weise 
variiert. 

Die Art der Berechnung der persönlichen Bemes-
sungsgrundlage, die Berücksichtigung der Zahl der 
Versicherungsjahre und die Existenz von Beitrags-
bemessungsgrenzen tragen dazu bei, daß dieses 
Grundprinzip in unterschiedlicher Weise im deut-
schen Alterssicherungssystem gewährleistet wird. 
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42. Diese Grundvorstellung spiegelt sich bei gege-
bener Haushaltszusammensetzung am ehesten in 
der Stetigkeit des Nettohaushaltseinkommens wi-
der. Die Versorgungssituation der im Haushalt le-
benden Personen hängt letztlich hiervon ab. Des-
halb ist es notwendig, diese Zielvariable so zu defi-
nieren, daß eine Veränderung der Haushaltszusam-
mensetzung nicht zu einer Veränderung der Stetig-
keit des Haushaltsnettoeinkommens führt. Anzu-
streben wäre, nur diejenigen Teile des Haushalts-
nettoeinkommens zu berücksichtigen, die den bei-
den Ehepartnern zuzuordnen sind. Hierbei ergeben 
sich freilich beträchtliche statistische Schwierigkei-
ten. 

Im Falle des Haushalts mit einem Verdiener bereitet 
die Bestimmung der Stetigkeit des Haushaltsnet-
toeinkommens relativ wenig Schwierigkeiten, da 
hier auf den wohldefinierten Einkommensstrom des 
einen Einkommensbeziehers zurückgegriffen wer-
den kann. Es ist zu ermitteln, wie dieses Einkommen 
in der Zeit verläuft. Als Bezugsbasis kann entweder 
auf das letzte Einkommen während der Erwerbstä-
tigkeit (wie im Prinzip bei Beamten) oder auf ein ge-
wichtetes Einkommen des Erwerbstätigkeitszyklus 
(wie im Prinzip in der Rentenversicherung) abge-
stellt werden. 

43. Erheblich komplizierter liegen die Dinge, wenn 
sich das Haushaltsnettoeinkommen aus dem Ein-
kommen mehrerer Einkommensbezieher zusam-
mensetzt, insbesondere wenn die beiden Ehepartner 
nur kurzzeitig miteinander verheiratet waren und/ 
oder in Ehen mit anderen Ehepartnern lebten und/ 
oder sehr unterschiedliche Erwerbszyklen aufwei-
sen. Wählt man in diesem Falle als Bezugsbasis das 
letzte Einkommen des Haushalts, bereitet eine Defi-
nition der Stetigkeit des Haushaltsnettoeinkom-
mens kaum Schwierigkeiten, wählt man als Bezugs-
basis ein gewichtetes Einkommen des Erwerbstätig-
keitszyklus, ist zusätzlich zu klären, ob und wie man 
außerhalb der jetzigen Ehe verbrachte Erwerbstä-
tigkeitszeiten berücksichtigt. 

44. Die „Stetigkeit des Haushaltsnettoeinkom-
mens" kann dazu dienen, die Rentendifferenzierung 
zu begründen. Hierin liegt nicht notwendigerweise 
eine Verletzung des Prinzips der Beitragsäquiva-
lenz. Es ist ohne weiteres ein System denkbar, in 
dem die Rentendifferenzierung sich an der Stetig-
keit des Haushaltsnettoeinkommens orientiert und 
in der die Beiträge so differenziert werden, daß Bei-
tragsäquivalenz gewährleistet ist. 

Im heutigen sozialen Alterssicherungssystem wer-
den sehr unterschiedliche Grade der Stetigkeit des 
Haushaltsnettoeinkommens erreicht. Sie können in 
Alterseinkommensrelationen, Pensionierungs- und 
Verwitwungsrelationen gemessen werden. Bei der 
Diskussion muß daher die Situation unterschiedli-
cher sozioökonomischer Gruppen analysiert wer-
den. Es ist zu klären, warum diese Zielvariable in so 
unterschiedlicher Weise realisiert wird. Wichtige Be

-

stimmungsgründe sind die Beitragsbemessungs-
grenze und die Verläufe der Lebenseinkommens

-

kurven. 

Zwar besteht weitgehend Konsens darüber, daß es 
Funktion der Beitragsbemessungsgrenzen, und in 
ihrem Gefolge der Grenzen der persönlichen Bemes-
sungsgrundlage, ist, nur einen Teil der Einkom-
mensdifferenzierung während des Erwerbstätigen-
zyklus in der Altersversorgung zu sichern. Ange-
sichts des geänderten Erwerbsverhaltens von 
Frauen ist aber zu fragen, inwieweit die unterschied-
lichen Beitragsbemessungsgrenzen von Ein- und 
Zweiverdienerehen, die bei gleichem Haushaltsein-
kommen zu sehr unterschiedlichen Versorgungen 
führen, sozial begründbar sind. 

45. In bezug auf die Stetigkeit des Hauhaltsnet-
toeinkommens ist die Frage nach der Gleichbehand-
lung der verschiedensten sozioökonomischen Grup-
pen von besonderer Bedeutung. Es geht um die 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen, Ver-
heirateten und Ledigen, Ein- und Mehrverdiener

-

haushalten, Haushalten mit und ohne Kindern. 

Ergibt die Analyse Ungleichbehandlungen, was für 
das zur Zeit realisierte System der sozialen Alterssi-
cherung sicher gilt, sind weitere Zielbereiche in die 
Überlegung einzubeziehen. Zunächst ist zu fragen, 
ob diese Ungleichbehandlung tatsächlich gewollt ist 
oder nur auf historisch überholte Gegebenheiten zu-
rückgeht. Ist sie gewollt, ist zu klären, ob hiermit 
eine gewollte Umverteilung beabsichtigt ist - diese 
wäre im Zusammenhang des Zielbereichs Vermin-
derung der Ungleichmäßigkeit der Bedarfsdek-
kungsmöglichkeit zu diskutieren — oder ob sie eine 
Entsprechung auf der Beitragsseite hat. Diese wäre 
im Zusammenhang mit dem Zielbereich Leistungs-
angemessenheit des Einkommens — Beitragsäqui-
valenz der Leistungen — zu erörtern. 

2. Verminderung der Ungleichmäßigkeit der Bedarfs
-deckungsmöglichkeit 

46. Es ist in hohem Maße kontrovers, inwieweit 
von dem sozialen Alterssicherungssystem Umver-
teilungseffekte in Richtung auf eine größere Gleich-
mäßigkeit der Verteilung von Einkommen, welches 
wiederum Bedarfsdeckungsmöglichkeiten sicher-
stellt, ausgehen soll. In jedem Fall muß diese Dimen-
sion in die Überlegung einbezogen werden, sei es, 
weil man unbeabsichtigte Egalisierungen entdecken 
will, sei es, weil man meint, daß das soziale Siche-
rungssystem in höherem Maße zu einer gleichmäßi-
geren Einkommensverteilung beitragen müsse. 

Auch unabhängig hiervon ist es nicht möglich, diese 
Verteilungsdimension auszuklammern, da zumin-
dest die Relation zwischen durchschnittlichem Er-
werbseinkommen und durchschnittlichem Alters-
einkommen verteilungspolitisch bestimmt werden 
muß. Wichtige Bestimmungsfaktoren des Rentenni-
veaus wie der individuellen Nettoeinkommensver-
läufe liegen insbesondere in der Bemessung der 
Erstfestsetzung der Renten wie in den darauf fol-
genden Anpassungsschritten. Die Auswirkungen 
von Brutto- und den verschiedenen Arten der Netto-
anpassung, von Besteuerungsansätzen und zusätzli-
chen Belastungen der Rentner — wie zum Beispiel 
durch Krankenversicherungsbeiträge — auf die 
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Verteilungssituation sind in die Analyse einzubezie-
hen. 

47. Zwischen den Zielvariablen im Bereich Stetig-
keit des Haushaltsnettoeinkommens und im Be-
reich Verminderung der Ungleichmäßigkeit der Be-
darfsdeckungsmöglichkeiten können sehr wohl 
Konflikte entstehen. Erst die Formulierung dieser 
unterschiedlichen Zielvariablen erlaubt die Formu-
lierung dieses Konfliktes und zwingt dazu, Entschei-
dungen zwischen ihnen zu treffen. Dabei wird es in 
'der Regel darum gehen, für die unterschiedlichen 
Zielvariablen die Ziele so festzulegen, daß sie mit-
einander realisierbar sind. 

3. Leistungsangemessenheit des Einkommens 

48. Eine wichtige Größe für die Beurteilung der 
Einkommensverteilung ist die Frage, inwieweit ein 
Einkommen als angemessen oder „gerecht" betrach-
tet wird. Im Bereich der Alterseinkommen wird 
diese Frage in der Regel mit den früher gezahlten 
Beiträgen verknüpft. Eine Rentendifferenzierung 
wird akzeptiert, soweit den unterschiedlichen Ren-
ten auch unterschiedliche Beiträge entsprechen. Die 
Einbeziehung dieses Zielbereichs erfordert ein ge-
naues Studium der Beitragsäquivalenz von Leistun-
gen. Dies bereitet gerade in einem sozialen Siche-
rungssystem nach dem Umlageverfahren — wie es 
in der Bundesrepublik Deutschland existiert — er-
hebliche Schwierigkeiten. Es gibt sehr unterschied-
liche Definitionen des Konzepts der Beitragsäquiva-
lenz, die zu sehr unterschiedlichen Umverteilungs-
volumina führen. Einmal kann man die Renten an 
kapitalisierten Beiträgen messen, zum anderen 
kann man auf die Umverteilungsneutralität inner-
halb einer Generation oder Kohorte abstellen und 
verlangen, daß sich Beitragsstruktur und Renten-
struktur decken. 

Das erstgenannte Verfahren ist in hohem Maße von 
der Wahl des zugrunde zu legenden Beitragskon-
zepts und des Zinssatzes abhängig. Sinnvollerweise 
sollte man als Zinssatz die Lohnsteigerungsrate be-
nutzen und bei den Beiträgen standardisierte Bei-
tragssätze unterstellen, die für eine stationäre Be-
völkerung zu ermitteln sind. In diesem Falle führen 
Veränderungen der Generationenstärke zu einem 
Umverteilungseffekt zwischen den Generationen. 
Gelegentlich werden auch Rechnungen auf der Ba-
sis der tatsächlich gezahlten Beiträge mit einem 
konstanten, von der Lohnsteigerungsrate unabhän-
gigen Zinssatz durchgeführt. In diesem Falle ergibt 
sich ein zusätzlicher Umverteilungseffekt, der im 
wesentlichen vom Verlauf des Wirtschaftswachs-
tums abhängig ist. Die Wissenschaftlergruppe sieht 
in derartigen Rechnungen auf der Basis der tatsäch-
lich gezahlten Beiträge und konstanter Verzinsung 
keine vertretbare Interpretation des Konzepts der 
Beitragsäquivalenz. Beschränkt man die Definition 
der Beitragsäquivalenz auf die Anforderung der Um-
verteilungsneutralität innerhalb einer Generation 
oder Kohorte, führen demographische Änderungen 
nicht zu einer Verletzung der Beitragsäquivalenz, da 
diese sich j a nur auf die relativen Positionen bezieht. 

Um so problematischer sind Abweichungen von ei-
nem derart eingeschränkten Konzept der Beitrags-
äquivalenz. Sie sind zu diskutieren und auf ihre Be-
gründbarkeit aus anderen Zielen zu überprüfen. Sie 
sind auf jeden Fall von solchen Abweichungen von 
der Beitragsäquivalenz zu unterscheiden, die sich 
aus unterschiedlichen Wachstumspfaden und unter-
schiedlichen Generationsstärken ergeben. 

49. Es ergibt sich freilich die Frage, inwieweit Fälle 
der sogenannten Überversorgung, konkret von Zu-
nahmen des Haushaltsnettoeinkommens zum Zeit-
punkt der Pensionierung mit der Zielvariablen Bei-
tragsäquivalenz begründet werden können. Berück-
sichtigt man den instrumentellen Chrakter dieses 
Zielbereichs, ergeben sich zumindest Zweifel. Orien-
tiert man sich zum Beispiel an den Gesichtspunkten 
des Zielbereichs Stetigkeit des Haushaltsnettoein-
kommens, ergibt sich die Frage, inwieweit dann 
nicht die Beiträge in der Vergangenheit zu hoch an-
gesetzt waren. In diesem Zusammenhang werden 
unterschiedliche Begründungen für Rentenhöhe 
und Beitragshöhe deutlich. Einerseits kann man die 
Rentenhöhe aus dem gewünschten Versorgungsni-
veau ableiten, hieraus wiederum die Beitragshöhe. 
Andererseits kann man die Beiträge aus dem Er-
werbseinkommen und hieraus wiederum die Ren-
tenhöhe ableiten. Auf dem zweiten Weg ist ein ange-
messenes Versorgungsniveau nicht garantiert. Die 
Beitragsäquivalenz kann freilich in beiden Fällen 
gewährleistet werden. 

4. Vermeidung von Armut 

50. Ein wichtiges Kriterium für jedes soziale Siche-
rungssystem ist die Frage, inwieweit es in der Lage 
ist, die Entstehung von Armut zu vermeiden oder 
entstandene Armut zu beseitigen. Das Ziel Vermei-
dung von Armut beruht auf einem sehr weitgehen-
den gesellschaftlichen Konsens. Kontrovers ist da-
gegen, auf welche Art und Weise dieses Ziel erreicht 
werden soll. In bezug auf das Alterssicherungssy-
stem entsteht insbesondere die Frage, ob dieses so 
ausgestaltet werden soll, daß jemand, der einen nor-
malen Erwerbszyklus im Alterssicherungssystem 
verbracht hat, vor Armut im Alter gesichert ist. Gibt 
man dem Zielbereich Verminderung der Ungleich-
mäßigkeit der Bedarfsdeckungsmöglichkeit eine 
hohe Priorität, bedeutet das Ziel Vermeidung von 
Armut, daß eine Mindestversorgung oder Grund-
rente für jeden, der unter die Armutsgrenze fällt, si-
chergestellt werden muß, auch wenn die aus seinem 
Erwerbseinkommen gezahlten Beiträge hierfür 
nicht ausreichen. In diesem Fall wird der Zielerrei-
chungsgrad in Bereich Leistungsangemessenheit 
des Einkommens geringer. 

51. Gibt man demgegenüber diesem Zielbereich 
eine hohe Priorität, muß das System so ausgestaltet 
werden, daß zumindest für diejenigen, die einen nor-
malen Erwerbszyklus im Alterssicherungssystem 
verbracht haben, mit Hilfe der Beiträge ein Siche-
rungsniveau erreicht wird, das eine ausreichende 
Altersversorgung sicherstellt, d. h., daß zumindest 
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die Entstehung von Armut im Alter verhindert 
wird. 

Besonders wichtig sind diese Überlegungen zur Zeit 
für die soziale Sicherung von Haushalten mit gerin-
gem Einkommen, d. h. insbesondere Haushalte von 
alleinstehenden Frauen und Haushalte mit nur ei-
nem Verdiener. Gerade im letzten Fall ergibt sich 
die Schwierigkeit, daß unter Umständen aus nur ei-
nem geringen Einkommen die Sicherung für zwei 
Personen aufgebaut werden soll. 

52. Schließlich gibt es auch die Auffassung, das Ziel 
„Vermeidung von Armut" bei der Gestaltung des Al-
terssicherungssystem nicht zu berücksichtigen, da 
dies Aufgabe der Sozialhilfe sei. Nun ist es sicher 
richtig, daß ein Alterssicherungssystem nicht alle 
Eventualfälle berücksichtigen kann, daß insofern 
Sozialhilfe nach wie vor zur Vermeidung von Armut 
notwendig ist. Soweit der Staat den Bürger zu einer 
bestimmten Beitrags- und Rentenhöhe mit dem Ar-
gument zwingt, daß der Bürger sonst unzureichend 
Vorsorge für sein Alter treffen würde, trägt der Staat 
auch die Verantwortung dafür, daß die so erreichte 
Versorgung ausreichend ist. Das mindeste, was der 
Bürger erwarten muß, ist, daß der Staat das Versor-
gungsniveau in der Alterssicherung so definiert, daß 
er und gegebenenfalls sein hinterbliebener Ehegatte 
im Alter nicht arm wird. Jemand, der zeit seines Le-
bens Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt hat, 
muß sich darauf verlassen können, daß das Ergebnis 
eine zumindest armutvermeidende Rente ist. Wird 
dies nicht sichergestellt, ergibt sich ein Zielkonflikt 
mit dem Zielbereich „Vertrauen in die Stabilität und 
Gerechtigkeit der sozialen Sicherung", da der Staat 
dann eine Verantwortung nicht einlöst, die er — so-
gar mit dem Mittel des staatlichen Zwangs versehen 
— übernommen hat. 

Es ist darauf hinzuweisen, daß Vorschläge zur Ein-
führung einer Grundrente für jedermann nicht not-
wendigerweise mit dem Ziel „Vermeidung von Ar-
mut" begründet werden. Sehr häufig stehen derar-
tige Vorschläge auch mit dem Zielbereich Ungleich-
mäßigkei der Bedarfsdeckungsmöglichkeiten in Zu-
sammenhang. 

5. Elnkommensniveau und Einkommenswachstum 

53. Vom Alterssicherungssystem gehen Wirkun-
gen auf Konjunktur und Wachtum aus. Diese kön-
nen einmal direkt den gezahlten Transferströmen 
zugeordnet werden, sie wirken aber auch indirekt 
über die Reaktionen der Wirtschaftssubjekte auf 
das Alterssicherungssystem. Auf der anderen Seite 
sind dementsprechend die direkten Konjunktur- 
und Wachstumsimpulse zu analysieren, die von den 
gezahlten Beiträgen und Rentenleistungen ausge-
hen. 

Größere Bedeutung haben aber wahrscheinlich die 
Reaktionen der Wirtschaftssubjekte auf das System. 
Hierbei ist insbesondere zu klären, ob die Leistungs-
bereitschaft der Wirtschaftsubjekte geschmälert 
wird, wenn die Belastungen, die durch das soziale Al-
terssicherungssystem verursacht werden, be- 

stimmte Grenzen überschreiten. Leider liegen über 
die Auswirkungen der Beitragsbelastung der Sozial-
versicherung auf Investitions- und Leistungsbereit-
schaft wenig empirische Kenntnisse vor. Es ist da-
her notwendig, sich an dieser Stelle auf wenige all-
gemeine Aussagen zu beschränken. 

54. Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß es objek-
tive, historisch unveränderbare Belastungsgrenzen 
offensichtlich nicht gibt. Im Wachstumsprozeß sind 
Belastungsgrenzen bisher immer gestiegen. Dies 
dürfte auch in Zukunft der Fall sein. Dies schließt 
freilich nicht aus, daß es zu einem bestimmten Zeit-
punkt zumindest subjektiv wirksame Belastungs-
grenzen gibt, die das Wirtschaftswachstum beein-
trächtigen können. Diese können insbesondere er-
reicht werden, wenn die Belastung sehr schnell oder 
sprunghaft steigt. Belastungssprünge sollten daher 
möglichst vermieden werden. Zugleich ist Voraus-
setzung für Belastungserhöhungen ein ausreichen-
des Wirtschaftswachstum. Nur wenn durch Wachs-
tum immer noch ein realer Einkommenszuwachs 
auch nach Erhöhung der Belastung sichergestellt 
ist, kann damit gerechnet werden, daß von der Bela-
stungserhöhung tragbare Rückwirkungen auf das 
Wirtschaftswachstum ausgehen. 

55. Ein zweiter wichtiger Gesichtspunkt für die Ak-
zeptanz der Beitragsbelastung ist ihre Zweckorien-
tierung. Nach allen bisherigen Erfahrungen ist die 
Bereitschaft, eine Beitragsbelastung zu tragen, grö-
ßer, wenn man sicher ist, daß dieser erhöhten Bela-
stung auch später eine erhöhte Rentenleistung ge-
genübersteht. Gerade auf diesem Hintergrund er-
halt  die Beitragsäquivalenz und das Vertrauen der 
Betroffenen in die Aufrechterhaltung derselben eine 
entscheidende Bedeutung. Wenn das Vertrauen dar-
auf, daß einer relativ höheren Belastung auch eine 
relativ höhere Leistung gegenübersteht, zerstört 
wird, wird es erheblich schwieriger werden, die de-
mographisch erwartbaren zusätzlichen Beitragsbe-
lastungen durchzusetzen. Auch aus diesem Grund 
ist die Stärkung der Beitragsäquivalenz eine wich-
tige Voraussetzung für die Lösung der zukünftigen 
Probleme der Alterssicherung. 

Unter diesem Gesichtspunkt kann man wohl davon 
ausgehen, daß die Abgabenwiderstände bei beitrags-
äquivalent gestalteten Sozialbeiträgen geringer sind 
als bei direkten Steuern. Auch dieses ist bei der Ge-
staltung der Finanzierungsstruktur der Alterssiche-
rung zu berücksichtigen. 

56. Eine wesentliche Rolle spielt freilich auch die 
Merklichkeit der Abgabe. Der Abgabenwiderstand 
ist beim Quellenabzugsverfahren in der Regel ge-
genüber Veranlagungen niedriger. Ähnliches gilt für 
den Vergleich von indirekter Besteuerung mit direk-
ter Besteuerung, wahrscheinlich aber auch mit Sozi-
albeiträgen. Dies ist einer der Gründe dafür, warum 
eine Umstellung der Arbeitgeberbeiträge diskutiert 
wird. 

Es ist weniger klar, ob der oben erwähnte geringere 
Abgabenwiderstand von Sozialversicherungsbeiträ

-

gen sich auch auf die Arbeitgeberbeiträge bezieht, 
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da hier kein unmittelbarer, sichtbarer Zusammen-
hang zu der später erwartbaren Leistung gegeben 
ist. Andererseits muß man berücksichtigen, daß die 
Belastung durch Arbeitgeberbeiträge angesichts der 
steuerlichen Absetzbarkeit derselben geringer ist, 
als die durch vergleichbare Arbeitnehmerbeiträge. 
Ohne Zweifel sind aber gerade im Bereich der Ar-
beitgeberbeiträge Belastungswiderstände zu erwar-
ten. 

57. Insgesamt empfiehlt sich, die historische Be-
dingtheit der Belastungsdiskussion nicht aus dem 
Auge zu verlieren. Prognosen über Belastungsgren-
zen haben sich bisher in der Regel als falsch erwie-
sen. 

6. Vertrauen in die Stabilität und Gerechtigkeit der 
sozialen Sicherung 

58. Dieser Zielbereich hat eine subjektive und eine 
objektive Dimension. Objektiv geht es darum, daß 
die finanziellen Bedingungen des Systems so gestal-
tet werden, daß es langfristig stabil ist, ohne andere 
Zielbereiche zu verletzen. Subjektiv ist zu beachten, 
daß diejenigen, die ihre Alterssicherung dem sozia-
len Sicherungssystem anvertrauen, sicher sein müs-
sen, daß sie sich darauf verlassen können. Dieser 
Zielbereich wird insbesondere dann zunehmend 
wichtig werden, wenn die demographische Situation 
relativ hohe Beiträge erfordert. 

59. Auf instrumentaler Ebene sind hier insbeson-
dere die Probleme der Besitzstandswahrung und der 
ad-hoc-Eingriffe zu erwähnen. Ständige ad-hoc-Ein-
griffe zerstören das Vertrauen darauf, daß man ei-
nen von politischen Zufälligkeiten unabhängigen 
Anspruch erworben hat. Dasselbe gilt, wenn man in 
vorhandene Ansprüche eingreift. 

Dies bedeutet freilich nicht, einen Anspruch darauf 
zu bejahen, daß Ansprüche wie bisher auch in Zu-
kunft entstehen können. Soll die unbedingt notwen-
dige Flexibilität des sozialen Sicherungssystems er-
halten bleiben, gehört zum Besitzstandsprinzip auch 
die Möglichkeit, die Ansprüche von Personen, die 
neu in das System treten, völlig neu zu gestalten. 
Darüber hinaus muß es möglich sein, für schon im 
System befindliche Personen Regelungen zu treffen, 
die sich auf die Ansprüche beziehen, die erst in der 
Zukunft entstehen werden. Besitzstandswahrung 
kann nur die schon entstandenen Ansprüche und 
selbsterworbenen Anwartschaften betreffen. Sie 
sollte sich nicht auf das Entstehen neuer Ansprüche 
beziehen. 

60. Auch wenn man Besitzstandswahrung nur auf 
die schon entstandenen Ansprüche und Anwart-
schaften bezieht, bedeutet dies, daß mit langen Über-
gangszeiten gerechnet werden muß. Diese engen die 
Flexibilität des Systems ohnehin ein. Um so wichti-
ger ist es zu verhindern, daß unter dem Gesichts-
punkt einer falschverstandenen Besitzstandswah-
rung nicht mehr revidierbare Entscheidungen für 
eine sehr lange Zeit erfolgen. 

Gerade weil eine so definierte Besitzstandswahrung 
Voraussetzung für das Vertrauen in die Stabilität 
und Gerechtigkeit der sozialen Sicherung ist, müs-
sen die langfristigen Auswirkungen von Reformen 
der sozialen Alterssicherung zentraler Bestandteil 
ihrer Beurteilung sein. An dieser Stelle ist eine lang-
fristige Verantwortung notwendig. Heute wird dar-
über entschieden, aufgrund welcher Ansprüche Ren-
ten in 30 oder 40 Jahren gezahlt werden sollen. Will 
man die Zukunft nicht zu sehr belasten, muß man 
heute das Entstehen von Ansprüchen verhindern, 
die man meint, nicht tragen zu können. 

7. Stabilität von Ehe und Familie 

61. Das soziale Alterssicherungssystem greift in 
vielfältiger Weise in den familiären Zusammenhang 
ein, indem es einerseits die Ehepartner, unter Um-
ständen in unterschiedlicher Weise, mit Beiträgen 
belastet und später mit Renten versieht. Gerade im 
Kontext der sozialen Sicherung der Frau sind die 
Wirkungen des sozialen Alterssicherungssystems 
auf die Stabilität von Ehe und Familie kontrovers 
diskutiert worden. Insbesondere Vorschläge zur ei-
genständigen Sicherung der Frau werden sehr un-
terschiedlich bewertet, j a es bedürfte zunächst ein-
mal einer genauen Definition dessen, was eigenstän-
dige Sicherung überhaupt ist und auch einer Klä-
rung der Frage, wie sie familienpolitisch wirkt. Auf 
der einen Seite finden sich Meinungen, die in dem 
eigenen Anspruch der Frau Ansatzpunkte für eine 
Lösung aus dem Familienverband sehen. Auf der an-
deren Seite findet sich die Meinung, daß es dem ge-
änderten Verständnis einer partnerschaftlichen Ehe 
entspräche, wenn auch die Frau über eine eigenstän-
dige Sicherung verfüge. Das Gefühl der wirtschaftli-
chen Unabhängigkeit im Alter vermittele jene Si-
cherheit in der Ehe, die Voraussetzung für die Stabi-
lität der Ehe sei. 

Da Ehe und Familie für die Gesellschaft zentrale Be-
deutung besitzen, darüber hinaus unter dem explizi-
ten Schutz des Grundgesetzes stehen, sind die Aus-
wirkungen des sozialen Alterssicherungssystems in 
die Analyse einzubeziehen. 

Freilich sind die empirischen Kenntnisse über die 
Auswirkungen unterschiedlicher Regelungen des 
sozialen Alterssicherungssystems noch relativ ge-
ring. Dies betrifft insbesondere die Kontroverse um 
die Frage, ob eine größere Eigenständigkeit der so-
zialen Sicherung der Frau zur Festigung oder Auflö-
sung der Ehe beiträgt. 

8. Entfaltungschancen für das Individuum 

62. Das soziale Alterssicherungssystem greift in 
vielfältiger Weise in die Persönlichkeitsrechte des 
Individuums ein. Vor diesem Hintergrund bedeutet 
die Einbeziehung des Zielbereichs Entfaltungschan-
cen für das Individuum sowohl, daß man danach 
fragt, welche dieser Eingriffe notwendig sind, wie 
auch, daß man den Beitrag bestimmter Regelungen 
zur Entwicklung des Individuums klärt. 
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In diesem Zusammenhang ist insbesondere die 
Frage der möglichen Selbstverantwortung des Indi-
viduums für eine Alterssicherung zu diskutieren. 
Diese Frage hat deskriptive und normative Elemen-
te. Einmal ist zu klären, inwieweit in modernen In-
dustriegesellschaften eine selbstverantwortete so-
ziale Sicherung sichergestellt werden kann, zum an-
deren ist zu klären, ob dem Individuum alle Risiken 
der sozialen Alterssicherung abgenommen werden 
sollen. 

In diesem Zusammenhang hat die Abgrenzung des 
Zuständigkeitsbereiches, wenngleich zunächst von 
instrumentaler Bedeutung, der Sozialhilfe, der ge-
setzlichen Rentenversicherung, der betrieblichen 
Altersversicherung und der individuellen privaten 
Alterssicherung grundsätzliche Bedeutung. 

9. Vermeidung von Vereinsamung 

63. Die Anonymität moderner Industriegesell-
schaften hat in zunehmendem Maße Vereinsamung 
unter alten Menschen produziert. Das soziale Alters-
sicherungssystem muß sich daran messen lassen, in-
wieweit es derartige Tendenzen fördert oder be

-

kämpft. Hierbei geht es sowohl um die sozialen Be-
ziehungen innerhalb einer Generation als auch um 
die zwischen den Generationen. Insbesondere im 
Bereich der Hinterbliebenenversorgung kann es zur 
Förderung von Vereinsamungstendenzen kommen, 
wenn der Umfang von Hinterbliebenenleistungen 
davon abhängig gemacht wird, ob eine Frau alleine , 

steht oder gar alleine lebt. In diesem Zusammen-
hang sei an die früher häufigen „Onkelehen" erin-
nert. 

64. Noch wichtiger sind im Zweifel die Beziehun-
gen zwischen den Generationen. An dieser Stelle ist 
insbesondere der Zielbereich „Vermeidung von Ar-
mut" in die Überlegung einzubeziehen. Sind die Lei-
stungen des sozialen Sicherungssystems nicht aus-
reichend hoch, kommt es zu Sozialhilfeansprüchen, 
die jedoch teilweise mit Rücksicht auf die Regreß-
pflicht von Mitgliedern der Familie, um deren Zu-
sammenhalt man ohnehin fürchtet, nicht in An-
spruch genommen werden. Eine gewisse Rolle spie-
len hierbei auch die Vermögensanrechnungsvor-
schriften. 

65. Auf die so entstandene Situation kann man in 
vielfältiger Weise reagieren. Man kann das Aterssi-
cherungssystem so gestalten, daß es eine Mindest-
versorgung sicherstellt. Man kann den Regreß besei-
tigen und/oder die Vermögensanrechnungsvor-
schriften revidieren. 

Über das Ziel Vermeidung von Vereinsamung im 
Sinne einer stärkeren Erfüllung des Lebensinhaltes 
hinaus gehen Bestrebungen, den Übergang vom Ar-
beitsleben in die Rente nicht abrupt zu gestalten. 
Dazu könnten Teilzeitarbeit im Alter und vorgezo-
gene Teilrenten gleichermaßen Hilfe leisten. Im üb-
rigen ist dies ein Beispiel, wo Ziele nicht miteinan-
der in Konflikt stehen, sondern sich gegenseitig er-
gänzen. 

10. Stabilität im Altersaufbau 

66. Das soziale Alterssicherungssystem ist in ho-
hem Maße von der Bevölkerungsstruktur abhängig. 
Infolgedessen ist es sinnvoll, auch die Auswirkun-
gen des Systems auf diese Struktur zu berücksichti-
gen, auch wenn strittig bleiben muß, ob es sich hier-
bei um ein Ziel handelt. 

11. Soziale Mobilität 

67. Mobilität ist einerseits im Zusammenhang mit 
dem Zielbereich „Einkommensniveau und Einkom-
menswachstum" wichtig. Eine gewisse Mobilität ist 
Voraussetzung für ausreichende Wachstumsraten. 
Andererseits wird Mobilität auch als Wert an sich 
betrachtet. Freilich ist die Bewertung der Mobilität 
in verschiedenen sozialen Schichten unterschied-
lich. 

Es mag dahingestellt bleiben, ob Mobilität nur in-
strumentell unter dem Gesichtspunkt des Wirt-
schaftswachstums begründet wird, oder ob ihm ein 
eigener Wert zugemessen wird, in jedem Falle sind 
die Rückwirkungen des Alterssicherungssystems 
auf die Mobilität von Bedeutung. Insbesondere der 
Übergang zwischen verschiedenen Alterssiche-
rungssystemen kann sich mobilitätshemmend aus-
wirken. Im deutschen Alterssicherungssystem gilt 
dies insbesondere für die Übergangsschwierigkeiten 
zwischen der Alterssicherung von Beamten und der 
sozialen Rentenversicherung. 

12. Transparenz und Verwaltungslast 

68. Zunächst ist bei der Beurteilung von Reform-
vorschlägen der damit verbundene Verwaltungsauf-
wand zu berücksichtigen, da die entstehenden Ver-
waltungskosten finanziert werden müssen. Hohe 
Verwaltungskosten sind negativ, niedrigere positiv 
zu bewerten. Man kann sich freilich streiten, ob an 
dieser Stelle ein nicht eher instrumenteller Ge-
sichtspunkt vorliegt. Betrachtet man die Angelegen-
heit freilich von der Seite des betroffenen Beitrags-
zahlers oder Rentenempfängers, sind zusätzliche 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Wird dem Bür-
ger eine hohe Verwaltungslast aufgebürdet, wird er 
dies als eine negativ zu bewertende Belastung be-
trachten. 

Weiterhin werden nicht überschaubare Regelungen 
von den Bürgern häufig als ungerecht empfunden. 
Insofern ergibt sich an dieser Stelle eine sehr enge 
Verbindung zu dem Zielbereich „Vertrauen in die 
Stabilität und Gerechtigkeit der sozialen Siche-
rung". Eine höhere Transparenz erhöht nicht nur die 
Akzeptanz des sozialen Sicherungssystems, sondern 
ist auch ein Stück Humanität in einer Situation, in 
der der Bürger sich ohnehin anonymen Mächten 
ausgesetzt fühlt. Gerade auf dem Hintergrund einer 
um sich greifenden Staatsverdrossenheit ist es sehr 
wichtig, bei Reformen den Gesichtspunkt der Trans-
parenz hoch zu bewerten und von Verwaltungskom-
plizierungen Abstand zu nehmen, die im Extremfall 
weit mehr an Verwaltungskosten verursachen als 
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sie unter Umständen an marginaler Verbesserung 
in anderen Zielbereichen erreichen. 

Erweitert man diese Überlegungen auf das gesamte 
gesellschaftliche Zielsystem, wären weitere Zielbe-
reiche einzubeziehen. Da aber eine politische Re-
formdiskussion ohnehin nur eine begrenzte Zahl 
von Zielbereichen zu berücksichtigen vermag; ist 
dies nicht sinnvoll. Die Reformüberlegungen sollten 
sich daher in erster Linie an den hier aufgezählten 
Zielbereichen und den aus ihnen abgeleiteten Krite-
rien orientieren. 

III. Die simultane Berücksichtigung von verschie-
denen Zielbereichen 

69. Mit der Beschreibung einzelner Zielbereiche, 
wie sie im letzten Abschnitt abgegrenzt wurden, ist 
die Frage der Beurteilung von Vorschlägen zur Re-
form des Alterssicherungssystems freilich nicht be-
antwortet. Es gibt heute kaum einen ernst zu neh-
menden Vorschlag, der nur anhand eines einzelnen 
Zielbereichs beurteilt werden könnte. In der Regel 
sind zahlreiche Zielbereiche betroffen und bei der 
Bewertung des Vorschlags zu berücksichtigen. 

Damit entsteht das Problem, eine Anzahl von Zielbe-
reichen simultan bei der Bewertung zu berücksichti-
gen. Hier ergeben sich zahlreiche Schwierigkeiten, 
da normative und empirische Fragen bei dieser Auf-
gabe zusammen auftreten. Einmal müssen Prioritä-
ten zwischen den Zielen bestimmt werden, zum an-
deren sind die gewünschten Zielwerte für die Zielva-
riablen zu bestimmen. In beiden Fällen handelt es 
sich um normative Fragen. Daneben ist aber die Ver-
einbarkeit unterschiedlicher Ziele zu prüfen. Dieses 
ist entweder eine logische oder eine empirische Fra-
ge. Zeigt sich, daß bestimmte Zielausprägungen 
nicht miteinander vereinbar sind, hat dies in der Re-
gel wieder Rückwirkungen auf die notwendigen nor-
mativen Entscheidungen. Soweit empirische Gege-
benheiten eine Rolle spielen, muß man damit rech-
nen, daß eine Veränderung der empirischen Gege-
benheiten auch Rückwirkungen auf die Zielbestim-
mung hat. 

70. Es kann hier nicht der Ort sein, die sehr kompli-
zierten Probleme, die mit diesem Prozeß der simul-
tanen Berücksichtigung unterschiedlicher Zielvaria-
blen verbunden sind, zu diskutieren. Beispielhaft 
werden an mehreren Stellen des Gutachtens die an-
zustellenden Überlegungen deutlich. Es sollte auch 
nicht der Eindruck entstehen, als ob aus einem kom-
plexen Zielsystem einzigartige Lösungen abgeleitet 
werden könnten. In der Regel gibt es eine große An

-

zahl von Zielkombinationen, Instrumentenkombina-
tionen und Begründungen hierfür. 

Beispielhaft soll dies an der Rentenhöhe verdeut-
licht werden. Die individuelle Rentenhöhe kann ei-
nerseits aus der Beitragsdifferenzierung abgeleitet 
werden, die sich wiederum aus der der Beitragszah-
lung zugrunde liegenden Erwerbseinkommensdiffe-
renzierung ergibt. Es ist aber auch möglich, die Ar-
gumentation umzukehren und die Rentenhöhe von 
der gewünschten Versorgung her zu bestimmen. In 
diesem Falle bedeutet das Prinzip der Beitragsäqui-
valenz, daß die Beitragsdifferenzierung aus der ge-
wünschten Rentendifferenzierung abgeleitet wer-
den muß. In dem einen Fall ist die Rente, in dem an-
deren Fall ist der Beitrag die abgeleitete Größe. 

71. Eine Orientierung am gewünschten Versor-
gungsniveau erleichtert eine explizitere Berücksich-
tigung der die Rentenhöhe beeinflußenden Zielbe-
reiche. Die Berücksichtigung der Stetigkeit des 
Haushaltsnettoeinkommens führt dazu, daß die Ent-
wicklung der bisherigen Haushaltseinkommen bei 
der Rentenfestsetzung berücksichtigt werden kann. 
Die Berücksichtigung der Zielvariable ,,Ungleichmä-
ßigkeit der Bedarfsdeckungsmöglichkeiten" hat zur 
Folge, daß bestimmte Korrekturen der sich so erge-
benden Rentendifferenzierung vorgenommen wer-
den. Dies kommt zum Beispiel in der Einführung 
von Beitragsbemessungsgrenzen, die zugleich na-
türlich auch Rentenbegrenzungen zur Folge haben, 
zum Audruck. Anrechnungszeiten können eine ähn-
liche Rolle spielen. Schließlich kann die Berücksich-
tigung des Ziels „Vermeidung von Armut" zur Folge 
haben, daß ein bestimmtes Mindestniveau der Ren-
ten gesichert wird. Hierauf wird in dem Gutachten 
noch gesondert eingegangen. 

Eine derartige Festlegung der gewünschten Renten-
höhe sagt noch nichts über das Ausmaß der reali-
sierten Beitragsäquivalenz. So ist es zum Beispiel 
für denjenigen, der ein Erwerbsleben lang im sozia-
len Sicherungssystem verbracht hat, durchaus mög-
lich, eine beitragsäquivalente Lösung für die Sicher-
stellung einer Mindestversorgung zu erreichen. Der 
Mindestrente entspricht dann ein Mindestbeitrag. 

72. Die Wissenschaftlergruppe sieht ihre Funktion 
nicht darin, den Politikern die notwendigen Wertent-
scheidungen abzunehmen. Auch wenn es an einigen 
Stellen in der Wissenschaftlergruppe unterschiedli-
che Vorstellungen über Bedeutung und Ausprägung 
von Zielen gibt, herrscht in bezug auf einige wichtige 
Kriterien weitgehend Einigkeit, was sich an den im 
Kapitel IV (Lösungsmöglichkeiten) gemachten Vor-
schlägen zeigt. 

C. Perspektiven der Bevölkerungsentwicklung 

I. Notwendigkeit und Grundform einer eigen-
ständigen Modellrechnung 

73. Die künftige Bevölkerungsentwicklung, so wie 
sie sich in den bisher vorliegenden Vorausschätzun

-

gen darstellt, läßt längerfristig erhebliche Probleme 
für die Alterssicherung erwarten. Darüber ist im Ab-
schnitt „Problemaufriß" berichtet worden. Dabei 
wurde besonders hervorgehoben; daß die sich ab-
zeichnenden Entwicklungstendenzen im heutigen 
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Altersaufbau der Bevölkerung begründet sind, so 
daß ein wesentlich anderer Verlauf nicht ohne weite-
res erwartet werden kann. Allerdings wurde auch 
darauf hingewiesen, daß die Tragweite jener Pro-
bleme für die Alterssicherung durch die Entwick-
lung der Erwerbsquote, der Versichertenquote, der 
Rentnerquote und das Ausmaß von Wanderungsbe-
wegungen mitbestimmt wird. Darüber hinaus ist 
nun auch noch zu bedenken, daß Reformvorschläge, 
wie die zur sozialen Sicherung der Frau und der Hin-
terbliebenen, aber auch solche zur Änderung der La-
stenverteilung zwischen Aktiven und Rentnern, im 
demographischen Wandel durchaus andere Auswir-
kungen haben können als das geltende Recht. 

Eine Beurteilung der demographisch bedingten Pro-
bleme der Alterssicherung allein aufgrund der vor-
aussichtlichen Entwicklung eines Altersquotienten 
ist deswegen unzureichend. Außerdem hängt dessen 
Verlauf auch noch davon ab, welche Altersgrenzen 
zu seiner Definition-herangezogen werden, ohne daß 
die resultierenden Unterschiede sachlich relevant 
wären. Schließlich beziehen sich die bisher meist 
herangezogenen Vorausberechnungen des Statisti-
schen Bundesamtes nur auf die deutsche Bevölke

-

rung, während sich die Fragen der Altersicherung 
für die gesamte Bevölkerung stellen. 

74. Die Entwicklung eines differenzierten Voraus-
berechnungsmodells, das den genannten Gesichts-
punkten Rechnung trägt, bereitet freilich erhebliche 
Schwierigkeiten. Diese sind zunächst konzeptionel-
ler Art: Es muß entschieden werden, welche Größen 
in welcher Gliederung auf welche Weise miteinan

-

der verbunden und wie sie in die Zukunft hinein fort-
geschrieben werden sollen. Sodann sind die dafür 
notwendigen statistischen Daten keineswegs alle 
verfügbar und müssen deshalb teilweise geschätzt 
werden. Vor allem aber müssen konkrete Annah-
men außer für die künftige Geburtenhäufigkeit und 
Sterblichkeit auch über die Entwicklung des Hei

-

rats-, Scheidungs- und Erwerbsverhaltens, der Ar-
beitseinkommen usw. getroffen werden. 

Man könnte deshalb fragen, ob durch die zusätzlich 
notwendigen Prämissen nicht eine so hohe Unsi-
cherheit in die Berechnungen hineinkommt, daß die 
ursprüngliche Feststellung, die künftige Bevölke-
rungsentwicklung liege aufgrund des gegenwärti-
gen Altersaufbaus weitgehend fest, im Hinblick auf 
Fragen der Alterssicherung erheblich relativiert 
wird. Das ist sicher in gewisser Weise richtig. Auf 
der anderen Seite kommt jedoch bei einer solchen 
Modellkonzeption auch ein stabilisierender Faktor 
neu hinzu: Hält man nämlich daran fest, daß sich die 
individuellen oder haushaltsbezogenen Altersein-
kommen 9 ) in fest geregelter Weise an den früheren 
Erwerbseinkommen oder Beiträgen orientieren, so 
bedarf es insoweit keiner zusätzlichen Annahmen 
über die Häufigkeit und Höhe der Alterseinkom-
men. Jedes Mehr oder Weniger auf der Beitragsseite 
findet früher oder später seine Entsprechung auf 
der Rentenseite. Die Lebenseinkommensverläufe 
jeder Generation ähneln sich dann alle mehr oder 

9 ) Hier einschließlich der Invaliditäts- und Hinterbliebe-
neneinkommen verstanden. 

weniger stark oder werden (bei konstanten Verhal-
tensannahmen) nach einer Übergangszeit sogar 
identisch — bis auf den Einfluß der sich im Zeitab-
lauf wandelnden Altersstruktur. Werden in dem ge-
wählten Modellansatz in jedem einzelnen Jahr Bei-
tragseinnahmen und Rentenausgaben wenigstens 
annähernd als gleich unterstellt, dann erweisen sich 
Korrekturen am Beitragssatz und/oder am Renten-
niveau als erforderlich, sofern nicht andere Aus-
gleichslösungen gefunden werden. 

Derartige Zusammenhänge zu untersuchen wird bei 
näherem Zusehen überhaupt zur zentralen Aufgabe 
der Modellrechnung: Diese soll die Auswirkungen 
der aus heutiger Sicht zu erwartenden demographi-
schen Veränderungen auf die Beziehungen zwi-
schen Finanzierung (Beiträgen) und Leistungen 
(Renten) der Alterssicherung sowohl innerhalb je-
der Generation als auch zwischen den Generationen 
quantitativ abgreifbar machen und dabei die zahlrei-
chen sonstigen — heute noch gar nicht absehbaren 
— Einflüsse nach Möglichkeit eliminieren. 

Diesem Zweck wird sie am besten gerecht, wenn die 
maßgebenden Verhaltensannahmen über den ge-
samten Vorausberechnungszeitraum hinweg kon-
stant gehalten werden, weil nur dann eine klare Zu-
ordnung zwischen bestimmten Verhaltensweisen 
und ihren Auswirkungen auf die Alterssicherung 
möglich ist. Alternativrechnungen mit anderen Ver-
haltensannahmen sind natürlich nicht nur möglich, 
sondern notwendig. Ergänzend können schließlich 
sogar die Wirkungen bestimmter Verhaltensände-
rungen während des Vorausrechnungszeitraums 
untersucht werden. Nur der Anspruch-einer Antizi-
pation der tatsächlichen künftigen Entwicklung 
wäre unrealistisch. Das verbietet allein die Länge 
des Zeithorizonts. Niemand kann heute die bis dahin 
wirklich eintretenden Rahmenbedingungen und 
Verhaltensweisen auch nur halbwegs realistisch 
einschätzen. Was erreicht werden kann, ist allein, 
Einsichten in Zusammenhänge zu verschaffen, die 
aufgrund der gegenwärtigen Altersstruktur bei aus 
heutiger Sicht realistisch erscheinenden Verhal-
tensweisen und vorgegebenem Finanzierungs- und 
Leistungsrecht die Alterssicherung in Zukunft prä-
gen oder doch wesentlich mitprägen werden. 

75. Nun gibt es jedoch nicht nur ein Alterssiche-
rungssystem, sondern eine ganze Reihe. Die auf 
lange Sicht zu erwartende Bevölkerungsentwick-
lung betrifft sie alle zusammen. Eine umfassende 
Beurteilung verlangt deswegen prinzipiell eine Mo-
dellrechnung für die Gesamtbevölkerung. Da jedoch 
einerseits eine Abbildung aller einzelnen Systeme 
nicht möglich, andererseits die Vorgabe bestimmter 
Regelungen über Finanzierung und Leistungen der 
Alterssicherung zur Quantifizierung der Auswir-
kungen notwendig ist, bietet sich als Lösungsweg an, 
das Recht der Rentenversicherungen der Arbeiter 
und der Angestellten (als wichtigste Form der Al-
terssicherung) auf alle Erwerbstätigen einschließ-
lich ihrer Rentner, Pensionäre und Hinterbliebenen 
anzuwenden. Damit verbindet sich selbstverständ-
lich keine Zielvorstellung. Gleichwohl vermitteln die 
Ergebnisse eine Reihe bedeutsamer Informatio-
nen. 
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76. Zunächst einmal werden die Belastungen der 
Alterssicherung durch die demographische Ent-
wicklung erkennbar, die die Bevölkerung als Ganzes 
bei einer Grundversorgung nach Art der gesetzli-
chen Rentenversicherung treffen würden. Dabei 
werden insbesondere alle Einflüsse eliminiert, die 
von einem Wechsel der Erwerbstätigen zwischen 
verschiedenen Systemen ausgehen, ebenso Bela-
stungsverlagerungen zwischen den Systemen und 
nicht zuletzt auch die tatsächlich ja höchst unter-
schiedliche finanzielle Beteiligung des Staates. Dar-
über hinaus gelten alle Relationen zwischen den ver-
schiedenen Modellvariablen, besonders zwischen 
Beiträgen und Renten, unmittelbar auch für die ge-
setzliche Rentenversicherung allein, wenn man un-
terstellt, daß der Anteil der Arbeiter und Angestell-
ten an allen Erwerbstätigen in allen Geschlechts-, 
Alters- und Familienstandsgruppen gleich ist. Im 
Durchschnitt sind es immerhin rd. drei Viertel. In 
Wirklichkeit gibt es zwar signifikante Abweichun-
gen davon, diese rühren aber vor allem von Berufs-
wechslern her, die im ersten Ansatz zu eliminieren, 
später gesondert zu untersuchen, sicher sinnvoll ist. 
Schließlich können die Ergebnisse auch als Ver-
gleichsgrundlage für die Untersuchung anderer Sy-
steme dienen; denn auch bei diesen sind — wenn 
man von Berufswechseln, Belastungsausgleich und 
Staatsbeteiligung absieht — die Alterseinkommen 
letztlich ebenfalls jeweils aus Aktivenbeiträgen zu 
finanzieren. 

77. Ein Modell der beschriebenen Art wird im Rah -
men eines Einzelgutachtens entwickelt und vorge-
stellt. Auf dessen Ergebnisse wird hier zurückgegrif-
fen. Das Modell besteht im Prinzip in einer jahr-
gangweisen Fortschreibung der gegenwärtigen Be-
völkerung unter expliziter Berücksichtigung der fa-
miliären und beruflichen Entwicklung der einzelnen 
Jahrgänge, soweit diese rentenversicherungsrele-
vant ist. Insbesondere werden dabei auch die jeweils 
bestehenden Ehen unter Berücksichtigung der Ehe-
dauer und des Alters beider Ehepartner sowie deren 
Erwerbstätigkeit und Kinderzahl mit fortgeschrie-
ben. Beiträge und Renten werden — abgesehen von 
Beitragssatz und Rentenniveau — aus den Modell-
daten selbst abgeleitet. 

Ein solches schon sehr anspruchsvolles Konzept er-
fordert — zumindest im ersten Ansatz — erhebliche 
Restriktionen. Die „Grundrechnung" geht deshalb 
von folgenden Prämissen aus: 

1. Ausgangsbevölkerung ist die Wohnbevölkerung 
der Bundesrepublik Deutschland (also nicht nur 
die deutsche Bevölkerung) am 1. Januar 1979. 

2. Die Vorausberechnung erstreckt sich über den 
gesamten Zeitraum bis zum Jahr 2050. (Dadurch 
wird erreicht, daß die besonders ungünstigen 
Jahre um 2030 einbezogen sind, aber nicht den 
Abschluß bilden). 

3. Die Sterblichkeit bleibt konstant auf dem Ni-
veau von 1976/78. 

4. Die Heirats-, Scheidungs- und Geburtenhäufig-
keiten bleiben konstant auf dem Niveau von 
1977. 

5. Wanderungen finden nicht statt. 
6. Die Erwerbsquoten bleiben konstant auf dem 

Niveau des Durchschnitts der Jahre 1977 bis 
1979. 

7. Die Erwerbseinkommen werden nur nach dem 
Geschlecht unterschieden. Die Relation zwi-
schen den Erwerbseinkommen der Männer und 
der Frauen wird auf dem in den letzten Jahren 
erreichten Stand festgeschrieben. Erwerbsein-
kommen aus Teilzeitarbeit werden dabei in sol-
che bei voller Arbeitszeit umgerechnet. 

8. Dem geltenden Recht für die Bemessung von 
Beiträgen und Renten unterliegt die gesamte 
Erwerbsbevölkerung durchgängig für den ge-
samten Berechnungszeitraum. Jede Erwerbs

-

person unterliegt mit ihrem Erwerbs- bzw. Er-
werbsloseneinkommen der Versicherungs-
pflicht und erwirbt entsprechende  Rentenan-
sprüche. 

9. Alle Geburtsjahrgänge haben den gleichen Er-
werbslebensverlauf, d. h. gleiche Verteilung der 
Versicherungszeiten, der persönlichen Bernes-
sungsgrundlagen und damit der Alterssiche-
rungsansprüche. Soweit die „Rentenbiogra

-

phien" (berufliche und familiäre Entwicklung, 
Rentenanwartschaften) der jetzt lebenden Ge-
burtsjahrgänge von den im Modell erzeugten 
abweichen, werden diese Unterschiede elimi-
niert. 

10. Als Finanzströme werden nur die Beitragsein-
nahmen und die Rentenausgaben berücksich-
tigt. Es wird unterstellt, daß sich die übrigen 
Einnahmen und Ausgaben in jedem Jahr ge-
rade ausgleichen. 

11. Die Beitragssummen werden stets als Vielfache 
des jeweiligen Durchschnittsverdienstes aller 
Versicherten ausgedrückt, die Rentenausgaben 
zunächst als Vielfache der jeweiligen Eckrente. 
Zwischen Eckrente und Durchschnittsverdienst 
wird ein festes Verhältnis von 43,6 : 100 (= Brut-
torentenniveau) unterstellt. Damit lassen sich 
auch die Rentenausgaben als Vielfache des je-
weiligen Durchschnittsverdienstes bemessen. 

12. Überschüsse und Defizite werden mit der jewei-
ligen Lohnsteigerungsrate als Zinssatz ver-
zinst. 

In allen diesen Punkten sind Alternativrechnungen 
möglich und werden fallweise auch vorgenommen. 
Auch dann bleibt aber der Charakter einer Modell-
rechnung mit der oben beschriebenen Zielsetzung 
erhalten. Das ist vor allem bei einer Beurteilung der 
Rechnungsergebnisse für die bevorstehenden 10 bis 
20 Jahre zu beachten. In dieser Zeit wirken sich die 
Unterschiede in den „Rentenbiographien" der Akti-
ven und Rentner gegenüber den im Modell abgelei-
teten noch deutlich aus. Daneben spielen Sonderfak-
toren eine Rolle, die in das Modell nicht einfach 
übertragbar sind, z. B. Rentenzahlungen in das Aus-
land, und die auch gar nicht explizit in das Modell 
aufgenommen werden sollen. Der Verzicht auf eine 
möglichst realitätsnahe Vorausschätzung für diese 
Zeit schien nicht nur wegen der besonderen Zielset-
zung der Rechnung, sondern auch deswegen vertret- 
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bar, weil gerade für diese Zeit die 15jährigen Voraus-
berechnungen der Bundesregierung zur Verfügung 
stehen. Mit diesen können die Modellrechnungser-
gebnisse deshalb auch nicht ohne weiteres vergli-
chen werden. 

78. Es mag verwundern, daß bei diesem Modell 
keine Annahmen über die Entwicklung der Nomi-
nallöhne gemacht worden sind. Sie sind tatsächlich 
für den verfolgten Zweck nicht notwendig. Worauf es 
ankommt, sind in jedem Jahr nur die Relationen 
zwischen Beitragseinnahmen, Rentenausgaben und 
deren demographischen Determinanten. Diese Re-
lationen werden aber durch die Prämissen elf und 
zwölf vom jeweiligen Durchschnittsverdienst unab-
hängig gemacht. Die Ergebnisse bleiben bei jeder 
beliebigen Lohnentwicklung die gleichen. 

Nun mag die dabei verwendete Prämisse eines kon-
stanten Bruttorentenniveaus von 0,436 recht unrea-
listisch erscheinen. Zunächst könnte man die ange-
gebene Höhe für willkürlich halten. Das ist sie aber 
nicht. Sie entspricht dem Niveau, das bereits früher 
im langfristigen Durchschnitt (1962 bis 1975) in etwa 
realisiert war, nach Ende der diskretionären Anhe

-

bung der allgemeinen Bemessungsgrundlage 1982 
etwa wieder erreicht sein dürfte und das sich von da 
an stabilisieren würde, wenn die Löhne jährlich um 
6 v. H. stiegen. Dies wiederum entspricht der mittle-
ren Variante in den 15jährigen Vorausberechnun-
gen des Rentenanpassungsbericht 1980 der Bundes-
regierung. Sodann könnte man die langfristige Kon-
stanz des Rentenniveaus in Frage stellen. Dieser 
Einwand ist natürlich allein deswegen berechtigt, 
weil bei Verschlechterung des Altersaufbaus u. U. 
eine Senkung des Rentenniveaus unausweichlich 
erscheinen könnte, wie auch umgekehrt eine Erhö-
hung aus sozialpolitischen Gründen denkbar blei-
ben muß. Beides läßt sich aber sehr leicht durch ent-
sprechende Alternativrechnungen berücksichtigen. 
Die sich dann zeigenden Unterschiede sind sogar ein 
ganz wichtiges Ziel der Modellrechnung. Sodann 
bleibt aber noch ein letzter Einwand bestehen: Das 
Rentenniveau ändert sich wegen des time-lag auch 
ungesteuert in Abhängigkeit von der Lohnentwick-
lung. Deswegen wird unterstellt, daß das anvisierte 
Rentenniveau bzw. seine gewollte Entwicklung zu-
mindest mittelfristig entweder automatisch erreicht 
oder durch gezielte Eingriffe herbeigeführt wird. 10) 
Das ist keineswegs ganz unrealistisch; denn unge-
wollte Abweichungen führen zu Überschüssen zu 
Lasten der Rentner oder zu Defiziten zu deren Gun-
sten, was beides zu korrigierenden Eingriffen her-
ausfordert. Die Maßnahmen des 21. Rentenanpas-
sungsgesetzes lassen sich durchaus als solche ver-
stehen. 

79. Auch das Wirtschaftswachstum bedarf übri-
gens keiner spezifizierten Annahme in der Modell- 

10) Siehe hierzu Kapitel D, Abschnitt I.  

rechnung. Für diese ist unerheblich, ob eine Lohner-
höhung real oder inflatorisch bedingt ist. Die Unter-
stellung eines konstanten Rentenniveaus bedeutet 
zugleich die Vernachlässigung unterschiedlicher 
Reaktionsgeschwindigkeiten bei der Anpassung von 
Löhnen und Renten an inflatorische Prozesse. Na-
türlich sind real und inflatorisch bedingte Lohnerhö-
hungen höchst unterschiedlich zu bewerten, etwa im 
Hinblick auf die Belastungsfähigkeit der Betroffe-
nen. Beitrags- und  Rentenberechnung werden da-
von aber nicht tangiert. Wirklich relevant sind dage-
gen die Einflüsse, die vom Wirtschaftswachstum 
über die Erwerbsquoten (besonders die der Frauen, 
aber auch die der Männer im vorgerückten Alter) 
auf Beiträge und Renten ausgehen. Sie sind aber 
deshalb bei den Annahmen über die Erwerbsquoten 
zu berücksichtigen. 

Diese Vorbemerkungen erschienen notwendig, um 
die im folgenden präsentierten und zur Abschätzung 
der finanziellen Auswirkungen alternativer Ent-
wicklungsverläufe und/oder alternativer Lösungs-
vorschläge verwendeten Berechnungsergebnisse in-
terpretierbar zu machen. Soweit nichts anderes ge-
sagt wird, handelt es sich dabei um Ergebnisse der 
„Grundrechnung". 

II. Modellrechnungsergebnisse 

80. Um einen Vergleich mit den Vorausschätzungs-
ergebnissen des Statistischen Bundesamtes zu er-
möglichen, zeigt Abbildung 1 zunächst einmal den 
Verlauf des Altersquotienten aufgrund zweier Vor-
ausberechnungen des Statistischen Bundesamtes 
und den nach der hier verwendeten Modellrech-
nung. Außerdem ist die tatsächliche Entwicklung 
seit 1960 für die gesamte Wohnbevölkerung mit auf-
genommen. Die Unterschiede zwischen den ver

-

schiedenen Verläufen ab 1980 erklären sich erstens 
dadurch, daß als Ausgangsbevölkerung entweder 
nur die deutsche oder die Gesamtbevölkerung ge-
wählt wurde, zweitens daraus, daß bei den neueren 
Rechnungen aktuellere Informationen über die 
Sterblichkeit, die in den letzten Jahren merklich ge-
sunken ist, verwendet wurden, und drittens aus et-
was divergierenden Ansätzen über die Geburten-
häufigkeit. Der Gesamteindruck über die Entwick-
lung in der ersten Hälfte des nächsten Jahrhunderts 
fällt deswegen nicht grundlegend verschieden aus. 
Man erkennt jedoch, daß die neueren Ergebnisse 
des Statistischen Bundesamtes denen der hier ver-
wendeten Modellrechnung in Niveau und Verlauf 
weit ähnlicher sind als die früheren. Der besonders 
starke Anstieg beim aktuelleren Modell des Statisti-
schen Bundesamtes ab 2020 mag seinen Grund in 
der extrem niedrig angesetzten Geburtenhäufigkeit 
haben. 
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Abbildung 1 

Die Entwicklung des Altersquotienten nach verschiedenen Vorausberechnungen *)  

Welche Bedeutung diese demographischen Ver-
schiebungen für die Alterssicherung hätten, wenn 
keinerlei Veränderungen am gegenwärtigen Recht 
vorgenommen würden und alle Erwerbspersonen 
(oder auch nur — wie gegenwärtig — etwa drei Vier-
tel von ihnen) diesem Recht unterworfen wären, 
zeigt Abbildung 2 für die Grundrechnung und eine 
davon abweichende Annahme über die Heirats- und 
Geburtenhäufigkeiten. In beiden Fällen sinkt der er

-

forderliche Beitragssatz zunächst leicht ab und be-
ginnt nach 1995 über den heutigen Wert hinaus an-
zusteigen. Der Unterschied in der Anfangsphase re-
sultiert daraus, daß sich bei Verwendung der Daten 
von 1970 dauerhaft ein höherer Anteil verheirateter 
Personen ergibt, die wegen der Leistungen an Hin-
terbliebene tendenziell höhere Kosten je Beitrags-
jahr verursachen. 



Drucksache 9/632 	Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

Abbildung 2 

Die Entwicklung des erforderlichen Beitragssatzes nach der Grundrechnung 
und mit einer abweichenden Annahme über die Erwerbstätigkeit 

Bei anhaltend niedriger Heirats- und Geburtenhäu-
figkeit wird bald nach der Jahrhundertwende ein 
Beitragssatz von über 20 v. H. nötig werden. Der 
stärkste Anstieg liegt mit jährlich etwa 0,7 Prozent-
punkten zwischen 2025 und 2030, das Maximum 
noch einige Jahre später. Etwa um 2035 sind nach 
dieser Rechnung knapp 35 v. H. der Bruttoarbeits-
entgelte nötig, um das Bruttorentenniveau unverän-
dert auf der für 1982 erwarteten Höhe zu halten, 
wenn damit allein der finanzielle Ausgleich bewirkt 
werden soll. Selbst am Ende des Vorausrechnungs-
zeitraums bleibt der erforderliche Beitragssatz noch 
über 30 v. H. 
Diese Entwicklung mag nach dem in allerjüngster 
Zeit zu beobachtenden Geburtenanstieg als recht 
pessimistisch angesehen werden. Selbst eine sofor-
tige Rückkehr zu den Heirats- und Geburtenhäufig-
keiten von 1970, die auf lange Sicht eine Reproduk-
tion der Bevölkerung zu etwa 95 v. H. sichern wür-
den, machte vorübergehend noch eine Beitragserhö-
hung auf über 26 v. H. notwendig. 

81. Führt man die Rechnung analog mit verschie-
denen Varianten der Teilhaberente durch, so ändert 
sich nicht sehr viel an den Ergebnissen. Je nach der 
gewählten Ausgestaltung der Hinterbliebenenver-
sorgung ergeben sich leichte Veränderungen des 
„erforderlichen Beitragssatzes". Sieht man von den-
jenigen Formen ab, die kaum eine Realisierungs-
chance haben, ergibt sich eine Verteuerung gegen-
über dem geltenden Recht. Der ceteris paribus erfor-
derliche Beitragssatz liegt aber im Maximum allen-
falls um einen, höchstens zwei Prozentpunke höher, 

wobei jedoch die Kosten einer Anrechnung von Er-
ziehungszeiten noch nicht eingeschlossen sind. Daß 
die Unterschiede nicht größer sind, hängt in erster 
Linie damit zusammen, daß sich bei den Kommis-
sionsvorschlägen an den Beiträgen und an den Ver-
sichertenrenten unter den gemachten Prämissen 
nichts ändert und Verhaltensänderungen aufgrund 
der Neuregelung in der Grundrechnung ausge-
schlossen bleiben. Jedoch bedeutet angesichts der 
schon nach heutigem Recht zu erwartenden hohen 
Belastung jeder zusätzliche Prozentpunkt dennoch 
ein erhebliches Erschwernis bei dem Bemühen um 
tragfähige Lösungen. Man braucht sich nur zu ver-
gegenwärtigen, daß ein Prozentpunkt heute etwa ei-
nem Betrag von 6 Mrd. DM entspricht. Ganz abgese-
hen von den dauerhaften Auswirkungen entstehen 
beim Übergang vom bisherigen zum künftigen 
Recht allein aus Gründen der Besitzstandswahrung 
und des Vertrauensschutzes höhere Kosten. 

82. Angesichts solcher Daten wird häufig die Frage 
gestellt, ob sich die altersstrukturbedingten Bela-
stungszunahmen nicht auch durch einen schwäche-
ren Rentenanstieg bei Konstanz des Beitragssatzes 
auffangen ließen. Das würde z. B. dann erreicht, 
wenn die allgemeine Bemessungsgrundlage nur der 
Preisentwicklung folgte, die Löhne aber jährlich im 
Durchschnitt um 1 1 /2 Prozentpunke stärker steigen 
würden. Dann würden nämlich im Verlauf von 
50 Jahren die Löhne etwa doppelt so stark ansteigen 
wie die Renten. Folglich würde auch nur die Hälfte 
des sonst nötigen Beitragssatzes noch erforderlich. 
Dies würde jedoch der Idee der lohnbezogenen 
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Rente total widersprechen. Hält man dennoch am 
Bruttoeckrentenniveau als charakteristischer 
Kennziffer für die relative Position der Rentner fest, 
so sinkt dieses im ungünstigsten Falle auf deutlich 
unter 25 v. H. ab. Ein Rentner erhielte dann bei 
40 Versicherungsjahren nicht einmal mehr ein Vier-
tel eines vergleichbaren Bruttolohns an Rente. Ab-
bildung 3 zeigt den Verlauf dieser Größe für die glei-
chen Annahmen über die Heirats- und Geburten-
häufigkeit, wie sie in Abbildung 2 verwendet wur-
den. Während dort die Auswirkungen der vorausbe-
rechneten Bevölkerungsentwicklung voll zu Lasten 
der Aktiven gingen, gingen sie hier voll zu Lasten 
der Rentner. Beides sind offenbar aus heutiger Sicht 
keine gangbaren Wege. 

Abbildung 3 

Die Entwicklung des erforderlichen Beitragssatzes nach der Grundrechnung 
und einer abweichenden Annahme über die Heirats- und Geburtenhäufigkeit 

83. Die vorgelegten Ergebnisse sind alle abhängig 
vom jeweils prognostizierten Altersaufbau der Be-
völkerung. Mit Hilfe der Modellrechnung läßt sich 
aber auch die Frage beantworten, welcher Beitrags-
satz in einer Bevölkerung erforderlich wäre, deren 
Geburtenzahl konstant und deren Altersaufbau — 
von  allen historisch bedingten Verzerrungen berei-
nigt — sich allein aus bestimmten ebenfalls kon-
stanten Sterbewahrscheinlichkeiten ergibt. Kon-
struiert man eine solche „stationäre" Bevölkerung 
unter Verwendung aller Prämissen der Grundrech-
nung mit Ausnahme derjenigen über die Ausgangs-
bevölkerung und über die Geburtenhäufigkeit, so er-
gibt sich ein erforderlicher Beitragssatz von 22 v. H. 
zur dauerhaften Sicherung des in den Prämissen 
enthaltenen Rentenniveaus von 43,6 v. H. 
Auf diesen Wert hin würde unter den Annahmen der 
Grundrechnung, jedoch bei einer Nettoreproduk

-

tionsziffer von 1, auch der tatsächliche Beitragssatz 
langfristig tendieren, weil sich jede Bevölkerung bei 
konstanter Geburtenzahl und konstanten Sterbe-
wahrscheinlichkeiten auf eine stationäre Bevölke-
rung hin bewegt. Man kann daraus unter anderem 
schließen, daß der gegenwärtige Altersaufbau unse-
rer Bevölkerung im großen und ganzen verhältnis-
mäßig günstig, jedenfalls nicht ungünstig für die Fi-
nanzierung der Rentenversicherung ist. Das Ergeb

-

nis ist schließlich noch aus einem dritten Grund von 
besonderer Bedeutung. In einer stationären Bevöl-
kerung und nur in einer solchen sind nämlich Ren-
ten und Beiträge nicht nur in jedem Kalenderjahr 
und damit zwischen den gleichzeitig lebenden Gene-
rationen gleich, wie es das Umlageverfahren ver

-

langt, sondern auch innerhalb jedes einzelnen Ge-
burtsjahrgangs über die Zeit hinweg, wenn man den 
Einfluß der nominellen Lohnentwicklung eliminiert. 
Letzteres geschieht am einfachsten, wenn man sich 
alle Beiträge und Renten unter Verwendung der je-
weiligen Lohnsteigerungsrate als Zinssatz auf den-
selben Zeitpunkt auf- oder abgezinst denkt. Dieses 
Ergebnis folgt ganz einfach daraus, daß in einer sta-
tionären Bevölkerung die Besetzung jeder Alters-
klasse stets gleich bleibt, so daß sich der Lebensab-
lauf jeder Generation (Längsschnitt) im Altersauf-
bau jedes Kalenderjahres (Querschnitt) widerspie-
gelt. 
Die stationäre Bevölkerung ist aber nur ein Spezial-
fall der sog. stabilen Bevölkerung, bei der lediglich 
die Annahme konstanter Geborenenzahl durch die 
einer konstanten jährlichen Veränderungsrate der 
Geborenenzahl ersetzt wird. Entwickelt man eine 
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solche Bevölkerung aus den Prämissen der Grund-
rechnung, diesmal jedoch einschließlich der Gebur-
tenwahrscheinlichkeiten des Jahres 1977, so erhält 
man ebenfalls einen konstanten Altersaufbau, auf 
den die tatsächliche Bevölkerung — nur jetzt unter 
veränderten Prämissen — hin tendiert, allerdings ei-
nen wesentlichen anderen. Jeder einzelne Jahrgang 
lebt jetzt — verglichen mit seiner eigenen Jahr-
gangsstärke — stets mit stärker besetzten älteren 
und schwächer besetzten jüngeren Jahrgängen zu-
sammen. Der erforderliche Beitragssatz erhöht sich 
deswegen auf über 30 v. H. Von einer Gleichheit zwi-
schen Beiträgen und Renten derselben Generation 
kann hier bei Einbeziehung der lohnabhängigen 
Verzinsung keine Rede mehr sein. 

84. An diesen Ergebnissen wird erkennbar, daß bei 
einer Geburtenhäufigkeit, wie sie 1977 gegeben war, 
ein Beitragssatz in der Größenordnung von 30 v. H. 
nicht Konsequenz eines abnormen Altersaufbaus, 
sondern normal und auch auf lange Sicht immer nö-
tig ist, sofern das unterstellte Rentenniveau beibe-
halten und der finanzielle Ausgleich allein durch 
den Beitragssatz bewirkt werden soll. Nur soweit 
der für 2030 vorausberechnete Beitragssatz noch 
darüber hinaus geht, ist er auf die Besonderheit un-
seres heutigen Altersaufbaus zurückzuführen. 

Diese Ergebnisse machen nur einen Sachverhalt 
transparent und quantifizieren ihn zugleich, der 
auch ohne Rechnung logisch ableitbar ist: Nur in ei-
ner stationären Bevölkerung erhalten die Rentner 
bei unverändertem Leistungsrecht im Wege des Um-
lageverfahrens genau diejenigen Renten, die ihren 
Beiträgen (unter Berücksichtigung der rentenversi-
cherungsrelevanten Risiken und der intrageneratio-
nalen Umverteilungsvorgänge) einschließlich einer 
mit der Lohnentwicklung parallel laufenden Verzin-
sung genau entsprechen. Mit anderen Worten: Bei-
tragsäquivalenz in diesem Sinne kann im Umlage-
verfahren dauerhaft nur bei stationärer Bevölke-
rung realisiert werden. In einer schrumpfenden Be-
völkerung ist dies nicht möglich. Keine Generation 
erhält als Rente zurück, was sie — entsprechend ver-
zinst — an Beiträgen gezahlt hat. Die Frage der Bei-
tragsäquivalenz zwischen den Individuen oder 
Gruppen innerhalb der einzelnen Jahrgänge bleibt 
davon natürlich unberührt. 

85. Man muß diese Feststellung nicht als Katastro-
phe werten. Jede folgende Generation kann j a im all-
gemeinen damit rechnen, daß sie  aufgrund des tech-
nischen und sozialen Fortschritts einen höheren Le-
bensstandard realisieren kann als die vorhergehen-
den. Dies mag sogar bei einer schrumpfenden Bevöl-
kerung wegen der zunehmenden Kapitalausstat-
tung je Kopf und der sich vermindernden Umweltbe-
lastung in besonderem Maße gelten. Aber sehen 
sollte man diesen Zusammenhang und damit den 
Preis, den eine geringere Geburtenhäufigkeit for-
dert. 

Da eine reale Bevölkerung nun aber niemals auf 
Dauer stationär oder stabil ist, verändern sich die 
Belastungen der Alterssicherung fortwährend als 
Folge wechselnden generativen Verhaltens. Man 
darf deshalb die quantitativen Ergebnisse der Mo

-

dellrechnung nicht überbewerten. Hinzu kommt, 
daß auch andere Einflußfaktoren die tatsächliche 
Belastung erhöhen oder herabsetzen können. Im fol-
genden sollen deshalb noch die Auswirkungen alter-
nativer Annahmen über das Erwerbsverhalten so-
wie diejenigen von Zuwanderungsüberschüssen un

-

tersucht werden. 

Veränderungen im Umfang der Erwerbsbevölke-
rung haben in der Regel eine doppelte Wirkung. Sie 
verändern zunächst . das Beitragsaufkommen, später 
die Rentenausgaben. Die Stärke und die zeitliche 
Abfolge beider Wirkungen hängen aber nicht nur 
vom Ausmaß der Erwerbstätigkeitsveränderung ab, 
sondern auch davon, ob diese in allen Alters-, Ge-
schlechts- und Familienstandsgruppen gleich war. 

86. Betrachtet man zunächst einmal den Fall einer 
gleichmäßigen Erhöhung der Erwerbstätigkeit in al-
len Bevölkerungsgruppen um beispielsweise 1 v. H. 
und läßt dabei vorerst außer Betracht, daß dann ei-
nige Rentenzugänge aufgeschoben werden, so erhö-
hen  sich sofort die Beitragseinnahmen um 1 v. H., an 
den Rentenausgaben ändert sich jedoch nichts. Bei 
den gegenwärtigen Lohnverhältnissen würde sich 
die Finanzlage der Alterssicherung immerhin um 1 
Mrd. DM im Jahr verbessern. Bleibt es auf Dauer bei 
der erhöhten Erwerbstätigkeit, so bleibt auch die Er-
höhung des Beitragsaufkommens (bemessen als 
Vielfaches des jeweiligen Durchschnittsverdienstes) 
erhalten. Im Laufe der nächsten rd. 40 Jahre erhö-
hen sich dann aber sukzessive auch die Rentenaus-
gaben (ebenfalls als Vielfaches des Durchschnitts-
verdienstes ausgedrückt) um zuletzt ebenfalls 1 v. H. 
Die Relation zwischen Beiträgen und Renten, die 
sich zuerst um 1 v. H. einmalig verbessert hat, 
nimmt allmählich wieder den ursprünglichen Wert 
an. Auf die Vorausrechnung bezogen würde eine Er-
höhung der Erwerbstätigkeit um 1 v. H., wenn sie 
gerade in der schwierigsten Zeit einsetzte, die Bei-
tragsbelastung um etwa einen drittel Prozentpunkt 
vermindern, dies aber nur für begrenzte Zeit. 

Eine strukturindifferente Veränderung der Er-
werbstätigkeit ist jedoch ziemlich unwahrschein-
lich, eine Erhöhung um mehr als 1 v. H. sogar un-
möglich, weil die Erwerbsquoten der Männer in den 
mittleren Altersjahren schon nahe bei 100 v. H. lie-
gen. Faßt man deshalb Änderungen der Erwerbstä-
tigkeit bei einzelnen Bevölkerungsgruppen ins 
Auge, so zeigt sich das unter Ziffer 87 dargestellte 
Bild. 

Änderungen in der durchschnittlichen Ausbildungs-
zeit beeinflussen in der Regel nur die Beitragsein-
nahmen nicht aber die Rentenausgaben, weil solche 
Zeiten überwiegend Ausfallzeiten sind. Die langfri-
stigen Auswirkungen solcher Vorgänge dürfen des-
halb wohl nicht besonders hoch veranschlagt wer-
den. 

87. Große Unsicherheit besteht zur Zeit über die 
weitere Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen. 
Beim geltenden Recht würde eine weitere Zunahme 
zunächst einmal eine spürbare Entlastung zur Folge 
haben. Langfristig ginge dieser Effekt aber wegen 
erhöhter Rentenausgaben wieder verloren. Da 
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Frauen im allgemeinen früher aus dem Erwerbsle-
ben ausscheiden und länger leben, resultiert daraus 
auf Dauer sogar eine Verschlechterung der Finanz-
lage. Diese wird jedoch größtenteils dadurch aufge-
wogen, daß beim Tode verheirateter Frauen i. d. R. 
keine Hinterbliebenenrenten zu zahlen sind. Das 
gilt vermutlich auch noch nach Einführung der Teil-
haberente, weil diese nur bei einem relativ kleinen 
Teil der Witwer höher ausfallen dürfte als dessen 
Versichertenrente nach jetzigem Recht. Größere 
Dauerwirkungen wären allenfalls bei stark verän-
dertem Heirats- und Erwerbsverhalten vorstellbar. 
Konkrete Annahmen darüber wären jedoch ziem-
lich spekulativ. 

Stärkere und besonders auch nachhaltige Auswir-
kungen müssen jedoch bei einer veränderten Er-
werbstätigkeit von Männern und Frauen im vorge-
rückten Alter erwartet werden. In diesen Fällen be-
deutet eine Aufgabe der Erwerbstätigkeit in der Re-
gel nicht nur Beitragsausfall, sondern zugleich Ren-
tenzahlungen. Allein in den letzten zehn Jahren sind 
die Erwerbsquoten aller Altersgruppen ab 55 Jahren 
ständig und zum Teil ziemlich stark gesunken. Das 
war durchaus nicht nur eine Frage der flexiblen Al-
tersgrenze. Zwar hat auch hierbei ein Rückgang der 
Erwerbstätigkeit außer dem Effekt sofortigen Bei-
tragsausfalls in der Regel auch eine spätere Minde-
rung der Rentenhöhe zur Folge, jedoch wird zu-
gleich die Rentenbezugsdauer länger, so daß sich 
daraus eine dauerhafte Belastungserhöhung ergibt. 
Ob und gegebenenfalls in welchem Maße solche Ver-
änderungen in Zukunft zu erwarten sind, ist wie-
derum wenig vorhersehbar. Immerhin gibt es An-
haltspunkte dafür, die solche Änderungen im Zu-
sammenhang mit dem demographischen Wandel 
plausibel machen. Sie gelten zum Teil jedoch auch 
für andere Altersgruppen. 

88. Bevor darauf eingegangen wird, soll zunächst 
einmal die Gesamtwirkung von Änderungen im Er-
werbsverhalten anhand der Modellrechnung quanti-
fiziert werden. Allerdings werden dabei nicht 
Schwankungen im Erwerbsverhalten untersucht, 
sondern allein die Auswirkungen alternativer An-
nahmen, die ihrerseits dann für den gesamten Vor-
ausberechnungszeitraum konstant gehalten wer-
den. Abbildung 4 zeigt den Verlauf des erforderli-
chen Beitragssatzes bei konstantem Rentenniveau, 
einer Heirats- und Geburtenhäufigkeit wie im Jahre 
1977, aber zwei verschiedenen Annahmen über das 
Erwerbsverhalten. Die obere Linie zeigt den Verlauf, 
wenn man von durchschnittlichen Erwerbsquoten 
der Jahre 1977 bis 1979 ausgeht. Die untere Linie er-
gibt sich unter der Annahme der Erwerbsquoten des 
Jahres 1970. Zwischen beiden Jahren liegt bekannt-
lich die Einführung der flexiblen Altersgrenze. Der 
Unterschied zwischen den beiden Verläufen beträgt 
im Maximum zwei Prozentpunkte. Diese als dauer-
haft anzusehende Entlastung bei der erhöhten Er-
werbstätigkeit resultiert im wesentlichen daraus, 
daß beim Erwerbsverhalten von 1970 die Beitrags-
zeiten länger und die Rentenbezugszeiten kürzer 
ausfallen. 

Im Hinblick auf die zu erwartende demographisch 
bedingte Belastung in der Alterssicherung kann 
man aus diesen Ergebnissen etwa folgenden Schluß 
ziehen: Eine dauerhafte Belastung ist durch eine Än-
derung im Erwerbsverhalten, sofern diese sich im 
Rahmen der jüngsten Erfahrungen hält, nur in be-
grenztem Maße zu erwarten. Immerhin wäre auch 
das schon ein begrüßenswerter Gewinn. Vorüberge-
hende Entlastungen auch stärkeren Ausmaßes sind 
daneben jedoch denkbar. Veränderungen des Er-
werbsverhaltens müßten nur zur rechten Zeit ge-
schehen, also frühestens im Jahre 2000 einsetzen. 

Abbildung 4 
Die Entwicklung des Rentenniveaus bei gegebenem Beitragssatz nach der Grundrechnung 

und mit einer abweichenden Annahme über die Heirats- und Geburtenhäufigkeit 
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Dies wiederum scheint nur möglich, wenn die Er-
werbstätigkeit bis dahin nicht schon einen kaum 
überschreitbaren Stand erreicht hat. 

89. Veränderungen solcher Art könnten sich in der 
Tat sogar von selbst einstellen und/oder durch ge-
zielte Arbeitsmarktpolitik gefördert werden. Was 
den ersten Punkt anbelangt, so könnte etwa fol-
gende Tendenz durch den demographischen Wandel 
ausgelöst werden: Nimmt die erwerbsfähige Bevöl-
kerung zu (wie gegenwärtig und in den bevorstehen-
den Jahren zu vermuten), so könnte von daher zu-
nächst einmal ein Druck auf die Erwerbsquoten aus-
gehen. Eine verminderte gruppenspezifische Er-
werbsbeteiligung führt dann nicht in vollem Umfang 
zu der von der rein demographischen Entwicklung 
her zu erwartenden Zunahme der Erwerbspersonen

-

zahl. Zuerst wächst die Zahl der Erwerbslosen, dann 
steigt die Bereitschaft, etwas früher aus dem Er-
werbsleben auszuscheiden, auch die Arbeitsbedin-
gungen passen sich dem an, verkürzte Arbeitszeiten 
finden Verbreitung usw. Wandelt sich später die de-
mographische Situation und wird daraufhin das Er

-

werbspersonenpotential allmählich knapper, so 
greifen umgekehrte Tendenzen Platz. Die Zahl der 
Erwerbslosen sinkt, die Arbeitsbedingungen werden 
attraktiver, die Bereitschaft, möglichst früh aus dem 
Erwerbsleben auszuscheiden, nimmt ab usw. Teil-
zeitarbeit tritt dann nicht mehr an die Stelle voller 
Erwerbstätigkeit, sondern an die Stelle einer Nicht-
erwerbstätigkeit. Gewiß sind dies alles nur Vermu-
tungen. Aber sie würden, wenn sie sich bestätigten, 
die Lage d er Alterssicherung tendenziell erleich-
tern. Ein Rückgang der Erwerbstätigkeit heute 
schafft eine zusätzliche „Reserve" für die Zukunft. 
Die Ausschöpfung dieser Reserve bei sinkender 
Zahl von Personen im erwerbsfähigen Alter hilft 
dann den steilsten Anstieg zum Rentenberg um 2030 
abflachen und diesen selbst einebnen. Nur die dau-
erhafte Entlastung bleibt begrenzt. 

90. Inwieweit durch gezielte Arbeitsmarktpolitik 
diese Tendenzen gefördert werden können, hängt 
nicht zuletzt davon ab, ob sie anderen gesellschaftli-
chen Zielen widersprechen würden. Immerhin könn-
ten auch spezielle rentenpolitische Instrumente 
hierfür in Betracht gezogen werden. Ein wirksamer 
Weg wäre sicher eine andere Gestaltung der Alters-
grenzenregelung. In einer Zeit stark abnehmenden 
Arbeitskräftepotentials und günstiger Arbeitsbedin-
gungen könnte u. U. eine Heraufsetzung der flexi-
blen Altersgrenze weit weniger Widerstand herauf-
beschwören als eine fortgesetzte Beitragserhöhung 
oder Rentenniveausenkung. Bedenkt man daneben, 
daß medizinischer und technischer Fortschritt bis 
dahin außer der Gesamtlebensdauer möglicher-
weise auch die Dauer voller Erwerbsfähigkeit ver-
längern könnten, so fällt das Urteil über eine solche 
Maßnahme möglicherweise ganz anders aus, als das 
heute der Fall wäre. Immerhin hätte sie ja den allei-
nigen Zweck, die Gesamtheit der Aktiven und Rent-
ner zu entlasten. Eine ergänzende Regelung, die un-
ter Berücksichtigung versicherungsmathematischer 
Gesichtspunkte dem einzelnen überdies den Zeit-
punkt für den Rentenbeginn wählen ließe, würde die 
Nachteile noch abschwächen. 

Wie groß die finanzielle Entlastung dadurch ausfie-
le, ist allerdings nur schwer abzuschätzen. Bei einer 
Heraufsetzung der Altersgrenze um ein Jahr wer-
den gewiß nicht alle Erwerbstätigen genau ein Jahr 
länger arbeiten; denn mit zunehmendem Alter 
wächst auch die Häufigkeit von Erwerbsunfähig-
keitsfällen. Einen gewissen Anhaltspunkt könnten 
immerhin die folgenden Daten aus der Modellrech-
nung ergeben: Im Jahre 2030 fließen danach 17 v. H. 
der gesamten Rentenausgaben an Rentner zwi-
schen 60 und 65 Jahren. Würde auch nur ein Drittel 
davon eingespart, so könnte der Beitragssatz um

-zwei Prozentpunkte gesenkt werden. Diese decken 
sich allerdings teilweise mit der Entlastung, die bei 
einer Rückkehr zu den Erwerbsgewohnheiten um 
1970 eintreten würde. 

91. An diesen Überlegungen wird deutlich, daß die 
gegenwärtig zu beobachtende Tendenz zu einer im-
mer früheren Aufgabe der Erwerbstätigkeit nicht 
nur nicht ständig weiter fortschreiten darf, sondern 
reversibel bleiben muß. Sie ist nur durch die aktuelle 
Arbeitsmarkt- und Alterssicherungssituation er-
klärbar und begründbar. Nur weil gegenwärtig 
starke Jahrgänge ins Erwerbsalter und schwache 
ins Rentenalter einrücken, ist sie auch finanziell 
tragbar. Sie hat allerdings heute bereits ein vorher 
gänzlich unbekanntes Ausmaß angenommen. Staat, 
Unternehmen, Arbeitslosen- und Krankenversiche-
rung verschaffen sich Entlastung auf Kosten der Al-
terssicherung, wobei durchaus nicht völlig klar ist, 
ob den Betroffenen davon mehr Nutzen als Schaden 
widerfährt. Wird die gegenwärtige Einstellung erst 
zur Norm, wird es außerordentlich schwer, eine Um-
kehr zu bewirken, wenn diese von der demographi-
schen und finanziellen Entwicklung her geboten er-
scheint. Eine solche Umkehr ist aber ein entschei-
dender Beitrag, die zu erwartende altersstrukturbe-
dingte Belastung abzuschwächen. 

92. Einen weiteren Unsicherheitsfaktor für die Al-
terssicherung stellen Wanderungsbewegungen dar. 
Sie werden nicht selten als ein Mittel zur nachhalti-
gen Entlastung bei einem weiteren Geburtenrück-
gang angesehen. Ihre Wirkungsweise darf als ähn-
lich vermutet werden wie diejenige bei Veränderun-
gen im Erwerbsverhalten. Die quantitative Bedeu-
tung könnte jedoch erheblich größer sein. 

Es muß jedoch darauf verzichtet werden, ganz be-
stimmte Annahmen über mögliche Wanderungsbe-
wegungen während des gesamten Vorausrech-
nungszeitraums anzustellen. Statt dessen soll we-
nigstens kurz die Frage erörtert werden, welche 
Chancen sich bei dem Versuch einer gezielten Au-
ßenwanderungspolitik zur Entlastung der Alterssi-
cherung vermuten lassen. 

Zwei Restriktionen sind hierbei von vornherein zu 
beachten: Die Außenwanderungsbewegungen sind 
nicht beliebig steuerbar, und die Aufnahme von im-
mer mehr Ausländern bringt Integrationsprobleme 
besonderer Art mit sich. Diese müssen ihrerseits 
wiederum unter zwei Gesichtspunkten gesehen wer-
den, nämlich einmal unter dem der Quantität (Quan-
titätsproblem) und zum anderen unter dem des zeit-
lichen Ablaufs (Zeitproblem). 
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Die mangelnde Steuerbarkeit könnte von vornher-
ein alle Bemühungen in dieser Richtung zunichte 
machen. So sind z. B. 1979 etwa eine Viertelmillion 
Personen mehr in das Bundesgebiet zu- als fortgezo-
gen, obwohl derzeit allein aus Arbeitsmarktgründen 
ein Überschuß gar nicht erwünscht sein kann. Im-
merhin gibt es inzwischen Bemühungen, dem weite-
ren Zustrom entgegenzuwirken, so daß doch gewisse 
Regulationskräfte angenommen werden können. 
Trotz dieser Bedenken soll im folgenden der Frage 
nachgegangen werden, was eine erfolgreiche Außen-
wanderungspolitik im Bereich der Alterssicherung 
zu helfen vermöchte. 

93. Das Quantitätsproblem stellt sich aus heutiger 
Sicht etwa so dar: Gegenwärtig leben etwa 4 Millio-
nen Ausländer in der Bundesrepublik, das sind 
knapp 7 v. H. der Wohnbevölkerung. Unter den Er-
werbspersonen sind es rd. 8 v. H. Da es bereits heute 
beträchtliche Integrationsschwierigkeiten gibt, wird 
man diese Anteile auf sehr lange Sicht nicht beliebig 
weiter steigen lassen können, wenn die Gesellschaft 
sich nicht in ihrem Wesen grundlegend ändern soll. 
Gäbe es über längere Zeit überhaupt keinen Zuwan-
derungsüberschuß, so würden die beiden Anteile 
vermutlich nicht kleiner, weil die Ausländerbevölke-
rung durchweg etwas jünger als die deutsche und 
besonders unter den Kindern stark vertreten ist. 
Selbst wenn sich die zunächst höhere Geburtenhäu-
figkeit der Ausländer der deutschen bald annähert, 
wird der Rückgang der Ausländerbevölkerung klei-
ner sein als der der Deutschen. Wächst der Auslän-
deranteil auf diese Weise bis zum Jahr 2030 ohne 
weitere Zuwanderungsüberschüsse allein unter den 
Erwerbspersonen auf 10 v. H. an und hält man dane-
ben noch einmal einen gleich großen Zuwande-
rungsüberschuß an Erwerbspersonen für maximal 
realisierbar, so weist die Bevölkerung einschließlich 
der Kinder der Zugewanderten nach der Grundrech-
nung dann folgende Zusammensetzung auf: 45 Mil-
lionen Einwohner, darunter knapp 7 Millionen oder 

knapp 15 v. H. Ausländer; 19 Millionen Erwerbsper-
sonen, darunter über 3 Millionen oder 18 v. H. Aus-
länder. Der gesamte Zuwanderungsüberschuß 
würde das Beitragsaufkommen im Jahre 2030 um 10 
v. H. erhöhen und den erforderlichen Beitragssatz 
ebenso stark senken, also z. B. von 33 auf 30 v. H. Da-
mit dürfte aber das Maximum dessen abgesteckt 
sein, was durch gezielte und erfolgreiche Zuwande-
rungspolitik für das Jahr 2030 erreichbar ist. 

94. Zu diesem Quantitätsproblem tritt aber nun 
noch das Zeitproblem. Der geschilderte Effekt wird 
nämlich nur erreicht, wenn die Zuwanderung weder 
zu früh noch zu spät erfolgt. Ist die weitere Zuwan-
derung von Ausländern bereits vor dem Jahr 2000 
erheblich, dann wird das Maximum früher erreicht, 
und im Jahr 2030 machen sich bereits die Renten-
ausgaben für die neu Hinzugekommenen bemerk-
bar. Es müßten also wirklich zwischen 2000 und 2030 
jährlich rd. 60 000 Erwerbspersonen im Alter von 20 
bis 30 Jahren mehr zu- als abwandern, wenn sie am 
Ende alle noch im erwerbsfähigen Alter sein sollen 
und das vorgegebene Integrationsmaximum nicht 
überschritten werden soll. Für die weitere Zukunft 
müßte dann — immer unter der Prämisse gleichblei-
bend niedriger Geburtenhäufigkeit — der Auslän

-

deranteil auf dem maximal erreichten Stand gehal-
ten werden. Das gelingt aber nur, wenn kein weite-
rer Zuwanderungsgewinn zu verzeichnen ist. Die 
um rd. 2 Millionen Personen vergrößerte Bevölke-
rung nimmt dann die gleiche weitere Entwicklung, 
wie es die nicht-vergrößerte täte. Das bedeutet auch, 
daß der erforderliche Beitragssatz langfristig genau 
der gleiche wäre wie ohne den Zuwanderungsüber-
schuß. Mit anderen Worten: Eine Zuwanderung von 
Ausländern zwischen 2000 und 2030 um rd. 2 Millio-
nen würde ceteris paribus den Belastungsanstieg bis 
2030 merklich abschwächen; das durch die niedrige 
Reproduktionsrate hervorgerufene Dauerproblem würde damit aber nicht vermindert. 

D. Lösungsmöglichkeiten im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung 

I. Aktualisierung der Rentenberechnung und 
Rentenanpassung 

95. Zunächst sei darauf hingewiesen, daß sich eine 
Aktualisierung auf Bezugsgrößen ganz unterschied-
licher Art beziehen kann, so auf Bruttolöhne, unter-
schiedlich definierte Nettolöhne usw. In der Diskus-
sion wird meist implizit davon ausgegangen, daß 
sich die Aktualisierung auf durchschnittliche 
Bruttoarbeitsentgelte bezieht. 

Die verschiedenen Bezugsgrößen können sich je-
doch im Konjunkturverlauf unterschiedlich entwik-
keln. Dies wird z. B. an den Wirkungen der Progres-
sion der Einkommensteuer deutlich. Hierdurch kön-
nen sich Nettolöhne und Bruttolöhne unterschied-
lich entwickeln. Je nach der konkreten Ausgestal-
tung der jeweiligen Bezugsgröße kann die Länge des 
time-lag unter konjunktur- und verteilungspoliti

-

schen Gesichtspunkten unter Umständen unter-
schiedlich beurteilt werden. 

96. Der Vorschlag einer Verkürzung des time-lag 
der allgemeinen Bemessungsgrundlage (des Be-
rechnungs-lag) — hierauf beziehen sich in der Regel 
Vorstellungen zur Aktualisierung — wird mit unter-
schiedlichen Argumenten begründet. Im Zentrum 
steht dabei die Tatsache, daß das Eckrenten-
niveau 11) von der Lohnentwicklung abhängt: Je  län-
ger der time-lag zwischen Veränderung der allge-
meinen Bemessungsgrundlage und aktueller Lohn-
entwicklung ist, um so niedriger ist bei einer be-
stimmten Lohnzuwachsrate das sich ergebende 
11) Hier verstanden als Relation eines bestimmten Ren-

tenfalls, dem z. B. 40 Versicherungsjahre und eine per-
sönliche Bemessungsgrundlage von 100 v. H. zugrunde 
liegen, zum durchschnittlichen Arbeitsentgelt aller 
Versicherten des gleichen Jahres. 
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Brutto-Eckrentenniveau. Bei einem gegebenen 
time-lag ist das Rentenniveau um so niedriger, je hö-
her die Lohnzuwachsrate ist. 
Durch diese Veränderungen des Rentenniveaus in 
Abhängigkeit von der Lohnentwicklung ergeben 
sich ceteris paribus (d. h. vor allem bei unveränder-
tem Beitrags- und Leistungsrecht) Defizite oder 
Überschüsse der Rentenversicherungsträger. 

Treten solche Veränderungen der Lohnzuwachsra-
ten und des Rentenniveaus im Konjunkturzyklus 
auf, so wäre der Idee eines automatischen Stabilisa-
tors folgend erwünscht, daß die sich ergebenden 
konjunkturell bedingten Überschüsse der Versiche-
rungsträger stillgelegt oder zur Finanzierung sonst 
aus Kreditschöpfung finanzierter Investitionen ver-
wendet werden und dann im Konjunkturabschwung 
aufgelöst würden. Dies ist in Jahren stärkerer Infla-
tion in nicht geringem Umfang geschehen. 

Die Erfahrungen der letzten Jahre — insbesondere 
mit dem 1972 beschlossenen Rentenreformgesetz — 
zeigen aber, daß es offensichtlich für Politiker 
schwierig ist, sich entsprechend den Erfordernissen 
eines solchen automatischen Stabilisatorkonzepts 
zu verhalten: Rechnerische und/oder tatsächliche 
Überschüsse werden als Quelle für Leistungsaus-
weitungen und Ausgabenerhöhungen sowie als An-
laß für Streichungen oder Stundungen von Bundes-
zuschüssen angesehen. Durch das erhöhte und sich 
im Zeitablauf weiter erhöhende Ausgabenvolumen 
treten langandauernde finanzielle Belastungen ein, 
Belastungen, die angesichts vorhandener bzw. er-
warteter Überschüsse zum Zeitpunkt der Beschluß-
fassung über die Ausgaben als finanziell tragbar, ja 
zum Teil geradezu angesichts der vorhandenen 
Überschüsse als „kostenfrei" angesehen wurden. 

Diese Gefahr der Überschußverwendung, die sich 
bei einem Berechnungs- (und gegebenenfalls zusätz-
lichem Anpassungs-) lag ergibt, steht im Mittelpunkt 
der Argumentation von Befürwortern einer Aktuali-
sierung. Die Erhöhung der Inflationsrate, die sich in 
der Regel in der Lohnzuwachsrate niederschlägt, 
und die nicht unbedingt mehr mit dem Konjunktur-
verlauf zyklisch schwankenden Bruttolöhne haben 
die Rentenniveausenkungen und die damit einher-
gehende Überschußentwicklung als Problem ver-
schärft. Diese Überlegungen gelten im übrigen auch 
in umgekehrter Richtung: in einer Rezession be-
steht die Gefahr, daß aufgrund des rechnerischen 
oder tatsächlichen Defizits eine Überreaktion er-
folgt. 

97. Mit diesen Überlegungen und Argumenten ist 
der Entscheidungshintergrund im Zusammenhang 
mit Vorschlägen zur Aktualisierung in Umrissen 
verdeutlicht: Auf der einen Seite sind die konjunktu-
rellen Effekte des Anpassungsverfahrens zu beach-
ten. Angesichts der Größenordnungen des Renten-
versicherungsbudgets — bei Rentenausgaben von 
rd. 100 Mrd. DM bedeutet eine Rentenanpassung 
von 6 v. H. eine Ausgabensteigerung von 6 Mrd. DM 
— sind die von seinen Veränderungen ausgehenden 
makroökonomischen Effekte mit in die Überlegung 
einzubeziehen. In der Vergangenheit zeigte in der 
Mehrzahl der Fälle das bisherige Anpassungsver

-

fahren — d. h. der bestehende time-lag von zumeist 
etwa drei bis dreieinhalb Jahren — tendenziell kon-
junkturell erwünschte Wirkungen. Dem steht das 
teilweise Unterlaufen der Effekte durch diskretio-
näre Entscheidungen über Beitrags-, vor allem aber 
Ausgabenänderungen gegenüber. Darüber hinaus 
ist in der jüngsten konjunkturpolitischen Diskus-
sion bezweifelt worden, inwieweit globale antizykli-
sche Maßnahmen noch konjunkturell erwünscht 
wirken, auch wenn auf der Grundlage der bisherigen 
Erfahrungen Anlaß für die Vermutung besteht, daß 
in bezug auf die Wirksamkeit des Anpassungsver-
fahrens im Rentenbereich nur geringere Zweifel be-
stehen. Es ist also zu fragen, ob und inwieweit man 
konjunkturpolitisch tendenziell erwünschte Effekte 
des Anpassungsverfahrens durch Aktualisierung 
von Rentenberechnung und -anpassung aufgeben 
muß und sollte. 

98. Dem stehen die verteilungspolitischen Aspekte 
gegenüber; je länger der time-lag nämlich ist — bei 
gegebener Lohnzuwachsrate — um so stärker 
schwankt das Rentenniveau. Allgemeiner ausge-
drückt: Veränderungen von Löhnen und Renten er-
folgen mit unterschiedlichen Raten, sie erfolgen 
nicht im Gleichschritt und geben unter Umständen 
Anstoß zu diskretionären Ausgabenentscheidungen. 
Vor allem in Phasen sich stärker erhöhender Infla-
tionsraten sind die Rentenanpassungssätze ver-
gleichsweise niedrig bei gleichzeitiger Minderung 
der Kaufkraft und damit unter Umständen nur noch 
geringer oder keiner realen Erhöhung der Renten, 
während sich in den Löhnen die gestiegenen Infla-
tionsraten schneller widerspiegeln. Hält ein solcher 
Prozeß längere Zeit oder gar dauerhaft an, so kumu-
lieren sich die zu Lasten der Rentner entstehenden 
Überschüsse u. U. zu außerordentlich hohen Beträ-
gen. Kommt es dagegen für längere Zeit zu geringe-
ren Lohnzuwachsraten als zunächst erwartet, so 
verschiebt sich die Einkommensverteilung nachhal-
tig zu Gunsten der Rentner, und zwar um den Preis 
kumulativer Einnahmenminderungen. 

99. Entscheidungen über eine Aktualisierung ste-
hen somit in der Regel in einem Spannungsverhält-
nis zwischen konjunktur- und verteilungspolitisch 
Erstrebtem, sofern es nicht gelingt, durch eine ver-
stetigende Konjunkturpolitik tatsächlich eine Ver-
stetigung des Konjunkturverlaufs zu erreichen. Ge-
rade angesichts der Risiken für die Finanzentwick-
lung der Rentenversicherung wie auch für die Ver-
teilungsposition der Rentner, die sich beim gegen-
wärtigen Anpassungsmodus ergeben, hält die Wis-
senschaftlergruppe Maßnahmen zu ihrer Minde-
rung für erforderlich. Immerhin führen ja nach den 
neuesten 15jährigen Vorausberechnungen (Renten-
anpassungsbericht 1980) der Bundesregierung be-
reits konstante Lohnsteigerungsraten von 5 v. H. 
bald zu Defiziten, von 6 und 7 v. H. in der Tendenz zu 
Defiziten oder jedenfalls nicht wesentlichen Über-
schüssen. 
Nun ist eine vollständige Aktualisierung in dem Sin-
ne, daß die allgemeine Bemessungsgrundlage des 
Jahres t gleich dem durchschnittlichen Bruttoar-
beitsentgelt desselben Jahres (oder einem festen 
Bruchteil davon) ist, praktisch nicht möglich. Denn 
dies würde die Kenntnis der Lohnzuwachsrate des 
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jeweils bevorstehenden Jahres voraussetzen und da-
mit zum Zeitpunkt der Anpassungsentscheidung 
eine Prognose der Lohnentwicklung erforderlich 
machen. Abgesehen von der Treffsicherheit solcher 
Prognosen und dem dann unter Umständen gegebe-
nen Korrekturbedarf der Anpassungsentscheidung, 
wäre gegen einen solchen Vorschlag vor allem auf 
den Leitliniencharakter solcher vorgegebenen 
Lohnzuwachsraten, seiner Auswirkungen auf Lohn-
verhandlungen bzw. den Verhandlungsspielraum 
der Tarifparteien hinzuweisen. 

100. Wenn statt dessen nur eine Verkürzung de s  

time-lag erfolgen soll, so ist weiterhin zu entschei-
den, ob wie bisher gegebenenfalls eine Durch-
schnittsbildung aus Löhnen unterschiedlicher Jahre 
erfolgen soll bzw. kann, um die allgemeine Bemes-
sungsgrundlage zu bestimmen. Da in der Regel eine 
möglichst weitgehende Verkürzung des time-lag an-
gestrebt wird, heißt dies notwendig Verzicht auf den 
glättenden Effekt der Durchschnittsbildung. So-
lange die Auffassung vertreten wird, daß die Anpas-
sungsentscheidung sich nur auf statistisch vorlie-
gende Daten stützen dürfe, ist unter Berücksichti-
gung des Zeitbedarfs für die Anpassungsentschei-
dung  und des zeitlichen „Vorlaufs", den die Versiche-
rungsträger zur Umsetzung dieser Entscheidung be-
nötigen, bestenfalls ein time-lag von zwei Jahren 
realisierbar. Das heißt aber nicht, daß die allgemeine 
Bemessungsgrundlage das Durchschnittsentgelt 
des vorvergangenen Jahres darstellt, sondern nur, 
daß der Absolutbetrag der zum Zeitpunkt der Um-
stellung auf ein solches Verfahren gültigen allgemei-
nen Bemessungsgrundlage mit der Veränderung 
des Durchschnittslohnes auf das vorvergangene 
Jahr fortgeschrieben wird. 

101. Zusätzlich ist darauf hinzuweisen — dies gilt 
auch für Varianten der Nettoanpassung, auf die 
noch einzugehen sein wird —, daß für Rentenbe-
rechnung und Rentenanpassung im Prinzip Verän-
derungen der gleichen Bemessungsgrundlage ver-
wendet werden müssen. Sonst träte die Situation 
ein, daß Rentner, die identische individuelle Werte 
für die Rentenberechnung besitzen (Vomhundert-
satz der persönlichen Bemessungsgrundlage, An-
zahl der Versicherungsjahre), unterschiedlich hohe 
absolute Renten erhielten, je nach dem, in welchem 
Jahr ihre Rente erstmals berechnet wurde. 

102. Eine Entscheidung über eine Verkürzung des 
time-lag wird im Hinblick auf die verteilungs- und 
konjunkturpolitischen Wirkungen im Vergleich zum 
jetzigen Verfahren zu erfolgen haben. Eine Verkür-
zung des time-lag würde ceteris paribus verhindern, 
daß das (Eck-) Rentenniveau so stark wie bisher ab-
sinken kann. Während beispielsweise bei einer jähr-
lich 6prozentigen (10prozentigen) Bruttolohnerhö-
hung das Brutto-Eckrentenniveau bei einem time

-

lag von drei Jahren bei rd. 50,4 (45,1) v. H. liegt, be-
trägt es bei einem time-lag von nur einem Jahr 56,6 
(54,5) v. H. 

Damit mindern sich auch die von Veränderungen 
des Rentenniveaus ausgehenden Einflüsse auf den 
Budgetsaldo der Versicherungsträger. D. h. in Zeiten 
steigender Inflations- und Lohnzuwachsraten treten 

nur noch in enger begrenztem Ausmaß Überschüsse 
zu Lasten des absinkenden Rentenniveaus auf. 

103. Durch den Verzicht auf eine Durchschnittsbil-
dung bei der Berechnung von Veränderungen der 
allgemeinen Bemessungsgrundlage werden ceteris 
paribus die (aktualisierten) Anpassungssätze stär-
ker als nach dem bisherigen Verfahren schwanken. 
Sowohl unter verteilungspolitischen Gesichtspunk-
ten (Einkommensplanung der Rentner) als auch un-
ter konjunkturpolitischen Aspekten (Minderung der 
Möglichkeiten zu einer konjunkturell verstetigen

-

den Politik) kann dies als Nachteil angesehen wer-
den. 

104. Die Beurteilung der konjunkturpolitisch rele-
vanten Effekte eines im Vergleich zur gegenwärti-
gen Situation kürzeren time-lag ist außerordentlich 
schwierig. Tendenziell liegt bei sehr kurzem time-
lag (etwa ein Jahr) die Gefahr sehr nahe, daß in 
Boomphasen besonders starke Rentenerhöhungen 
erfolgen und umgekehrt. Allerdings verlaufen die 
zeitlichen Entwicklungspfade von Lohn-, Nachfrage-, 
Produktions- und Beschäftigungsgrößen nicht syn-
chron, und zwischen diesen Größen bestehen viele 
Wirkungszusammenhänge, so daß zumeist kein un-
mittelbarer Schluß von Veränderungen der Renten-
ausgaben auf den Konjunkturverlauf möglich ist. 

Tendenziell dürfte aber durch eine Verkürzung des 
time-lag das konjunkturpolitisch prinzipiell er-
wünschte, automatisch zum Einsatz kommende Sta-
bilisierungspotential der gesetzlichen Rentenver-
sicherung vermindert oder gar voll beseitigt werden, 
und zwar um so mehr, je kürzer der time-lag ist 

105. Eine dauerhafte finanzielle Entlastung der 
Rentenversicherungsträger im Zuge der Aktualisie-
rung tritt nur dann ein, wenn das Rentenniveau 
nach erfolgter Aktualisierung niedriger ist als vor-
her. Dies ist aber kein Effekt der Aktualisierung, 
sondern die Wirkung einer verteilungspolitischen 
Entscheidung über die Höhe des gewollten bzw. 
noch für vertretbar gehaltenen Rentenniveaus. 
Diese verteilungspolitische Entscheidung sollte 
auch deutlich gemacht werden und nicht hinter der 
Veränderung des time-lag nach dem Einführungs-
zeitpunkt der Aktualisierung im Dunkel bleiben. 

106. Bei der Abwägung der verschiedenen Ge-
sichtspunkte gibt die Wissenschaftlergruppe beson-
deres Gewicht den verteilungspolitischen Argumen-
ten, ohne dabei die konjunkturpolitischen Gesichts-
punkte gering zu achten. Allerdings hält die Wissen-
schaftlergruppe eine bloße Verkürzung des time-lag 
dadurch, daß die allgemeine Bemessungsgrundlage 
auf der Basis des letztbekannten statistisch gesi-
cherten Lohnwertes der Lohnentwicklung mit einer 
Verzögerung von zwei Jahren folgt (zudem unter 
Verzicht auf die bisherige Durchschnittsbildung) 
nicht für empfehlenswert, um den beschriebenen 
Problemen zu begegnen. Um zu erreichen, daß das 
Rentenniveau in einem geringeren Ausmaß 
schwankt als bei Anwendung der bisherigen Formel 
für die Rentenanpassung, und um die Veränderung 
der Budgetsalden der Rentenversicherungsträger 
gleichfalls zu mindern, stellt die Wissenschaftler- 
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gruppe die nachfolgenden Verfahren zur Diskus-
sion. 

107. Das zunächst vorgestellte Verfahren ermög-
licht mittel- und langfristig die Sicherung eines ein-
mal realisierten — oder auch eines anderen sozial-
politisch gewollten und finanzierbaren — Eckren-
tenniveaus in höherem Maße als mittels einer blo-
ßen Verkürzung des time-lag. 
Dazu ist allerdings eine Modifikation der Formel für 
die jährliche Bestimmung der allgemeinen Bemes-
sungsgrundlage notwendig. Zur Bestimmung der all-
gemeinen Bemessungsgrundlage für ein beliebiges 
Jahr t (z. B. 1982) wird zunächst das durchschnittli-
che Bruttoarbeitsentgelt des Jahres t-1 (1981) um 
den Prozentsatz angehoben, um den nach der gelten-
den Rentenformel die allgemeine Bemessungs-
grundlage steigen würde. Die sich so ergebende 
Größe wird sodann um den Prozentsatz vermindert, 
um den das zu sichernde Eckrentenniveau niedriger 
liegt als 60 v. H. Das Ergebnis ist die allgemeine Be-
messungsgrundlage des Jahres t (1982). Zum besse-
ren Verständnis: Stellt sich später heraus, daß das 
Durchschnittsentgelt des Jahres t mit jenem ange-
hobenen Durchschnittsentgelt übereinstimmt, so 
hat die Eckrente genau die vorgesehene Höhe. 

108. Zwei Punkte sind hierzu aber noch klärungs-
bedürftig. Zum einen ist während des Gesetzge-
bungsverfahrens zur Änderung der allgemeinen Be-
messungsgrundlage am 1. Januar des Jahres t (und 
damit zugleich für die Rentenanpassung zum selben 
Stichtag) das durchschnittliche Bruttoarbeitsentgelt 
noch nicht bekannt. Es läßt sich aber bereits einiger-
maßen zuverlässig abschätzen, weil bis zur Jahres-
mitte überwiegend die Tarifabschlüsse bekannt 
sind, in den Fällen, in denen dies nicht zutrifft, je-
doch schwergewichtig das nächste Jahr betreffen. 
Deshalb kann auch von einem Eingriff in laufende 
Tarifverhandlungen keine Rede sein. Sollten den-
noch Einwände gegen die Verwendung einer nähe-
rungsweise für das laufende Jahr veranschlagten 
Zahl bestehen bleiben, ließe sich das Verfahren auch 
auf Informationen ausschließlich bis zum Jahr t-2 
gründen. Es müßte dann allerdings eine zweimalige 
Fortschreibung des durchschnittlichen Bruttoar-
beitsentgelts des Jahres t-2 erfolgen, ehe daraus die 
allgemeine Bemessungsgrundlage des Jahres t ab-
geleitet werden kann. Der Effekt der Rentenniveau-
sicherung wäre dann wohl etwas geringer, der kon-
junkturpolitische Nachteil allerdings ebenfalls. 
Zum zweiten muß ein Wert für das „zu sichernde 
Rentenniveau" festgelegt werden. Das ist aber kein 
zusätzliches sozialpolitisches Problem, sondern 
macht nur ein ohnehin vorhandenes offenkundig. 
Time-lag und Lohnentwicklung haben seit 1957 stets 
ein Eckrentenniveau weit unter 60 v. H. herbeige-
führt. Mit dem expliziten Ansatz eines bestimmten 
Wertes soll diese Größe nur von der jeweiligen Lohn-
entwicklung so weitgehend wie möglich unabhängig 
gemacht werden. Im einfachsten Fall könnte man 
dafür dasjenige Rentenniveau wählen, das beim 
Übergang zu diesem Verfahren gerade realisiert ist. 
Für 1982 läßt sich schon heute ziemlich sicher ein 
Bruttorentenniveau zwischen 43,5 und 44 v. H. abse-
hen. Steigen danach die Löhne wie in der letzten 

Vorausberechnung der Bundesregierung, mittlere 
Variante, angenommen, nämlich um jährlich 6 v. H., 
so ergibt sich bei einer Rückkehr zur zuletzt gültigen 
Formel ein Rentenniveau von 43,7 v. H. Früher ist 
ein solcher Wert auch schon langfristig im Durch-
schnitt realisiert gewesen. Er läßt sich deshalb wohl 
auch für ein Verfahren legitimieren, das ihn auch 
dann zu erhalten tendiert, wenn die Lohnentwick-
lung tatsächlich anders verläuft. Selbstverständlich 
bleibt bei diesem Verfahren auch nicht die Möglich-
keit verschlossen, einen anderen Wert anzustreben, 
wenn es die Finanzlage erlaubt oder erzwingt. 

109. Die Effizienz des Verfahrens ist allerdings von 
der tatsächlichen Lohnentwicklung nicht völlig un-
abhängig. Bei konstanten Lohnzuwachsraten gleich 
welcher Höhe wird das zu sichernde Rentenniveau 
aber immer erreicht, was beim geltenden Recht kei-
neswegs der Fall ist. Bei variablen Lohnzuwachsra-
ten gelingt das zwar nur noch näherungsweise, je-
doch gehen die Abweichungen nie langfristig in die-
selbe Richtung, wenn man den Fall  . eines ständig 
sich beschleunigenden Lohnanstiegs infolge galop-
pierender Inflation ausschließt. Überschüsse oder 
Defizite infolge einer unerwarteten Lohnentwick-
lung können deshalb immer nur vorübergehend auf-
treten, sich aber nicht langfristig kumulieren. 
Ein Nachteil des Verfahrens ist allerdings, daß bei 
veränderlichen Lohnzuwachsraten die Zuwachsra-
ten der allgemeinen Bemessungsgrundlage und da-
mit der Renten unter Umständen stärker schwan-
ken als die Lohnzuwachsraten selbst. Das läßt sich 
aber durch Vorgabe von Schranken für die jährliche 
Veränderung der allgemeinen Bemessungsgrund-
lage in Grenzen halten. 

110. Mit Hilfe der anderen, hier entwickelten Vor-
stellung soll gleichfalls den verteilungspolitischen 
Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen des ge-
genwärtigen time-lag der Bemessungsgrundlage 
Rechnung getragen werden. Im Prinzip wird bei der 
nachfolgend entwickelten Konzeption jedoch an der 
gegenwärtigen Rentenformel festgehalten. Der An-
passungsmodus soll jedoch dann verändert werden, 
wenn das Rentenniveau bestimmte Grenzen unter- 
oder überschreitet. 
Diese Grenzen könnten von einem verteilungspoli-
tisch erstrebten und finanziell für tragbar erachte-
ten Rentenniveau aus durch Vorgabe einer be-
stimmten Bandbreite für noch tolerierte Schwan-
kungen des Rentenniveaus festgelegt werden. 

111. Würde beispielsweise ein Rentenniveau von 
43,71 v. H. angestrebt — dies würde sich bei einer 
6prozentigen Lohnzuwachsrate auf der Basis der 
Daten des Jahres 1981 ergeben —, so könnte z. B. 
eine Obergrenze des Rentenniveaus bei 46,36 v. H. 
festgelegt werden (dies entspräche einer Lohnzu-
wachsrate von 5 v. H.) und eine Untergrenze bei 
41,36 v. H., was einer Lohnänderungsrate von 8 v. H. 
entsprechen würde. Selbstverständlich könnte die 
Bandbreite auch anders festgelegt werden. Es bietet 
sich an, gerundete Grenzwerte zu wählen. 
Überschreitet die Lohnzuwachsrate mittelfristig 
z. B. 8 v. H., so würde das Rentenniveau nach gelten

-

dem Recht die Untergrenze unterschreiten. Soll dies 
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verhindert werden, wäre eine zusätzliche Anpas-
sung in dem Ausmaß erforderlich, das gerade das 
noch für vertretbar gehaltene Rentenniveau er-
reicht wird. Dadurch würde auch ceteris paribus die 
Überschußansammlung bei den Rentenversiche-
rungsträgern im Vergleich zur unbegrenzten 
Schwankung des Rentenniveaus gemildert. 
Unterschreitet die Lohnzuwachsrate (mittelfristig) 
die für die Rentenniveaufestlegung gewählte Unter-
grenze, so würde das Rentenniveau an die gesetzte 
Obergrenze anstoßen. Folge wäre, daß der sich aus 
der Rentenformel ergebende Anpassungssatz ge-
kappt wird, so daß gerade das noch nach oben tole-
rierte Rentenniveau sichergestellt wird. 

112. Die Feststellung, ob die Grenzwerte über-
schritten worden sind, ist exakt nicht möglich, weil 
die Höhe des durchschnittlichen Bruttoarbeitsent-
gelts im bevorstehenden Jahr, für das die Anpas-
sung gelten soll, zum Anpassungszeitpunkt nicht be-
kannt ist. Ersatzweise könnte davon ausgegangen 
werden, die Zielwerte und ihre Überprüfung mit 
Hilfe des letztbekannten statistisch gesicherten 
Lohnwertes durchzuführen. Dabei müßte faktisch 
allerdings wieder ein time-lag von zwei Jahren in 
Kauf genommen werden. 

113. Denkbar wäre aber auch, die Überprüfung mit 
Hilfe des zuerst beschriebenen Verfahrens (Zif-
fer 107) vorzunehmen. Dazu müßte zunächst wieder 
das durchschnittliche Bruttoarbeitsentgelt des Vor-
jahres um die Veränderung der allgemeinen Bemes-
sungsgrundlage — wie sie sich ohne Anpassungs-
korrektur ergeben würde — angehoben werden. Da-
mit läßt sich das ohne Korrektur zu erwartende Ren-
tenniveau ermitteln. Dieses wäre mit den vorgegebe-
nen Grenzen zu vergleichen. 

114. Beide Verfahren lassen es natürlich zu, den 
Zielwert für das Rentenniveau bzw. dessen obere 
und untere Begrenzung durch verteilungspolitische 
Entscheidungen zu verändern. In beiden Verfahren 
ist es aber auch möglich, die verteilungspolitischen 
Normwerte für das Rentenniveau quasi automatisch 
veränderten Bedingungen anzupassen, beispiels-
weise dann, wenn bei der Rentenanpassung auch 
Veränderungen der Beitragsbelastung in der Ren-
tenversicherung berücksichtigt werden, wie im 
nächsten Abschnitt dargelegt wird. Beiden Verfah-
ren ist somit das Bestreben gemeinsam, das Ausmaß 
diskretionärer Entscheidungen im Zusammenhang 
mit Rentenanpassungen zu mindern. 

II. Lastenverteilung zwischen Erwerbstätigen 
und Rentnern durch Änderung von Rentenfor-
mel und Beitragsatz 

115. Die Befürworter einer Nettoanpassung führen 
zur Begründung dieser Maßnahme vor allem vertei-
lungspolitische Überlegungen an. So wird eine 
gleichgewichtige Entwicklung derjenigen Einkom-
men von Versicherten und Rentnern angestrebt, die 
die Grundlage der Lebenshaltung darstellen. Da 
Renten im Regelfall faktisch steuerfrei bleiben und 
bislang auch nicht von Sozialabgaben belastet wer-
den, sind Bruttorenten identisch mit den Nettoren

-

ten. Demgegenüber hat sich für Arbeitnehmer im 
Zeitablauf die direkte Abgabenquote aus Lohn-
steuer und Sozialversicherungsbeiträgen deutlich 
erhöht. Die Differenz zwischen Nettolohn und 
Bruttolohn hat somit relativ immer weiter zugenom-
men. Auch das an Nettolöhnen gemessene Rentenni-
veau ist deutlich gestiegen. Dieses Netto-Rentenni-
veau solle jedoch in Zukunft nicht weiter ansteigen, 
wenn sich die direkten Abgaben der Lohnempfänger 
erhöhen. 
Insbesondere angesichts der ceteris paribus zu er-
wartenden kräftigen Beitragserhöhungen im Zuge 
der Altersstrukturänderungen der Bevölkerung 
wäre bei unveränderter Fortdauer der Bruttoanpas-
sung mit einer weiteren Steigerung des Nettoni-
veaus und damit einer weiteren Verschiebung der 
Verteilungsrelation zwischen Rentnern und Er-
werbstätigen zugunsten der Rentner zu rechnen. 
Durch eine am Nettolohnanstieg orientierte Renten-
anpassung wird zugleich eine finanzielle Entlastung 
der Rentenversicherungsträger und damit eine Ab-
schwächung des Anstiegs des erforderlichen Bei-
tragssatzes im Vergleich zur Bruttoanpassung er-
wartet. 

116. Wie schon im Zusammenhang mit der Aktuali-
sierung betont wurde, so gilt auch für eine Nettoan-
passung, daß sie in engem Verhältnis steht zu ande-
ren Änderungsvorstellungen, teilweise in einer sich 
ergänzenden, teilweise in sich ausschließender Be-
ziehung. Zu nennen sind hier vor allem eine Bei-
tragsbelastung von Rentnern für ihre Krankenversi-
cherung sowie eine veränderte Besteuerung von 
Renten. 
Unter Nettoanpassung wird eine Regelung verstan-
den, bei der Rentenanpassungssätze nicht mehr aus 
der Veränderung von Bruttolöhnen sondern aus der 
Änderung von Nettolöhnen abgeleitet werden. 
Nettolohn wird dabei üblicherweise definiert als 
Bruttolohn nach Abzug darauf entfallender Lohn-
steuerzahlungen und Sozialversicherungsbeiträge 
(Arbeitnehmeranteil). Dabei kann es unterschiedli-
che statistische Quellen für die einzelnen Werte ge-
ben und die Werte selbst können einen unterschied-
lichen Charakter besitzen (Durchschnittswerte, ty-
pische Fälle). 
Um auf damit verbundene Probleme einzugehen, sei 
hier zum Grundansatz nur folgendes hervorgeho-
ben: Eine Berücksichtigung der Veränderung der 
durchschnittlichen Lohnsteuerbelastung in einer 
Nettoanpassungsformel kann zu verteilungspoli-
tisch unbefriedigenden Ergebnissen führen, da hier 
alle Rentner relativ gleich in Bezug auf ihre Rente 
von der Veränderung des Durchschnittssteuersatzes 
auf Löhne betroffen werden, unabhängig von per-
sönlichen Umständen, und zwar eines Durch-
schnittssteuersatzes, der sich u. a. aufgrund der je-
weiligen persönlichen Umstände der Lohnsteuer-
pflichtigen und der Zusammensetzung der Gruppe 
der Lohnsteuerzahler ergibt. Für die Arbeitnehmer 
erfolgt eine sich an den individuellen Umständen 
und der individuellen Lohnhöhe orientierende 
Steuerbelastung, die in der Regel progressiv ist, 
nicht dagegen für Rentner. Diese (steuerliche) Kom-
ponente der Nettoanpassung steht in Konkurrenz zu 
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einer die individuellen Umstände und die jeweilige 
Renten- und Einkommenshöhe berücksichtigenden 
veränderten Rentenbesteuerung. Darauf wird noch 
einzugehen sein. Eine Nettoanpassung, die die ge-
samte auf Bruttolöhne entfallende direkte Abgaben-
belastung berücksichtigt, sei im folgenden als „um-
fassende Nettoanpassung" bzw. Grundform 1 be-
zeichnet. 

117. Gerade angesichts der sich ceteris paribus ab-
zeichnenden Erhöhungen des erforderlichen Bei-
tragssatzes zur gesetzlichen Rentenversicherung 
liegt auch eine „eingeschränkte bzw. modifizierte" 
Form der Nettoanpassung (Grundform 2) nahe, bei 
der die Rentner im Zuge des Anpassungsprozesses 
nur an der Veränderung der Rentenversicherungs-
beiträge beteiligt werden. Dies würde auch dem Ge-
danken einer solidarischen Lastverteilung zwischen 
den Angehörigen der gesetzlichen Rentenversiche-
rung entsprechen. Ob allerdings alle sich aus dem 
veränderten Altersaufbau, der veränderten Er-
werbs- und Beschäftigtenstruktur, dem veränderten 
Leistungsrecht resultierenden finanziellen Mehrbe-
lastungen nur von den Angehörigen der gesetzli-
chen Rentenversicherung oder zum Teil auch von al-
len anderen Staatsbürgern bzw. Steuerzahlern (z. B. 
über den Bundeszuschuß) mitgetragen werden sol-
len, ist eine politisch zu entscheidende Frage, die al-
lerdings für die Höhe des erforderlichen Rentenver-
sicherungs-Beitragssatzes und damit (über die mo-
difizierte Nettoanpassung) auch für die Belastung 
der Rentner Bedeutung hätte. 

118. Beide Grundformen einer Nettoanpassung 
lassen sich mit linearen (d. h. einheitlichen) oder dif-
ferenzierten Anpassungssätzen verbinden. Orien-
tiert sich die Staffelung der Anpassungssätze an der 
individuellen Rentenhöhe, ist also der Anpassungs-
satz umso geringer je höher die Rente ist, können 
auf diese Art und Weise gewisse verteilungspolitisch 
begründbare Korrekturen erreicht werden. Dabei 
kommen aber auch solche Personen in den Genuß 
vergleichsweise hoher Anpassungssätze, die neben 
ihrer niedrigen Rente beträchtliche andere Ein-
künfte beziehen, — seien dies nun Erwerbs- und 
Vermögens- oder Transfereinkünfte. Da die Wissen-
schaftlergruppe sich für eine modifizierte Ertrags-
anteilsbesteuerung ausspricht, bei der dieser Nach-
teil vermieden werden kann, wird im folgenden nur 
noch von einem einheitlichen Anpassungssatz aus-
gegangen. 

119. Die finanzielle Ergiebigkeit beider Formen 
der Nettoanpassung — damit die finanzielle Entla-
stung der Rentenversicherungsträger und die mögli-
che Minderung des erforderlichen Beitragssatzes — 
hängt stets davon ab, in welchem Ausmaß sich die 
relevante Abgabenquote (also Lohnsteuer zuzüglich 
Sozialversicherungsbeiträge bzw. nur Rentenversi-
cherungsbeitrag) erhöht. Quantitativ verläßliche 
Aussagen darüber sind für eine umfassende Netto-
anpassung faktisch nicht möglich, hängen sie doch 
besonders von der weiteren Steuergesetzgebung ab, 
so u. a. der Entwicklung des Verhältnisses direkter 
und indirekter Steuern zueinander. Würde in Zu-
kunft der Anteil indirekter Steuern zu Lasten des 
Anteils direkter Steuern erhöht, so würde sich bei  

unveränderter Anwendung einer umfassenden Net-
toanpassung zumindest aus dieser Abgabenkompo-
nente eine finanzielle Mehrbelastung der Renten-
versicherungsträger ergeben, da die Nettoanpas-
sungssätze ceteris paribus höher als die Bruttoan-
passungssätze wären. 

Mehr Anhaltspunkte liegen über die ceteris paribus 
zu erwartende Entwicklung des Rentenversiche-
rungbeitrags vor. Auch wenn die dazu vorhandenen 
Modellberechnungen auf einer Vielzahl von Annah-
men beruhen, ist die Enwicklungsrichtung hier doch 
eher abgreifbar. 
Allerdings werden die finanziellen Entlastungsef-
fekte einer Nettoanpassung, auch die einer modifi-
zierten Nettoanpassung, in der Regel weitaus über-
schätzt, da durch die Beteiligung der Rentner an der 
Beitragserhöhung eine sonst erforderliche Erhö-
hung des Beitragssatzes ja nicht halbiert, sondern 
dadurch nur ein geringerer Teil der ohne modifi-
zierte Nettoanpassung (also bei Fortdauer der 
Bruttoanpassung) erforderlichen Beitragserhöhung 
für die Erwerbstätigen überflüssig gemacht wird. So 
würde — näherungsweise berechnet — eine erfor-
derliche Beitragserhöhung von 18 auf 25 v. H. durch 
eine modifizierte Nettoanpassung auf rd. 24 v. H. und 
eine sonst notwendige Anhebung des Beitragssatzes 
auf 30 v. H. durch dieses Anpassungsverfahren auf 
rd. 28 v. H. vermindert. 

120. Versucht man, auf der Grundlage der vorge-
tragenen Argumente und unter besonderer Beach-
tung der sich langfristig abzeichnenden Bevölke-
rungsentwicklung zu einer Empfehlung zu kommen, 
so sollte diese nach Auffassung der Wissenschaftler-
gruppe vor allem den beiden folgenden Gesichts-
punkten Rechnung tragen: Erstens erscheint eine 
Anpassung in der bisher praktizierten Form späte-
stens dann nicht mehr vertretbar, wenn der Bei-
tragssatz infolge der demographischen Entwicklung 
immer mehr über seinen heutigen Wert hinaus an-
gehoben werden muß. Da die Rentenversicherungs-
beiträge ausschließlich dem Zweck dienen, die Ren-
ten zu finanzieren, erscheint in diesem Punkt eine 
solidarische Lastenverteilung zwischen Versicher-
ten und Rentnern geboten. Dieser Aspekt allein 
würde schon eine modifizierte Nettoanpassung 
(Grundform 2) nahelegen. Zweitens bewertet die 
Wissenschaftlergruppe das Argument sehr stark, 
daß die Besteuerung eigenen Kriterien folgt, die un-
abhängig von der Alterssicherung sind und daß sie 
nicht nur an den Bruttolohn anknüpft und auch 
nicht proportional zu diesem bemessen wird. Eine 
pauschale Übertragung der steuerlichen Belastung 
der Aktiven auf die Rentner kann deshalb nicht 
empfohlen werden. Die Frage, ob und ggf. wie Ren-
ten zu besteuern sind, sollte deshalb von der Anpas-
sungsfrage abgetrennt werden. 

121. Gleiches gilt, wenn auch in abgeschwächter 
Form, für die Krankenversicherungsbeiträge. Auch 
für diese gelten andere Kriterien. Zwar erfolgt der 
Lohnabzug hier in Form eines festen Prozentsatzes, 
der sich auch auf die Renten anwenden ließe; jedoch 
fehlt einmal hierbei das Analogon zum Arbeitgeber-
beitrag, zum anderen erscheint nicht unbedingt ge-
rechtfertigt, daß jede Rente einen vollen Kranken- 
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versicherungsschutz einschließen soll, besonders 
wenn sie nur auf einer relativ kurzen Versiche-
rungszeit beruht und/oder neben ihr noch andere 
Alterseinkünfte bezogen werden. Es sollte deswegen 
zumindest die Möglichkeit individueller Kranken-
versicherungsbeiträge der Rentner offen gehalten 
werden, wie sie z. B. im 21. Rentenanpassungsgesetz 
vorgesehen ist. Schließlich ist auch wenig einsichtig, 
daß Rentner automatisch an jeder Belastungsände-
rung in der Arbeitslosenversicherung beteiligt wer-
den sollten. 

122. Die Wissenschaftlergruppe erachtet es des-
halb für richtig, bei der notwendigen Zunahme der 
Rentenversicherungsbeiträge in dieser Hinsicht 
eine solidarische Lastenverteilung vorzunehmen, 
bezüglich der übrigen Lohnabzüge jedoch die Mög-
lichkeit anderer Gestaltungen offenzulassen. 
Dieses Ziel kann auf verschiedene Arten erreicht 
werden. Im Kern wird dabei immer an eine Größe 
zwischen Brutto- und Nettoeinkommen angeschlos-
sen. Je nach dem von welcher Größe man ausgeht, 
kann man von einer modifizierten Nettoanpassung 
oder einer modifizierten Bruttoanpassung sprechen. 
Die Wissenschaftlergruppe hält beide Verfahren für 
möglich, würde allerdings mehrheitlich der modifi-
zierten Bruttoanpassung den Vorzug geben. 

123. Bei der modifizierten Nettoanpassung 
(Grundform 2) erfolgt die Berechnung der Zugangs-
renten in der bisherigen Form. Für die Berechnung 
der Anpassungssätze wird nicht auf die Entwicklung 
der Bruttoeinkommen, sondern auf die Entwicklung 
von Bruttoeinkommen abzüglich der Rentenversi-
cherungsbeiträge abgestellt. Der Anpassungssatz 
ergibt sich aus der Steigerungsrate dieses Aggre-
gats. Ein Parameter, der eine Feinsteuerung für die 
Belastungsverteilung zwischen Erwerbstätigen und 
Rentnern erlaubt, existiert bei einem derartigen 
Verfahren nicht. 

124. Bei der modifizierten Bruttoanpassung bleibt 
es beim derzeitigen Anpassungsverfahren. Dieses 
wird nur dadurch modifiziert, daß von der sich so er-
gebenden Bruttorente stets ein Abzug in Höhe eines 
zu bestimmenden Teils des Rentenversicherungs-
beitrags vorgenommen wird. 
Im einzelnen heißt dies: 
a) Analog zum Bruttolohn wird eine Bruttorente de-

finiert, die anknüpfend an die allgemeine Bemes-
sungsgrundlage berechnet und mit deren Verän-
derung jährlich angepaßt wird. Maßstab für Ren-
tenniveau, Rentendifferenzierung und Renten-
entwicklung bleibt damit der Bruttolohn. Das 
Brutto-Rentenniveau ist dann als das Verhältnis 
zwischen Brutto-Eckrente und durchschnittli-
chem Bruttolohn zu definieren. Bei gleichzeitiger 
Realisierung eines der unter Ziffer 107 im Ab-
schnitt IV. A. vorgetragenen „Aktualisierungs-
vorschläge" ist entsprechend die Relation zwi-
schen Brutto-Eckrente und durchschnittlichem 
Bruttolohn in der jeweiligen Form als das zu si-
chernde Rentenniveau in die Formel aufzuneh-
men. 

b) Von der Bruttorente wird stets ein Abzug in zu 
bestimmender Höhe, sinnvollerweise etwa in 

Höhe des halben Rentenversicherungsbeitrags 
vorgenommen. Dadurch erfolgt eine automati-
sche Lastenverteilung zwischen Versicherten 
und Rentnern bei sich verschlechternder Alters-
struktur, ohne daß deswegen das unter a) defi-
nierte Rentenniveau geändert werden müßte. 

c) Die Bruttorente dient der Bemessung des Kran-
kenversicherungsbeitrags der Rentner und ggf. 
auch anderer Abzüge. Dabei kann offen bleiben, 
ob diese Abzüge pauschal von der Rentenversi-
cherung abgeführt werden oder ob sie ganz oder 
zur Hälfte aus der verbleibenden Nettorente zu 
leisten sind. 

d) Im Jahr des Übergangs wird die allgemeine Be-
messungsgrundlage einmalig so erhöht, daß die 
sich ergebenden Nettorenten die Höhe der ur-
sprünglichen Bruttorenten haben. 

125. Beide vorgeschlagenen Verfahren würden bei 
der Anpassung der Beitragssätze an die geänderte 
demographische Situation zu anderen, d. h. etwas 
niedrigeren Beitragssätzen führen, und die sonst 
kaum vermeidbaren kontroversen Diskussionen 
über notwendige diskretionäre Entscheidungen auf 
ein Mindestmaß zurückzudrängen helfen. Das vor-
zuschlagende Verfahren läßt die Bestimmung und 
Veränderung der allgemeinen Bemessungsgrund-
lage unberührt. Es stellt stattdessen auf eine formel-
mäßige Ermittlung strukturbedingter Beitragssatz-
änderungen ab. 

Die Grundidee dieses Verfahrens läßt sich folgen-
dermaßen skizzieren. Es wird zunächst einmal da-
von ausgegangen, daß in jedem Jahr die Rentenaus-
gaben genau durch die Beitragseinnahmen zu finan-
zieren wären. Die sonstigen Ausgaben (Krankenver-
sicherung der Rentner, Ausgaben für gesundheits-
fördernde Maßnahmen, Verwaltungskosten usw.) 
wären durch die sonstigen Einnahmen (insbeson-
dere den Bundeszuschuß) zu decken. Die Aufgabe 
bestünde folglich im Grunde darin, die Summe der 
von den aktiven Versicherten erarbeiteten Brutto-
löhne zuzüglich der Arbeitgeberbeiträge zur Ren-
tenversichung in einer als gerecht empfundenen 
Weise auf Versicherte und Rentner zu verteilen. Ge-
nau das, was den Aktiven als Rentenversicherungs-
beiträge abgezogen würde (einschließlich Arbeitge-
berbeiträge), könnte als Summe aller Renten ver-
teilt werden. 

Für diese Verteilung wären dann allein die folgen-
den drei Größen maßgebend: (1) die Summe der 
Lohnansprüche, (2) die Summe der Rentenansprü-
che und (3) die Relation zwischen einem Renten- 
und einem Lohnanspruch. Mit diesen „Ansprüchen" 
sind hier aber nicht etwa nominelle Geldbeträge ge-
meint, sondern Größen, die vom jeweiligen Lohnni-
veau und von der zu verteilenden Gesamtsumme in 
DM unabhängig sind. Unter der Summe der Lohnan-
sprüche soll hier die Summe der Bruttolöhne, ausge-
drückt als ein Vielfaches des jeweiligen durch-
schnittlichen Bruttoarbeitsentgelts aller Versicher-
ten verstanden werden, man könnte auch sagen: die 
Summe der Bruttolöhne in DM, dividiert durch den 
jeweiligen durchschnittlichen Bruttolohn. Man 
kann diese Größe dann auch auffassen als die Zahl 
der Versicherten, wobei Teilzeitbeschäftigte in Voll- 
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zeitbeschäftigte umgerechnet sind. Analog dazu 
wird die Summe der Rentenansprüche hier verstan-
den als ein Vielfaches der jeweiligen Brutto-Eckren-
te, oder mit anderen Worten als Summe der Renten-
ausgaben, dividiert durch die Brutto-Eckrente. Will 
man auch diese Größe als Personenzahl (hier: Rent-
ner) interpretieren, so muß man zunächst jede Ein-
zelrente als Vielfaches einer Eckrente ausdrücken. 
Eine Rente z. B., die auf 20 Versicherungsjahren und 
einem mittleren Entgeltfaktor von 1 beruht, ist dann 
äquivalent einer halben Eckrente. Die Relation zwi-
schen den beiden für die Bemessung der Ansprüche 
verwendeten Größen „Brutto-Eckrente" und durch-
schnittlichem „Bruttolohn" ist dann identisch mit 
dem unter Ziffer 122, Buchstabe a definierten Brut-
to-Rentenniveau. 
Unter Verwendung dieser drei Größen läßt sich nun 
der Beitragssatz zur Rentenversicherung gerade so 
bemessen, daß die Summe der Bruttolöhne, zuzüg-
lich der Arbeitgeberbeiträge zur Rentenversiche-
rung, genau gleich ist der Summe der Bruttolöhne, 
abzüglich der Arbeitnehmerbeiträge zur Rentenver-
sicherung, und der Summe der Bruttorenten, eben-
falls um den halben Rentenversicherungsbeitrag ge-
kürzt. 1 2 ) 

126. Dabei ergibt sich, daß der notwendige Bei-
tragssatz außer vom Brutto-Renteniveau sogar nur 
noch von dem Verhältnis zwischen der Summe der 
wie oben definierten Lohnansprüche und der 
Summe der wie oben definierten Rentenansprüche 
abhängt, genauer: 

von dem Quotienten 
Summe der Bruttorenten, ausgedrückt als Vielfaches 

der Brutto-Eckrente 
Summe der Bruttolöhne, ausgedrückt als Vielfaches 

des durchschnittlichen Bruttolohns 

Da sich die beiden Summen auch als Personenzah-
len verstehen lassen, kann der Quotient aus beiden 
auch als rentenversicherungsrelevanter Altersquo-
tient interpretiert werden. Er hängt in erster Linie 
von der Altersstruktur der Bevölkerung ab. Jedoch 
gehen die einzelnen Altersjahrgänge nicht mit ihren 
absoluten Besetzungszahlen in die Rechnung ein, 
sondern nur nach Maßgabe ihrer Versicherten- bzw. 
Rentnerquoten und unter Berücksichtigung der 
gruppendurchschnittlichen Lohn- bzw. Rentenhö- 

12) Bezeichnet man die Summe der Bruttolöhne, ausge-
drückt als Vielfaches des durchschnittlichen Brutto-
lohns, mit SBL, die Summe der Bruttorenten, ausge-
drückt als Vielfaches der Brutto-Eckrente, mit SBR, 
das Brutto-Rentenniveau mir r und den Beitragssatz 
mit b, so muß gelten: 

Daraus läßt sich nun durch einfache Umformung eine 
Formel zur Bestimmung des Beitragssatzes gewin-
nen: 

he 13 ).  Alle diese Daten lassen sich zwar nicht jähr-
lich im voraus, wohl aber mit etwa zweijähriger Ver-
zögerung empirisch ermitteln. Dieser neue time-lag 
ist praktisch viel weniger gravierend als derjenige 
im Zusammenhang mit der allgemeinen Lohnent-
wicklung, weil für die Altersstruktur relativ gute und 
politisch unproblematische Vorausschätzungen 
möglich sind und die anderen Größen sich nur sehr 
langsam verändern. Wichtig scheint hier aber noch 
der Hinweis, daß etwaige Änderungen in den An-
spruchsgrundlagen (z. B. bei der Anrechnungsfähig-
keit von Versicherungszeiten) nur insoweit berück-
sichtigt werden dürfen, wie sie durch Beiträge zu fi-
nanzieren sind. 

Das zur Berechnung benötigte Brutto-Rentenniveau 
kann prinzipiell nach Maßgabe sozialpolitischer 
Vorstellungen und der Finanzlage vorgegeben wer-
den. Naheliegend ist zunächst einmal, an die relative 
Position der Rentner beim Übergang zu diesem Ver-
fahren anzuknüpfen. Da sich diese hierbei nicht ver

-

schlechtem soll, muß das einzusetzende Brutto-Ren-
tenniveau einen Wert annehmen, der nach Abzug 
des halben Rentenversicherungsbeitrags zum Ren-
tenniveau nach ursprünglicher Definition zurück-
führt, also z. B. statt 43,5 v. H. nunmehr 48 v. H. betra

-

gen; denn 0,48 • (1 – 0,185/2) = 0,435. Das auf solche 
Weise fixierte Brutto-Rentenniveau muß bei sich 
verschlechternder Altersstruktur nicht geändert 
werden, weil die daraus resultierende erhöhte Bela-
stung über steigende Beitragssätze automatisch auf 
beide Gruppen gleichmäßig verteilt wird. 

127. Einer besonderen Prüfung ist schließlich noch 
die Frage wert, ob die Beitragssatzbestimmung ei-
ner Änderung bedürfte, wenn die Renter künftig ir-
gendwann Krankenversicherungsbeiträge, Steuern 
oder dergl. aus ihren Renten zu zahlen hätten. Das 
ist offensichtlich dann nicht der Fall, wenn die Rent-
ner diese Ausgaben im Gegensatz zu heute zusätz-
lich tragen sollen. Das gleiche gilt, wenn sie für die 
zusätzlich zu zahlenden Beträge einen speziellen 
Zuschuß erhalten. Soll jedoch z. B. der halbe oder 
ganze Krankenversicherungsbeitrag aus der Rente 
gezahlt werden, ohne daß dafür ein solcher Zuschuß 
gewährt wird, so ist zu bedenken, daß bisher die 
Krankenversicherung der Rentner eine Zusatzlei-
stung der Rentenversicherung neben der Rente war. 
Wird sie nun gewissermaßen ganz oder halb in die 
Rente einbezogen, so wäre einerseits eine Erhöhung 
des Rentenniveaus, andererseits eine entspre-
chende Verminderung der durch Beiträge zu finan-
zierenden Rentenausgaben angebracht. Dies könnte 
bei der Bestimmung des notwendigen Beitragssat-
zes ohne weiteres berücksichtigt werden. 1 4 ) Auf 
diese Weise könnte z. B. erreicht werden, daß bei 
künftigen Beitragserhöhungen in der Krankenversi- 

13) Dabei kommt es wiederum nicht auf DM-Beträge, son-
dern nur auf die Lohnhöhe in Relation zum Durch-
schnittslohn und auf die Rentenhöhe in Relation zur 
Eckrente an. 

14) Für den Fall, daß die Hälfte der Krankenversiche-
rungsbeiträge die Rentner, die andere Hälfte die Ren-
tenversicherung tragen sollen und der Krankenversi-
cherungsbeitragssatz im Übergangsjahr co (z. B. 
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cherung die eine Hälfte der zusätzlichen Belastun-
gen zu Lasten der Rentenversicherungsträger ginge, 
die andere Hälfte jedoch zu Lasten der Rentner. In 
analoger Weise kann argumentiert und verfahren 
werden, wenn andere Formen der Krankenversiche-
rung der Rentner oder andere Rentenabzüge, z. B. 
eine Besteuerung, eingeführt werden sollten. Sollen 
vor zusätzlichen Abzügen zunächst die Renten er-
höht werden, ist das Rentenniveau entsprechend zu 
erhöhen. Soll die daraus resultierende Erhöhung der 
Rentenausgaben nicht durch Beiträge finanziert 
werden, so ist die Beitragssatzbestimmung wieder 
entsprechend zu modifizieren. 

Eine solche Modifikation ist bei näherer Betrach-
tung nur ein Sonderfall eines allgemeineren Pro-
blems. Es wird damit nämlich von der zunächst vor-
genommenen Unterstellung abgewichen, die Ren-
tenausgaben sollten gerade zu 100 v. H. durch Bei-
tragseinnahmen gedeckt werden. Ein Abgehen von 
dieser Forderung könnte aber auch noch aus ande-
ren Gründen einmal geboten sein, z. B. wenn sich die 
Ausgaben für Rehabilitationsmaßnahmen relativ zu 
den sonstigen Einnahmen nachhaltig verändern. 
Die dadurch notwendige Modifikation der Beitrags-
satzbestimmung ist denkbar einfach. Sollen z. B. 
105 v.H. oder nur 95 v. H. der Rentenausgaben durch 
Beiträge finanziert werden, so ist der Beitragssatz 
eben um 5 v. H. höher bzw. niedriger anzusetzen. 
Entscheidend ist nur, daß eine solche Änderung die 
besonders zu begründende Ausnahme, nicht der Re-
gelfall ist. 15) 

128. Die jährliche Neubestimmung des Beitrags-
satzes mag wenig sinnvoll sein, wenn sich dieser da-
durch nur wenig ändern würde. Zudem wären Werte 
zwischen vollen und halben Prozentpunkten un-
zweckmäßig. Es empfiehlt sich deswegen, bei einem 
gerade gültigen Beitragsastz (z. B. 18,5 v. H.) und sich 
allmählich verschlechternder Altersstruktur den 
Beitragssatz erst dann zu ändern, wenn der renten

-

versicherungsrelevante Altersquotient denjenigen 
Wert überschreitet, der den nächsthöheren run-
den Beitragssatz (z. B. 19 v.H.) notwendig macht 
(Schwellenwert). 

129. Wenn sich bei einer Umstellung vom gegen-
wärtigen auf dieses Verfahren die verfügbaren Ren-
teneinkommen nicht ändern sollen, so resultiert dar- 

12 v.H.) beträgt, würde sich die Formel für den Bei-
tragssatz folgendermaßen ändern: 

Das Rentenniveau r wäre dafür abermals zu erhöhen, 
bei dem früher verwendeten Zahlenspiel auf 51,3 v.H.; 
denn 

15) Bezeichnet man den zusätzlich durch Beiträge zu fi-
nanzierenden Betrag, ausgedrückt als Bruchteil der 
Rentenausgaben, mit d, so lautet die Formel für den 
Beitragssatz: 

aus weder sofort noch voraussichtlich in den näch-
sten 10 Jahren eine Änderung des erforderlichen 
Beitragssatzes. Die Umstellung wäre für Aktive und 
Rentner damit zunächst nicht finanzwirksam. Das 
geschähe erst, wenn die demographische Struktur 
sich schrittweise verschlechtert. Trotzdem kann der 
Verfahrensvorschlag schon heute dazu dienen, Wege 
zu einer verteilungspolitisch akzeptablen Anpas-
sung an den späteren demographischen Wandel auf-
zuzeigen und damit dessen mögliche Konsequenzen 
bewußt zu machen. Vor allem könnte er andere, spä-
ter vielleicht als nachteilige empfundene Wege ver-
hindern helfen. 

III. Besteuerung der Renten 

130. Umstritten ist die gegenwärtige Regelung der 
Rentenbesteuerung — was nicht zuletzt durch das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26. März 
1980 zur Besteuerung von Alterseinkünften deutlich 
wird —, umstritten sind aber auch Art und Umfang 
einer Veränderung der Rentenbesteuerung. 

Insbesondere im Vergleich zu anderen Altersein-
künften — so vor allem Pensionen — und beim Zu-
sammentreffen mit anderen Alterseinkünften (ins-
besondere Renten der Zusatzversorgung des öffent-
lichen Dienstes für nichtbeamtete Arbeitnehmer) 
wird von einer „steuerlichen Privilegierung" von 
Renten gesprochen. Gegenwärtig wird nur ein be-
stimmter — als „Ertragsanteil" 16) bezeichneter — 
Prozentsatz der Rente der Besteuerung unterwor-
fen. Der Ertragsanteil variiert mit dem Rentenzu-
gangsalter. Er beträgt z. B. bei Rentenbeginn mit 
60 Jahren 25 v. H. der Rente, bei Rentenbeginn ab 
dem 65. Lebensjahr 20 v.H. Aus dem Zusammenwir-
ken von Ertragsanteil und Freibeträgen ergibt sich 
faktisch eine Steuerfreiheit für Renten aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung. Diese Ertragsan-
teilsbesteuerung wird sowohl hinsichtlich einzelner 
zur Berechnung des Ertragsanteils verwendeter An-
nahmen (so z. B. Zinssatz von 4 v.H., überholte An-
nahmen über die Sterblichkeit) als auch hinsichtlich 
der Konzeption an sich kritisiert, zumal die gesetzli-
che Rentenversicherung auf einem Umlageverfah-
ren und keinem kapitalmäßig fundierten Finanzie-
rungsverfahren basiert, bei dem Renten aus voran-
gegangener Vermögensansammlung finanziert wer-
den. 

Kritisiert wird aus steuersystematischer Sicht vor 
allem auch, daß durch diese Regelung manche Ein-
kommensteile im Lebensablauf überhaupt nicht der 
Einkommensbesteuerung unterliegen, da zwar 
Pflichtbeiträge als Sonderausgaben steuerlich ab-
zugsfähig seien, die Renten dann aber faktisch nicht 
besteuert würden, was dem Korrespondenzprinzip 
entsprechend erfolgen müßte. Diese Kritik über-
sieht freilich, daß mit der steuerlichen Begünstigung 
bestimmter Aufwendungen in der Regel ein Verzicht 
auf die Besteuerung entsprechender Einkommens-
teile beabsichtigt ist und nicht nur eine zeitliche Ver-
schiebung. Im übrigen steht die steuerliche Begün-
stigung von Pflichtbeiträgen nicht allein. Es gibt 
zahlreiche andere vergleichbare Begünstigungen. 

16 ) vgl. § 22 Abs. 1 Buchstabe a Einkommensteuergesetz 
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131. Wichtig für die Beurteilung der Kritik am ge-
genwärtig praktizierten Verfahren der Rentenbe-
steuerung wie auch zur Beurteilung von Formen ei-
ner veränderten steuerlichen Behandlung von Ren-
ten sind die mit der Rentenbesteuerung verfolgten 
Ziele bzw. die Zielbereiche, die dadurch vor allem be-
rührt werden. 

Im Zentrum stehen verteilungspolitische Überle-
gungen verschiedener Art: 
— Die Verteilungssituation zwischen Rentnern (all-

gemein: Beziehern von Alterseinkünften) und 
Versicherten (Erwerbstätigen) wird durch die 
steuerliche Behandlung von Renten maßgeblich 
mitgestaltet. Die mit einer Nettoanpassung von 
Renten erhoffte Parallelentwicklung von Netto-
löhnen und Nettorenten wird hier  gleichfalls an-
gestrebt. 
Der im Zusammenhang mit der Rentenbesteue-
rung angeführte — entweder erwartete oder aus 
verschiedenen Gründen nicht für möglich gehal-
tene — finanzielle Entlastungseffekt für die ge-
setzliche Rentenversicherung betrifft vor allem 
diese Verteilungsdimension. 
Bereits an dieser Stelle sei betont, daß die Wis-
senschaftlergruppe nicht mit einer nennenswer-
ten finanziellen Entlastung der Rentenversiche-
rung durch die Rentenbesteuerung rechnet. Sie 
ist der Auffassung, daß die Beurteilung dieses In-
struments in erster Linie unter verteilungspoliti-
schen Gesichtspunkten erfolgen sollte. 

— Die Verteilungssituation zwischen Angehörigen 
unterschiedlicher Alterssicherungssysteme steht 
im Mittelpunkt des Urteils des Bundesverfas-
sungsgerichts. Hierbei geht es um die steuerliche 
Behandlung von Einkünften aus Renten der ge-
setzlichen Rentenversicherung im Vergleich zu 
Alterseinkünften von Angehörigen des öffentli-
chen Dienstes, und zwar Beamten sowie nichtbe-
amteten Arbeitnehmern, aber auch im Vergleich 
zu Selbständigen mit unterschiedlichen Arten 
von Alterseinkünften. 

— Aber auch die Verteilungssituation zwischen 
Rentnern nur der gesetzlichen Rentenversiche-
rung — also eines Sicherungssystems — soll und 
wird durch die Gestaltung der Rentenbesteue-
rung betroffen, insbesondere dann, wenn Renten 
mit anderen Einkünften — auch anderen Trans-
ferzahlungen — zusammentreffen (also im Fall 
der Kumulation). 

— Nicht übersehen werden sollten aber auch Aus-
wirkungen der Rentenbesteuerung auf die Ein-
kommensänderung bei Ausscheiden aus dem Er-
werbsleben (Pensionierungsrelation; vgl. Zif-
fer 42), führt doch eine (effektive) Rentenbe-
steuerung tendenziell zu einer Annäherung der 
individuellen Pensionierungsrelationen im Ver-
gleich zur Situation ohne Besteuerung. Durch 
eine Nettoanpassung (mit einheitlichem Anpas-
sungssatz) blieben diese individuellen Relatio-
nen unverändert. Die Relation von Rente zum 
letzten eigenen Netto-Arbeitsentgelt ist bei glei-
cher individueller Brutto-Relation angesichts der 
Einkommensteuerprogression um so höher, je 

höher der Bruttolohn ist. Der Lebenseinkom-
mensverlauf wird zudem auch durch die Art der 
steuerlichen Behandlung der Beitragszahlungen 
zur Rentenversicherung mitgestaltet. 

132. Aus der Tatsache, daß Rentenversicherungs-
beiträge in den letzten Jahren zumeist voll das steu-
erpflichtige Einkommen minderten, also faktisch 
nichtversteuerte Einkommenselemente darstellten, 
wird bei Anwendung des Korrespondenzprinzips 
vielfach geschlossen, Renten der gesetzlichen Ren-
tenversicherung sollten im Prinzip voll der Einkom-
mensbesteuerung unterliegen, abgesehen von zur 
Anwendung kommenden Freibeträgen. Sofern 
Pflichtbeitragszahlungen über die Sonderausgaben-
Höchstbeträge hinausreichten, sollte durch Anhe-
bung dieser Höchstgrenze dafür gesorgt werden, daß 
Beiträge als Sonderausgaben voll von der Besteue-
rung ausgenommen würden. 

133. Eine volle Besteuerung von Renten aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung würde allerdings in 
mehrfacher Hinsicht zu verteilungspolitisch unbe-
friedigenden Resultaten, gerade im Vergleich zur 
steuerlichen Behandlung anderer Alterseinkünfte, 
führen: 
Im Vergleich zu Beamtenpensionen erfolgt in der 
Rentenversicherung zumindest teilweise eine „Ei-
genfinanzierung" der Renten durch individuelle Bei-
tragszahlungen. Auch wenn Beitragszahlungen 
steuerlich begünstigt werden, bleibt dieser Unter-
schied bestehen, den das Bundesverfassungsgericht 
in seinem Urteil zur Besteuerung von Alterseinkünf-
ten vom 26. März 1980 besonders hervorgehoben hat. 
Es ist allein aus diesem Gesichtspunkt eine von der 
vollen Besteuerung abweichende steuerliche Be-
handlung der Renten geboten. 

Verschiedene Formen der Altersvorsorge — auch in 
privater Form — und der Ersparnisbildung werden 
vom Gesetzgeber ausdrücklich steuerlich oder durch 
Prämien begünstigt. Faßt man die Beitragszahlun-
gen zur gesetzlichen Rentenversicherung als Er-
sparnis für diese spezifische Form der Altersvor-
sorge auf, so würde eine volle Besteuerung von Ren-
ten eine Ungleichbehandlung im Vergleich zu sol-
chen steuerlich begünstigten Formen der Altersvor-
sorge bzw. der Ersparnis darstellen. Es werden j a 
auch nur die Zinserträge und nicht die Entnahmen 
aus Sparkonten besteuert. Im Interesse einer steuer-
lichen Gleichbehandlung der verschiedenen Alters-
vorsorgeformen müßten dann entweder auch Ein-
künfte aus diesen anderen Arten der Vermögensbil-
dung und Altersvorsorge bei ganz oder teilweiser 
Auflösung des jeweiligen Vermögensbestandes voll 
der Besteuerung unterworfen werden, oder die Ren-
ten aus der gesetzlichen Rentenversicherung wären 
nicht voll der Besteuerung zu unterwerfen. 

134. Über die Begründung für den Vorschlag, Ren-
ten nicht voll der Besteuerung zu unterwerfen, wohl 
aber die Rentenbesteuerung im Vergleich zur jetzi-
gen Praxis zu verändern, herrschte in der Wissen-
schaftlergruppe keine Einigkeit. 
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Zur Begründung wurden zwei verschiedene Argu-
mentationsketten vorgetragen, die im Ergebnis 
zwar nicht völlig übereinstimmen, aber nahe beiein-
anderliegen. 
Die eine Argumentationskette lautet: 
Die Vorstellung, die steuerliche Begünstigung einer 
bestimmten Form der Einkommensverwendung 
(der Beitragszahlungen zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung) im Alter nicht dadurch wieder rückgän-
gig zu machen, indem die Renten voll der Besteue-
rung unterworfen werden, bedeutet nicht, daß Ren-
ten gar nicht der Einkommensbesteuerung unterlie-
gen können. Von der Besteuerung wäre nur ein Teil 
der Rente ausgenommen, und zwar derjenige, der 
als ein über die Laufzeit der Rente verteilter fiktiver 
Tilgungsanteil aufgefaßt werden kann. Alle anderen 
in der Rente enthaltenen Komponenten, die zum 
Teil eine Verzinsung der Beitragszahlungen, zum 
Teil eine interpersonelle Umverteilung darstellen, 
würden dagegen der Einkommenssteuer unterwor-
fen. Dies wäre von der Konzeption und der Höhe her 
ein neu gestalteter „modifizierter Ertragsanteil". Da-
mit würde — wie auch bei anderen Formen der steu-
erlich begünstigten Vermögensbildung und Alters-
vorsorge — die Vermögensauflösung nicht nachträg-
lich steuerlich belastet. Rentner würden somit auf 
der Grundlage der ihnen insgesamt zufließenden 
Einkünfte gemäß der sich darin ausdrückenden 
steuerlichen Leistungsfähigkeit an der Finanzie-
rung von Staatsaufgaben beteiligt, wie dies der 
Grundidee nach auch für alle anderen Einkommens-
bezieher gilt. Die Tatsache der Besteuerung von 
Rentenzahlungen kann somit nicht als eine „Selbst-
finanzierung der eigenen Rente" angesehen werden, 
da Rentenzahlung und Einkommensbesteuerung 
nicht einfach gegeneinander aufgerechnet werden 
können, da sie unterschiedliche Funktionen besit-
zen. 
Die andere Argumentationskette lautet: 
Grundsätzlich solle vermieden werden, daß mit Um-
verteilungsargumenten begründete Transferlei-
stungen noch einem zweiten Umverteilungsprozeß 
über die Besteuerung unterworfen werden. Die Auf-
gabe bestehe darin, Umverteilungselemente so zu 
bestimmen, daß eine erneute Korrektur nicht not-
wendig ist. Werde dieses Prinzip nicht beachtet, be-
stehe die Gefahr, daß Transfersaldo und Transfervo-
lumen in unnötigem Maße auseinanderfallen. 
Anderer Art sind nach dieser Auffassung Bedenken 
gegen die Besteuerung der Ertragsanteile im enge-
ren Sinne. Hier kann einmal die Frage gestellt wer-
den, inwieweit die Vorstellung von der „Verzinsung 
angesammelter Beiträge", die letztlich auf einer Fik-
tion beruht, mit dem Umlageverfahren vereinbar ist. 
Gewichtiger sind freilich Argumente, die an dieser 
Stelle Verwaltungsaufwand und Ertrag der Besteue-
rung gegenüberstellen. Solange durch ein entspre-
chendes Verfahren der Besteuerung gewährleistet 
ist, daß unnötiger Verwaltungsaufwand größeren 
Ausmaßes vermieden wird, läßt sich eine Besteue-
rung des Ertragsanteils im engeren Sinne pragma-
tisch begründen, insbesondere da auch auf diese Art 
und Weise einige ins Gewicht fallende Unausgewo-
genheiten in der Verteilung beseitigt werden kön-
nen. 

135. Auch wenn in der Wissenschaftlergruppe 
keine Einigkeit über die Art der Begründung für 
eine modifizierte Ertragsanteilsbesteuerung der 
Renten bestand, ist unter pragmatischen Gesichts-
punkten für die gesamte Wissenschaftlergruppe die 
Einführung einer modifizierten Ertragsanteilsbe-
steuerung vertretbar, solange sichergestellt ist, daß 
im Normalfall ein Quellenabzugsverfahren gewählt 
wird, bei dem ohne großen zusätzlichen Verwal-
tungsaufwand der Rentner einen „Nettobetrag" er-
hält. 

136. Die Festlegung der Höhe des Ertragsanteils 
ist eine politische Entscheidung, bei der aus Prakti-
kabilitätserwägungen nicht auf die Besonderheiten 
des einzelnen Rentenfalles abgestellt werden kann 
— also keine individuelle Ermittlung des Tilgungs-
anteils der Rente möglich ist. Es ist eine pauscha-
lierte Festlegung des Ertragsanteils erforderlich, 
wie dies ja auch sonst bei „Massenvorgängen" üblich 
ist. Dabei kann durchaus an einer Differenzierung 
des modifzierten Ertragsanteils am Rentenzugangs

-

alter festgehalten werden. Allerdings sollte der Er-
tragsanteil für Berufs- und Erwerbsunfähigkeits-
renten nicht höher sein als bei vorgezogenem Alters-
ruhegeld (ab dem 60. Lebensjahr). Durch besondere 
Freibeträge ist es darüber hinaus möglich, den spe-
zifischen Umständen Rechnung zu tragen. 

Es ist freilich zu erwarten, daß der modifizierte Er-
tragsanteil deutlich höher sein dürfte als der jetzt je-
weils zur Anwendung kommende Prozentsatz. Da-
mit würde die Besteuerung von Renten entspre-
chend früher einsetzen als bisher. 

137. Eine solche modifizierte Ertragsanteilsbe-
steuerung würde die Übergangsprobleme bei der 
Einführung einer veränderten Rentenbesteuerung 
erleichtern, da die Prozentsätze des modifizierten 
Ertragsanteils allmählich vom gegenwärtigen Ni-
veau aus bis auf das Niveau, das verteilungspolitisch 
gewollt wird, angehoben werden können. 

Im Zuge der Rentenanpassungen ergäben sich somit 
nur Minderungen des jeweiligen Anpassungssatzes, 
ohne daß eine zusätzliche Aufstockung der Renten-
beträge bei Einführung der veränderten Rentenbe-
steuerung erforderlich würde. Der Effekt für den 
Rentenbezieher wäre damit insofern nicht anders 
als bei einer Veränderung des Anpassungsverfah-
rens. Auch bei der Rentenbesteuerung handelt es 
sich dann nur um Minderungen des Anpassungssat-
zes, wenn und sofern die steuerliche Belastung zu-
nimmt. Allerdings würde diese Veränderung der 
steuerlichen Mehrbelastung differenziert entspre-
chend den jeweiligen individuellen Umständen er-
folgen und nicht mit einem einheitlichen Satz — 
ausschließlich entsprechend der Veränderung der 
Durchschnittsbelastung — wie bei einer umfassen-
den linearen Nettoanpassung. 

138. Denkbar wäre auch, den gegen eine volle Ren-
tenbesteuerung vorgetragenen Einwendungen da-
durch Rechnung zu tragen, daß für Rentner aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung — nicht zuletzt 
wegen des von ihnen „eigenfinanzierten" Rentenan-
teils im Vergleich zur Situation von Pensionären — 
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einen zusätzlichen absoluten Freibetrag einzufüh-
ren. Den verteilungspolitischen Belangen würde da-
mit aber nur dann voll Rechnung getragen, wenn — 
abgesehen von der zu entscheidenden Höhe des 
Freibetrages — dieser Freibetrag im Zeitablauf re-
gelmäßig angehoben, möglichst sogar indexiert wür-
de. Bei unverändertem Steuerrecht, insbesondere 
konstanten absoluten Freibeträgen, würde sonst ein 
immer größerer Kreis von Rentnern und mit größe-
ren Anteilen ihrer Renten in die Besteuerung hin-
einwachsen, da die im Zuge der Rentenanpassung 
empfangenen Mehrbeträge voll das steuerpflichtige 
Einkommen erhöhten, sofern erst einmal die Rente 
so hoch ist wie die Summe der Freibeträge insge-
samt. Es ist aber zu bezweifeln, daß eine solche Dy-
namisierung der Freibeträge erfolgt. Dadurch, daß 
der Ertragsanteil als Prozentsatz der Rente fest-
gelegt ist — folglich wie ein relativer Freibetrag 
wirkt —, entfällt die Notwendigkeit seiner Dynami-
sierung. Aus diesen Gründen kann sich die Wissen-
schaftlergruppe auch nicht für den Fall eines erhöh-
ten Rentnerfreibetrages für eine volle Rentenbe-
steuerung aussprechen. 

139. Die finanzielle Ergiebigkeit einer modifizier-
ten Ertragsanteilsbesteuerung von Renten hängt — 
bei im übrigen gegebenem Steuerrecht — insbeson-
dere von der Höhe des anzustrebenden Ertragsan-
teils, der Länge der Einführungsphase und den da-
bei gewählten Erhöhungen des Ertragsanteils sowie 
davon ab, ob und in welchem Maße Beitragszahlun-
gen zur gesetzlichen Rentenversicherung über die 
bisherige Höchstgrenze hinaus von der Einkom-
mensbesteuerung befreit werden. Verläßliche Schät-
zungen des Mittelaufkommens liegen dazu zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor, da hierzu un-
ter anderem nach Einkunftsarten, Familienstand, 
Haushaltsgröße und Alter differenzierte aktuelle 
Daten zur Einkommenssituation von Haushalten 
zur Verfügung stehen müßten, die derzeit noch nicht 
in ausreichendem Maße verfügbar sind. 

140. Die vielfach im Zusammenhang mit einer 
wirksam werdenden veränderten Rentenbesteue-
rung befürchteten schwierigen Finanzausgleichs-
probleme treten mit der Rentenbesteuerung nur 
dann ursächlich verbunden auf, wenn in der Einfüh-
rungsphase einer veränderten Rentenbesteuerung 
die Renten über die „normalen" Anpassungen hin-
aus zusätzlich aufgestockt würden, um zunächst die 
einsetzende Steuerbelastung voll oder teilweise zu 
kompensieren. Denn dann ergäben sich Mehrausga-
ben für die Rentenversicherungsträger, während die 
steuerlichen Mehreinnahmen bei den Gebietskör-
perschaften (Bund, Länder und Gemeinden) aufträ-
ten. An diesem Steuermehraufkommen würden die 
Versicherungsträger nicht automatisch partizipie-
ren können, da sie keine Steuerhoheit besitzen. Er-
forderlich wäre in einem solchen Fall z. B. eine Erhö-
hung des Bundeszuschusses. 

Eine modifizierte Ertragsanteilsbesteuerung mit 
schrittweiser Erhöhung des Ertragsanteilssatzes 
würde solche Rentenmehrausgaben zum Zeitpunkt 
der Einführung nicht erforderlich machen und 
würde daher zu diesem Zeitpunkt die beschriebenen 
Finanzausgleichsprobleme nicht aufwerfen. 

Die Situation in den darauffolgenden Jahren ist we-
niger klar zu beschreiben. Hierfür müßten die Ren-
tenmehrausgaben, die sich ohne diese Reform erge-
ben hätten, denen unter Berücksichtigung der Re-
form gegenübergestellt werden. Hierfür fehlen aber 
sichere Kriterien. Auf jeden Fall kann damit gerech-
net werden, daß ein Verfahren der schrittweisen Er-
höhung des Ertragsanteilssatzes die damit verbun-
denen Finanzausgleichsprobleme erheblich mildern 
würde. Freilich stellt sich auch dann die grundsätzli-
che Frage, die an anderer Stelle dieses Gutachtens 
ausführlich erörtert wird, welche Höhe der Bundes-
zuschuß besitzen soll, ob nicht bei Verschiebungen 
der Altersstruktur und ceteris paribus sich erhöhen-
den Ausgaben für Alterssicherungszwecke, deren 
Finanzierung zum Teil auch von Personen, die nicht 
der gesetzlichen Rentenversicherung angehören, 
mitgetragen werden sollen und ob das — bei steigen-
dem Anteil von Rentnern an der Zahl der Steuer-
pflichtigen bzw. von Renten am steuerpflichtigen 
Einkommen — insgesamt sich ceteris paribus erhö-
hende Steueraufkommen aus Renten nicht für eine 
Aufstockung des Bundeszuschusses verwendet wer-
den sollte. 

141. Die verwaltungsmäßige Durchführung einer 
veränderten Rentenbesteuerung wäre am einfach-
sten, wenn im Prinzip ein Quellenabzugsverfahren 
— wie dies bei der Lohnsteuer praktiziert wird — 
auch für Renten eingeführt würde. Den meisten 
Rentnern ist dieses Verfahren — gekoppelt eventu-
ell mit einem Steuerjahresausgleich — aus der Zeit 
ihrer Erwerbstätigkeit ohnehin vertraut. 

Freilich sollte auf jeden Fall vermieden werden, für 
die quantitativ ins Gesicht fallende Population von 
allein rd. 13 Millionen Renten der gesetzlichen Ren-
tenversicherung Rentensteuerkarten einzuführen. 
Gerade angesichts des erwartbaren finanziellen Er-
trags der Rentenbesteuerung gebietet es die Forde-
rung nach Effizienz staatlichen Handelns, Wege zu 
finden, in denen im Normalfall die Besteuerung der 
Renten so durchgeführt wird, daß der Betroffene 
hieran nicht mitzuwirken hat. 

Iv. Bundeszuschuß und Finanzausgleich zwi-
schen den Trägern 

142. Die gesetzliche . Rentenversicherung in 
Deutschland wird seit ihrer Entstehung nicht nur 
aus den Beiträgen der Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber gespeist, sondern auch durch Staatszuschüsse fi-
nanziert. Staatszuschüsse als dritte Einnahmequelle 
der Rentenversicherung sind geschichtlich insofern 
eine neue Qualität gewesen, als es bis dahin nur den 
Dualismus von zumeist dezentral gemeinschaftlich 
organisierten, freiwilligen Versicherungskassen ei-
nerseits und staatlichen Fürsorgeeinrichtungen an-
dererseits gab. 

Der Bundeszuschuß ist aus dem Reichsbeitrag ent-
standen, der vom Deutschen Reich als Fixbetrag pro 
Rente gezahlt wurde. Mit unterschiedlichen renten-
politischen Begründungen haben das Reich und spä-
ter der Bund die Zuschüsse diskretionär differen- 
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ziert, ergänzt oder anderweitig verändert. Mit der 
Rentenreform von 1957 wurden die bis dahin diversi-
fizierten Zuschüsse und Erstattungen weitgehend 
durch einen allgemeinen, dynamisierten Bundeszu-
schuß ersetzt. Dabei wurde je ein fester Betrag in die 
Neuregelungsgesetze für die Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Angestellten eingesetzt und de-
ren Dynamisierung beschlossen. Als Maßstab der 
Fortschreibung wurde die Veränderung der allge-
meinen Bemessungsgrundlage für die Renten ge-
wählt, die der durchschnittlichen Lohn- und Gehalts-
entwicklung zeitverzögert folgt. 

143. Damit wurde der Bundeszuschuß in zweifa-
cher Sicht auf eine neue Grundlage gestellt: (1) Tech-
nisch soll die Veränderung des Bundeszuschusses 
nunmehr regelgebunden statt diskretionär, erfolgen, 
so daß Bund, Rentenversicherungsträger und Öf-
fentlichkeit eine planbare Entwicklung der Zu-
schüsse erwarten können; (2) substantiell wird der 
Bundeszuschuß nicht mehr — wie bis 1957 — mit ex-
plizitem Rekurs auf die Aufgaben- und Finanzent-
wicklung der Rentenversicherung variiert. 

144. Prinzipiell ist zwar nicht in Frage gestellt, daß 
der Bundeszuschuß eine Funktion als dritte Einnah-
menquelle der Rentenversicherung zu erfüllen hat; 
wie sie jedoch genau aussieht, ist unscharf, da der 
Gesetzgeber keine exakte Funktionsbestimmung 
des Bundeszuschusses vorgenommen hat. 

Die wichtigste Funktion bei der Einführung staatli-
cher Zuschüsse bestand nämlich darin, nicht allein 
über eine reine Beitragsäquivalenz, sondern mittels 
Beiträgen und Staatszuschuß den Versicherten eine 
Alters- und Invalidensicherung zu garantieren. Das 
zentrale Argument für diesen Zuschuß war das In-
teresse des Gemeinwesens an einer Alters- und In-
validensicherung, von der erhofft wurde, daß sie die 
Erwerbs- und Gesellschaftsordnung stützt. Aus die-
sem umfassenden, systemstützenden Interesse her-
aus wurde auch die Beschränkung der Zuschüsse 
auf Hilfszahlungen bei akzidentiellen Notlagen der 
Rentenversicherungsträger abgelehnt. Eine ähnli-
che Funktion hatten die staatlichen Zuschüsse auch 
nach dem 2. Weltkrieg, als sie die allgemeine Aufbes-
serung der Renten zum Ziel hatten. 

145. Von diesem allgemeinen Prinzip hat sich der 
Bund 1957 durch die Konstruktion des Bundeszu-
schusses gedanklich gelöst und die Rentenpolitik 
verstärkt auf tendenziell äquivalenztheoretische 
Ordnungsstrukturen zurückverwiesen. Die Funk-
tion des Bundeszuschusses wird damit nicht mehr 
auf eine allgemeine staatliche Unterstützung oder 
Sicherung der Altersversorgung abgestellt. Statt 
dessen wird der Bundeszuschuß häufig mit versiche-
rungsfremden Leistungen begründet, wobei darauf 
hingewiesen werden muß, daß es sehr schwierig ist, 
trennscharfe Kriterien für ihre Abgrenzung zu fin-
den. 

Auch der Gesetzgeber hat keine inhaltliche Präzisie-
rung vorgenommen, so daß der Legitimation und 
Funktionszuweisung des Bundeszuschusses ein 
außerordentlich großer Spielraum verbleibt. Eine 

positive Wendung der Abgrenzung dessen, was mit 
dem Bundeszuschuß nicht finanziert werden soll, 
führt ebenfalls nicht weiter, weil auch der Begriff 
der „versicherungsfremden" Leistungen analytisch 
unklar bleibt. Es gibt verschiedene Versuche, den 
Anteil der „versicherungsfremden" Leistungen an 
den Gesamtausgaben der Rentenversicherung zu 
schätzen. Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß die-
ses nur unter Annahmen möglich ist, die letztlich auf 
Konventionen beruhen. Insofern ist dieser Anteil 
also nur unter pragmatischen Kriterien ableitbar. 

Als einigermaßen gesichertes Ergebnis ist festzuhal-
ten, daß dieser Anteil mit Sicherheit größer als 
30 v. H. ist, d. h. größer als der Bundeszuschuß je war. 
In der Vergangenheit ist also nur ein Teil dieser 
„versicherungsfremden" Leistungen durch den Bun-
deszuschuß gedeckt worden. 

146. Als funktionelle Begründungen für den Bun-
deszuschuß oder für dessen Erhöhung werden ange-
führt.: 
— Die erheblichen Kriegsfolgelasten der Renten-

versicherung; 
— Rentenansprüche, die im Gefolge der Verände-

rung von Hoheitsgebieten entstanden; 
— Rentenansprüche, die mit der Ausweitung der 

Kreise der Versicherten verbunden sind; 
— Belastungen der Rentenversicherung, die auf 

Wandlungen der Wirtschaftsstruktur zurückzu-
führen sind; 

— Rentenleistungen, die auf dem Prinzip des sozia-
len Ausgleichs beruhen. 

In jüngerer Zeit werden in diesem Zusammenhang 
auch die Veränderungen der Altersstruktur zur Be-
gründung des Bundeszuschusses angeführt. 

Betrachtet man die tatsächliche Entwicklung des 
Bundeszuschusses seit 1957, zeigt sich, daß systema-
tische Kriterien für seine Bemessung offensichtlich 
nicht berücksichtigt worden sind. Nicht einmal die 
Regelbindung, die wegen ihrer Bezugsbasis ohnehin 
zu einer Abnahme des Anteils des Bundeszuschus-
ses an den Rentenausgaben geführt hätte, ist einge-
halten worden. Tatsächlich ist der Bundeszuschuß 
seit 1964 nur in den Jahren 1976 bis 1978 dem Geset-
zestext entsprechend geleistet worden. Auf diesem 
Hintergrund ist es nicht verwunderlich, daß er ins-
gesamt von 30,9 v. H. im Jahre 1957 auf 17,6 v. H. des 
Budgets der gesetzlichen Rentenversicherung im 
Jahre 1978 geschrumpft ist. 

147. Aus den geschilderten Zusammenhängen er-
gibt sich die Notwendigkeit, über alternative Mo-
delle einer Bemessung des Bundeszuschusses nach-
zudenken, d. h. den Versuch zu machen, ihn wieder 
auf eine rationale rentenpolitische Basis zu stellen. 
Erst letzteres nämlich kann verhindern, daß der 
Bundeszuschuß zu einem Spielball situativer Inter-
essen wird, über den ohne Bezug auf eine substan-
tielle rentenpolitische Grundlage immer wieder neu 
dikretionär entschieden wird. 

Bevor man die genannten Konstruktionskriterien 
für den einen oder den anderen konkreten Vor- 
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schlag nutzbar machen kann, gilt es einige denkbare 
analytische Möglichkeiten für die Bemessung des 
Bundeszuschusses herauszuarbeiten. Daß dabei 
eine Vielzahl von Modellen denkbar ist, mag der 
Vorab-Verweis etwa auf die Defizitdeckungsgaran-
tie für die knappschaftliche Rentenversicherung 
oder auch die Ausgabenbeteiligungsbindung des 
Bundes bei der Altershilfe für Landwirte belegen. 

148. Folgende Konstruktionen sind zu überden-
ken: 

(1) Der Bund beteiligt sich wie früher mit einem fi-
xen Betrag pro Rente per annum, wobei pro niedri-
ger Rente ein relativ höherer Zuschuß als im oberen 
Bereich geleistet wird. Mit einer solchen Beteili-
gungsform könnte sowohl die soziale Ausgleichs-
funktion wie auch die Ankoppelung an den sich ver-
ändernden Altersaufbau und damit die gesellschaft-
liche Verantwortung des Staates eingelöst werden. 
Gleichzeitig wäre damit eine Anbindung an die ren-
tenspezifische Ausgabenentwicklung der Renten-
versicherung, aber auch für die meisten versiche-
rungsfremden Leistungen, erreicht. Das ist in einer 
solchen Konstruktion angelegte Hauptproblem liegt 
in der unstetigen fiskalischen Belastung der öffentli-
chen Haushalte, die nicht mehr endogen beschränkt 
wird. D. h., es wird zwar die jeweilige Aufgaben- und 
Ausgabenentwicklung der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, nicht aber die Haushaltslage des Bundes 
berücksichtigt. Dem könnte jedoch dadurch entspro-
chen werden, daß die jeweils fixierten Beteiligungs-
sätze etwa im Rahmen der mittelfristigen Finanz-
planung den jeweiligen staatlichen Ausgaben-, Auf-
gaben- und Einnahmeentwicklungen angepaßt und 
gleitend verändert werden. 

(2) Eine schwächere Variante könnte in einer ver-
stärkten Funktionalisierung liegen, indem etwa der 
Bund die sogenannten „versicherungsfremden" Lei-
stungen zumindest anteilig deckt. Ein derartiges 
Konstrukt könnte zumindest in Teilen die soziale 
Ausgleichsfunktion erfüllen und trotzdem gleichzei-
tig das Versicherungsprinzip für die genuin alterssi-
cherungsbedingten Ausgaben beibehalten. Diese le-
gitimationstheoretisch höchst effiziente Konstruk-
tion, ein auch fiskalisch sicherlich weit weniger bela-
stend wirkender Weg, würde zwar einerseits den 
Charakter der Sozial-Versicherung stärker parzel-
lieren, hätte jedoch gleichzeitig den externen Effekt, 
daß der Versicherungsgemeinschaft von außen — 
etwa durch den Staat — zugeschriebene „Zusatz"

-

Aufgaben, wenn überhaupt, so nicht ohne fiskali-
sche Absicherung, zugeordnet werden. Diese Kon-
struktion könnte somit eine gewisse Abweisungs-
Funktion gegenüber zunehmenden Aufgabenan-
sprüchen an die Rentenversicherung erfüllen. 

(3) Es wäre eine anteilige prozentuale .Beteiligung 
des Bundes an den Gesamtausgaben, d. h. an der je-
weiligen Gesamtkostenentwicklung der Rentenver-
sicherung denkbar. Damit wären sowohl das Krite-
rium „Beteiligung an bevölkerungsdynamisch be-
dingten Kosten" wie auch die Einbeziehung versi-
cherungsfremder Leistungen und die soziale Aus-
gleichsfunktion uno actu garantiert. Als Problem 
verbleibt jedoch auch hier wieder die fiskalische 

Deckung: Unabhängig von der eigenen eventuell 
prekären Haushaltslage wäre der Bund auf die 
Kompensation der Rentenfinanzen verpflichtet. Ein 
derartiges Verfahren käme in der Tat dem Prinzip 
der Defizitdeckung durch Staatszuschuß, wie er in 
der knappschaftlichen Rentenversicherung gegeben 
ist, nahe. Die damit implizierten Verpflichtungen 
könnten jedoch dadurch abgeschwächt werden, daß 
die Höhe der jeweiligen Zuschußbeträge im Rahmen 
der mittelfristigen Finanzplanung ermittelt und für 
das jeweilige Haushaltsjahr in bestimmten Grenzen 
diskretionär (durch einfache Gesetzgebung) variier

-

bar gestaltet werden könnte, und zwar nach Maß-
gabe des Differentials von öffentlichem Budget und 
der Finanzlage der Rentenversicherung. 

149. Angesichts der Schwierigkeiten, eine als über-
legen zu bezeichnende Variante auszuwählen, 
schlägt die Wissenschaftlergruppe eine pragmati-
sche Lösung vor. Zunächst wird festgelegt, daß sich 
der Bundeszuschuß nicht mehr nach der allgemei-
nen Bemessungsgrundlage für die Renten, sondern 
nach den gesamten Ausgaben der Rentenversiche-
rung richtet. Zum zweiten wird der Anteil, den der 
Bundeszuschuß an den gesamten Ausgaben der 
Rentenversicherung haben soll, bestimmt. Die Wis-
senschaftlergruppe schlägt hierfür einen Wert zwi-
schen 20 und 30 v.H. vor. Auf jeden Fall muß eine 
Verminderung des jetzigen Anteils des Bundeszu-
schusses von 17 v. H. an den Gesamtausgaben der 
Rentenversicherung verhindert werden. 

Zur Begründung für diesen Wert verweist sie darauf, 
daß der Umfang der versicherungsfremden Leistun-
gen mit Sicherheit mehr als 30 v. H. beträgt. Da der 
Staat sich hieran mit einem wesentlichen Anteil zu 
beteiligen hat, ergibt sich ein Wert in dieser Größen-
ordnung, der konkret freilich durch eine politische 
Entscheidung bestimmt werden muß. 

Vor dem Hintergrund der demographischen Ent-
wicklung stellt sich freilich die Frage, ob die Anhe-
bung des Bundeszuschusses, der zuletzt etwa 17 v. H. 
des Ausgabenvolumes der Rentenversicherung be-
trug, sofort erfolgen sollte. Eine Anhebung des Bun-
deszuschusses auf die gewünschte Größe wird in je-
dem Falle notwendig, wenn die demographische Be-
lastung des Systems steigt. Diese äußert sich aber in 
der Erhöhung der Beitragssätze. Insofern wäre es 
sinnvoll, den Bundeszuschuß mit der gleichen Rate 
zu erhöhen, wie die Beitragssätze steigen. Dies gilt 
freilich nur für den Fall des unverändert geltenden 
Leistungsrechts. Ein so vorgegebener Pfad würde 
erlauben, die demographisch bedingte Erhöhung der 
Beitragssätze abzumildern. 

V. Erweiterung der Bemessungsgrundlage für 
den Arbeitgeberbeitrag 

150. Zur Erweiterung der Bemessungsgrundlage 
für die Arbeitgeberbeiträge sind verschiedene Vor-
schläge gemacht worden. Ihnen ist gemeinsam, daß 
der Lohn als alleinige Bezugsbasis aufgegeben wer-
den soll. Die Vorschläge lösen sich von dieser Be-
zugsbasis in unterschiedlich starkem Maße. Nahe 
am bisherigen Konzept liegt ein Vorschlag, die 
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Lohnsumme als alleinige Basis zu wählen, aber die 
Beitragssätze mit wachsender Kapitalintensität zu 
erhöhen. Einen Schritt weiter gehen Vorschläge, die 
Löhne plus Abschreibungen oder Löhne plus Kapi-
talstock als Bemessungsgrundlage vorzusehen. 
Noch weiter entfernt vom alten Konzept sind die 
Vorschläge, die die Netto- oder gleich die Brutto-
wertschöpfung als Basis für die Bemessung der Ar-
beitgeberbeiträge zugrunde legen wollen. Die ver-
schiedenartigen Vorschläge sind entstanden, weil 
man im einzelnen unterschiedlicher Meinung über 
die Zielrichtung, die Rechtfertigung, die Wirkungen 
und nicht zuletzt über die Ermittlungsfähigkeit und 
Erhebungsbilligkeit der neuen Bemessungsgrund-
lage ist. Die Vorteile, die man sich von einer neuen 
Regelung erhofft, aber auch die Nachteile, die man 
nicht übersehen darf, sind in pauschaler Form im-
mer die gleichen. Ohne auf Feinheiten einzugehen, 
kann man deshalb das Für und Wider einer Ände-
rung  auch auf einem mehr allgemein gehaltenen Ni-
veau diskutieren. Besondere Vor- und Nachteile, die 
die einzelnen Verfahrensvorschläge anbieten, könn-
ten zusätzlich gewürdigt werden. 

151. Mit der Erweiterung der Bemessungsgrund-
lage werden im wesentlichen zwei Ziele verfolgt. 
Beim ersten Ziel werden wettbewerbspolitische 
Gründe für eine Änderung angeführt. Man will 
Nachteile für die mittelständische Wirtschaft besei-
tigen, Arbeitsplätze in lohnintensiven Wirtschafts-
zweigen sichern und mittelfristig zum Abbau struk-
tureller Arbeitslosigkeit beitragen. Das zweite Ziel 
ist auf eine leistungsfähigere Finanzierungsstruktur 
der Rentenversicherung gerichtet. Man will die Fi-
nanzierungslasten gleichmäßiger verteilen, neue, 
dem wirtschaftlichen Wachstum besser angepaßte 
Finanzierungsquellen erschließen und zur langfri-
stigen Sicherung und Stabilisierung des Rentenver-
sicherungssystems beitragen. 

152. Zunächst soll geprüft werden, wie stichhaltig 
die wettbewerbspolitischen Gründe für die Erweite-
rung der Bemessungsgrundlage sind. Die Befürwor-
ter einer neuen Regelung sind der Meinung, daß 
schon die jetzige Erhebungspraxis für die Arbeitge-
berbeiträge wettbewerbs- und strukturpolitische 
Verzerrungen auslösen könnte. Sie argumentieren, 
daß gleich hohe lohnbezogene Arbeitgeberbeiträge 
lohnintensive Betriebe insgesamt um so stärker be-
lasten, je  größer der Lohnanteil an der Wertschöp-
fung ist. Innerhalb einer Branche sind also lohnin-
tensive Betriebe wettbewerbsmäßig um so mehr be-
nachteiligt, je homogener die Produkte dieser Bran-
che sind. Wenn sie keine kompensierenden Wettbe-
werbsvorteile anderer Art haben, sind sie gezwun-
gen, langfristig aus dem Markt auszuscheiden oder 
entsprechend auf Gewinne zu verzichten. In diesem 
Fall müssen Unternehmen, die relativ lohnintensi-
ver produzieren, entweder überdurchschnittlich 
starke Anteile der Arbeitgeberbeiträge tragen oder 
die Produktion aufgeben oder sich an die kapitalin-
tensivere Produktionsweise anpassen. Unterneh-
mer, die Produktionsverfahren gewählt haben, die 
ein relativ hohes Aufkommen für Beitragszahlun-
gen garantieren, sind benachteiligt und die finan-
zielle Basis des Beitragsaufkommens ist ge-

schwächt. Theoretisch kann das Argument aller-
dings entkräftet werden, wenn sich zeigen läßt, daß 
die Arbeitskräfte in andere Arbeitsplätze mit wo-
möglich höherer Arbeitsproduktivität und entspre-
chend höherem Lohn vermittelt werden können. 
Dies ist eine Frage der Arbeitsmobilität und der zu-
künftigen Beschäftigungsmöglichkeiten, die von der 
Wissenschaftlergruppe unter mittelfristigem, vor al-
lem aber langfristigem Aspekt keineswegs so pessi-
mistisch angesehen wird, wie von den Befürwortern 
einer Änderung der Bemessungsgrundlage. 

153. Des weiteren wird die Hypothese vorgetragen, 
kleinere und mittelgroße Unternehmen einer Bran-
che würden relativ lohnintensiver produzieren als 
die größeren. Eine gewisse Entlastung der Arbeitge-
berbeiträge vom Lohn als alleiniger Bemessungs-
grundlage kann als Argument mittelstandsfreundli-
cher Politik interpretiert werden und als ein Instru-
ment gegen die konzentrationsfördernde Ausgangs-
situation. Wiederholte empirische Untersuchungen 
haben jedoch gezeigt, daß diese Hypothese in dieser 
pauschalen Form widerlegt ist. Das Bild ist zwar von 
Branche zu Branche verschieden, es gibt sogar ent-
gegengesetzte Ausgangssituationen, insgesamt ist 
die Lohnintensität innerhalb der Branchen aber 
eher gleich als ungleich. Zwischen den Branchen 
gibt es allerdings erhebliche Unterschiede. Jede 
Form einer Abkehr von der lohnbezogenen Bemes-
sungsgrundlage würde signifikante Belastungsun-
terschiede zwischen den Branchen auslösen, das 
Preisgefüge ändern und den Wettbewerb zwischen 
den Branchen berühren. Je nach der Form der neu-
gewählten Bemessungsgrundlage für den Arbeitge-
berbeitrag würde für die gesamte Wirtschaft eine 
Entlastung lohnintensiver Produkte, vermutlich 
eine Preissenkung, und je nach der Preiselastizität 
der Nachfrage auch eine Nachfrageausweitung nach 
diesen Produkten möglich sein. Befürworter eines 
neugestalteten Arbeitgeberbeitrags vermuten, daß 
dies eine erhöhte Nachfrage nach Arbeitskräften 
nach sich zieht und erhoffen sich so kurz- und mittel-
fristig ein Absinken der Arbeitslosigkeit. Langfristig 
erhoffen sie sich sogar eine noch stärker Stabilisie-
rung der Arbeitsmärkte, weil der Anreiz, arbeitsga-
rende Rationalisierungsmaßnahmen zu wählen, et-
was abgeschwächt wird. Dagegen spricht allerdings, 
daß mit der Entlastung des Faktors Arbeit andere 
Faktoren der Wertschöpfung, also insbesondere der 
Faktor Kapital, mehr oder weniger willkürlich bela-
stet werden. In seiner jetzigen Form kann man den 
Arbeitgeberbeitrag als Lohnbestandteil interpretie-
ren und die Belastung ökonomisch und sozialpoli-
tisch rechtfertigen. Bei einer grundsätzlichen Ände-
rung der Bemessungsgrundlage wäre dies nicht 
mehr möglich. 

154. Aus ökonomischen Überlegungen lassen sich 
drei Argumente gegen eine Erweiterung der Bemes-
sungsgrundlage für den Arbeitgeberbeitrag einbrin-
gen. (1) Aufgrund der Verlagerung der Lasten wer-
den sich für den Unternehmer völlig neue Faktor-
preisverhältnisse herausbilden. Das wird die Faktor-
einsatzverhältnisse beeinflussen und schließlich 
auch das Preisgefüge. Wie Modellrechnungen ge-
zeigt haben, werden dabei insbesondere zwischen 
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einzelnen Branchen je nach Wahl der neuen Bemes-
sungsgrundlage durchaus spürbare Struktur- und 
Preiseffekte ausgelöst. Es scheint fraglich, ob man 
dies zugunsten einer Neuregelung in Kauf nehmen 
will. (2) Es muß davon ausgegangen werden, daß ins-
besondere bei der Belastung des Faktors Kapital 
jene Wachstumsimpulse gedämpft werden, die spe-
zifisch auf arbeitssparendem technischen Fort-
schritt beruhen. Hypothetisch steht so einem Wachs-
tumsgewinn durch die Mobilisierung eines größeren 
Arbeitspotentials, den man durch die Entlastung bei 
den lohnbezogenen Beiträgen erzielt, ein Wachs-
tumsverlust durch geringeren technischen Fort-
schritt gegenüber, der durch eine entsprechende Be-
lastung des Faktors Kapital hervorgerufen wird. Der 
erste Effekt ist eher kurzfristig und kann allenfalls 
aus beschäftigungspolitischen Motiven heraus be-
grüßt werden, während der zweite Effekt als langfri-
stiger und dauerhafter anzusehen ist. Für die Wis-
senschaftlergruppe bekommt die zweite Wirkung 
das größere Gewicht, sie ist allein aus diesem 
Grunde skeptisch gegenüber einer Neuregelung der 
Arbeitgeberbeiträge. Dieses Argument wird noch 
verstärkt, wenn man berücksichtigt, daß spätestens 
Mitte der 90er Jahre eine Verknappung des Produk-
tionsfaktors Arbeit wahrscheinlich ist. Vorausset-
zung für die Bewältigung einer derartigen Situation 
ist aber eine arbeitssparende Wachstumspolitik. 
Diese kann sicher nicht durch eine „künstliche Ver-
billigung" des Faktors Arbeit erreicht werden. 
(3) Schließlich könnten sich auch Rückwirkungen 
auf die Außenhandelssituation ergeben, beispiels-
weise wenn Wachstumseinbußen durch den Rück -
gang  der kapitalintensiven Exportzweige verursacht 
werden. Hier droht nicht nur ein Verlust von Wachs-
tum, sondern auch von Arbeitsplätzen. In bezug auf 
die Außenhandelsentwicklung wäre es zweifellos 
vorzuziehen, wenn die Arbeitgeberbeiträge nicht 
einseitig gesteigert würden und die Finanzierung 
der Rentenversicherung dafür durch einen erhöhten 
Bundeszuschuß, der über eine Erhöhung der Mehr-
wertsteuer zu leisten wäre, durchgeführt würde. 

155. Insgesamt kommt die Wissenschaftlergruppe 
in bezug auf die genannten wettbewerbs-, struktur-  
und arbeitsmarktpolitischen Wirkungen einer Neu-
regelung der Arbeitgeberbeiträge zu einem eindeuti-
gen Ergebnis: Neben wenigen Vorteilen zeichnen 
sich nicht zu übersehende Nachteile ab; die Finan-
zierungsmodalitäten für die gesetzliche Rentenver-
sicherung sollten sich vornehmlich an den langfristi-
gen Zielen orientieren; diese Ziele können nicht zu-
gunsten kurzfristiger, dazu noch unsicherer arbeits-
marktpolitischer Entwicklungen preisgegeben wer-
den. 

156. An zweiter Stelle wird untersucht, inwieweit 
eine Erweiterung der Bemessungsgrundlage für den 
Arbeitgeberbeitrag zur Verbesserung der Finanzie-
rungstruktur und der Stabilisierung des Beitrags-
aufkommens beitragen kann. In der Argumentation 
zur Rechtfertigung einer Neuregelung wird unter-
schieden, ob lediglich eine für die Arbeitgeberbei-
träge aufkommensneutrale Lösung angestrebt wird 
oder ob eine Steigerung des Aufkommensvolumens 
vorzusehen ist. Rechtfertigungsargumente, die zum  

zweiten Teil zu zählen sind, holen naturgemäß wei-
ter aus und enthalten gleichzeitig diejenigen der er-
sten Gruppe. Angeführt wird zunächst, daß eine 
neue Regelung mit einer breiteren Bemessungs-
grundlage die Unternehmerlasten für das Beitrags-
aufkommen besser verteilt. Je nach Form der ge-
wählten Bemessungsgrundlage hält man es für an-
gemessen, daß zumindest das Kapital (z. B. über die 
Einbeziehung der Abschreibungen) oder auch die 
anderen Anteile an der Wertschöpfung des Unter-
nehmens (Gewinn, Zins- und Mieterträge) beteiligt 
werden könnten. Wird damit der Gedanke ver-
knüpft, daß im Strukturwandel der Wirtschaft die-
sen Komponenten eine wachsende Bedeutung zuge-
kommen ist, so wird schon das langfristige Siche-
rungselement für die Rentenfinanzierung als Argu-
ment mit eingeschlossen. Einer vermeintlichen Aus-
zehrung der Lohnsumme soll rechtzeitig vorgebeugt 
werden, indem die anderen Komponenten, die die 
Leistungskraft der Wirtschaft verkörpern, als Trä-
ger für Arbeitgeberbeiträge herangezogen werden. 
Diese etwas pessimistische Version findet jedoch 
makroökonomisch bis jetzt keine Bestätigung, da 
die Lohnquote als solche in den letzten Jahren kei-
neswegs deutlich zurückgegangen ist. Auch in der 
Zukunft ist eine Änderung kaum er erwarten. 

157. Die Befürworter einer Neuregelung müssen 
sich zunächst mit einer grundsätzlichen Problema-
tik auseinandersetzen, da die Legitimation für die 
Arbeitgeberverbände eine neue Dimension gewinnt. 
Mit der Idee, die Unternehmen gemäß einer erwei-
terten Produktivitätsvorstellung („das produktive 
Kapital soll auch Beiträge leisten") oder einer erwei-
terten Leistungsvorstellung („die gesamte Kraft der 
Wertschöpfung soll für die Finanzierung nutzbar ge-
macht werden") zu veranlagen, wird das Prinzip der 
Beitragsäquivalenz zumindest teilweise aufgegeben. 
An dessen Stelle tritt ein Verfahren, das dem in ei-
ner Finanzwissenschaft so bezeichneten Leistungs-
fähigkeitsprinzip verwandt ist. Aber in Unterschied 
zu diesem Prinzip in der Finanzwissenschaft wird 
nicht auf die Leistungsfähigkeit von Personen, son-
dern auf die Leistungsfähigkeit von Unternehmen 
oder vom eingesetzten Kapital in Unternehmen ab-
gestellt. Man muß sich also darüber im klaren sein, 
daß mit einer derartigen Neuregelung vom Prinzip 
der Beitragsäquivalenz partiell abgewichen wird. Da 
die Wissenschaftlergruppe sich zum Prinzip der Bei-
tragsäquivalenz als einem der zu verfolgenden Kri-
terien bekannt hat, sieht sie hierin ein starkes Argu-
ment gegen eine Erweiterung der Bemessungs-
grundlage für den Arbeitgeberbeitrag. Es soll aller-
dings auch nicht übergangen werden, daß dieses Ar-
gument sich auf eine eher normative Bezugsebene 
konzentriert. 

Es kommt nämlich darauf an, wie man die Arbeitge-
berbeiträge interpretiert. Betrachtet man sie als 
Lohnbestandteile, ist ohnehin davon auszugehen, 
daß sie als Kostenbestandteile bei der Preisbildung 
Berücksichtigung finden. Geht man dagegen davon 
aus, daß die Arbeitgeberbeiträge von den Arbeitge-
bern getragen werden, kommt es darauf an, ob sie 
über den Preis überwälzt werden können. Ist dies 
möglich, liegt die Last weder bei der alten noch bei 

 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 	Drucksache 9/632 

der neuen Form bei den Arbeitgebern, die die Arbei-
ter beschäftigen, für die sie Beiträge entrichten. 

158. Insofern könnte man eine Beitragsäquivalenz 
im klassischen Sinne ohnehin nicht unterstellen. 
Eine indivuelle Beitragsäquivalenz würde vorliegen, 
wenn der Arbeitgeber für jeden seiner Arbeitneh-
mer zu jeder Zeit den Beitrag als seine individuelle 
Leistung für ihn angesehen hat. Streng nach Grenz-
produktivitätsüberlegungen dürfte der Unterneh-
mer genau um diesen individuellen Betrag keine in-
dividuellen Lohnzugeständnisse bei Tarifverhand-
lungen mehr machen. In Wirklichkeit werden Lohn-
zugeständnisse pauschaler gewährt, so daß korrek-
ter von einer gruppenmäßigen Beitragsäquivalenz 
zu sprechen wäre. Mit der Erweiterung der Bemes-
sungsgrundlage müßte man sich nicht unbedingt 
von dieser gruppenmäßigen Äquivalenz entfernen. 
Gleichgültig wie die tatsächliche Ausgangslage ist, 
d. h. ob die Arbeitgeberbeiträge überwälzt werden 
oder nicht, könnte man also dennoch eine Neurege-
lung für die Arbeitgeberbeiträge vertreten. Die Wis-
senschaftlergruppe sieht aber in einer derartigen 
Beweisführung nicht den entscheidenden Punkt. 
Nach ihrer Auffassung wird die geltende Regelung 
nicht zuletzt auch von seiten der Arbeitgeber so all-
gemein akzeptiert, daß sie als Fundament einer 
partnerschaftlichen Lastenaufteilung gilt. Eine Än-
derung würde nicht nur Preis- und Anpassungspro-
zesse auslösen, sondern sie könnte auch steuerwi-
derstandsähnliche Phänomene wecken und den 
Konsens über die Aufteilung der Lasten gefähr-
den. 

159. Diese skeptische Position bezieht die Wissen-
schaftlergruppe auch in bezug auf ein weiteres Ar-
gument, das zugunsten einer Erweiterung der Be-
messungsgrundlage vorgetragen wurde. Die Befür-
worter einer Neuregelung sehen nämlich in diesem 
Instrument nicht nur eine Chance für eine gleichmä-
ßigere Lastverteilung, sondern auch eine neue ergie-
bige Finanzierungsquelle, die insbesondere unter 
langfristiger Betrachtung zur Deckung von Finan-
zierungslücken nach und nach erschlossen werden 
soll. Gerade auf diesen langfristigen Finanzierungs-
aspekt ihr Augenmerk richtend, sehen sie weitere 
Vorteile: Die Erhöhung des Bundeszuschusses allein 
führt die Rentenversicherung als Institution in die 
Abhängigkeit dieses Fiskus — vor allem wenn die 
Anpassungen durch diskretionäre Verhandlungs-
runden und nicht im Wege eines fest vereinbarten 
Finanzausgleichssystems gestaltet werden. Die 
Neuregelung mit vergleichsweise niedrigen Sätzen 
für die Arbeitgeberbeiträge könnte eine Beitragser-
giebigkeit schaffen, die auch langfristig die fiskali-
sche und damit auch sozialpolitische Unabhängig-
keit der Rentenversicherung zu garantieren hilft. 
Dagegen spricht wiederum, daß dann die Parität bei 
der Beitragsentrichtung der Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Angestellten verlassen wird. 
Daß sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Finan-
zierung je zur Hälfte teilen sollen, läßt sich zwar 
nicht zwingend ableiten, diese Regel hat sich aber so 
stark etabliert, daß man sie gerade aus verteilungs-
politischen Gründen nicht in Frage stellen sollte. 

160. Die Wissenschaftlergruppe hat bei der Abwä-
gung der Argumente, die für und wider eine Neure-
gelung sprechen, durchaus auch die positiven 
Aspekte einer Neuregelung gewürdigt. Dazu gehört 
die Frage, ob Schwankungen im Beitragsaufkom-
men ausgelöst werden können oder nicht. 

Daß durch die Neuregelung der Arbeitgeberbeiträge 
Stabilität und Sicherung der Rentenfinanzierung 
gewährleistet werden könnten, wurde zunächst 
durch ein plausibles konjunkturpolitisches Argu-
ment bestritten. Wählt man nämlich statt der Lohn-
basis beispielsweise die Wertschöpfung der Betriebe 
als Bemessungsgrundlage, so wird man eine 
Schwankung des Aufkommensniveaus der Beiträge 
zu erwarten haben, weil wichtige Komponenten der 
Wertschöpfung (so z. B. der Gewinn) vom Konjunk-
turgeschehen stärker als die Lohnsumme beeinflußt 
werden, während die Lohnsumme relativ stabil blei-
ben würde. Wie eine Untersuchung gezeigt hat, läßt 
sich dies, jedenfalls für die Vergangenheit mit ihren 
durchaus signifikanten Konjunkturbewegungen, 
nicht nachweisen. Die zyklischen Schwankungen 
einzelner Komponenten der Wertschöpfung haben 
leads und lags, fallen daher nicht auf denselben Zeit-
abschnitt und kompensieren sich teilweise gegensei-
tig, so daß mit der Wertschöpfung als zusätzlicher 
Bemessungsgrundlage insgesamt ein stabilerer Fi-
nanzierungsstrom für die Arbeitgeberbeiträge ent-
stehen würde als wenn allein die Lohn- und Gehalts-
entwicklung gewählt wird. Etwas anders ist die Si-
tuation, wenn die Abschreibungen als zusätzliche 
Bemessungsgrundlage gewählt werden würden. 
Man erwartet hier zwar keine zusätzlichen konjunk-
turellen Schwankungen, wohl aber Ausweichreak-
tionen, um die Beitragslast zu mindern. In der Tat 
werden aber die Gewinnausweise in den Bilanzen 
der dominierende Faktor zur (natürlich nur in Gren-
zen) variierbaren Abschreibung sein; Lohn- und Ge-
winnentwicklung verlaufen aber konjunkturell 
nicht parallel. Infolgedessen wird durch eine Neure-
gelung die Stabilität des Beitragsaufkommens wohl 
nicht gefährdet. 

161. Zu prüfen ist schließlich auch die Frage, ob 
durch eine Erweiterung der Bemessungsgrundlage 
ungewollt aus dem Beitrag eine Steuer wird. Sofern 
das der Fall ist, müßte die Ertragshoheit konsequen-
terweise auf die Gebietskörperschaften entfallen. 
Die Rentenversicherungsträger könnten dann nur 
im Umweg über eine Erhöhung des Bundeszuschus-
ses von der Neuregelung begünstigt werden. Das 
wäre sicherlich weder eine elegante noch eine 
zweckmäßige Lösung. Diese Frage läßt sich aber 
hinreichend nur klären, wenn zunächst feststeht, 
welche finanzierungstechnische Form das jetzige 
Beitragssystem darstellt. Auf diese Frage werden 
sehr unterschiedliche Antworten angeboten. Daß es 
im Kern noch immer eine paritätisch getragene Ver-
sicherungsprämie für die später zu empfangende 
Rente ist, wird ebenso vorgetragen wie die gegentei-
lige Auffassung, daß es sich hierbei um Steuern han-
dele, genauer: beim Arbeitnehmerbeitrag um eine 
zweckgebundene, proprotionale Einkommensteuer, 
beim Arbeitgeberbeitrag um eine indirekte Produk-
tionsmittelsteuer. Wer sich der zweiten Interpreta- 
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tion anschließt, betrachtet den Arbeitgeberbeitrag 
als eine direkte Steuer auf den Produktionsfaktor 
Arbeit, die grundsätzlich sowohl steuertechnisch als 
auch wirkungsanalytisch nicht anders zu behandeln 
sei als etwa die Lohnsummensteuer. Tatsächlich 
kann der Unternehmer bei der Kalkulation der Ko-
sten für den jeweiligen Arbeitseinsatz ja auch nur 
mit pauschalen Anteilen für die einzelnen lohnbezo-
genen Zusatzkosten rechnen, wie es in den pauscha-
len Lohngemeinkostenzuschlägen dann j a auch zum 
Ausdruck kommt. Es liegt dann auf der Hand, daß 
man ähnlich wie bei der Lohnsummensteuer völlig 
offen darüber diskutieren kann, ob es wirkungsana-
lytisch nicht adäquater wäre, den Arbeitgeberbei-
trag von der einseitigen Belastung auf den Faktor 
Arbeit zu lösen und Kapital- und Arbeitseinsatz 
gleichmäßig zu belasten. 

Eine etwas andere Position nehmen Autoren ein, die 
die Zweckbindung dieser Steuer sehr stark betonen. 
Da sich Ausnahmen vom Budgetprinzip der Non-M-
fektation durchaus rechtfertigen ließen, steht nach 
Ansicht dieser Autoren nichts dagegen, auch in die-
sem Falle die Existenz von zweckgebundenen „Sozi-
alsteuern" (social security taxes) anzuerkennen. Der 
Begriff „Steuern" wird favorisiert, weil es sich um ei-
nen hoheitlich festgelegten Zwangsbeitrag handelt 
und nicht um ein privatrechtliches Vertragsverhält-
nis. Der Begriff „zweckgebunden" wird hinzugefügt, 
weil das Aufkommen aus dieser Steuer einer vorher 
festgelegten Ausgabeart, den Rentenzahlungen, ge-
widmet ist. Wer diese Position vertritt, kann aus 
steuersystematischen Gründen eigentlich keine 
Hindernisse gegen eine Neuregelung der Arbeitge-
berbeiträge sehen. 

162. Völlig anders ist die Ausgangssituation dage-
gen, wenn man die Arbeitgeberbeiträge in der jetzi-
gen Form nicht als Steuern, sondern als tatsächliche 
Beiträge interpretiert. Die Beiträge werden dann als 
Lohnbestandteil betrachtet; sie sind gerechtfertigt, 
weil Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen Sozialver-
trag untereinander geschlossen haben, der die jetzt 
bestehende Finanzierungsmodalität zur Basis hat. 
Diese Interpretation dürfte insbesondere im Bereich 
der Sozialpolitik der Mehrheitsmeinung entspre-
chen. Jede Neuregelung für die Bemessungsgrund-
lage des Arbeitgeberbeitrages, die über die Lohnbe-
zogenheit des Beitrags hinausgeht, verletzt den So-
zialvertrag und verliert zugleich die sozialversiche-
rungsrechtliche Legimitation. Erst mit der Über-
schreitung würde aus dem Beitrag insoweit eine 
Steuer, und erst damit würde die Ertragshoheit von 
den Trägern der Rentenversicherung zu den Ge-
bietskörperschaften überwechseln. Die Konsequen-
zen liegen auf der Hand: (1) Ein Teil des Arbeitge-
berbeitrags fällt erhebungstechnisch in die Kompe-
tenz der allgemeinen Finanzverwaltung; zusätzlich 
administrativ tätig werden müssen nun die Finanz-
ämter, vermutlich ohne kostenmäßige Entlastung in 
der Sozialversicherungsverwaltung, die gleichfalls 
zuständig bleibt, wenn der Lohn als Bemessungs-
grundlage nicht völlig aufgegeben wird. (2) Je nach 
Ausgestaltung der neuen Bemessungsgrundlage 
werden Bund und Länder, unter Umständen aber 
auch die Gemeinden die Ertragshoheit bekommen. 

Damit werden Finanzausgleichsverhandlungen un-
umgänglich, die schon deshalb besonders schwierig 
sind, weil nach Art. 120 GG allein der Bund die Zu-
schüsse an die Rentenversicherung leistet. 

Da die Wissenschaftlergruppe mehrheitlich diese 
zweite Auffassung über die Rechtsnatur der Arbeit-
geberbeiträge vertritt, lehnt sie eine über den Lohn-
bezug hinausgehende Erweiterung der Bemes-
sungsgrundlage für die Arbeitgeberbeiträge ab. 

163. Abschließend ist darauf hinzuweisen, daß die 
Implementationsprobleme bei einer potentiellen 
Neuregelung noch keineswegs hinreichend gelöst 
sind. Eine Neuregelung müßte administrativ hand-
habbar und erhebungsbillig sein. Will man, wie 
mehrfach vorgeschlagen, die Wertschöpfung als Ba-
sis der neuen Bemessungsgrundlage wählen, so muß 
schon allein aus diesen Gründen erhebungstech-
nisch dasselbe Verfahren wie bei der Mehrwert-
steuer gewählt werden. Damit entsteht aber wie bei 
ihr ein Finanzierungssystem mit vorläufigen Zah-
lungen, die erst durch die endgültigen Ergebnisse 
aus den Bilanzabschlüssen und den Betriebsprüfun-
gen mit erheblicher. Zeitverzögerung korrigiert wer-
den können. Gegen die Wahl dieser Bemessungs-
grundlage spricht weiterhin, daß die Verwandtschaft 
zur Mehrwertsteuer nicht zu übersehen ist. Man 
könnte dann auch gleich die Mehrwertsteuer ent-
sprechend erhöhen. Für dieses Argument spricht 
eine weitere Tatsache: gerade wenn man eine Erwei-
terung der Bemessungsgrundlage anstrebt, um die 
Lasten für den Arbeitgeberanteil an der Rentenver-
sicherung breiter und allgemeiner zu verteilen, 
würde sich als Instrument die Mehrwertsteuer oh-
nehin anbieten. Eine Mehrwertsteuererhöhung 
wäre also insgesamt die vorzuziehende, weil harmo-
nische Lösung. Die Argumente können zum Teil wie-
derholt werden, wenn die Abschreibungen als zu-
sätzliche Bemessungsgrundlage zu Löhnen und Ge-
hältern herangezogen werden sollen. Wegen des 
zeitlichen Ausgleichseffektes bei Abschreibung 
würde zwar eine Korrektur bei unvorhersehbar un-
richtigen Abschreibungen von selbst entstehen. Der 
Kontrollaufwand ist also erheblich geringer. Aller-
dings gibt es hier eine Reihe von technischen Einzel-
problemen zu lösen. Ungeklärt ist, wie man die Fälle 
des Leasing berücksichtigen kann. Offen ist, ob die 
Behandlung geringwertiger Wirtschaftsgüter in der 
jetzigen Form beibehalten werden kann. In wirt-
schaftspolitische Zielkonflikte wird man verwickelt, 
weil die vielfältigen Formen der Abschreibungsbe-
günstigungen durch eine neue Auflage teilweise 
wieder aufgehoben würden. Durch die jetzigen Ab-
schreibungsmodalitäten ist es den Unternehmern 
häufig schon schwer genug, die betriebliche  Sub-
stanzerhaltung real zu gewährleisten. Weitere Bela-
stungen der Abschreibungen sind daher zu vermei-
den. 

Auch angesichts dieser erhebungstechnischen Zu-
sammenhänge und ihrer wirkungsanalytischen 
Konsequenzen lehnt die Wissenschaftlergruppe in 
ihrer Mehrheit die bislang diskutierten Formen für 
eine Erweiterung der Bemessungsgrundlage ab. 
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VI. Zeitlicher Belastungsausgleich durch Kapitalan
sammlung 

164. Wenn von der Moglichkeit abgesehen wird, 
das Rentenniveau, das Verhaltnis einer durch-
schnittlichen Rente zu einem gleichzeitigen ver-
gleichbaren durchschnittlichen versicherungspflich-
ten Einkommen, massiv zu senken (bei Fortdauer 
des derzeitigen Geburtenstandes auf wenig mehr aIs 
die Half te des jetzigen Niveaus bis 2030), gibt es 
theoretisch vier Moglichkeiten, die Renten bei er
hohtem Altersquotienten zu finanzieren: 

a) Durch Inflation. Es liegt, schon von der Verwen-
dungsseite des Sozialprodukts her, ohnehin nahe 
zu vermuten, daB ein wesentlicher Teil der Fol-
gen des BevOlkerungsstrukturproblems inflato-
risch gelOst - bzw. eben nicht gelost - werde. 
Falls nicht ein entsprechend hoherer Teil der 
dann erzielten Einkommen freiwillig gespart 
oder durch ho he re Beitrage oder Steuern real ab-
geschopft wird, steigt mit erhohtem Rentner-Ak-
tiven-Quotienten zunachst der Anteil der Kon-
sumgiiternachfrage an der gesamtwirtschaftli~ 
chen Nachfrage. Infolge der Wirkung dieser 
Nachfragesteigerung auf die Investitionsbereit-
schaft wird dann entweder tendenziell die Inve-
stitionsgiiternachfrage steigen oder die Konsum-
giiterproduktionskapazitaten verandęrn sich 
nicht entsprechend der Nachfragestruktur. In 
beiden Fallen droht ein dauernder N achfrage-
iiberhang mit inflatorischen Konsequenzen. Die 
Vermutung, daB ein relativ erhohter Alten-
konsum durch Minderkonsum infolge vermin-
derter Kinderzahl kompensiert wird, bestatigt 
sich nach dem bisherigen Verhalten der Spar-
quote nach Einsatz des Geburtenriickganges 
nicht - eher ist das Umgekehrte der FaU, der 
Wunsch nach mehr Konsum (zumal Freizeit-
konsum) ist eine der Ursachen des Geburten-
riickganges. Eine - in der GroBenordnung aber 
wohl kaum ausreichende - Steigerung der Spar-
quote konnte freilich direkt durch den Bevolke-
rungsstrukturwandel ausgelOst werden - auch 
der Anteil der alteren Aktiven steigt auf lange 
Sicht, und mit ihm der Anteil der Haushalte, in 
denen (auch wegen der Alterssicherung) relativ 
viel gespart wird. Auch die "Hoffnung", daB eine 
Verminderung des Anteils der offentlichen Nach-
frage am Sozialprodukt eine Vermehrung der 
Konsumquote kompensieren wiirde, ist wohl 
kaum realistisch. Denkbar, aber wiederum sicher 
nicht ausreichend, ist es, daB durch Importiiber-
schiisse (zumal wenn finanziert mit Ertragen aus 
jetzigen Kapitalexporten) oder durch Finanzie-
rung aus Ertragen jetziger zusatzlicher Kapital-
ansammlungen die nichtinflatorische Bewalti-
gung der erhohten Konsumquote gelingt. Beides 
"wird noch weiter zu betrachten sein - wie iiber-
haupt jede Teillosung, auch wenn eben nur ein 
kleiner Teil gelost ist, bei der GroBe und Schwie-
rigkeit des Gesamtproblems willkommen sein 
muB. Immer aber bleibt die Gefahr einer Losung 
des Bevolkerungsstrukturproblems durch Infla-
tion bestehen, eben weil die GroBenordnung so 
betrachtlich ist. 

Die Wahrscheinlichkeit, daB erhohte Beitrags-
(oder Steuer-)satze zur Finanzierung des erhoh-
ten Altersquotienten erhoben und danach auf 
Lohne und Preise iiberwalzt werden, ist nur die 
andere Seite des gleichen, soeben von der Nach-
frage betrachteten Inflationsproblems. In jedem 
Fan ware diese Konsequenz wie stets bei Infla-
tion eine - wirtschaftlich, vor aUem aber sozial 
hochst unerwiinschte - Scheinlosung: durch 
Preissteigerungen wiirden den Beitragszahlern 
und in hohem Mafie den Rentnern bei Inflation 
nur der Nachfrageverzicht auferlegt, den man 
nicht wagt oder effizient genug ist, durch Abga-
benerhohungen zu erreichen. 

b) Durch real hohere Beitrage oder Steuern (wobei 
an dieser Stelle iiber die Bemessungsgrundlage 
solcher Belastung im einzelnen nicht diskutiert 
wird) - d. h. durch Belastung der Aktivenein-
kommen (nicht unbedingt nur: Arbeitseinkom-
men), die nicht oder jedenfalls insofern nicht 
iiberwalzt wird, wie ein Nachfrageverzicht aus 
solchen Einkommen zugunsten der relativ groBe-
ren Konsumgiiternachfrage erforderlich ist; rela-
tiv bedeutet dabei, daB, wenn wir wieder einmal 
von der Hypothese ausgehen, die Geburtenhau-
figkeit bliebe etwa wie jetzt, nicht die Zahl der zu 
versorgenden Alten wesentlich wach st. J eden-
falls tut sie das nicht, sofern nicht die Rentenal-
tersgrenze sinkt oder der Anteil der Rentner an 
den Altenj ahrgangen steigt. Vielmehr sinkt die 
Zahl der "Aktiven" und damit steigt deren Bela-
stung je Kopf. Inwieweit so1che hoheren Beitrage 
oder Steuern fiir die Finanzierung der Altersver-
sorgung "tragbar" sind, mag zu erheblichem Teil 
vom wirtschaftlichen Wachstum abhangen. J ę
denfalls laBt sich negativ formulieren: Wenn das 
Wachstum des realen Produkts kleiner wird aIs 
die zusatzliche Belastung, insbesondere fiir die 
Alterssicherung, wenn also auch nur zeitweilig 
die Einkommen real sinken (dann wohl unver-
meidlich auch die Renten), wird eine rationale, 
eine nichtinflatorische Bewaltigung des Bevolke-
rungsstrukturproblems so gut wie ausgeschlos-
sen sein. Mit groBer Wahrscheinlichkeit UiBt sich 
auch positiv sagen: je groBer das wirtschaftliche 
Wachstum je Kopf, je mehr ais o trotz des BevOl-
kerungsstrukturwandels noch ein reales Wach s-
tum der Aktiven- wie Renteneinkommen mo g-
lich ist, um so eher wird die ohnehin in jedem FaU 
begrenzte Moglichkeit gegeben sein, eine Bewal-
tigung des BevOlkerungsstrukturproblems durch 
real hohere Beitrage oder Steuern durchzuset-
zen. 

c) Aus auslandischen Kapitalertragen. Diese Mog-
lichkeit wird im Zusammenhang mit dem BevOl-
kerungsstrukturproblem in jiingerer Zeit viel-
fach diskutiert. Vereinfacht formuliert heiBt das: 
man spare jetzt, in der Zeit noch oder kurzfristig 
sogar besonders giinstiger Altersstruktur, mehr 
aIs bisher. Der damit verbundene Nachfragever-
zicht wird zur verzinslichen und riickzahlbaren 
Entwicklungshilfe verwandt, verbunden mit ent-
sprechenden Giiter- (insbesondere Maschinen-)-
exporten, der Nachfrageverzicht fiihrt ais o nicht 
zur Rezession. In der Zeit schlechteren Bevolke-
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rungsaufbaues kann dann ein Teil der Renten 
aus Kapitalerträgen (direkt oder jedenfalls im 
volkswirtschaftlichen Kreislauf nichtinflato-
risch) finanziert werden, gleichzeitig kann damit 
ein erhöhter (z. B. Konsum-) Güterimport zah-
lungsbilanzmäßig finanziert werden, aus dem 
das für die nichtinflatorische Abdeckung relativ 
zusätzliche Renteneinkommen erforderliche Gü-
terangebot finanziert wird. 
Zur Beurteilung der Reichweite einer solchen Lö-
sung  muß ein Blick auf die Größenordnung ge-
worfen werden. Wenn wir, wieder als eine mögli-
che Entwicklung, mit der Weitergeltung der jetzi-
gen Geburtenrate rechnen, wenn sich der Alters-
quotient also nahezu verdoppelt, müßte, wenn 
diese Zahlungsbilanzlösung alleine helfen sollte, 
die Hälfte der Renten aus solchen Kapitalerträ-
gen finanziert werden — alles auf jetzige Grö-
ßenordnung reduziert also rd. 70 Mrd. DM jähr-
lich. Es ist — selbst wenn man einmal außer acht 
läßt, daß andere Industrienationen vor ähnlichen 
Problemen des Bevölkerungsstrukturwandels 
stehen — sowohl politisch wie weltwirtschaftlich 
ohne weiteres sichtbar, daß an ein aus Kapitaler-
trägen finanziertes Handelsbilanzdefizit wie 
überhaupt an Kapitalerträge (aus Entwicklungs-
ländern) in solcher Größenordnung bei weitem 
nicht zu denken ist. 
Handelsbilanzüberschüsse der jetzigen Kapital-
einfuhrländer in solchen Ausmaßen dürften für 
die jetzigen Geberländer größte Beschäftigungs-
probleme aufwerfen; schon jetzt stellen bekannt-
lich die Exporte solcher Länder manche Indu-
striezweige, in den jetzigen Industrieländern bei-
spielsweise die Textilwirtschaft vor Umstellungs-
probleme mit erheblichen Beschäftigungsfolgen. 
Umgekehrt würden bei den Kapitaleinfuhrlän-
dern schwer lösbare Schwierigkeiten produk-
tionsstruktureller, aber vor allem verteilungspo-
litischer Art auftreten, da bei der Produktion der 
geforderten Exportüberschußgüter tendenziell 
Einkommen entstehen, die dort nicht direkt ver-
ausgabt werden können. Gerade in diesem Zu-
sammenhang ist denn auch zu bezweifeln, daß 
Kapitalanlagen solchen Ausmaßes als einiger-
maßen „sicher" angesehen werden können. 
Allenfalls kann ein kleiner Teil des Problems so 
gelöst werden — schon das freilich wertvoll ge-
nug, wie bereits betont. 

d) Aus zusätzlichen inländischen Kapitalerträgen. 
Der Vorgang wäre ähnlich dem soeben geschil-
derten: Aus jetzigem zusätzlichem Sparen müß-
te zusätzlich investiert werden — in diesem Fall 
würde der Konsumgüternachfrageausfall kom-
pensiert, durch zusätzliche Kapitalerträge wäre 
dann bei gestiegenem Altersquotienten ein Teil 
der Renten zu finanzieren. Darauf, daß auch dies 
nur eine — quantitativ relativ bescheidene — 
Teillösung sein kann, wird im folgenden näher 
einzugehen sein. Als solche Teillösung könnte es 
aber besonders wichtig sein — einmal weil es das 
Gesamtproblem entsprechend erleichtert, kon-
kret: die Notwendigkeit der Beitragserhöhung 
für annähernd angemessene Renten oder der Zu-
rückhaltung der Rentenanpassung mildern 

könnte, zum anderen weil es mit der Förderung 
der Investition zum Wachstum beitragen und da-
mit die Tragbarkeit einer erhöhten Belastung 
(siehe unter b) erleichtern könnte. Gerade wegen 
so erwünschter Wirkungen ist den Voraussetzun-
gen für diese Finanzierungsmöglichkeit beson-
dere Aufmerksamkeit zu schenken, wie im fol-
genden geschehen soll. 

165. Unter den Möglichkeiten, die Renten bei we-
sentlich erhöhtem Altersquotienten zu finanzieren, 
ist bewußt eine nicht genannt worden: Jetzt zu spa-
ren, beispielsweise Reserven anzusammeln, um 
dann auf der Höhe des Altersquotienten die Erspar-
nisse zu verbrauchen (nicht nur die Kapitalerträge). 
Neu wäre ein solches Vorgehen in der neueren deut-
schen Rentenpolitik nicht, es unterlag vielmehr ge-
nau (wenn auch bei „nur" 30jährigen Vorausrech-
nungen) dem offiziell bis 1969 gültigen Deckungsab-
schnittsverfahren, nach dem die Beitragssätze ein-
heitlich für zehn Jahre prinzipiell so festzulegen wa-
ren, daß am Ende des Zehnjahresdeckungsab-
schnitts eine Reserve in Höhe einer Jahresausgabe 
zu Lasten der Versicherungsträger gegeben war. Ge-
gen Ende des zweiten, ab 1967 laufenden Deckungs-
abschnitts hätte es schon einen „Rentenberg" gege-
ben (und gab es), der dazu geführt hätte, daß im An-
fang dieses Deckungsabschnitts der zehnjährige 
einheitliche Beitragssatz hätte wesentlich höher 
sein müssen, als zunächst für die Deckung der lau-
fenden Ausgaben notwendig, es wäre angespart wor-
den; gegen Ende des Deckungsabschnitts wäre ent-
spart, der Rentenberg wäre „untertunnelt" worden. 
Teilweise hängen die jener Zeit folgenden Beitrags-
erhöhungen mit dieser Idee noch zusammen, auch 
wenn das Abschnittsdeckungsverfahren als solches 
beseitigt wurde (im wesentlichen, weil man die noch 
nicht notwendige Beitragssatzerhöhung gerade im 
Zeitpunkt der Überwindung einer Rezession scheu-
te); freilich dienten jene Beitragserhöhungen dann 
zum wesentlichen Teil nicht jener „Untertunne-
lung", sondern den Leistungsverbesserungen vor al-
lem im Jahre 1972. Die Annahme, daß sich das wie-
derholen würde, wird auch jetzt als eines der Haupt-
argumente dagegen vorgebracht, diesen Weg des 
Ansparens in Form der Reserveansammlung bei 
den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung 
zu wählen. 

Zwei andere Argumente erschienen indessen als für 
die künftige Problematik noch wichtiger; wenn ein-
mal davon abgesehen wird, daß angesichts der Un-
gewißheit der langfristigen Entwicklung vorsorgli-
che Beitragssatzerhöhungen aufgrund ganz langfri-
stiger Betrachtungen mißlich sind, sind das: 

a) Das Problem, das sich aus der Bevölkerungs-
strukturveränderung ergibt, ist nur zum kleine-
ren Teil das Problem eines eigentlichen „Renten-
berges", d. h. es gibt nur zum geringeren Teil eine 
nachher wieder rückläufige Vergrößerung des 
Altersquotienten. Zwar ist, um 2030 unter dieser 
Geburtenannahme ein gewisser Höhepunkt ge-
geben, weil danach die geburtenstarken Jahr-
gänge um 1965 allmählich ausscheiden. Aber die 
Verbesserung ist (vgl. dazu Kapitel C dieses Gut-
achtens) relativ gering, der Altersquotient bleibt 

 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 	Drucksache 9/632 

entscheidend höher als etwa heute. Damit ist 
auch im wesentlichen nicht eine Untertunnelung 
dieses „Rentenberges" die für eine gewisse Zeit 
gestellte Aufgabe, die man durch Entsparen vor-
her angesammelter Ersparnis bewältigen könn-
te, sondern es handelt sich um eine Daueraufga-
be. 

b) Selbst wenn das nicht gegeben wäre, würde aber 
die Lösung des Problems durch Entsparen, wie-
der angesichts der Größenordnung, selbst bei der 
verbleibenden „kleinen" Untertunnelung nicht 
gelingen, soweit nicht rein zufällig Gegenkräfte 
aufträten, mit denen man aber nicht rechnen, j a 
die man nicht einmal aus konjunkturellen Grün-
den erhoffen darf. Das Ansparen hätte große 
deflatorische, das Entsparen inflatorische Kon-
sequenzen, wenn das Volumen selbst für solchen 
zwar kleinen, aber immerhin eine längere Reihe 
von Jahren dauernden Rentenberg ausreichen 
sollte. Das Sparen als Konsumverzicht, d. h. 
Nachfrageausfall, müßte bei dieser Größenord-
nung zunächst in der Konsumgüterindustrie Ka-
pazitäten stillegen, an eine kompensierende In-
vestitionsgüternachfrage ist dann selbst bei dann 
sinkenden Zinsen kaum zu denken. So er-
wünscht, ja unerläßlich gerade in unserem Zu-
sammenhang wegen des wirtschaftlichen Wachs-
tums zusätzliches Sparen in dem Ausmaß ist, in 
dem es zur Finanzierung zusätzlicher Investitio-
nen führt, so negativ wäre ein solches Sparen zu 
beurteilen, wenn es soweit darüber hinausginge, 
wie hier zur Lösung des Problems erforderlich. 
Das Sparen würde dann nur Arbeitslosigkeit we-
gen Konsumgüternachfrageausfalls und dadurch 
weiter veranlaßtem Investitionsgüternachfrage-
ausfalls bewirken. 

Kaum eine Hilfe wäre es in diesem Fall, wenn der 
Staat an Stelle privater Investoren die zusätzlichen 
Ersparnisse aufnehmen würde. Zwar könnte dann 
der Nachfrageausfall vermieden werden, an Stelle. 
der Konsumgüternachfrage würde Nachfrage des 
Staates treten. Aber wenn dann auf der Höhe des 
„Rentenberges" daraus ein Teil der Renten finan-
ziert werden sollte, müßte zur entsprechenden Til-
gung der Staatsschulden der Steuerzahler antreten 
— die Last wäre nur vom Beitragszahler auf den 
Steuerzahler verschoben. 

Umgekehrt würde, wenn man wirklich nur „unter-
tunneln", also den „Rentenberg" um das Jahr 2030 
durch echtes Entsparen jetzt gesparter Mittel finan-
zieren wollte, dieses Entsparen eben um 2030 inflato-
risch wirken: Zusätzliches, nicht aus laufender Gü-
terbereitsstellung stammendes Einkommen würde 
nachfragewirksam, es würde, wie schon ausgeführt, 
in diesem Falle nicht der Beitragszahler oder Steu-
erzahler, sondern via Preissteigerung die Gesamt-
heit der Einkommensbezieher herangezogen. Im 
Grunde genommen ist das alles nur eine Bestäti-
gung der „Mackenroth-These", die besagt, daß die Al-
ten jeder Generation immer aus dem jeweiligen So-
zialprodukt finanziert werden müssen. Auch hin-
sichtlich der Kapitalerträge ist das nicht grundle-
gend anders, wie sogleich zu zeigen sein wird. 

Bemerkt sei noch: Diese Problematik stellt sich 
nicht anders dar, wenn man sie nicht von seiten des 
Nachfrageausfalls („keynesianisch") sondern von 
seiten der Geldmengenregulierung („monetari-
stisch”) formuliert. Bei zusätzlichem Sparen in die-
ser Größenordnung — immer: im Gegensatz zu dem 
zusätzlichen Sparen, das durch zusätzliche Investi-
tionsgüternachfrage kompensiert werden kann — 
würde es ohne Inflation nicht gelingen, die Geld-
menge in dem für eine wachsende Wirtschaft erfor-
derlichen Ausmaß auszuweiten oder gar nur eine 
Geldstillegung, in diesem Fall also Geldmengenver-
minderung, zu verhindern. Es wäre nicht damit zu 
rechnen, jedenfalls solange sich die institutionellen 
und Verhaltensbedingungen unseres Wirtschaftens 
nicht grundlegend ändern, daß eine (absolute oder 
auch nur relative) Geldmengenverminderung zu 
Preissenkungen entsprechenden Ausmaßes führte, 
ein echter realer Nachfrageausfall wäre auch so zu 
erwarten. Der umgekehrte Fall wäre gegeben, wenn 
(um 2030) bei einem Entsparen dieser Größenord-
nung eine Geldm,engenvermehrung (oder wenn die 
Zentralbank das wirklich vermag, den zu steuern, 
ein geldpolitisch erzwungener Nachfrage-, insbeson-
dere Investitionsverzicht, in diesem Ausmaß kaum 
ohne erhebliche strukturelle Arbeitslosigkeit) ein-
träte. 
166. Es stellt sich freilich die Frage, ob das gleiche 
der Fall wäre, wenn die Alterssicherung eines im-
merhin erheblichen Teils der im Vergleich zu den 
Aktiven größeren (absolut bei verringerter Aktiven-
zahl etwa gleichen) Rentnerzahl nicht aus Entspa-
ren, sondern aus zusätzlichen Kapitalerträgen fi-
nanziert würde (siehe oben 1 b). Wenn es gelänge, 
aus jetzigem zusätzlichen Sparen Kapitalgüter zu 
beschaffen, deren Erträge dann bei hohen Alters-
quotienten zur Alterssicherung genutzt werden 
könnten, so wäre, scheint es, eine ganze Reihe von 
Problemen, die uns bisher beschäftigten, gelöst, ins

-

besondere 
a) eine depressive Wirkung ginge von dem zusätzli-

chen Sparen nicht aus, da der Konsumverzicht 
durch die Investition kompensiert würde; 

b) es wäre aus den Kapitalgütern ein zusätzliches 
Einkommen zu erwarten, es brauchte also — zu-
mal wenn die Sparer gleichzeitig diejenigen Per-
sonen sind, die ihr Alter sichern — nicht einmal 
eine gewisse Einkommen belastende zusätzliche 
Umverteilung stattzufinden, die Alten wären so-
zusagen noch aktive (Kapital-)Einkommensbe-
zieher; 

c) es würde sich, einschließlich der aus Abschrei-
bungen zu finanzierenden Ersatzbeschaffungen, 
um ein dauerhaftes zusätzliches Einkommen 
handeln, so daß auch der Tatsache Rechnung ge-
tragen wäre, daß der Altersquotient nach einer 
nur relativ geringen Verringerung ab 2030 dauer-
haft höher ist als heute; 

d) es müßte nicht durch Entsparen Kapital verzehrt 
werden, mit entsprechend inflatorischen Wirkun-
gen. 
Keine dieser Behauptungen ist unbeschränkt 
richtig — ganz abgesehen von der noch zu be-
trachtenden sozialen Problematik, die dahinter 
steht und genauer zu beurteilen ist. Das Fazit ei- 
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ner Überprüfung ist, hier grob zusammengefaßt: 
In gewissen — im Vergleich zu der Gesamtgrö-
ßenordnung geringen, absolut möglicherweise 
durchaus beachtlichen — Umfang und als Ergän-
zung einer gesetzlichen Alterssicherung kann 
diese Möglichkeit hoch willkommen sein, viel-
leicht (aus sozialen Gründen schon mit Ein-
schränkung) kann es sich wieder um eine be-
schränkte Teillösung handeln; mehr ist auf jeden 
Fall nicht möglich. 

Die volkswirtschaftliche Begründung, teilweise 
hier nur zu wiederholen, ist: 
(zu a): Wieder ist die Verwendung zusätzlichen 
Sparens für zusätzliche Investitionen in der 
Jetztzeit beschränkt; darum ist (zu b) auch zu-
sätzliches Einkommen nur in gewissem Umfang 
zu erwarten, jedenfalls in einem im Vergleich zu 
dem für die Rentenfinanzierung erforderlichen 
Umfang geringen Ausmaß, vor allem aber (zu c 
und d) würde sich die Finanzierung der Alterssi-
cherung nur unter sehr beschränkten Bedingun-
gen nichtinflatorisch bewältigen lassen; auch 
Verzehr von Kapitalerträgen wirkt, wenn er ge-
samtwirtschaftlich eintritt und wenn diese Er-
träge bis dahin zur erhöhten Kapitalbindung be-
nutzt wurden, inflatorisch. Zunächst vorweg: es 
handelt sich bei etwa verdoppeltem Altersquo-
tienten nur dann um einen Verzehr von Kapital-
erträgen und nicht schon von Kapital, wenn je 
Kopf der Einkommensbezieher doppelt soviel 
aus Einkommen einschließlich Kapitalerträgen 
gespart würde wie jetzt (oder wenn die Rentner 
entsprechend mehr sparen). Wenn davon ausge-
gangen wird, daß die Renten (wie es der jetzigen 
Rentenformel entspricht und zur Erhaltung des 
Rentenniveaus notwendig wäre) mit dem Ein-
kommen steigen, bedeutet das genau gesagt, daß 
die Sparquote aus Einkommen verdoppelt wer-
den müßte, einschließlich des Sparens natürlich 
aus Kapitalerträgen, um den Entspareffekt aus 
erhöhtem Altersquotienten zu kompensieren. 
Das ist immerhin eine wichtige Voraussetzung 
dafür, daß kein absolutes Entsparen einträte — 
aber im Verlaufe von 50 Jahren immerhin nicht 
auszuschließen. 
Wichtiger aber: Selbst wenn das gegeben ist, also 
nur Erträge, statt bisher gespart, nunmehr (für 
Alterssicherung) zusätzlich konsumiert werden, 
tritt schon der inflatorische Effekt ein: Der Kon-
sum steigt im Vergleich zu bisher, die Investitio-
nen, zunächst in der Konsumgüterindustrie, wer-
den angeregt, der damit vergrößerten Nachfrage 
nach Konsum und Investitionsgütern steht aber 
ein um den Verbrauch von Kapitalerträgen im 
Vergleich zu bisher verringertes Neusparen ge-
genüber — es gibt entweder inflatorisches 
Zwangssparen, oder Zentralbank und Fiskus 
müssen einen entsprechenden Nachfragever-
zicht ihrerseits bzw. durch entsprechende Geld-
politik erzwingen — wieder bestätigt sich die 
„Mackenroth-These", daß jede Generation aus ih-
rem Produkt die Alten ernähren muß. In diesem 
Fall kann eben, weil es sich um einen in der Grö-
ßenordnung so beträchtlichen Vorgang handelt, 
nicht damit gerechnet werden, was uns sonst 

selbstverständlich wäre, wenn nur 1000 oder 
auch 100 000 Menschen zusätzlich sparen: daß es 
immer andere gibt, die gleichzeitig mehr sparen 
und damit gesamtwirtschaftlich diesen Entspar-
vorgang oder auch nur das Nichtsparen von Ka-
pitalerträgen kompensieren. 

167. Selbstverständlich darf aber — selbst wenn in 
diesem Kapitel erstrangig volkswirtschaftliche Zu-
sammenhänge zu betrachten sind — auch die so-
ziale Komponente eines solchen Sparvorgangs nicht 
übersehen werden. Auch sie spricht dafür, daß es 
sich hier — wie übrigens ebenso bei dem oben er-
wähnten Lösungsversuch über Kapitalexporte — 
um  eine Ergänzung und allenfalls um eine willkom-
mene Teillösung, nicht aber um eine Lösung des Pro-
blems handeln kann. Das wird deutlich, wenn man 
sich die möglichen institutionellen Formen eines 
solchen zusätzlichen Sparens überlegt. Eine solche 
Kapitalbildung, aus deren Kapitalerträgen später 
ein Teil der Renten finanziert werden könnte, wäre 
denkbar 
a) im Rahmen der gesetzlichen Alterssicherung — 

wobei es sich dann um etwa Ähnliches wie einen 
(teilweisen) Übergang zum Anwartschaftsdek-
kungsverfahren handeln würde. Es bedarf — zu-
mal unter Hinweis auf die bereits genannte Be-
seitigung des Deckungsabschnittsverfahrens, 
das ja viel weniger bezweckte — kaum eines be-
sonderes Hinweises, daß eine stärkere Belastung 
der Löhne oder auch eine sonstige erhöhte di-
rekte oder (via Kosten) indirekte Belastung der 
Realeinkommen für solche Zwecke der Kapital-
bildung im in der Bundesrepublik Deutschland 
gewählten Wirtschaftssystem keinen Platz hat — 
ganz abgesehen von dem freilich nicht sehr gu-
ten Argument, daß die Begründung auf noch un-
sicheren Zukunftserwartungen hinsichtlich der 
Bevölkerungsentwicklung beruht, dem Argu-
ment, daß eine solche Kapitalansammlung (wie-
der) in Zeiten dringenden Bedürfnisses nach Lei-
stungsverbesserungen oder umgekehrt schlech-
ter Finanzlage der Rentenversicherungsträger 
für andere Zwecke gebraucht würde, und der er-
wähnten Tatsache, daß die gesamten kreislauf-
theoretischen Bedenken gegen ein solches Vor-
gehen sprechen; 

b) als ergänzende oder gar teilweise ersetzende pri-
vate Altersicherung. Als Ergänzung kann derar-
tiges Sparen angesichts der wiederholt vorge-
brachten Größe des Problems nur willkommen 
sein. Als teilweisen Ersatz würde sie dem Grund-
gedanken,der gesetzlichen Alterssicherung, aus-
gedrückt etwa in dem Zusammenhang der Be-
griffe Beitragsäquivalenz, Solidarität und Lohn-
bezogenheit entscheidend widersprechen. 

VII. Regelungssyteme zur Sicherung eines Min-
deststandards im Alter 

1. Zur Abgrenzung zwischen Sozialhilfe und sozialem 
Alterssicherungssystem 

168. Zwischen nahezu allen sozialen Gruppen be

-

steht Einvernehmen darüber, daß das Ziel „Vermei- 
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dung von Armut" realisiert werden sollte. Dies gilt 
insbesondere für jene Operationalisierung des Zie-
les, die an den Sozialhilfesätzen anküpft und die So-
zialhilfesätze als jenes Minimum an Lebensstan-
dard betrachtet, das allen Bürgern gewährt werden 
soll. 

Wie an mehreren Stellen gezeigt worden ist, so z. B. 
im Zwischenbericht der Transfer-Enquête-Kommis-
sion, wird dieses Ziel nur teilweise erreicht. Beson-
ders stark ist die Zielverfehlung für alte Menschen, 
insbesondere alleinstehende alte Frauen unterlie-
gen einer weit überdurchschnittlichen Wahrschein-
lichkeit, im Alter arm zu sein, weil zustehende Sozi-
alhilfe häufig nicht in Anspruch genommen wird. 

169. Die Gründe hierfür sind keineswegs abschlie-
ßend geklärt. Zur Erklärung wird oft auf das Stigma 
verwiesen, das mit dem Weg zum Sozialamt verbun-
den sei und auf die Furcht alter Menschen, daß der 
Regreß gegenüber der Familie, der mit der Inan-
spruchnahme von Sozialhilfe verbunden ist, ohne-
hin gefährdete Familienbande zerstören könnte. Da 
eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür besteht, daß 
die zur Zeit im politischen Raum favorisierten Mo-
delle der Teilhaberente dieses Problem nicht lösen, 
wird nach ergänzenden Wegen gesucht, um auch 
noch im sozialen Alterssicherungssystem eine Min-
destversorgung zu garantieren. 
Im Prinzip sind zumindest die folgenden Lösungen 
denkbar: 
— In der Sozialhilfelösung wird auf eine Absiche-

rung des Mindeststandards in der Alterssiche-
rung verzichtet und eventuell auftretende Ver-
sorgungslücken werden im Rahmen der Sozial-
hilfe gedeckt. 

— In der Normalfall-Mindestsicherungslösung wird 
zumindestens für diejenigen, die ein normales 
Arbeitsleben hinter sich haben, eine Mindestsi-
cherung im sozialen Alterssicherungssystem ge-
währleistet. 
In den Fällen, in denen die dafür notwendigen 
Beiträge zu hoch sind, kann entweder eine Auf-
stockung der Rente oder eine Subventionierung 
der Beiträge ins Auge gefaßt werden. Dement-
sprechend kann man drei Fälle unterscheiden: 
— Normalfall-Mindestsicherung 

— ohne Subventionierung 
— mit Beitragssubventionierung 
— mit Rentenaufstockung. 

— Die dritte Lösung besteht schließlich darin, je-
dem Mitglied des sozialen Alterssicherungssy-
stems eine Mindestrente zu gewähren. Theore-
tisch gäbe es auch noch eine vierte Lösung, bei 
der jedem Bürger eine Mindestrente gewährt 
würde. In Ziffer 12 ist dargetan worden, daß die 
Wissenschaftlergruppe hiergegen grundsätzliche 
Bedenken hat. 

170. Die genannten Grundmodelle unterscheiden 
sich insbesondere durch den Grad der in ihnen ent-
haltenen Umverteilung zugunsten einkommens-
schwacher Schichten, wobei auch noch danach zu 
unterscheiden ist, ob die Umverteilung aus den Mit

-

teln der Solidargemeinschaft oder aus Mitteln der 
Gebietskörperschaften finanziert wird. Bei der So-
zialhilfelösung beschränkt sich die Umverteilung 
auf die Gebietskörperschaften, in der Normalfall-
Mindestsicherung ohne Beitragssubventionierung 
gibt es keine Umverteilung, bei der Normal-Mindest-
sicherung mit Beitragssubventionierung oder Ren-
tenaufstockung sind sowohl Umverteilungsmodelle 
denkbar innerhalb der Solidargemeinschaft wie 
auch solche, die auf Umverteilung durch die Gebiets-
körperschaften abstellen. Im Mindestrentenmodell 
schließlich ist der Grad der Umverteilung am höch-
sten. Hier ist eine Umverteilung ohne Inanspruch-
nahme der Gebietskörperschaften kaum denkbar. 

171. Das Ziel der Vermeidung von Armut würde im 
Mindestrentenmodell sichergestellt, bei der Normal-
fall-Mindestsicherung bei entsprechender Ausge-
staltung in erheblich höherem Maße als heute reali-
siert. Auf Sozialhilfe wären hier nur diejenigen an-
gewiesen, die, aus welchen Gründen auch immer, 
nicht ein normales Arbeitsleben hinter sich ge-
bracht haben. Hier wiederum könnte es zu jenen 
Zielverfehlungen kommen, die für die Sozialhilfe ty-
pisch sind. 

Bezieht man andere Ziele in die Analyse ein, ergibt 
sich ein etwas abweichendes Bild. Von Bedeutung 
sind hier insbesondere das Vertrauen in die Stabili-
tät und Angemessenheit des Systems und die Lei-
stungsangemessenheit der späteren Rente. Für die 
Entwicklung der nächsten Jahrzehnte dürften diese 
Ziele von ausschlaggebender Bedeutung sein. Auch 
wenn objektive Steuerbelastungsgrenzen kaum de-
finierbar sind, kann doch kein Zweifel daran beste-
hen, daß subjektive Steuerbelastungsgrenzen schon 
heute ein Problem für die Finanzierung der notwen-
digen Staatsausgaben geworden sind. Wenn demge-
genüber Sozialbeiträge eher akzeptiert werden, hat 
dies sicher etwas damit zu tun, daß der Beitragszah-
ler erwartet, für die Beiträge später eine Gegenlei-
stung zu erhalten. Basis dieser Erwartung ist das 
Vertrauen, das er in das Gesamtsystem hat. Wird 
dieses Vertrauen erschüttert, dürfte auch die Auf-
bringung der Sozialbeiträge Schwierigkeiten berei-
ten. 

172. Fragt man, wodurch dieses Verfahren erschüt-
tert werden kann, ergibt sich ein ambivalentes Bild. 
Einerseits erwartet der Bürger, der zeit seines Le-
bens Beiträge zur sozialen Alterssicherung gezahlt 
hat, daß er später eine Rente erhält, die zumindest 
sein Existenzminimum sicherstellt. Andererseits er-
wartet er, daß das Ziel der Leistungsangemessen-
heit der Rente, konkret also die Beitragsäquivalenz, 
geachtet wird, denn nur dann lohnt es sich für ihn, 
relativ hohe Beiträge zu leisten. Die hieraus resultie-
rende Aufgabe ist also zweifach: einmal muß für den 
Normalfall eine Mindestsicherung erfolgen, zum an-
deren muß die Beitragsäquivalenz gesichert werden, 
daß heißt das Maß der Umverteilung im System auf 
ein Minimum beschränkt werden. 

173. Es sei darauf hingewiesen, daß dieses keine 
Aussage über Verteilungsgerechtigkeit ist, sondern 
über Zielvorstellungen, deren Erfüllung für die 
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Funktionsweise des Systems relativ wichtig ist, über 
Zielvortellungen, die also in gewissem Sinne von 
übergeordneter Bedeutung sind. 

Sind die Beiträge nach der Einkommenshöhe diffe-
renziert, wird hiermit zugleich zur Erfüllung des 
Ziels der Sicherung der Stetigkeit des Einkommens 
im Lebensablauf beigetragen. Freilich wird auf diese 
Art und Weise das Ziel der Verteilungsgerechtigkeit, 
soweit es schlicht auf den Ausgleich von Einkom-
mensunterschieden gerichtet ist, nicht gefördert. Es 
ist eine Wertentscheidung, ob man dieses Ziel höher 
bewertet als das der Stetigkeit des Einkommens-
stroms. Vieles spricht dafür, eine Umverteilung, die 
in der Erwerbstätigkeitsphase nicht durchgesetzt 
wurde, auch im Alter nicht zu erzwingen. 

Faßt man diese Überlegungen zusammen, spricht 
sehr vieles dafür, sich für ein Normalfall-Mindestsi-
cherungsmodell auszusprechen. Das soziale Siche-
rungssystem stellt dann zumindest eine so hohe Ver-
sorgung sicher, daß nach einem normalen Arbeitsle-
ben Armut nicht zu befürchten ist. 

174. Hierfür spricht auch die klassische Begrün-
dung staatlichen Zwangs in sozialen Sicherungssy-
stemen. Der Staat erzwingt eine soziale Sicherung, 
weil er meint, daß der Bürger aufgrund einer Fehl-
einschätzung der Zukunft aus eigener Verantwor-
tung nicht ausreichend für sich sorgen wird. Damit 
übernimmt der Staat aber zugleich die Verantwor-
tung dafür, daß die vom Bürger in der sozialen Siche

-rung aufgebaute Versorgung auch eine ausrei-
chende Größe hat. Es läßt sich zeigen, daß eine der-
artige Bestimmung des Versorgungsminimums 
durch den Staat notwendig ist und überwiegend 
auch vom Bürger bejaht wird. Um so wichtiger ist 
dann, daß der Staat auch dafür Sorge trägt, daß ein 
ausreichendes Versorgungsniveau erreicht wird. 

175. Nicht so klar ist, welche Verletzung der Bei-
tragsäquivalenz in Kauf genommen werden kann. 
Die klarste Lösung wäre sicher ein Modell ohne jede 
Subventionierung. Hierbei kann es jedoch in be-
stimmten Fällen zu Beiträgen kommen, die unter 
Umständen zu hoch sind. Dies dürfte insbesondere 
für relativ niedrige Einkommen gelten, in denen aus 
der Rente später die Versorgung zweier Personen 
abgeleitet werden muß. Unter den Gesichtspunkten 
des sozialen Sicherungssystems wäre wahrschein-
lich die einfachste Lösung, hier eine Subventionie-
rung der Beiträge oder der Renten aus Steuermit-
teln vorzusehen. Ob dieses freilich politisch durch

-

setzbar sein wird angesichts der Tatsache, daß sub-
jektive Steuerbelastungsgrenzen zur Zeit stärker 
drücken als subjektive Sozialbelastungsgrenzen, ist 
durchaus fraglich. Insofern muß auch die Frage zu-
gelassen werden, ob nicht ein Mindestmaß an Um-
verteilung innerhalb der Solidargemeinschaft mög-
lich ist. Dies hieße, daß in einem Normalfall-Min-
destsicherungsmodell Beitragssubventionierungen 
bzw. Rentenaufstockungen in bestimmtem Umfang 
auch durch die Solidargemeinschaft finanziert wer-
den könnten. 

Eine Beitragssubventionierung würde sicherstellen, 
daß zu jedem Zeitpunkt die der Periode zuzuord

-

nende Mindestversorgung erworben wird. Perioden, 
in denen ein höherer als der Mindestanspruch ent-
steht, würden in vollem Umfang zum Zuge kommen 
und nicht der Kompensation mit Perioden, in denen 
ohne Beitragssubventionierung ein Anspruch unter 
dem Mindestanspruch entstanden wäre, anheimfal-
len. Bei einer Rentenaufstockung würden die Ren-
ten nur dann angehoben, wenn die sich insgesamt 
ergebende Rente unter einer Mindestrente bliebe. 
Die Beitragssubventionierung würde damit in der 
Regel zu höheren Renten führen als die Rentenauf-
stockung und eine zusätzliche, keinesweg unproble-
matische Belastung des Altersicherungssystems be-
deuten. 

Die Beitragssubventionierung hat andererseits den 
Vorteil, daß die Transparenz des Rentensicherungs-
systems erhalten bleibt. In jeder Periode entsteht 
ein Anspruch für die spätere Alterssicherung, der 
errechenbar ist. Durch unterdurchschnittlich 
schlechte Zeiten wird der Rentenanspruch, der in 
guten Perioden erworben wurde, nicht vermindert. 
Die Frage, ob man sich für eine Beitragssubventio-
nierung oder eine Rentenaufstockung entscheiden 
will, soll hier nicht entschieden werden. 

2. Zur Abgrenzung des Normalfalls bei einer Normal-
fall-Mindestsicherung 

176. Geht man davon aus, daß zumindest für den 
Normalfall eine Mindestsicherung garantiert wer-
den müßte, erfordert dies die Definition des Normal-
falles. Zunächst ergibt sich eine zeitlich Dimension. 
Immer dann, wenn nur unvollständige Versiche-
rungszeiten vorhanden sind, ist mit einer zu niedri-
gen Rente zu rechnen. Überlegungen des hier ge-
machten Typs stellen damit zunächst die Frage nach 
der ununterbrochenen Versicherungsdauer von 
Männern und Frauen. Der schnelle wirtschaftliche 
und soziale Wandel macht eine Politik obsolet, in der 
bestimmte Schichten definiert werden, die nicht für 
ihr Alter vorzusorgen haben. Es mag nach wie vor 
sinnvoll sein, an der Möglichkeit von Befreiungsver-
sicherung festzuhalten. In jedem Falle muß der 
Nachweis einer ausreichenden Altersvorsorge ge-
führt werden. Nur so kann verhindert werden, daß 
letztendlich diejenigen, die von Staats wegen zur Al-
tersvorsorge gezwungen werden, diejenigen subven-
tionieren, bei denen dieses nicht der Fall ist, ein Er-
gebnis, daß insbesondere deswegen unplausibel 
wäre, weil hier eine Subventionierung höherer Ein-
kommen zu Lasten niedriger Einkommensschichten 
läge. 
Werden derartige Regelungen getroffen, ließe sich 
der Normalfall relativ leicht formulieren, als Fall, in 
dem eine bestimmte Zahl von Jahren im sozialen Al-
terssicherungssystem verbracht wurde. Man könnte 
hier an eine Zahl zwischen 25 und 40 Jahren denken. 
Würde eine allgemeine Alterssicherungspflicht, wie 
sie im nächsten Abschnitt vorgeschlagen wird, ein-
geführt, dann könnte man die genannte Obergrenze 
wählen. 

177. Die zweite, zu berücksichtigende Dimension 
des Normalfalles bezieht sich auf die wöchentliche 
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Arbeitszeit. Die Entwicklungen der letzten Jahre 
werden dazu beitragen, daß Teilzeitarbeit zunimmt. 
Schon heute sind derartige Tendenzen erkennbar. 
Dabei wird es voraussichtlich nicht nur zur Halb-
tagsarbeit kommen, sondern zu flexiblen Arbeits-
zeitregelungen mit ganz unterschiedlichen wöchent-
lichen Arbeitszeiten. Dazu ergibt sich an dieser 
Stelle das Problem der Arbeitszeitverteilung zwi-
schen Mann und Frau in Ehen mit zwei Verdie-
nern. 

Im Falle von Alleinstehenden ist eine Aufstockung 
der Rente oder Subventionierung der Beiträge nur 
zu vertreten, wenn der Betroffene voll arbeitet. 

Arbeitet er freiwillig weniger, ist die Mindestsiche-
rung durch entsprechend höhere Beiträge, die ohne 
Subventionierung von den Betroffenen gezahlt wer-
den, sicherzustellen. 

Bei Verheirateten sollte auf die Situation des Paares 
abgestellt werden. Verdient nur einer der Ehepart-
ner, wäre erneut die volle Arbeitzeit zu verlangen. 
Verdienen beide, sollten sie zumindest 150 v. H. der 
vollen Arbeitszeit einer Einzelperson erbringen. 

Freilich ergeben sich an dieser Stelle gewichtige Un-
terschiede je nachdem ob eher ein personenbezo-
gene Modell der eigenständigen Sicherung der Frau 
oder ein Modell der Teilhaberente gewählt wird. 

Als letzte Dimension des Normalfalls wäre schließ-
lich der Lohnsatz zu erwähnen. Er sollte bei der Ab-
grenzung des Normalfalls keine Rolle spielen. Nied-
rigere Löhne sollten nicht dazu führen, daß jemand 
aus der Mindestsicherung des Normalfalls ausge-
schlossen wird. 

VIII. -Der Umfang der Versicherungspflicht 

178. Die Diskussion um die Gewährleistung einer 
Mindestversorgung macht deutlich, daß geklärt wer-
den muß, inwieweit es der Gesellschaft zugemutet 
werden kann, die Kosten mangelnder Vorsorge für 
das Alter zu tragen. Die Sozialhilfe bietet eine Auf-
fangposition für den unverschuldet in Not Gerate-
nen. Sie ist überfordert, wenn sie Versorgungslük-
ken decken muß, die darauf zurückgehen, daß je-
mand es unterlassen hat, Vorsorge für sein Alter zu 
treffen. Darüber hinaus ist es sozial nicht vertretbar, 
nur von einem Teil der Bevölkerung eine beitrags-
äquivalente Mindestsicherung zu verlangen, so wie 
sie im vorhergehenden Abschnitt gefordert wird. 
Einleitend wurde schon auf die Problematik einer 
allgemeinen Staatsbürgerrente verwiesen, die ge-
rade diejenigen begünstigt, die für ihr Alter nicht 
vorgesorgt haben. 

179. Auf dem Hintergrund derartiger Überlegun-
gen erscheint es der Wissenschaftlergruppe geboten, 
eine allgemeine Sicherungspflicht für das Alter von 
jedem Staatsbürger zu verlangen. Jedermann sollte 
zumindest während seines gesamten Lebenszyklus 
eine Mindestsicherung nachweisen, wie sie im vori-
gen Abschnitt gefordert wurde. Jedermann würde so 
veranlaßt, Beiträge zur Finanzierung seiner Sicher-
heit im Alter zu leisten. 

Die Realisierung dieser Forderung kann in vielfälti-
ger Weise erfolgen. Bei Arbeitnehmern besteht oh-
nehin eine Versicherungspflicht. Je nach der Lö-
sung, die für die soziale Sicherung der Frau gefun-
den wird, sind auch die nichterwerbstätigen Ehe-
partner zu sichern. Käme es zur Teilhaberente, wäre 
die Mindestsicherung aus der Teilhaberente abzu-
leiten. In einem Modell der eigenständigen Siche-
rung der Frau, wie es im nächsten Abschnitt als Al-
ternative zur Variante 1 der Teilhaberente zur Dis-
kussion gestellt wird, wären Beiträge für die Siche-
rung der Frau zu zahlen. Ins Gewicht fallende Neu-
regelungen sind lediglich im Bereich der Selbständi-
gen und der Nichterwerbstätigen notwendig, soweit 
sie nicht schon jetzt pflichtversichert sind. In diesem 
Bereich existieren freilich schon eine ganze Anzahl 
berufsständische Alterssicherungsinstitutionen, die 
der Forderung nach einer Mindestsicherung mehr 
als gerecht werden. Der hier gemachte Vorschlag 
läuft nicht darauf hinaus, diese Institutionen in 
Frage zu stellen. Es kann daher nicht darum gehen, 
eine allgemeine Versicherungspflicht in der Renten-
versicherung zu postulieren, sondern nur darum, 
den Nachweis einer Mindest-Altersversorgung zu 
führen. Nur in solchen Bereichen, in denen bisher 
keine berufsständischen Sicherungswerke existie-
ren, ist eine Einbeziehung in die Rentenversiche-
rung notwendig. 

180. Ein derartiger Vorschlag setzt freilich voraus, 
daß Kriterien entwickelt werden, an denen die Qua-
lität von Sicherungen außerhalb der Rentenversi-
cherung gemessen werden kann. Die Mindestforde-
rung muß darauf hinauslaufen, daß Sicherungen 
außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung zu-
mindest deren Mindestsicherung, einschließlich ih-
rer Dynamisierung abdecken. Dieses Ziel dürfte bei 
den meisten berufsständischen Alterssicherungs-
werken leicht erreichbar sein, Schwierigkeiten 
könnten sich bei bestimmten Formen privater Be-
freiungsversicherungen ergeben. Eine Lösung kann 
hier nur darin liegen, daß derartige Versicherungen 
als Befreiungsversicherungen nur dann anerkannt 
werden, wenn sie ein Leistungsangebot über dem je-
weiligen Sozialhilfeniveau erbringen. Es müßte ge-
währleistet werden, daß die Konditionen der Befrei-
ungsversicherungen nicht nach Ausspruch der Be-
freiung verändert werden können. 

Es kann nicht Sache der Wissenschaftlergruppe 
sein, die schwierigen Verwaltungsprobleme zu lö-
sen, die mit einer derartigen allgemeinen Siche-
rungspflicht verbunden sind. Verwaltungsmäßig 
wäre es wahrscheinlich am einfachsten, eine allge-
meine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung zu postulieren und Befreiungsver-
sicherungen der verschiedensten Art zuzulassen. 
Die Kontrolle läge dann bei der Rentenversiche-
rung. Angesichts der Tatsache, daß auch die Finanz-
verwaltung die Bevölkerung einigermaßen vollstän-
dig erfaßt, könnte die Kontrolle, ob der allgemeinen 
Sicherungspflicht Genüge getan wird, auch durch 
die Finanzverwaltung erfolgen. Auf jeden Fall wäre 
davon abzuraten, für diesen Zweck eine neue Ver-
waltung aufzubauen. 
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181. Der Umfang der Versicherungspflicht hat 
aber auch noch eine andere Dimension. In Kapi-
tel III  ist deutlich gemacht worden, daß bedingt 
durch die Bevölkerungsentwicklung mit erhebli-
chen Beitragssatzsteigerungen gerechnet werden 
muß. Diese werden zu nicht unerheblichen Bela-
stungsproblemen führen, deren Rückwirkungen auf 
die wirtschaftliche Entwicklung heute kaum abge-
schätzt werden können. Auf jeden Fall ist es nach 
Meinung der Wissenschaftlergruppe geboten, die 
Frage zu klären, in welchem Umfang die Vorsorge 
für das Alter sozial abgesichert werden soll. Dieser 
Gedanke ist schon heute in der Beitragsbemes-
sungsgrenze und in der sich aus ihr ergebenden Be-
grenzung der persönlichen Bemessungsgrundlage 
angelegt. Dahinter steht einerseits die Vorstellung, 
daß von einem bestimmten Einkommensniveau ab 
der Betroffene selber entscheiden solle, in welcher 
Höhe er für sein Alter vorsorgt und andererseits der 
Hinweis auf ein gemischtes Alterssicherungssy-
stem, in dem soziale Sicherung, betriebliche Siche-
rung und private Vorsorge zusammentreffen. Die 
oben erwähnten Belastungsprobleme könnten nach 
einer Übergangsregelung gemildert werden, wenn 
es gelänge, den sozial gesicherten Teil zu begren-
zen. 

Auch die sich bei einem derartigen Verfahren erge-
benden dynamischen Vorgänge wären durchaus po-
sitiv zu bewerten. Zunächst würden dadurch bedingt 
die partiellen Beitragsausfälle zu einer Anhebung 
der Beitragssätze führen. Erst mit einer gewissen 
Verzögerung würde sich die entsprechende Vermin-
derung der Rentenausgaben einstellen. Hierdurch 
könnte der Anstieg der Beitragssätze insgesamt ge-
ringer ausfallen und stetiger verlaufen als dies der 
Bevölkerungsentwicklung entspricht. 

182. Ein Potential für diese Begrenzung der sozial-
gesicherten Rentenansprüche liegt insbesondere bei 
gut verdienenden Zweiverdiener-Ehen. Würde hier 
eine Begrenzung des Sicherungsniveaus erfolgen, 
würde damit zugleich die durch die jetzige Regelung 
gegebene Diskriminierung der Einverdiener-Ehe 
mit Kindern vermindert (vgl. hierzu den nächsten 
Abschnitt). Es ist nicht einzusehen, warum der Staat 
erzwingt, daß ein und dasselbe Haushaltseinkom-
men (über die doppelte Beitragsbemessungsgrenze) 
in der Zweiverdiener-Ehe doppelt so hoch abgesi-
chert werden muß, wie in der Einverdiener-Ehe. 
Hinter dieser Argumentation steht die Vorstellung, 
daß das Sicherungsniveau im Alter an der Situation 
des Haushalts und nicht der der einzelnen Haus-
haltsmitglieder orientiert werden soll. 

Eine Lösung der hier liegenden Probleme könnte 
darin gesehen werden, daß man die Beitragsbemes-
sungsgrenze am Haushalt und nicht an der Einzel-
person orientiert. Bliebe es zum Beispiel bei einer 
Beitragsbemessungsgrenze von 200 v. H.  der allge-
meinen Bemessungsgrundlage, könnte man diese 
auf die Summe der Arbeitseinkommen der beiden 
Ehepartner anwenden. 

183. Alternativ hierzu könnte man sich auch eine 
Regelung vorstellen, in der es den Ehepartnern  

überlassen wird, ob sie die Beitragsbemessungs-
grenze einmal oder zweimal in Anspruch nehmen, in 
der sie also wählen können, wie hoch sie ihr soziales 
Sicherungsniveau festlegen. 

Ein derartiges Verfahren hätte insbesondere ver-
waltungsmäßig erhebliche Vorzüge. Im Quellenab-
zugsverfahren würden einheitliche Abzüge bis zur 
personenbezogenen Bemessungsgrundlage erfol-
gen, die von der Erwerbstätigkeit des Ehepartners 
unabhängig sind. Durch Antrag könnten die beiden 
Ehepartner sich jenen Teil der Beiträge jährlich ein-
mal zurückzahlen lassen, der über der haushaltsbe-
zogenen Beitragsbemessungsgrenze liegt. 

Zugleich würde damit die Selbstverantwortung des 
einzelnen für das von ihm gewünschte soziale Siche-
rungsniveau gestärkt, Widerstände gegen zu hohe 
Sozialbeiträge, wie sie insbesondere bei Zweiverdie-
ner-Ehen häufig zu finden sind, könnten mit dem Ar-
gument abgewehrt werden, daß sie j a auf einer frei-
willigen Entscheidung beruhen. 

184. Freilich trägt eine solche Regelung auch das 
Risiko, daß die Mehrzahl der Betroffenen sich für 
eine hohe soziale Absicherung entscheidet, so daß 
eine finanzielle Entlastung nicht erfolgt. Darüber, ob 
dieses Risiko eintritt, kann man z. Z. nur spekulie-
ren. Wird es als zu hoch eingeschätzt, müßte eine 
Versicherung oberhalb der haushaltsbezogenen Bei-
tragsbemessungsgrundlage verhindert werden. Ver-
waltungsmäßig wäre ein derartiges Verfahren 
schwieriger zu bewältigen. Angesichts des hohen 
Automationsgrades, den die Rentenversicherungs-
anstalten schon heute erreicht haben, dürfte aller-
dings eine Lösung auf der Ebene der Rentenversi-
cherungsträger keine sehr großen Schwierigkeiten 
bereiten. Eine Zusammenführung von Ehepartnern 
ist schon heute keine Schwierigkeit. Auch hier sollte 
man zunächst bei der Beitragsrückzahlung bleiben, 
jedoch die Möglichkeit vorsehen, auf Antrag die Bei-
träge schon im Quellenabzugsverfahren zu ermäßi-
gen. 

Will man die Übergangsschwierigkeiten einer sol-
chen Regelung klein halten, dürfte es sich empfeh-
len, sich zunächst für das Modell der freiwilligen Re-
duzierung der Beiträge oberhalb der haushaltsbezo-
genen Beitragsbemessungsgrenze zu entscheiden. 
Würde diese Möglichkeit wahrgenommen, ergäbe 
sich eine finanzielle Entlastung, würde sie nicht 
wahrgenommen, ergäbe sich eine Erleichterung der 
Diskussion um die Belastung durch Beiträge. Beides 
würde zur Lösung der demographisch bedingten 
Schwierigkeiten der Rentenversicherung beitra-
gen. 

185. Die an dieser Stelle zu findende Lösung hängt 
freilich im hohen Maße davon ab, für welches Modell 
man sich bei der sozialen Sicherung der Frau und 
der Hinterbliebenen entscheidet. Dieses Thema soll 
daher im folgenden Abschnitt noch einmal aufge-
nommen werden. 
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IX. Das Problem der sozialen Sicherung der Frau 
und der Hinterbliebenen 

1. Die Unvertretbarkeit der zur Zeit im politischen 
Raum diskutierten Lösungsmöglichkeiten 

186. Die Wissenschaftlergruppe hat lange darüber 
diskutiert, ob sie das Thema der sozialen Sicherung 
der Frau und der Hinterbliebenenversorgung noch 
einmal aufnehmen sollte, nachdem einerseits ein 
Kommissionsgutachten, an dem auch Mitglieder der 
Wissenschaftlergruppe beteiligt waren, vorliegt, und 
nachdem andererseits der Eindruck entstanden ist, 
daß sich die politischen Parteien weitgehend festge-
legt hätten. Die Wissenschaftlergruppe hat sich 
dann doch dazu entschlossen, dieses zu tun, da sie 
meint, gegen die in der politischen Diskussion bevor-
zugten Lösungsvorschläge, die im übrigen nur teil-
weise mit dem Gutachten der 84er Kommission be-
gründet werden können, starke Bedenken anmelden 
zu müssen. 

187.  Es sind im wesentlichen die folgenden Argu-
mente, die gegen die vorgeschlagene Lösung spre-
chen: 
a) Die erwartbaren, demographisch bedingten Fi-

nanzierungsschwierigkeiten des sozialen Alters-
sicherungssystems, die eine zusätzliche Bela-
stung — wie sie mit den jetzt diskutierten Re-
formvorschlägen verbunden ist — unvertretbar 
erscheinen lassen, zumal, wenn die Hauptbela-
stung erst dann eintritt, wenn die demographi-
schen Faktoren verstärkt wirksam werden. 

b) Die erhebliche Verletzung der Beitragsäquiva-
lenz, die sowohl in der von der Ehedauer unab-
hängigen Teilhaberente, als auch in der Hundert-
prozentgarantie liegt. 

c) Die nach wie vor erwartbare Unterversorgung ei-
ner nicht unerheblichen Anzahl von Frauen, ins-
besondere derjenigen, die durch Kindererzie-
hung zur langfristigen Stabilität der Rentenver-
sicherung beigetragen haben. 

d) Fragwürdige verteilungspolitische Konsequen-
zen, insbesondere im Bereich hochverdienender 
Haushalte, in denen beide Ehepartner erwerbstä-
tig sind. 

188. Die finanziellen Konsequenzen der Reform-
vorstellungen der Parteien sind zur Zeit nur schwer 
abschätzbar. Mit Sicherheit ist eine erhebliche zu-
sätzliche Belastung zu erwarten. Diese zusätzliche 
Belastung hängt auch davon ab, wieviele Erzie-
hungsjahre pro Kind angerechnet werden. Dabei ge-
hen die Meinungen darüber auseinander, ob die Fi-
nanzierung hier wirklich aus dem Staatshaushalt er-
folgen soll. 

189. Die bisher vorliegenden Zahlen beruhen frei

-

lich auf groben Schätzungen. Wichtige Informatio-
nen liegen zur Zeit nicht vor, werden aber in weni-
gen Monaten (Bezugszeitpunkt für diese Aussage ist 
der März 1981) aus den Erhebungen des VDR ver-
fügbar sein. Die Wissenschaftlergruppe kann schon 

aus diesem Grunde nur nachhaltig davor warnen, 
Entscheidungen zu treffen, bevor genauere Berech-
nungen der erwartbaren Finanzierungssituation 
vorliegen. Dabei kann es nicht nur darum gehen, die 
Daten über die Entwicklung der Anspruchsbestände 
statisch auszuwerten, vielmehr müssen die erwart-
baren Finanzierungspfade dynamisch bestimmt 
werden. 

Vor diesem Hintergrund ist es zu begrüßen, daß die 
neue Bundesregierung ins einzelne gehende Festle-
gungen zurückgestellt hat, bis gesicherte Finanzein-
schätzungen möglich sind. Dies dürfte jedoch kaum 
vor Ende 1981 der Fall sein, wenn die notwendigen 
Modellrechnungen in der gebotenen Sorgfalt durch-
geführt werden sollen. 

Mit Nachdruck muß freilich an dieser Stelle darauf 
hingewiesen werden, daß die Lösung der Finanzie-
rungsprobleme nicht einfach durch eine Reduzie-
rung des Teilhabesatzes erfolgen kann. Eine Sen-
kung dieses Satzes unter die bisher diskutierten 
70 Prozent würde die im folgenden skizzierten Un-
terversorgungsprobleme vergrößern und die Unge-
reimtheit der Verteilungswirkungen verschärfen. 

Die Berechnung der Teilhaberente ohne Beschrän-
kung auf die Ehezeit stellt eine Verletzung des Prin-
zips der Beitragsäquivalenz dar. Nun hat es zwar we-
nig plausible Verletzungen dieses Prinzips, teilweise 
aus familienpolitischen Gründen, auch im alten Sy-
stem gegeben. Die Absicht der Reform war, derar-
tige Ungereimtheiten zu beseitigen. Die Nichtbe-
rücksichtigung der Ehedauer führt freilich zu Ergeb-
nissen, die auch unter familienpolitischen Gesichts-
punkten wenig plausibel sind. Es mag ja noch einzu-
sehen sein, daß man von Ledigen auf verheiratete 
Ehepaare umverteilt. Warum man aber die kurzzei-
tige Ehe zu Lasten der langfristig stabilen Ehe be-
vorzugt, ist auch familienpolitisch nicht einzusehen. 
Eine Umverteilung von Haushalten mit langer Ehe-
dauer auf solche mit kurzer Ehedauer ist wahr-
scheinlich auch nicht mit dem grundgesetzlich gebo-
tenen Schutz von Ehe und Familie vereinbar. 

Nun ist zwar noch nicht klar, wie die konkrete Lö-
sung bei aufeinanderfolgenden Ehen aussieht, die ja 
heute keineswegs selten sind. Es ist aber ziemlich 
wahrscheinlich, daß auch hierbei unplausible und 
sowohl verteilungs- wie familienpolitisch nicht ver-
tretbare Lösungen herauskommen. Dabei kann zu-
nächst offenbleiben, ob die Lösung gegen die Part-
ner einer langfristig stabilen Ehe oder gegen Ge-
schiedene diskriminiert. Beides wäre gleicherma-
ßen unvertretbar. 

190. Eine Verletzung der Beitragsäquivalenz liegt 
aber auch in der Hundertprozentgarantie der Teil-
haberente. Diese abstrahiert davon, daß bei Verhei-
rateten aus einem Beitrag letztlich zwei Risiken ge-
deckt werden müssen. Insofern bedeutet Beitrags-
äquivalenz, daß die Rente des überlebenden Mannes 
niedriger sein muß als die Rente während der Leb

-

zeit beider Ehepartner. Darüber hinaus verstößt 
diese Regelung massiv gegen den Grundgedanken 
der Teilhaberente, die das moderne Eheverständnis 
unterstellend davon ausgeht, daß beide Ehepartner 
gleichgestellt sein sollen. 
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Wenn demgegenüber für die Hundertprozentgaran-
tie gelegentlich verfassungsrechtliche Gründe ange-
führt werden, können sie sich nur auf bereits erwor-
bene Anwartschaften beziehen. Demgegenüber 
kann gerade vor dem Hintergrund der verfassungs-
rechtlichen Diskussion über den Eigentumscharak-
ter von Rentenanwartschaften die Verletzung der 
Beitragsäquivalenz durch die Hundertprozentga-
rantie nicht geboten sein. Auch die Verfassungsin-
terpretation kann nicht daran vorbeigehen, daß der 
Verheiratete mit seinem Beitrag Anspruch auf die 
Versorgung von zwei Personen erwirbt. Auch durch 
die Teilhaberente ohne Hunderprozentgarantie ist 
er noch gegenüber dem Ledigen und allen Versi-
cherten, die die Hundertprozentgarantie nicht in An-
spruch nehmen können, begünstigt. 

Die hier vorgetragene Kritik an der Teilhaberente 
ohne Berücksichtigung der Ehedauer mit Hundert-
prozentgarantie bedeutet im übrigen nicht, daß Ver-
letzungen der Beitragsäquivalenz zugunsten eines 
primär familienpolitisch bedingten sozialen Aus-
gleichs grundsätzlich abgelehnt werden. Derartige 
Abweichungen von der Beitragsäquivalenz gibt es 
im bestehenden System und muß es in einem zu be-
stimmenden Maße auch in jedem Reformsystem ge-
ben. Derartige Abweichungen müssen aber sozialpo-
litisch begründbar sein. 

191. Die Unterversorgung ist im wesentlichen ein 
Problem alleinstehender Frauen. Die Unterbre-
chung der Erwerbstätigkeit durch Kindererziehung 
spielt hierbei eine ausschlaggebende Rolle. Schon 
heute sind 40 Prozent der mit Hilfe der Sozialhilfe-
grenze abgegrenzten Armutsbevölkerung alleinste-
hende alte Frauen. 

Die Vorschläge der Parteien werden für einen nicht 
unwesentlichen Teil der Frauen gerade an dieser 
Stelle wenig ändern. Die Anhebung der Witwenrente 
von 60 auf 70 Prozent wird bei einem nicht unwe-
sentlichen Teil der Frauen mit eigenen Ansprüchen 
durch ein Absenken derselben kompensiert werden. 
Diese Absenkung ist um so gravierender, je näher 
die Einkommen beieinander liegen. Es dürfte also 
insbesondere in jenen Bereichen sozial problemati-
sch sein, in denen die Frau aufgrund des niedrigen 
Einkommens des Mannes mitarbeitet, und zwar 
auch ein niedriges Einkommen erzielt, das aber rela-
tiv gesehen nahe bei dem Manneseinkommen 
liegt. 

192. Aber auch bei den Frauen, die zum Beispiel 
wegen der Kindererziehung über keine oder nur ge

-

ringfügige eigene Ansprüche verfügen, dürfte die 
Anhebung von 60 auf 70 Prozent im Bereich niedri

-

ger Manneseinkommen nicht ausreichend sein. Da

-

mit bleibt nicht nur die Diskriminierung der kinder

-

erziehenden Frau im sozialen Alterssicherungssy

-

stem erhalten, sie kann sogar in nicht unbeträchtli

-

chem Maße zur Armut im Alter führen. Nun ist es 
wahrscheinlich kaum möglich, Armut im Alter völlig 
zu beseitigen. Die Mindestanforderung an eine Re

-

form muß aber sein, daß das soziale Alterssiche

-

rungssystem denjenigen Mitgliedern, die ein norma

-

les Arbeitsleben und einen normalen Familienzy

-

klus mit der Erziehung von Kindern hinter sich ge

-

bracht haben, eine oberhalb der Armutsgrenze lie-
gende Versorgung gewährleistet. Diese Forderung 
wird von den jetzt diskutierten Reformvorschlägen 
nicht erfüllt. 

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, daß Vor-
schläge gemacht worden sind, die vorgesehene Teil-
haberente durch eine Mindestrente zu ergänzen. 
Hierin liegt eine zusätzliche Verschärfung der ohne-
hin vorhandenen Finanzierungsschwierigkeiten. 
Darüber hinaus vertritt die Wissenschaftlergruppe 
die Auffassung, daß eine Mindestversorgung im Al-
terssicherungssystem für den Normalfall auf bei-
tragsäquivalente Art und Weise sicherzustellen ist. 
Die hier liegenden Probleme sind in Abschnitt VII 
dieses Kapitels diskutiert worden. 

193. Einige verteilungspolitische Ungereimtheiten 
des alten Sicherungssystems werden durch die Re-
form nicht gelöst. Erneut seien hier jene hervorge-
hoben, die zu einer Diskriminierung der nichter-
werbstätigen, kindererziehenden Frau führen. 
Grundprinzip des sozialen Alterssicherungssystems 
ist, Einkommen nur in einer bestimmten Höhe abzu-
sichern, die aus der Beitragsbemessungsgrenze ab-
geleitet ist, und in der Regel zu einer persönlichen 
Bemessungsgrundlage unterhalb der Beitragsbe-
messungsgrenze führt. Haushalte mit zwei Verdie-
nern können diese Begrenzung zweifach in An-
spruch nehmen, während Haushalte mit einem Ver-
diener nur ein Einkommen bis zur einfachen Bei-
tragsbemessungsgrenze sozial absichern können. 
Diese Begünstigung gut verdienender — häufig kin-
derloser — Doppelverdienerhaushalte ist durch 
nichts begründet. Generell ist angesichts der erwart-
baren Belastung des Sytems zu fragen, in welchem 
Umfang das Alterseinkommen sozial gesichert wer

-

den soll. Auch wenn man sich an dem Prinzip der 
Stetigkeit des Haushaltsnettoeinkommens orien-
tiert, bedeutet dies nicht, daß Einkommen in jeder 
beliebigen Höhe sozial abgesichert werden muß. 

Diese Problematik trifft auch das Verhältnis von Al-
leinstehenden, Einverdiener- und Zweiverdiener

-

haushalten. Traditionell ist die Rentenhöhe an der 
erforderlichen Versorgung für einen Einverdiener-
haushalt orientiert. Sie dient dann der Versorgung 
von zwei Personen oder etwa 1,5 bis 1,7 Personen-
äquivalenten, wenn man berücksichtigt, daß be-
stimmte Kosten im Haushalt nur einmal auftreten. 
Sowohl der Alleinstehende, der nur für eine Person 
die Versorgung von 1,5 Personenäquivalenten er-
hält, wie auch Zweiverdienerhaushalte, die eine Ver-
sorgung von 3 Personenäquivalenten erhalten, sind 
insofern relativ besser gestellt. Es ist zu klären, ob 
dies Aufgabe des sozialen Sicherungssystem sein 
soll. Hierin liegt übrigens keine Forderung nach ei-
ner Verletzung der Beitragsäquivalenz. Es ist ohne 
weiteres denkbar, Lösungen zu finden, bei Ledigen 
und Zweiverdienerhaushalten geringere Beiträge zu 
erheben, denen dann auch ein geringerer Rentenan-
spruch gegenübersteht. Hierdurch könnte entweder 
die Gesamtbelastung durch das soziale Alterssiche-
rungssystem vermindert werden oder Finanzie-
rungsspielraum für die beitragsäquivalente Beseiti-
gung von Unterversorgung geschaffen werden. 
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2. Lösungsmöglichkeiten 

194. Die Wissenschaftlergruppe sieht es nicht als 
ihre Aufgabe an, nun ein neues Lösungsmodell für 
die hier liegenden Probleme in die Diskussion zu 
bringen, insbesondere, wenn man berücksichtigt, 
daß mehrere Lösungsmodelle vorhanden sind, die 
die gravierenden Nachteile der jetzt in der Politik 
angestrebten Lösung vermeiden. So sollte auf jeden 
Fall vermieden werden, das System zusätzlich finan-
ziell zu belasten. Aufgrund der ohnehin erwartbaren 
Schwierigkeiten sollte vielmehr angestrebt werden, 
mit der Reform eine gewisse Entlastung in bezug 
auf das sozial abgesicherte Alterseinkommen zu er-
reichen. 

Der Gedanke der Beitragsäquivalenz sollte eher 
ausgebaut werden, da nur dann, wenn die Beitrags-
zahler sich darauf verlassen können, daß ihren Bei-
trägen auch entsprechende spätere Renten gegen-
überstehen, die Bereitschaft erhalten werden kann, 
auch höhere Sozialbeiträge zu zahlen. 

Der Gedanke einer partnerschaftlichen Ehe muß 
auch in der sozialen Sicherung durchgesetzt werden. 
Dies heißt, daß Mann und Frau auch in der Renten-
versicherung gleichgestellt werden müssen. Auch 
die Frau hat in vollem Umfang und zu gleichen Tei-
len Ansprüche auf die in der Ehe erworbenen Alters-
sicherungsansprüche des Mannes. 

195. Die Diskriminierung der kindererziehenden 
Frau in der Alterssicherung ist zu beseitigen. Auch 
wenn man keine Versuche machen sollte, mit Hilfe 
der Rentenversicherung Bevölkerungspolitik zu be-
treiben, geht es nicht an, daß die Frau, die mit der 
Kindererziehung langfristig zur Stabiliserung der 
Renten beiträgt, hierfür auch noch mit einer unzu-
reichenden Altersversorgung bestraft wird. 

Für diejenigen, die zeit ihres Lebens für ihr Alter 
vorgesorgt haben, sollte sichergestellt werden, daß 
sie und ihre hinterbliebene Ehefrau eine Altersver-
sorgung oberhalb der Armutsgrenze erhalten. 

Schließlich sollte überprüft werden, inwieweit ge-
wisse Entlastungen des sozialen Sicherungssystems 
dadurch erfolgen können, daß beitragsäquivalent 
das Niveau des sozial abzusichernden Einkommens 
insbesondere bei Alleinstehenden und Zweiverdie-
nerhaushalten begrenzt wird. 

196. Es liegen mehrere Vorschläge vor, die diesen 
Kriterien genügen. Das Spektrum möglicher Lö-
sungsvorschläge dürfte zwischen einem Modell ei-
ner strengen Teilhaberente, ergänzt durch eine aus-
reichende Anrechnung von Erziehungszeiten und 
eine Zusatzversicherung der nichtkindererziehen-
den und nichterwerbstätigen Ehefrau einerseits und 
dem Modell einer eigenständigen sozialen Siche-
rung der Frau mit besonderen Beiträgen anderer-
seits liegen. 

Eine strenge Teilhaberente ohne Anrechnung von 
außerhalb der Ehe verbrachten Zeiten und ohne 
Hundertprozentgarantie genügt den meisten der 
hier genannten Kriterien. Sie hat lediglich den 
Nachteil, daß es nach wie vor zu Unterversorgungen 
kommen kann, insbesondere im Bereich nichter-
werbstätiger Frauen. Hiervon wären dann freilich 
auch die Ehemänner betroffen, ein Tatbestand, der 
ein solches Modell ohne flankierende Regelung 
schwer akzeptabel macht. Dies hat sich auch in der 
politischen Diskussion zu diesem Thema gezeigt. 
Abhilfe ist hier nur dadurch zu schaffen, daß man 
nach Lösungen sucht, die diese Unterversorgung be-
seitigen. Hierzu zählt sowohl die Anerkennung einer 
angemessenen Anzahl von Erziehungsjahren, 3 bis 5 
Jahre pro Kind wären sicher das Minimum, als auch 
die Zusatzsicherung für die nichterwerbstätige und 
nichtkindererziehende Ehefrau. Auf Dauer ist nicht 
einzusehen, warum die Versichertengemeinschaft 
ausgerechnet die nichtkindererziehende und nicht-
erwerbstätige Ehefrau subventionieren soll. 

197. Eine derartige Lösung würde unmittelbar an 
die Arbeiten der „84er Kommission" (Variante 1 mit 
Zusatzsicherung) anschließen und von den Mitglie-
dern der Wissenschaftlergruppe, die dieser Kommis-
sion angehörten, als angemessene Fortsetzung ihrer 
Intentionen angesehen werden. 

Die  eigenständige soziale Sicherung der Frau wird 
seit längerer Zeit diskutiert. Von einem Mitglied der 
Wissenschaftlergruppe ist ein konkretes Lösungs-
modell vorgeschlagen worden. Dies würde in noch 
klarerer Weise den oben genannten Kriterien ent-
sprechen. Freilich würde es bei Aufrechterhaltung 
der Orientierung am früheren Einkommen, d. h. am 
Gesichtspunkt der Stetigkeit des Haushaltsnettoein-
kommens und bei Verstärkung des Gesichtspunkts 
der Beitragsäquivalenz, ein stärkeres Abweichen 
von Status quo bedeuten. Ein genereller Umdenk-
prozeß wäre notwendig. Insofern dürfte ein derarti-
ges Modell erheblich schwieriger durchsetzbar 
sein. 

Andererseits böte es die Chance, mit einem grundle-
genden Neuansatz, der an den bewährten Prinzipien 
des sozialen Sicherungssystems in der Bundesrepu-
blik Deutschland festhält, zugleich die Bewältigung 
der demographisch verursachten Schwierigkeiten 
des Alterssicherungssystems zu erleichtern. 

198. Die Wissenschaftlergruppe sah es nicht als 
ihre Aufgabe an, sich für eines der zur Zeit im politi-
schen Raum diskutierten Modelle zu entscheiden. 
Sie weist mit Nachdruck darauf hin, daß die zur Zeit 
diskutierten Lösungsvorschläge ihrer Auffassung 
nach nicht vertretbar sind, daß aber die genannten 
beiden Grundmodelle — wie auch Lösungen zwi-
schen diesen — durchaus akzeptable Lösungen für 
das Problem der sozialen Sicherung der Frau wie 
auch für die Erleichterung der demographisch ver-
ursachten finanziellen Schwierigkeiten darstellen. 
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E. Harmonisierung der unterschiedlichen Alterssicherungssysteme 

I. Die Übertragbarkeit von Reformen der ge-
setzlichen Rentenversicherung auf andere 
Systeme 

199. Die gesetzliche Rentenversicherung ist zwar 
nach erfaßtem Personenkreis und Finanzvolumen 
das wichtigste Alterssicherungssystem. Sie steht da-
her bei allen Überlegungen über eine Reform der Al-
terssicherung und auch in dem vorstehenden Gut-
achten im Vordergrund. Bei jeder Änderung des 
Rechts der gesetzlichen Rentenversicherung stellt 
sich aber auch die Frage, ob diese Änderungen auch 
auf andere Sicherungssysteme übertragen werden 
können oder aus rechtlichen oder sozialpolitischen 
Gründen sogar übertragen werden müssen. 

Neben einer solchen Harmonisierung von Reform-
vorhaben — Übertragbarkeit der für ein System ent-
wickelten Änderungen auf andere Syteme - ist 
aber auch zu fragen, inwieweit unabhängig von Re-
formen eine Harmonisierung der überkommenen 
Systeme ohnehin notwendig und sinnvoll ist. Jede 
Harmonisierungsüberlegung bedingt zunächst eine 
Klärung, mit welchen verschiedenen Alterssiche-
rungssystemen wir es zu tun haben und wie sich 
diese Systeme voneinander unterscheiden (dazu 
nachfolgend unter II.). Nur auf dieser Grundlage 
kann entschieden werden, wie weit diese Systeme 
miteinander vergleichbar sind oder ob solche Unter-
schiede bestehen, die eine Vergleichbarkeit aus-
schließen und damit gleichzeitig auch die Möglich-
keit einer Übertragung von Reformvorschlägen. 
Nach dieser Bestandsaufnahme ist weiter zu prüfen, 
inwieweit bestehende Unterschiede im geltenden 
Recht noch Bestand haben können (vgl. nachfolgend 
unter III.). 

Schließlich wird zu untersuchen sein, welche Aus-
wirkungen die konkret von der Wissenschaftler-
gruppe gemachten Vorschläge für die anderen Al-
terssicherungssysteme haben. 

II. Die unterschiedlichen Alterssicherungs-
systeme 

200. Herkömmlicherweise unterscheidet man 
sechs verschiedene Systeme der Alterssicherung, 
wobei man sich primär an dem jeweils erfaßten Per-
sonenkreis ausrichtet. Es handelt sich um die gesetz-
liche Rentenversicherung einschließlich der Alters-
hilfe für Landwirte, die Beamtenversorgung, die be-
triebliche Altersversorgung für Arbeiter und Ange-
stellte der Privatwirtschaft, die Zusatzversorgung 
für Arbeiter und Angestellte von Bund, Ländern, Ge-
meinden und öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 
die berufsständischen Versorgungswerke (vor allem 
für Selbständige) und die private Lebensversiche-
rung. 

Versucht man, diese Aufzählung etwas zu struktu-
rieren, so ergeben sich zahlreiche Differenzierungs-
möglichkeiten, vor allem nach der Funktion, nach 
der Organisationsform und der Finanzierung. Diese 
Unterscheidungen sind für die Vergleichbarkeit der 
Systeme unter dem Blickwinkel einer möglichen 
Harmonisierung bedeutsam. 

201. Stellt man auf die Funktion, eine Sicherung im 
Alter zu gewährleisten, ab, so lassen sich Basissy-
steme einerseits und Zusatzsysteme andererseits 
unterscheiden. Die Basissysteme sind grundsätzlich 
auf eine volle Absicherung des Lebensbedarfs im Al-
ter gerichtet, zumindest soll eine Grundsicherung 
gewährleistet werden. Dazu gehören die gesetzliche 
Rentenversicherung, die Beamtenversorgung und 
die meisten berufsständischen Versorgungswerke. 

Die Zusatzsicherungssysteme setzen demgegenüber 
eine Basissicherung in der Regel voraus, diese Ba-
sissicherung soll aufgestockt werden (z. B. betriebli-
che Altersversorgung, Zusatzversorgung im öffentli-
chen Dienst, private Lebensversicherung). Das kann 
durch ein integriertes System einer Gesamtversor-
gung geschehen (so die Zusatzversorgung im öffent-
lichen Dienst), die Leistungen der Zusatzsicherung 
können aber auch autonom, d. h. in der Höhe unab-
hängig von den Leistungen der Basissicherung ge-
währt werden (so regelmäßig die private Lebensver-
sicherung, aber auch die meisten betrieblichen Ru-
hegeldordnungen). 

202. Nach der Rechtsgrundlage kann man vor al-
lem öffentlich-rechtliche und privatrechtlich organi-
sierte Alterssicherungssysteme unterscheiden. 
Diese Unterscheidung ist für die Harmonisierungs-
frage besonders bedeutsam, denn die Möglichkeit 
für gesetzgeberische Eingriffe in privatrechtlich be-
gründete Altersvorsorgesysteme (vor allem betrieb-
liche Altersversorgung und private Lebensversiche-
rung) ist sehr begrenzt. Es stellt sich allerdings die 
Frage, inwieweit eine staatliche Subventionierung, 
etwa durch Steuervorteile, notwendig und sachlich 
gerechtfertigt ist. Die Subventionierung könnte 
nach dem Ergebnis dieser Prüfung davon abhängig 
gemacht werden, daß die Beteiligten bestimmte sozi-
alpolitisch erwünschte Gestaltungen wählen, so wie 
dies z. B. mit dem Gesetz zur Verbesserung der be-
trieblichen Altersversorgung geschehen ist. 

203. Eine Unterscheidung der Alterssicherungssy-
steme ist weiter nach den unterschiedlichen Finan-
zierungsquellen möglich. Die Aufbringung der für 
die Altersleistungen notwendigen Mittel kann ganz 
oder teilweise durch die späteren Bezieher dieser 
Leistungen selbst erfolgen (z. B. die gesetzliche Ren-
tenversicherung oder die private Lebensversiche-
rung); die Finanzierung kann aber auch einem Drit-
ten obliegen, so z. B. dem Arbeitgeber bei der be- 
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trieblichen Altersversorgung, oder aus Steuermit-
teln erfolgen, wie dies bei der Beamtenversorgung 
und der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst 
der Fall ist. 

Die unterschiedliche Finanzierung ist für die Har-
monisierungsfrage daher bedeutsam, weil die durch 
eigene Leistung erworbenen Anwartschaften in 
vollem Umfang dem Eigentumsschutz des Artikel 14 
des Grundgesetzes unterliegen. Das gilt nach der 
neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts (vgl. das Urteil zur Verfassungsmäßigkeit des 
Versorgungsausgleiches vom 28. Februar 1980 — 
1 BvL 17/77) auch für öffentlich-rechtliche Anwart-
schaften, z. B. im Rahmen der Sozialversicherung. 

III. Notwendigkeit und Grenzen einer Harmoni-
sierung 

204. Diese hier nur exemplarisch aufgezählten Un-
terschiede unserer Alterssicherungssysteme ma-
chen deutlich, daß man von einem einheitlichen Sy-
stem nicht sprechen kann, abgesehen von dem ge-
meinsamen Kriterium, daß alle diese Regelungen 
der Sicherung im Alter dienen. Will man das geglie-
derte Alterssicherungssystem beibehalten und nicht 
durch eine Einheitsversorgung ersetzen, so stellt 
sich notwendigerweise bei jeder Neuregelung in ei-
nem System die Frage der Übertragbarkeit auf die 
anderen Systeme. Gleichzeitig ist aber auch das gel-
tende Recht daraufhin zu untersuchen, ob die sich 
im Laufe der Entwicklung herausgebildeten oder 
beibehaltenen Unterschiede noch gerechtfertigt 
sind. Eine früher bestandene Rechtfertigung für un-
terschiedliche Regelungen kann durch die gesell-
schaftliche Entwicklung weggefallen oder fragwür-
dig geworden sein. 

Für die Frage der Übertragbarkeit wie die der Über-
prüfung des bestehenden Rechts muß von dem 
Grundsatz ausgegangen werden, daß die Rechtsord-
nung insgesamt in sich stimmig sein sollte, d. h. daß 
die Vorschriften aufeinander abgestimmt sein müs-
sen und keine Wertungswidersprüche auftreten dür-
fen. Das gilt für die Rechtsordnung insgesamt, in 
noch stärkerem Maße natürlich für Teilbereiche, wie 
die Sozialrechtsordnung und hier das Recht der Al-
terssicherung. Die Stimmigkeit der verschiedenen 
Einzelregelungen — auch bei Reformvorhaben — in 
Teilbereichen zu erhalten und — sofern nicht vor-
handen — herzustellen, ist eine ständige rechtspoli-
tische und zugleich hervorragende sozialpolitische 
Aufgabe. 

In diesem Sinne ist der Begriff der Harmonisierung 
zu verstehen. Es geht folglich nicht um eine schema-
tische Angleichung bestehender Unterschiede; ganz 
im Gegenteil kann eine richtig verstandene Harmo-
nisierung unter Umständen auch erfordern, daß be-
stehende Differenzierungen aufrechterhalten oder 
sogar neu geschaffen werden müssen, wenn nur so 
die Harmonie des Gesamtsystems gewährleistet 
werden kann. Es sei darauf hingewiesen, daß es sich 
bei dieser Argumentation weniger um eine rechtssy-
stematische als um eine sozialpolitische Begrün-
dung handelt. 

205. Wenn gegenwärtig die Forderung nach Har-
monisierung der Alterssicherungssysteme beson-
ders nachdrücklich erhoben wird, so liegt dies an ei-
ner Mehrzahl von Gründen. 

a) Die unsystematisch und unkoordinierte Entwick-
lung der verschiedenen Alterssicherungssy-
steme hat zu unterschiedlichen Lösungen von 
Einzelfragen geführt, ohne daß diese Unter-
schiede in den Besonderheiten des jeweiligen Sy

-

stems voll gerechtfertigt sind oder durch die ge-
sellschaftliche Entwicklung erforderlich erschei-
nen. Ein Beispiel dafür ist die unterschiedliche 
Besteuerung von Pensionen und Altersrenten, 
die in dieser Form nach der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts vom 26. März 1980 
(1 BvR 121 und 122/76) nicht aufrecht erhalten 
bleiben kann. 

b) Die in der Zukunft auf die gesetzliche Alterssi-
cherung, bedingt vor allem durch die Erhöhung 
des Altersquotienten, zukommenden Belastun-
gen verlangen eine Überprüfung aller Ausgaben 
auf ihre Erforderlichkeit; nicht aufeinander ab-
gestimmte Regelungen, die unter Umständen zu 
einer Überversorgung führen können und über-
flüssige Belastungen des Staatshaushaltes zu-
gunsten einzelner, nicht besonders schutzbedürf-
tiger Personengruppen lassen sich in Zukunft — 
vor allem in Anbetracht der von allen Beteiligten 
notwendigerweise zu fordernden Opfer — nicht 
länger vertreten. 

c) Das geltende Recht mit seinen unterschiedlichen 
Leistungsvoraussetzungen in den einzelnen Sy-
stemen erschwert die Mobilität der Arbeitneh-
mer, die — wie schon in den Kriterien (B. II. 11) 
dargelegt worden ist — in verschiedener Hin-
sicht als wichtiges Ziel anzuerkennen ist. 

Insbesondere die unterschiedlichen Wartezeiten 
und die verschiedenen Steigerungssätze für die 
Anwartschaften sowie die nur für die Rentenver-
sicherung bestehende Begrenzung für das abzu-
sichernde Alterseinkommen — durch die Bei-
tragsbemessungsgrenze — führen dazu, daß ein 
Wechsel zwischen verschiedenen Berufen mit 
unterschiedlicher Alterssicherung erschwert 
wird. Bedeutsam wird dieses Mobilitätshemmnis 
vor allem dann, wenn mit dem Berufswechsel auf 
eine beamtenrechtliche Sicherung verzichtet 
werden muß. 

d) Reformen im Bereich der Alterssicherung in der 
Vergangenheit, wie die Einführung des Versor-
gungsausgleichs, und die Diskussion über zu-
künftige Reformen, wie die Neuordnung der so-
zialen Sicherung der Frau, haben deutlich ge-
macht, daß isolierte Änderungen eines Systems 
nicht möglich sind; vielmehr erweist sich eine 
Übertragung des für die Rentenversicherung 
entwickelten Grundmodells auf die anderen Si-
cherungssysteme als notwendig. Gerade der Ver-
sorgungsausgleich zeigt, welche Schwierigkeiten 
eine solche Übertragung mit sich bringen kann 
und wie von der Überwindung dieser Schwierig-
keiten das Funktionieren des neuen Instituts ab-
hängen kann. 
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Grundsätzlich ist es jedoch zu begrüßen, daß der 
Gesetzgeber im Rahmen des Versorgungsaus-
gleichs von einer Gesamtschau ausgegangen ist, 
indem er alle Alterssicherungssysteme in den 
möglichen Ausgleich einbezogen hat. Eine solche 
Gesamtschau ist auch bei der Reform der Alters-
sicherung der Frau (1984er Reform) notwendig. 
Dies wird besonders deutlich bei den Ehen, in de-
nen die Ehegatten unterschiedlichen Alterssi-
cherungssystemen angehören. Aber auch gene-
rell ist nicht einzusehen, warum das Ziel der 
Schaffung einer eigenständigen Sicherung der 
Frau auf die Ehen beschränkt werden soll, in de-
nen der erwerbstätige Ehegatte der gesetzlichen 
Rentenversicherung angehört. Der Gesetzgeber 
darf sich daher nicht auf die gesetzliche Renten-
versicherung beschränken, sondern muß auch 
die anderen Basissicherungs- und Gesamtversor-
gungssysteme in die Neuregelung einbeziehen. 

Diese Forderung nach einer Gesamtschau und 
einer alle Alterssicherungssysteme einbeziehen-
den Reform gilt naturgemäß ebenfalls für alle die 
Maßnahmen, die in Zukunft durch die demogra-
phische Entwicklung notwendig werden. Die zu-
sätzliche Belastung der Aktiven und die von den 
Altersleistungsbeziehern zu fordernden Opfer, 
die durch die Veränderung des Altersquotienten 
bedingt sind, können nicht auf den Personen-
kreis beschränkt werden, der in der gesetzlichen 
Rentenversicherung erfaßt wird. 

206. Bei einer Harmonisierung sind jedoch be-
stimmte grundsätzliche Voraussetzungen und recht-
liche Grenzen zu beachten. 

a) Harmonisierung setzt Vergleichbarkeit der Re-
gelungen voraus. In Anbetracht der bereits ge-
kennzeichneten Unterschiede sind die verschie-
denen Alterssicherungssysteme nur sehr be-
schränkt vergleichbar. Daraus ergeben sich ei-
nige wichtige Einschränkungen für eine Harmo-
nisierung. 
(1) Vergleichbar sind nur Basissysteme unter-

einander, nicht aber — in Anbetracht der un-
terschiedlichen Funktion — Basissysteme 
mit Zusatzsystemen. Allerdings kommt auch 
eine Vergleichbarkeit von Gesamtversor-
gungssystemen (also Basissystemen mit in-
tegrierter Zusatzversorgung) untereinander 
in Betracht; ebenso können solche Gesamt-
versorgungssysteme mit Basissystemen ver-
glichen werden. 

(2) Vergleichbar können nur öffentlich-rechtlich 
organisierte Sicherungssysteme sein, da für 
privatrechtliche Altersleistungen die indivi-
duelle Gestaltungsfreiheit unangetastet blei-
ben muß. Zu fragen ist allerdings, ob dies 
auch dann gelten kann, wenn im Rahmen ei-
ner privatrechtlichen Gestaltung die zu ge-
währenden Leistungen überwiegend oder 
ausschließlich durch Steuermittel finanziert 
werden. In diesem Fall entspricht die ge-
wählte Organisationsform nicht der realen 
Funktion des Sicherungssystems. 

(3) Die Vergleichbarkeit wird — wie schon ange-
deutet — schließlich beeinflußt durch die 
Form der Finanzierung. Je stärker die Lei-
stungen durch eigene Beiträge erkauft wer-
den, desto mehr genießen die erworbenen 
Ansprüche Eigentumsschutz, wodurch Ände-
rungen der bestehenden Regelungen erheb-
lich erschwert werden. 

b) Nicht nur die Bestimmung der Vergleichsobjekte 
bereitet, wie dargelegt, Schwierigkeiten; die Ver-
gleichbarkeit setzt zusätzlich die Entscheidung 
darüber voraus, ob die verschiedenen Systeme 
insgesamt (Gesamtvergleich) oder die Regelun-
gen von Detailfragen in den verschiedenen Sy-
stemen (Einzelvergleich) miteinander verglichen 
werden sollen und können. Die unterschiedliche 
historische Entwicklung der verschiedenen Sy-
steme und die dadurch bedingte Verwobenheit 
der Einzelregelungen legen einen Gesamtver-
gleich nahe. Diese Aufgabe ist jedoch praktisch 
unter wissenschaftlich begründetem Aspekt 
nicht zu bewältigen, da sie ein rational nicht zu 
begründendes Bewertungssystem voraussetzen 
würde, mit dessen Hilfe die verschiedenen Vor-
und Nachteile eines Systems gegeneinander ab-
gewogen werden müßten, um zu einem Gesamt-
urteil zu gelangen, zumal auch die Konditionen 
während der Erwerbsphase mit in den Vergleich 
einbezogen werden müssen. Im übrigen ist ein 
solcher Gesamtvergleich nicht als Basis für die 
Prüfung der Übertragbarkeit einzelner Änderun-
gen in ein System geeignet, weil es insoweit ge-
rade um die Einpassung punktueller Regelun-
gen, wie z. B. der Neuregelung der Alterssiche-
rung der Frau, in das Gesamtsystem geht. 

Näher liegt es daher, Einzelvergleiche anzustel-
len, indem überprüft wird, wie einzelne Detailfra-
gen in den verschiedenen Systemen geregelt 
werden. Die bisherige Skepsis gegenüber einem 
solchen Vorgehen, die durch den Hinweis auf die 
Besonderheiten des jeweiligen Systems begrün-
det wurde, kann nach der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts zur unterschiedlichen 
Besteuerung von Pensionen und Renten vom 
26. März 1980 nicht mehr aufrechterhalten wer-
den. In dieser Entscheidung hat das Bundesver-
fassungsgericht den Hinweis auf die Unter-
schiede der verschiedenen Systeme als nicht aus-
reichend zur Rechtfertigung von unterschiedli-
chen Regelungen in dem konkreten Einzelpunkt 
der Besteuerung erachtet. 

Allerdings ist bei einem solchen Einzelvergleich 
jeweils zu prüfen, ob die jeweiligen Einzelrege-
lungen durch die Besonderheiten des Alterssi-
cherungssystems, aus dem die Regelung stammt, 
gerechtfertigt oder sogar gefordert wird. Hier 
wird sich bei den verschiedenen Einzelpunkten 
eine unterschiedlich starke Einbindung in das 
System ergeben. Die Einbindung ist schwächer 
dann, wenn es sich um mehr externe Punkte, wie 
z. B. die Besteuerung handelt. Diese Überlegung 
zeigt jedoch, daß der Einzelvergleich durch die 
Elemente eines Gesamtvergleichs anzureichern 
ist. 
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207. Der Wertungsmaßstab für den Vergleich der 
verschiedenen Einzelregelungen kann zum einen 
aus der Sozialpolitik abgeleitet werden; insoweit 
kann auf die Wertungskriterien verwiesen werden. 
Gleichzeitig ist aber auch das Verfassungsrecht als 
Maßstab heranzuziehen, das natürlich auch die so-
zialpolitischen Wertungen inhaltlich bestimmt. 

Verfassungsrechtlich ist in erster Linie der allge-
meine Gleichheitssatz des Artikel 3 Abs. 1 des 
Grundgesetzes zu berücksichtigen, der — ähnlich 
wie auch andere Verfassungsnormen und 
-grundsätze — unterschiedliche Regelungen nur in-
soweit zuläßt, als sachliche Differenzierungskrite-
rien vorhanden sind. Das Grundgesetz kann somit 
im Einzelfall zur Harmonisierung verpflichten, wo-
bei der Gesetzgeber stets die Wahl hat, ob er die Bes-
serstellung in einem Komplex auf einen anderen 
überträgt oder die Besserstellung abbaut. Jedenfalls 
besteht bei einer Neuregelung in einem Alterssiche-
rungssystem unter Umständen die Pflicht zur Über-
tragung auf die anderen Systeme. Aus der Verfas-
sung sind allerdings auch Hindernisse für eine Har-
monisierung herzuleiten. Dabei ist insbesondere auf 
Artikel 14 und Artikel 33 Abs. 5 des Grundgesetzes 
hinzuweisen. Der Eigentumsschutz bereits begrün-
deter Rentenanwartschaften und -ansprüche 
kommt um so stärker zum Tragen, je mehr der Ei-
genleistungsanteil und das Vertrauen des Berechtig-
ten der Rentenposition das Gepräge geben. Die her-
gebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums 
schließlich garantieren im Bereich der Alimentie-
rung auch einen Kernbestand von Strukturprinzi-
pien bei der Versorgung des Beamten und seiner Fa-
milie. Das kann es erschweren, hier im Wege einer 
Annäherung an andere Basissysteme Begünstigun-
gen abzubauen. 

208. Legt man die gekennzeichneten Maßstäbe zu-
grunde, so weist bereits das bestehende Recht eine 
Reihe von Regelungen auf, die einer Harmonisie-
rung  bedürftig sind. Eine vollständige Aufzählung 
ist hier nicht möglich, insoweit muß auf das Einzel-
gutachten zur Harmonisierung verwiesen werden. 
Es sollen nur einige besonders eklatante Fälle von 
ungerechtfertigter Differenzierung (a bis c) aufge-
zeigt und beispielhaft weitere Unterschiede (d) ge-
nannt werden, die eine Überprüfung der bestehen-
den Regelungen erforderlich machen. 

a) Für die Finanzierung der Alterssicherung wer-
den Steuermittel in sehr unterschiedlichem 
Maße herangezogen. Die volle Steuerfinanzie-
rung ist bei den Beamtenpensionen, bei denen 
jede eigene Beitragsleistung der Beamten fehlt, 
systembedingt eine Folge des verfassungsrecht-
lich garantierten Alimentationsprinzips, ohne 
daß hier darauf eingegangen werden soll, wie 
eine Änderung möglich wäre. Insoweit ist eine 
Harmonisierung nicht möglich; zu fragen ist je-
doch, ob die sehr unterschiedliche Quote des 
Steueranteils an der Finanzierung im Rahmen 
der Sozialversicherung noch haltbar ist. Wäh-
rend der Anteil bei der gesetzlichen Rentenversi-
cherung in den letzten Jahren für die Arbeiter- 
und Angestellenversicherung unter 20 v. H. gele-
gen hat, beträgt er bei der Altershilfe für Land

-

wirte fast 80 v. H. und bei der knappschaftlichen 
Rentenversicherung über 60 v. H. Für beide Be-
reiche läßt sich dieser hohe Steueranteil nicht 
ausreichend mit sozialpolitischen Erwägungen 
rechtfertigen. Ein besonderes Schutzbedürfnis 
der Versicherten liegt nicht vor, das wird beson-
ders deutlich bei den hohen staatlichen Subven-
tionen, die die Landwirte für ihre Alterssiche-
rung erhalten, obwohl sie Selbständige sind. Es 
wird zu überprüfen sein, ob die bisherige Rege-
lung durch agrar- und strukturpolitische Erwä-
gungen noch zu rechtfertigen ist. Soweit dies 
nicht der Fall ist, muß diese Ungleichbehandlung 
im Vergleich zur großen Zahl der Arbeitnehmer 
beseitigt werden. 

b) Im Bereich der Leistungen sind es vor allem die 
Fälle der Unter- und Überversorgung, bei denen 
eine Harmonisierung aus rechtlichen und sozial-
politischen Gesichtspunkten dringlich ist. 
(1) In der Beamtenversorgung beträgt die Min-

destversorgung 65 v.H. der ruhegehaltsfähi-
gen Dienstbezüge aus der Endstufe der Be-
soldungsgruppe A 3 (§ 14 Abs. 1 S. 2 Be-
amtVG). Diese Versorgung wird bereits nach 
einer Wartezeit von fünf Jahren gewährt (§ 4 
BeamtVG). Die Regelung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung — auch unter Berück-
sichtigung der Zurechnungszeit — ist enger 
und für die Betroffenen ungünstiger; sie 
führt dazu, daß selbst nach längerer Versi-
cherungszeit Minimalrenten nicht verhin-
dert werden. Auch wenn die Besonderheiten 
der unterschiedlichen Sicherungssysteme 
und Finanzierungsgrundlagen eine Über-
nahme der beamtenrechtlichen Regelungen 
verbieten, so spricht doch der Aspekt der 
Harmoniserung für eine Mindestsicherung, 
wie sie in Kapitel D Abschnitt VII vorge-
schlagen wird. Dadurch könnte der große Un-
terschied, der bisher zwischen den beiden 
Regelungen besteht, zumindest etwas abge-
baut werden. 

(2) Ohne die Frage, von welchem Versorgungsni-
veau an man von einer Überversorgung spre-
chen kann, entscheiden zu wollen, ist doch 
ein offensichtlicher Fall der Überversorgung 
zu nennen. Es ist die Regelung der Zusatzver-
sorgung für die Arbeiter und Angestellten im 
öffentlichen Dienst, die durch die Aufstok-
kung der gesetzlichen Renten eine Gesamt-
versorgung von erheblich mehr als 100 v.H. 
der letzten Nettobezüge des aktiven Arbeit-
nehmers erhalten können. Diese Versorgung 
wird, soweit es die Zusatzversorgung anbe-
langt, allein durch Leistungen der öffentli-
chen Arbeitgeber aufgebracht, also aus Steu-
ermitteln. Eine vergleichbare Versorgung ha-
ben weder die Beamten, zumal ihre Pension 
stärker besteuert wird, noch die Arbeitneh-
mer der Privatwirtschaft, sieht man von den 
zahlenmäßig unbedeutenden Fällen ab, in de-
nen in der Privatwirtschaft eine ähnliche Ge-
samtversorgung wie für die Arbeiter und An

-

gestellten des öffentlichen Dienstes gewährt 
wird. Auch in diesen Fällen besteht ein ent- 
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scheidender Unterschied zur Zusatzversor-
gung des öffentlichen Dienstes darin, daß die 
Überversorgung nicht durch Steuermittel 
sondern durch den Arbeitnehmer und/oder 
den Arbeitgeber finanziert wird. Man könnte 
insoweit allenfalls fragen, ob eine betriebli-
che Altersversorgung in dieser Höhe noch 
die üblichen Steuervorteile genießen kann. 
Die Wissenschaftlergruppe hält eine solche 
Überversorgung, wie sie im Rahmen der Zu-
satzversorgung des öffentlichen Dienstes 
fast regelmäßig auftritt, für unvertretbar. 
Eine Änderung des Tarifrechts, auf dem 
diese Wirkung beruht, ist daher dringend er-
forderlich. Die aus Steuermitteln finanzierte 
Überversorgung von Arbeitern und Ange-
stellten des öffentlichen Dienstes stellt eine 
sozialpolitisch unerwünschte, durch keine 
sachlichen Kriterien gerechtfertigte Besser-
stellung dieser Personengruppe im Verhält-
nis zu den Arbeitnehmern der Privatwirt-
schaft dar. 

c) Unterschiedliche Regelungen in den verschiede-
nen Alterssicherungssystemen bestehen auch 
hinsichtlich der Besteuerung der Altersbezüge. 
Eine Harmonisierung, allerdings keine vollstän-
dige Gleichstellung, ist insoweit nach der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
26. März 1980 verfassungsrechtlich geboten. Eine 
solche Harmonisierung könnte theoretisch durch 
eine stärkere Entlastung der Beamtenpensionen 
bei der Besteuerung erfolgen; die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts eröffnet aller-
dings noch den anderen Weg der Harmonisie-
rung, nämlich die stärkere steuerliche Belastung 
der Rentner in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung (vgl. dazu Kapitel D, Abschnitte II und 
III). 

d) Weitere Unterschiede, die auf ihre Berechtigung 
zu untersuchen sind, bestehen z. B. in folgenden 
Punkten: 
— Steigerungssatz, mit dem die Anwartschaft 

auf Alterssicherung jährlich steigt, 
— Wartezeiten, 
— Höhe des Einkommens, das für den Fall des 

Alters abgesichert ist, 
— Anrechenbarkeit von anderem Einkommen 

auf die Altersbezüge, 
— Krankenversicherungsschutz im Alter, 
— Sonderzuwendungen. 

e) Die einzelnen unter d) genannten Beispiele, die 
sich vermehren ließen — insoweit muß auf das 
Einzelgutachten verwiesen werden — sollen le-
diglich deutlich machen, wie zahlreich die Unter-
schiede in den verschiedenen Alterssicherungs-
systemen sind. Es wird im Rahmen der Harmoni-
sierungsüberlegungen zu prüfen sein, inwieweit 
diese Unterschiede durch die Besonderheiten 
des jeweiligen Systems heute noch sachlich ge-
boten sind oder ob nicht eine Angleichung sach-
gerecht und notwendig ist. Eine solche Anglei-
chung kann rechtlich erforderlich sein, sofern für 

die Differenzierung keine hinreichenden Gründe 
bestehen (Artikel 3 des Grundgesetzes), sie kann 
darüber hinaus aber auch sozialpolitisch wün-
schenswert sein, weil die unterschiedlichen Re-
gelungen — ohne bereits verfassungsrechtlich 
angreifbar zu sein — heute nicht mehr als be-
rechtigt angesehen werden können. Von einer 
sachgerechten Harmonisierung dürfte letztlich 
auch das Funktionieren und die Glaubwürdigkeit 
unseres Gesamtsystems der Alterssicherung in 
der Bevölkerung abhängig sein. 

IV. Auswirkungen der erarbeiteten Vorschläge 
auf andere Alterssicherungssysteme 

209. Nachfolgend werden einige — mögliche — 
Vorschläge daraufhin untersucht, ob ihre Realisie-
rung in der Rentenversicherung Maßnahmen in den 
vergleichbaren Basissicherungssystemen erforder-
lich machen würde. Es kann sich dabei nur um frag-
mentarische Hinweise handeln, denn Aussagen 
über die Übertragbarkeit hängen entscheidend von 
der Ausgestaltung der Vorschläge im einzelnen ab. 

1. Aktualisierung 

210. Für die Beamtenversorgung ist die Aktualisie-
rung dadurch gewährleistet, daß die Bezüge der akti-
ven Beamten und der Pensionäre um denselben Pro-
zentsatz erhöht werden. Auch für die meisten be-
rufsständischen Versorgungswerke gibt es keinen 
der Rentenversicherung entsprechenden time lag. 
Wenn daher in der Rentenversicherung der time lag 
verkürzt würde, läge darin eine Annäherung zu den 
Anpassungsregeln der anderen Alterssicherungssy-
steme. Irgendwelche Maßnahmen in bezug auf eine 
Übertragung würden nicht erforderlich. 

2. Normalfall-Mindestsicherung 

211. In der Beamtenversorgung gibt es — wie be-
reits dargelegt — eine sehr weitgehende Mindestsi-
cherung. Auch für die Arbeiter und Angestellten des 
öffentlichen Dienstes wird durch die Garantie der 
Gesamtversorgung, die sich am zuletzt erzielten Ar-
beitseinkommen orientiert, im Regelfall eine ausrei-
chende Mindestsicherung selbst in den Fällen ge-
währleistet, in denen nur geringe Rentenansprüche 
begründet worden sind. 

Der Vorschlag, eine Normalfall-Mindestsicherung 
einzuführen, der letztlich die breits bestehende Mög-
lichkeit einer Rente nach Mindesteinkommen er-
heblich ausbaut und erweitert, bleibt immer noch 
deutlich hinter der beamtenrechtlichen Regelung 
zurück. Dennoch handelt es sich letztlich um eine 
Annäherung, so daß die eigentliche Übertragungs-
problematik nicht auftaucht. Allenfalls könnte man 
fragen, inwieweit die sehr weitgehende beamten-
rechtliche Regelung wirklich durch den Alimenta-
tionsgrundsatz oder andere Besonderheiten des öf-
fentlichen Dienstrechts zwingend geboten ist. So-
weit dies nicht der Fall ist, könnte überlegt werden, 
ob nicht eine weitere Annäherung dadurch erfolgen 
sollte, daß die Mindestversorgung der Beamten an 
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erschwerte Voraussetzungen geknüpft wird. Dabei 
könnte insbesondere an eine Verlängerung der War-
tezeit gedacht werden. 

3. Modifizierung der Ertragsanteilsbesteuerung 

212. Das vorgeschlagene Verfahren einer modifi-
zierten Ertragsanteilsbesteuerung würde zu einer 
erhöhten Besteuerung der Sozialrenten führen. Der 
gegenwärtig bestehende Zustand, daß die Bezieher 
von Sozialrenten, die auf die Rente allein angewie-
sen sind, praktisch nicht besteuert werden, würde 
beseitig und zumindest die höheren Renten einer 
mäßigen Besteuerung unterworfen werden. Da die 
Beamtenpensionen bereits heute besteuert werden, 
wenn auch unter Berücksichtigung eines Altersfrei-
betrages, so würde die Realisierung dieses Vor-
schlags eine Annäherung an den für die Beamten-
pension bestehenden Zustand bedeuten, ohne daß 
eine formale Gleichsetzung erfolgte. Eine solche 
wäre in Anbetracht der eigenen Beitragsleistung 
des Sozialversicherten auch problematisch. Dieser 
Vorschlag entspricht somit dem Postulat der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
26. März 1980, in der die Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Finanzierungswege bei Rentenversi-
cherung und Beamtenpensionen gefordert wird, 
gleichzeitig aber die faktisch vollständige Freistel-
lung der Sozialrenten von der Einkommensteuer im 
Vergleich zu den Beamten als nicht mehr verfas-
sungsgemäß bezeichnet wird. 

Auch soweit es die Gesamtversorgungssysteme an-
belangt, dürfte die Besteuerung nach einem modifi-
zierten Ertragswert zu gerechteren Ergebnissen 
führen, als dies heute der Fall ist. Insbesondere kann 
dem Prinzip der steuerlichen Leistungsfähigkeit 
besser entsprochen werden. 

Allerdings ist eine solche Änderung des Steuer-
rechts nicht geeignet, die grundsätzlichen Konstruk-
tionsmängel zu beseitigen, die in der Zusatzversor-
gung des öffentlichen Dienstes zu den erwähnten 
Fällen der Überversorgung führen. Maßnahmen in 
diesem Bereich werden durch die steuerliche Neure-
gelung somit nicht entbehrlich. 

Unter dem Gesichtspunkt eines Gesamtvergleichs 
ist auch zu berücksichtigen, daß durch eine stärkere 
Einbeziehung der Sozialversicherungsrente in die 
Einkommensbesteuerung ein Vorteil entfallen wür-
de, den bislang die Rentner im Vergleich zu den Pen-
sionären haben. Dieser Umstand darf bei der Bewer-
tung, welche Modifikationen im Interesse einer Har-
monisierung einzelnen Personengruppen zugemu-
tet werden können, nicht aus dem Auge verloren 
werden. 

4. Modifizierte Nettoanpassung 

213. Wird der Anpassungssatz nicht mehr durch 
die Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter be-
stimmt, sondern nach einer, z. B. um die Rentenver-
sicherungsbeiträge, verminderten Rechnungsgröße, 
so müßte gefragt werden, ob in einem solchen Falle 

an dem bisherigen Anpassungsverfahren für die Be-
amtenpensionen festgehalten werden kann. Da die 
Beamtenpensionen auf der Grundlage der Bruttoge-
hälter berechnet werden und die so errechneten 
Pensionen in demselben Prozentsatz wie die Gehäl-
ter der aktiven Beamten angepaßt werden, handelt 
es sich letztlich um eine Bruttoanpassung. 

Ein solcher neugeschaffener Unterschied zwischen 
Anpassung der Renten und Anpassung der Pensio-
nen würde in seinen Wirkungen noch zusätzlich er-
heblich zu Lasten der Rentner verstärkt, wenn man 
die Renten in verstärktem Maße der Besteuerung 
unterwerfen würde. Eine solche Entwicklung ist so-
zialpolitisch nicht vertretbar. Es ist daher für den 
Fall der Einführung eines veränderten Anpassungs-
verfahrens für die Renten nach Wegen zu suchen, 
wie eine gleichgerichtete Modifikation der Anpas-
sung auch für Beamtenpensionen erfolgen könnte. 

Eine direkte Übertragbarkeit des modifizierten Net-
toanpassungsverfahrens ist wegen des Fehlens von 
Beitragspflichten für Beamte nicht möglich. Man 
könnte allenfalls daran denken, ob nicht der bei ei-
ner modifizierten Nettoanpassung herabgesetzte 
Anpassungssatz bei steigenden Beitragslasten zu ei-
nem Kriterium für die Anpassung der Beamtenpen-
sionen gemacht werden könnte. Allerdings ergibt 
sich dann das Problem des Auseinanderfallens von 
Erstpensionen, die nach den Bruttogehältern be-
rechnet werden, und den Bestandspensionen, die in 
einem geringeren Umfang angepaßt würden. Letzt-
lich stellt sich damit die grundsätzliche Frage, ob die 
Steigerung des Altersquotienten auf die Dauer al-
lein Auswirkungen in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung haben kann. Die modifizierte Nettoanpas-
sung macht deutlich, daß die Rentner diese Lasten 
mittragen müssen. Gesellschaftspolitisch ist es nicht 
vertretbar, diese Lasten allein auf die aktiven Ar-
beitnehmer und die Rentner zu verteilen, die Beam-
ten jedoch auszunehmen. Es muß daher ein Weg für 
eine Modifizierung des Anpassungsverfahrens der 
Beamtenpensionen gefunden werden. Das Problem 
des Auseinanderklaffens von Pensionen und Gehäl-
tern der aktiven Beamten könnte dadurch gelöst 
werden, daß man bei einer Erhöhung der Rentenver-
sicherungsbeiträge in Zukunft die jährliche Steige-
rung der Gehälter der Beamten entsprechend gerin-
ger ausfallen läßt. 

5. Altersstrukturabhängige Beitragssatzbestimmung 

214. Hier stellen sich die grundsätzlichen Proble-
me, wie sie eben schon angedeutet worden sind. Eine 
solche Beitragssatzbestimmung, gekoppelt mit einer 
Modifizierung des Anpassungsverfahrens, macht 
die Belastungen, die durch die Veränderung des Al-
tersquotienten entstehen, noch deutlicher. Damit 
wird aber auch verdeutlicht, daß dieses Problem 
nicht nur in der gesetzlichen Rentenversicherung, 
sondern auch in anderen Alterssicherungssystemen 
entsteht und gelöst werden muß. Es müssen neue 
Formen der Bestimmung des Anpassungssatzes bei 
den Gehältern der aktiven Beamten und der Pensio-
näre gefunden werden, die eine gerechte Lastenver- 
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teilung ermöglichen. Eine solche Regelung ist letzt

-

lich auch mit dem Alimentationsgrundsatz verein

-

bar, da die Praktizierung dieses Grundsatzes nicht 

im luftleeren Raum erfolgen kann, sondern von den 
jeweiligen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen abhängig ist. 

Schlußbemerkung 

215. Die vorstehenden, soweit es erforderlich 
schien in den beizulegenden Einzelgutachten ver-
tieften Überlegungen stellen den Kern einer Reform 
der gesetzlichen Alterssicherung dar. Wenn dabei 
der Audruck „Kern" betont wird, so meint dies ei-
nerseits, daß das hier Erörterte ergänzungsbedürftig 
ist — freilich diese Ergänzungen erst vertieft erwo-
gen und vorgenommen werden können, aber auch 
müssen, wenn über die Fragen des Kerns weitge-
hend entschieden ist bzw. gar Einigkeit besteht. Das 
gilt für wesentliche Elemente des Systems selbst, 
wie z. B. die Frage einer Ausgestaltung der flexiblen 
Altersgrenze so, daß sie wirklich, auch je  nach Be-
dürfnissen der Einzelnen, flexibel ist, ohne daß die 
Entscheidung anderer Versicherter dadurch negativ 
betroffen würde, oder wie die langfristige Regelung 
der Krankenversicherung der Rentner, das gilt für 
viele Fragen der Verbindung der gesetzlichen Ren-
tenversicherung mit anderen Bestandteilen der ge-
setzlichen Alterssicherung, so die Frage einer etwai-
gen Reform des Subsidiaritätsprinzips in der Sozial-
hilfe in Verbindung mit Mindestrentenregelungen 
in der Rentenversicherung, die Verknüpfung der 
Rentenversicherung mit der betrieblichen und der 
privaten Alterssicherung im sogenannten dreistufi-
gen System. 

216. Eine solche Verbindung allerdings muß hier 
andererseits von vornherein eingeschlossen, ja Eini-
gung darüber vorausgesetzt werden: Die Harmoni-
sierung der verschiedenen Versorgungssysteme, 
insbesondere der Grundversorgungssysteme. Ge-
rade wenn wir heute allgemein die Altersversorgung 
schwergewichtig nicht nur unter der Perspektive 
der Versorgung ausschließlich des Versorgungsbe-
rechtigten sehen, sondern vor allem auch des Haus-
haltseinkommens — unter Berücksichtigung der 
Zahl der Einkommensbezieher, insbesondere der 
Zweiverdiener-Haushalte-, oder wenn wir, in ganz 
anderem Bereich, davon ausgehen, daß die Gebur-
tenrückgänge insbesondere des letzten Jahrzehnts 
schon aufgrund der bisherigen Entwicklung, gleich-
viel wie es damit weitergeht, zu einer Belastung der 
längerfristigen Altersversorgung führt und nicht  

nur zur Belastung der gesetzlichen Rentenversiche-
rung — in all solchen Zusammenhängen wird deut-
lich, daß eine prinzipiell unterschiedliche Behand-
lung in verschiedenen Versorgungssystemen ausge-
schlossen ist. Die Harmonisierung dieser Systeme 
ist daher unerläßliche Voraussetzung für die Lösung 
der hier behandelten Reformprobleme. 

217. Die verschiedenen von der Wissenschaftler-
gruppe zur Bewältigung anstehender Probleme als  

geeignet hervorgehobenen Lösungsmöglichkeiten 
sind dabei fast durchweg so angelegt, daß sie einan-
der ergänzen — es sei denn, daß sie ausdrücklich als 
Alternativen bezeichnet sind. Nach Ansicht der 
Gruppe wäre es am günstigten, wenn diese Möglich-
keiten als Block behandelt würden; es würden dann 
auch die Fälle deutlich, in denen die Lösungsmög-
lichkeiten offensichtlich einander widersprechen 
(z. B. bei vollständiger Nettoanpassung [Modell 1] 
und den verschiedenen Möglichkeiten der Besteue-
rung) oder wo sie in Konkurrenz zueinander stehen 
können (wie bei einer neuen Bemessung des Bun-
deszuschusses und mehreren Formen veränderter 
Beitragsbemessungsgrundlagen). Die Behandlung 
der erörterten Lösungsprobleme als Block ist zwar 
vorzuziehen, aber nicht die einzig mögliche Vorge-
hensweise. Jedes der hier behandelten Probleme, sei 
es auf der Einnahmen-, sei es auf der Ausgabenseite 
der Alterssicherungsträger, kann auch isoliert ange-
gangen werden. 

218. Hinsichtlich mehrerer der in dem ihr erteilten 
Auftrag (vgl. insoweit Einleitung Ziffer 2 a) bis c) ge-
nannten Probleme ist die Wissenschaftlergruppe zu 
einer einheitlichen bzw. mehrheitlichen Meinungs-
bildung gelangt. Sie stellt insbesondere folgende Lö-
sungsvorschläge zur Diskussion: 

a) Aktualisierung 
Bedenken gegen eine Aktualisierung sind vor allem 
aus konjunkturpolitischen Gründen vorzubringen. 
In den meisten Fällen kann der zeitliche Rückstand 
der allgemeinen Bemessungsgrundlage antizyklisch 
wirken, weil in der Hochkonjunktur bei starken 
Lohnanstiegsraten Überschüsse entstehen, diese in 
der Zeit konjunktureller Rückschläge zurückgebil-
det oder gar zu Defiziten werden. Dieser Vorteil 
des zeitlichen Rückstands der allgemeinen Bemes-
sungsgrundlage kann freilich dadurch zunichte ge-
macht werden und ist es teilweise worden, daß die 
Überschüsse in Hochkonjunkturzeiten für Lei-
stungsverbesserungen verbraucht werden oder das 
Motiv zur Stundung bzw. Streichung der Bundeszu-
schüsse geliefert haben, so daß nur die Defizite ver-
bleiben und dann gerade in schlechter Konjunktur

-

lage, mit nunmehr prozyklischer Wirkung, Beiträge 
erhöht oder Rentenanpassungen zurückgehalten 
werden müssen. Außerdem wird in der neueren kon-
junkturpolitischen Diskussion vielfach die mittelfri-
stige Ausrichtung der Konjunkturpolitik anstelle ei-
ner antizyklischen Ausrichtung bevorzugt. Weiter-
hin ist es ein Vorzug des zeitlichen Rückstandes der 
allgemeinen Bemessungsgrundlage, die mit der 
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drei-Jahresdurchschnittsbildung verbunden ist, daß 
die Ausschläge der Rentenanpassungsraten verrin-
gert werden. 
Die Wissenschaftlergruppe schätzt diese Vorteile 
des zeitlichen Rückstandes der allgemeinen Bemes-
sungsgrundlage nach wie vor hoch ein. Sie hält je-
doch ihre Nachteile, d. h. umgekehrt die Vorteile ei-
ner Aktualisierung für gewichtiger. Diese liegen vor 
allem in der Kontinuität des Rentenniveaus und de-
ren verteilungspolitischer Bedeutung sowie dem da-
mit verbundenen Faktum, daß die Finanzlage der 
Rentenversicherungsträger nicht aus diesem 
Grunde Schwankungen unterworfen wird. Die 
Gruppe schlägt daher zwei Verfahren für eine Ak-
tualisierung vor, um die Änderungen des Renten-
niveaus und damit des Finanzierungssaldos zu be-
grenzen (vgl. Ziffer 107 ff.). 

b) Nettoanpassung und Besteuerung 
Aus verteilungspolitischen Gründen — sowohl im 
Hinblick auf das Verhältnis der Entwicklung von 
Renten und Versicherteneinkommen wie im Hin-
blick auf das Verhältnis der Einkommen der Rent-
ner untereinander — schlägt die Gruppe eine Kom-
bination spezifischer Formen von Nettoanpassung 
und veränderter Formen von Besteuerung der Ren-
ten vor. Dies geschieht allerdings unter der Voraus-
setzung, daß bei der Besteuerung ein Verfahren ge-
wählt wird, wie etwa das Quellenabzugsverfahren, 
das keine erhöhten Finanzausgleichsprobleme her-
vorruft und das nicht mit übermäßigem Kostenauf-
wand verbunden wird. Die Kombination an sich 
sollte in der Weise vorgenommen werden, daß bei 
Rentenanpassung die Veränderung des Beitragssat-
zes zur Rentenversicherung berücksichtigt wird (in-
soweit also Nettoanpassung) und daß die Ertragsan-
teilsbesteuerung der Renten allmählich — d. h., so 
daß Renten nicht etwa sinken, sondern im Zuge der 
Anpassung bei höheren Rentnerhaushaltseinkom-
men nur vermindert steigen — so heraufgesetzt 
wird, daß sie im Gegensatz zur jetzigen Situation ef-
fektiv wirksam wird. Im Vordergrund dieses Vor-
schlags steht die verteilungspolitische Wirkung; je 
stärker freilich die Veränderung der Bevölkerungs-
struktur finanziell für die Rentenversicherung bela-
stend wirksam wird, um so mehr können auch die fi-
nanziellen Gesichtspunkte einer solchen Neuerung 
zu Buche schlagen. 

c) Bundeszuschuß 
Die Wissenschaftlergruppe geht davon aus, daß so-
wohl im Interesse einer langfristigen Finanzpla-
nung der Rentenversicherungsträger, damit verbun-
den einer kontinuierlichen Rentenentwicklung, als 
auch im Interesse des Vertrauens der Versicherten 
in die Kontinuität ihrer Alterssicherung über die 
Höhe des Bundeszuschusses niemals diskretionär, 
wie faktisch in der Vergangenheit fast von Jahr zu 
Jahr, entschieden werden darf. Die Gruppe hat eine 
Reihe von Vorschlägen für eine Regelbindung des 
Zuschusses diskutiert, wobei sie neben den genann-
ten Vorteilen einer solchen Bindung auch die mögli-
chen finanzpolitischen Nachteile eines im Verhält-
nis zu den gesamten Einnahmen steigenden Anteils 

der Bundeszuschüsse an die Rentenversicherungs-
träger erörtert hat. Die Gruppe ist, da alle anderen 
teilweise logisch besser zu begründenden Schlüssel 
für eine solche Regelbindung nicht eindeutig quanti-
fizierbar sind, zu der Überzeugung gelangt, daß es 
immer noch am besten ist, die Bundeszuschüsse in 
Form eines festen Prozentsatzes an den Gesamtaus-
gaben der Rentenversicherungsträger und nicht wie 
bisher an die Veränderung der allgemeinen Bemes-
sungsgrundlage zu binden. Der Anteil der Bundeszu-
schüsse an den Gesamtausgaben der Rentenversi-
cherungsträger ist seit 1957 von 30,9 auf 17,6 v. H. ge-
sunken und sollte — angesichts der Größenordnung 
der „versicherungsfremden Leistungen", die, wie 
auch immer zu messen versucht, wesentlich höher 
zu veranschlagen sind — wieder merklich heraufge-
setzt werden. Als Zielbereich schlägt die Gruppe 20 
bis 30 v. H. der Gesamtausgaben der Rentenversi-
cherung vor. Die Erhöhung sollte jedoch schritt-
weise erfolgen, wenn aus Gründen der demographi-
schen Entwicklung bei unverändert geltendem Lei-
stungsrecht Beitragssatzerhöhungen notwendig 
werden. Dann sollte der Bundeszuschuß mit der glei

-

chen Rate erhöht werden wie die Beitragssätze stei-
gen. 

219. Die Diskussion der im Auftrag explizit ge-
nannten Fragen zwang darüber hinaus, eine ganze 
Anzahl aktueller sozialpolitischer Fragen aufzuneh-
men. 

Unter anderem hat sich die Wissenschaftlergruppe 
auch mit dem Problem einer Änderung der Bemes-
sungsgrundlage für die Arbeitgeberbeiträge be-
schäftigt. Eine Änderung der zur Zeit geltenden Re-
gelungen hält sie freilich nicht für angemessen. 

Auch die Frage, inwieweit demographisch bedingte 
Belastungsveränderungen durch Formen der Kapi-
talansammlung aufgefangen werden können, ist dis-
kutiert worden. Abgesehen von marginalen Effek-
ten ist jedoch auch von dieser Seite her keine we-
sentliche Entlastung zu erwarten. 

220. Das Problem einer Mindestsicherung in der 
sozialen Alterssicherung wird zur Zeit wieder inten-
siv diskutiert. Die Mindestsicherung steht auch im 
Zusammenhang mit den geplanten Regelungen für 
die Reform der Sicherung der Frau und der Hinter-
bliebenen. Die Gruppe bejaht zwar, daß im Normal-
fall des lebenslang in der Sozialversicherung Gesi-
cherten eine über der Sozialhilfe liegende Alterssi-
cherung erreicht werden muß, meint freilich, daß 
eine derartige Lösung im Prinzip beitragsäquivalent 
gesucht werden muß. 

Hiermit im Zusammenhang steht die Notwendigkeit 
der Einführung einer allgemeinen Sicherungspflicht 
für das Alter, wobei selbstverständlich auch Siche-
rungsformen außerhalb der sozialen Rentenversi-
cherung berücksichtigt werden müssen. Zugleich 
wird die Frage angeschnitten, inwieweit nicht eine 
Änderung der Begrenzung des sozial gesicherten 
Teils der Alterssicherung notwendig ist. Auch auf 
diese Art und Weise könnte längerfristig das durch 
die soziale Sicherung ausgelöste Belastungsniveau 
in seinem Anstieg vermindert werden. 
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221. Alle. diese Themen zwingen dazu, die Frage 
der sozialen Sicherung der Frau und der Hinterblie-
benen noch einmal aufzugreifen. Die Gruppe ist der 
Auffassung, daß die zur Zeit im politischen Raum 
diskutierten Lösungen auch aus finanziellen Grün-
den nicht vertretbar sind. Eine Absenkung der Teil-
habesätze würde aber zu sozialpolitisch kaum ver-
tretbaren Ergebnissen führen. Sie empfiehlt daher, 
die Diskussion ,um die soziale Sicherung der Frau 
noch einmal wieder auf alle zur Diskussion stehen-
den ernsthaften Alternativen auszudehnen und 
auch unter dem Gesichtspunkt der Kostenneutrali-
tät zu überdenken. 

222. Immer deutlicher trat während der Arbeit der 
Wissenschaftlergruppe die Tatsache zu Tage, daß 
die zentrale Aufgabenstellung zwar nach wie vor bei 
Fragen der Verteilungsgerechtigkeit liegt — und 
zwar auch dort, wo wie bei der Frage der Nettoan-
passung und/oder Besteuerung die öffentliche Dis-
kussion weitgehend unter finanziellen Aspekten 
stand —, daß aber die Verteilungsaspekte sich ge-
rade aufgrund der sozialpolitischen Erfolge verän-
dert haben. Der Gesichtspunkt des Rentenniveaus, 
des Verhältnisses von Renteneinkommen zu Akti-
veneinkommen, steht nicht mehr so eindeutig im 
Vordergrund, wie bisher vielfach in der öffentlichen 
Diskussion, vielmehr ist die Frage der Verteilung 
der Renteneinkommen und die Frage der Belastbar-
keit der Aktiveneinkommen gleichrangig daneben 
getreten. Zwar geht die Wissenschaftlergruppe da-
von aus, daß es eine feste Belastungsgrenze, zumal 
über längeren Zeitraum hin gesehen, nicht gibt. 
Wohl aber spielt die Belastungszunahme, und zwar 
vor allem in ihrem Verhältnis zur realen Einkom-
menszunahme der Aktiven im Zusammenhang mit 

dem wirtschaftlichen Wachstum, eine Rolle auch im 
Hinblick auf die Leistungsbereitschaft und damit 
auf die Größe des sozialpolitisch Verteilbaren. Es ist 
davon auszugehen, daß zusätzliche Belastungen der 
Versicherten noch eher hingenommen werden, 
wenn sie der eigenen Versorgung dienen, als wenn 
sie in einen großen Topf gehen. Auch unter dieser 
Perspektive gewinnt die Beachtung des Beitrags-
äquivalenzprinzips erneut an Gewicht. 

223. Auf lange Sicht, beginnend aber schon im 
kommenden Jahrzehnt, sind die infolge des Bevölke-
rungsstrukturwandels, konkret des Geburtenrück-
ganges im vergangenen Jahrzehnt bevorstehen-
den Probleme finanziell beherrschend. Dafür ist 
nicht in dem Sinne wie es der Einzelne täte, etwa 
durch Vorsparen, ausreichende Abhilfe zu gewin-
nen. Gerade die Tatsache, daß ein Teil dieses demo-
graphischen Problems infolge der Geburtenentwick-
lung im vergangenen Jahrzehnt bereits fest vorge-
geben ist, läßt es als geradezu unerläßlich erschei-
nen, daß bei allen Reformvorschlägen, so z. B. auch 
den zur sozialen Sicherung der Frau und der Hinter-
bliebenen, der Gesichtspunkt der Kostenneutralität 
streng beachtet wird — denn das Bevölkerungs-
strukturproblem ist nun einmal in der Größenord-
nung der finanziellen Auswirkungen beherrschend, 
als solches ist es nicht kostenneutral zu lösen. Folg-
lich muß in anderen Bereichen um so mehr auf die 
finanziellen Wirkungen geachtet werden — und 
zwar gerade unter den sozialen Aspekten der Ein-
kommensverteilung und der Belastbarkeit. Somit 
stimmen auch unter diesen Perspektiven die Aufga-
benstellungen der angemessenen Verteilung, der 
Beitragsäquivalenz und der Finanzierbarkeit in er-
heblichem Umfang überein. 

Berlin, den 14. Dezember 1980 

Prof. Dr. Grohmann 
Prof. Dr. Krupp 
Prof. Dr. Mackscheidt 
Prof. Dr. von Maydell 
Prof. Dr. Meinhold 
Prof. Dr. Schmähl 
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Zusammenfassung des Gutachtens der Wissenschaftlergruppe 
des Sozialbeirats zu längerfristigen Entwicklungsperspektiven 
der Rentenversicherung 

1. Der Sozialbeirat hat gemäß seinem Gutachten 
vom 23. Februar 1979 — in Abstimmung mit der 
Bundesregierung — eine Gruppe von Wissen-
schaftlern beauftragt, eine Analyse der „länger-
fristigen Entwicklungsperspektiven der Ren-
tenversicherung" innerhalb des Gesamtgefüges 
der Altersversorgung und unter Berücksichti-
gung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedin-
gungen vorzunehmen. Diese Gruppe wurde am 
12. November 1979 konstituiert, sie besteht aus 
den Professoren Dr. Grohmann, Dr. Krupp, Dr. 
Mackscheidt, Dr. von Maydell, Dr. Meinhold 
(Vorsitzender) und Dr. Schmähl. Das Gutachten 
wurde am 14. Dezember 1980 abgeschlossen. 

2. Die Wissenschaftlergruppe geht davon aus, daß 
zwar eine Reihe von teils schwerwiegenden Re-
formmaßnahmen im Bereich der Alterssiche-
rung, nicht aber ihre vollständige Neukonzep-
tion erforderlich sei. Insbesondere ist am Prin-
zip, die Renten am früheren eigenen Einkom-
men und am jeweiligen aktuellen Einkommens-
niveau zu orientieren, festzuhalten. Dabei sind 
die Prinzipien der Beitragsäquivalenz, des so-
zialen Ausgleichs und des Generationenvertra-
ges zu berücksichtigen. 

3. Nicht alle „sozialen Besitzstände" können unge-
prüft bejaht werden. Im Grundsatz ist für dieje-
nigen, die schon Anspruch auf Rente haben, der 
Besitzstand zu wahren. Für diejenigen, die bis-
her Anwartschaften, aber noch keine Ansprü-
che im System erworben haben, kann sich die 
Besitzstandsgarantie nur auf die bis dahin 
selbst erworbenen Anwartschaften beziehen. 
Für Anwartschaften, die auf dem Prinzip des so-
zialen Ausgleichs beruhen, ist sorgfältig zu prü-
fen, ob für sie ein Besitzstand anzuerkennen ist. 
Die Besitzstandsgarantie beinhaltet nicht das 
Recht, Anwartschaften wie bisher auch in Zu-
kunft zu erwerben. Für die neu in das System 
Eintretenden bestehen im Zeitpunkt ihres Ein-
tritts keine Besitzstände. 

4. Die Notwendigkeit einer Reform ist durch eine 
ganze Anzahl von Entwicklungen bedingt: 
— die abnehmende Dringlichkeit, die Renten-

einkommen relativ zu den Erwerbstätigen

-

einkommen weiter stärker anzuheben 
— erhebliche Schwankungen in der Finanzlage 

der Rentenversicherungsträger 
— die Abnahme des Anteils der Bundeszu-

schüsse an den Ausgaben der Rentenversi-
cherungsträger ohne einleuchtenden vertei-
lungspolitischen Grund 

— die relative Begünstigung der Bezieher hö-
herer Einkommen durch die Rentenberech-
nung auf der Grundlage des Bruttoeinkom-
mens bzw. durch die faktische Nichtbesteue-
rung der Renten 

— das unkoordinierte Nebeneinander verschie-
dener Alterssicherungssysteme 

— die langfristige demographische Entwick-
lung. 

5. Zur Beurteilung von Reformvorschlägen zur 
Weiterentwicklung des sozialen Alterssiche-
rungssystems müssen Kriterien entwickelt wer-
den. Hierzu kann eine Diskussion von Zielen 
dienen. 

6. Wichtige Ziele sind: 
— die Stetigkeit des Nettoeinkommens 
— Verminderung der Ungleichmäßigkeit der 

Bedarfdeckungsmöglichkeiten 
— Leistungsangemessenheit des Einkommens 

(Beitragsäquivalenz) 
— Vermeidung von Armut 
— Einkommensniveau und Einkommens-

wachstum 
— Vertrauen in die Stabilität und Gerechtigkeit 

der sozialen Sicherung 
— Stabilität von Ehe und Familie 
— Entfaltungschancen für das Individuum 
— Vermeidung von Vereinsamung 
— Stabilität im Altersaufbau 
— soziale Mobilität 
— Transparenz und Minderung von Verwal-

tungslast. 

7. Von Reformen des Alterssicherungssystems 
sind in der Regel zahlreiche Ziele betroffen, die 
bei der Bewertung gleichzeitig berücksichtigt 
werden müssen. Dabei sind Wertentscheidun-
gen sowohl über die Priorität der einzelnen 
Ziele als auch über die angestrebten Werte der 
Ziele zu treffen. Diese müssen politisch verant-
wortet werden. 

8. Die künftige Bevölkerungsentwicklung, so wie 
sie sich in den bisher vorliegenden Vorausschät-
zungen darstellt, läßt längerfristig erhebliche 
Probleme für die Alterssicherung erwarten. 
Diese können mit Hilfe einer Modellrechnung 
abgeschätzt werden, in der die wichtigsten Ver-
haltensannahmen über den gesamten Voraus-
berechnungszeitraum hinweg konstant gehal-
ten werden. Mit Alternativrechnungen kann der 
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Einfluß anderer Verhaltensannahmen deutlich 
gemacht werden. Die Ergebnisse dieser Modell-
rechnungen hängen freilich von den zahlrei-
chen notwendigen Annahmen ab, die keinesweg 
immer selbstverständlich sind und bei der Inter-
pretation der Ergebnisse berücksichtigt werden 
müssen. Konkret bedeuten die hier gemachten 
Annahmen, daß das Modell der Untersuchung 
langfristiger Perspektiven dient, für kurzfri-
stige (15jährige) Vorausberechnungen nicht ge-
eignet und auch nicht mit ihnen vergleichbar 
ist. 

9. Unterstellt man die Heirats- und Geburtenhäu-
figkeit des Jahres 1977, wird bald nach der Jahr-
hundertwende ein Beitragssatz von über 20 v. H. 
nötig werden, wenn der Ausgleich der zusätzli-
chen Belastung nur über Erhöhungen der Bei-
tragssätze erfolgt. Der stärkste Anstieg liegt mit 
jährlich etwa 0,7 Prozentpunken zwischen 2025 
und 2030. Etwa um 2035 beträgt der erforder-
liche Beitragssatz nach dieser Rechnung knapp 
35 v. H., am Ende des Vorausberechnungszeit-
raums (2050) bleibt er noch über 30 v. H. Selbst 
eine sofortige Rückkehr zu den Heirats- und Ge-
burtenhäufigkeiten von 1970 machte vorüberge-
hend noch eine Beitragserhöhung auf über 
26 v. H. notwendig. 

10. Führt man die Rechnung analog mit verschiede-
nen Varianten der Teilhaberente durch, so än-
dert sich nicht sehr viel an den Ergebnissen. 
Sieht man von denjenigen Formen ab, die kaum 
eine Realisierungschance haben, ergibt sich 
eine Verteuerung gegenüber dem geltenden 
Recht. Der erforderliche Beitragssatz liegt aber 
im Maximum allenfalls um einen, höchstens um 
zwei Prozentpunkte höher, wobei jedoch die Ko-
sten einer Anrechnung von Erziehungszeiten 
noch nicht eingeschlossen sind. Beim Übergang 
vom bisherigen zum künftigen Recht entstehen 
allerdings allein aus Gründen der Besitzstands

-

wahrung und des Vertrauensschutzes höhere 
Kosten. 

11. Läßt man den Beitragssatz unverändert und 
sucht den Ausgleich allein über Absenkungen 
des Rentenniveaus, so sinkt dieses im ungün-
stigsten Falle (Heirats- und Geburtenhäufigkei-
ten wie 1977) auf unter 25 v. H. ab. Ein Rentner 
erhielte dann bei 40 Versicherungsjahren nicht 
einmal mehr ein Viertel eines vergleichbaren 
Bruttolohns an Rente. Bei den Heirats- und Ge-
burtenhäufigkeiten wie 1970 ergibt sich als Un-
tergrenze für das Rentenniveau 30 v. H. 

12. Während bei Variation des Beitragssatzes die 
Auswirkungen der vorausberechneten Bevölke-
rungsentwicklung voll zu Lasten der Aktiven 
gingen, gingen sie bei Variation des Renten-
niveaus voll zu Lasten der Rentner. Beides sind 
offenbar aus heutiger Sicht keine gangbaren 
Wege. 

13. Eine gewisse, wenn auch begrenzte Entlastung 
könnte von Veränderungen im Erwerbsverhal-
ten, evtl. in Verbindung mit einer Änderung der 
Altersgrenzenregelung, ausgehen. Der bei gege

-

benem Rentenniveau erforderliche Beitrags-
satz ermäßigt sich zum Beispiel um bis zu zwei 
Prozentpunkte, wenn man mit den Erwerbsquo-
ten des Jahres 1970 statt mit denen der Jahre 
1977 bis 1979 rechnet. Stärkere Entlastungen 
wären höchstens vorübergehend zu erwarten. 

14. Der mögliche Entlastungseffekt von Wande-
rungsbewegungen, konkret der Zuwanderung 
ausländischer Arbeitnehmer im Zeitpunkt sehr 
hoher Belastung, wird häufig überschätzt. Nur 
bei sehr genauer zeitlicher Steuerung der Wan-
derungsbewegungen, die aber nicht als reali-
sierbar angesehen werden kann, könnte sich 
eine Entlastung von maximal 3 v. H. des Bei-
tragssatzes ergeben. Auch diese Entlastung 
wäre nur vorübergehend. 

15. Vor dem Hintergrund der langfristigen Per-
spektiven der Bevölkerungsentwicklung und 
der einleitend genannten Probleme hält die Wis-
senschaftlergruppe Reformen in verschiedenen 
Bereichen der gesetzlichen Rentenversiche-
rung für nötig. Sie hat die verschiedenen Lö-
sungsmöglichkeiten diskutiert und Vorschläge 
entwickelt. Dabei geht sie davon aus, daß es 
wünschenswert wäre, wenn die Gesamtheit der 
vorgeschlagenen Reformmaßnahmen, die auf-
einander abgestimmt sind, realisiert würde. 
Hiermit ist freilich nicht ausgeschlossen, daß es 
sinnvoll sein kann, auch einzelne der hier vorge-
schlagenen Reformen zu realisieren. 

16. Zur Lösung der demographisch bedingten Pro-
bleme des Alterssicherungssystems gibt es 
keine Patentrezepte. Es ist vielmehr eine Viel-
zahl von Einzelmaßnahmen mit Entlastungs-
wirkungen ins Auge zu fassen. Dabei sind gege-
benenfalls auch solche Maßnahmen zu berück-
sichtigen, die zunächst zusätzliche Belastungen 
mit sich bringen, später aber zu Entlastungen 
führen. Hierdurch kann sowohl der maximal 
notwendige Beitragssatz vermindert als auch 
die Entwicklung der Beiträge verstetigt werden; 
insbesondere das sehr starke Ansteigen der Bei

-

träge zwischen den Jahren 2020 bis 2030 kann so 
abgemildert werden. Das heißt aber, daß der 
Zeitpunkt von Reformmaßnahmen sorgfältig 
überlegt werden muß. 

Vor diesem Hintergrund ist insbesondere zu 
klären, bis zu welcher Einkommenshöhe eine 
soziale Sicherung notwendig ist. 

17. Die Wissenschaftlergruppe hat sich ausführlich 
mit dem Problem der Aktualisierung beschäf-
tigt. Hierzu stellt sie zwei Lösungsvorschläge 
zur Diskussion. Für diese sprechen insbeson-
dere die verteilungspolitisch erwünschte Ver-
stetigung des Rentenniveaus und die Verminde-
rung von Schwankungen der Finanzlage der 
Rentenversicherungsträger. Bedenken gegen 
eine Aktualisierung sind vor allem aus konjunk-
turpolitischen Gründen vorzubringen. In den 
meisten Fällen kann der zeitliche Rückstand 
der allgemeinen Bemessungsgrundlage anti-
zyklisch wirken. Dieser Vorteil kann freilich da-
durch zunichte gemacht werden — und dies ist 
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teilweise geschehen —, daß die Überschüsse in 
Hochkonjunkturzeiten für Leistungsverbesse-
rungen verbraucht werden oder das Motiv zur 
Stundung bzw. Streichung der Bundeszu-
schüsse abgeben. Außerdem wird in der neue-
ren konjunkturpolitischen Diskussion vielfach 
die mittelfristige Ausrichtung der Konjunktur-
politik, d. h. ihre Verstetigung, gefordert. 

18. Eine Hauptschwierigkeit jeder Aktualisierung 
ist, daß die Bruttoarbeitsentgelte des laufenden 
Jahres zu Beginn des Jahres noch nicht bekannt 
sind. Berücksichtigt man den Zeitbedarf der An-
passungsgesetzgebung, ist auch das Einkom-
men des Vorjahres nur mit Hilfe von Schätzun-
gen zu ermitteln. Angesichts dieser Schwierig-
keiten stellt die Kommission zwei Lösungsvor-
schläge zur Diskussion: 
a) Zur Bestimmung der allgemeinen Bemes-

sungsgrundlage für ein beliebiges Jahr wird 
zunächst das durchschnittliche Bruttoar-
beitsentgelt des Vorjahres um den Prozent-
satz angehoben, um den nach der geltenden 
Rentenformel die allgemeine Bemessungs-
grundlage steigen würde. Die sich so erge-
bende Größe wird sodann um den Prozent-
satz vermindert, um den das zu sichernde 
Eckrentenniveau niedriger liegt als 60 v. H. 

b) Es ist aber auch möglich, an der gegenwärti-
gen Rentenformel festzuhalten und den An-
passungsmodus nur dann zu verändern, 
wenn das Rentenniveau bestimmte Grenzen 
unter- oder überschreitet. Auch hierdurch 
würde die verteilungspolitisch erwünschte 
Verstetigung des Rentenniveaus und eine 
Minderung der Schwankungen der Rückla-
gen der Rentenversicherungsträger erreicht. 
Bei der Feststellung des aktuellen Rentenni-
veaus ist man auf Schätzungen der Einkom-
mensentwicklung angewiesen. 

19. Beide Verfahren lassen es zu, den Zielwert für 
das Rentenniveau bzw. dessen obere und untere 
Begrenzung durch verteilungspolitische Ent-
scheidungen zu verändern. Bei beiden Verfah-
ren ist es aber auch möglich, die verteilungspoli-
tischen Normwerte für das Rentenniveau quasi 
automatisch veränderten Bedingungen anzu-
passen, beispielsweise dann, wenn bei der Ren-
tenanpassung auch Veränderung der Beitrags-
belastung in der Rentenversicherung berück-
sichtigt werden. 

20. Die Wissenschaftlergruppe hat sich intensiv mit 
Vorschlägen befaßt, einerseits anstelle der bis-
herigen Bruttoanpassung die Renten zukünftig 
entsprechend der Veränderung der Nettolöhne 
folgen zu lassen, andererseits die Besteuerung 
der Renten und übrigen Alterseinkünfte zu ver-
ändern und besser aufeinander abzustimmen. 
Die Wissenschaftlergruppe schlägt aus vertei-
lungspolitischen Überlegungen — sowohl im 
Hinblick auf das Verhältnis der Entwicklung 
von Renten und Versicherteneinkommen zuein-
ander als auch im Hinblick auf das Verhältnis 

der Einkommen der Rentner untereinander — 
eine Kombination spezifischer Formen von Net-
toanpassung und einer veränderten Besteue-
rung von Renten vor. Dies sollte in folgender 
Weise geschehen: Bei der Rentenanpassung 
sollten künftig neben der Veränderung der 
Bruttolöhne Veränderungen des Beitragssatzes 
der Rentenversicherung berücksichtigt werden. 
Die Besteuerung der Renten sollte im Grund-
satz am gegenwärtig praktizierten Prinzip der 
Teilbesteuerung von Renten anknüpfen. Aller-
dings sollte die Ertragsanteilsbesteuerung der 
Renten allmählich ausgeweitet werden. Dies 
sollte aber so erfolgen, daß Renten nicht etwa 
absolut sinken, sondern nur im Zuge der Anpas-
sung bei höheren Rentnerhaushaltseinkommen 
vermindert steigen. Damit würde die Besteue-
rung im Gegensatz zur jetzigen Situation effek-
tiv wirksam werden. Eine Besteuerung sollte so 
ausgestaltet werden, etwa durch ein Quellenab-
zugsverfahren, daß keine übermäßigen Kosten 
entstehen und keine erhöhten Finanzaus-
gleichsprobleme hervorgerufen werden. Im Vor-
dergrund dieses Vorschlags stehen die vertei-
lungspolitischen Wirkungen. Je stärker freilich 
Veränderungen der Bevölkerungsstruktur für 
die Rentenversicherung finanziell belastend 
wirksam werden, um so mehr können auch die 
finanziellen Gesichtspunkte einer solchen 
Neuerung zu Buche schlagen. 

21. Die Wissenschaftlergruppe geht davon aus, daß 
sowohl im Interesse einer langfristigen Finanz-
planung der Rentenversicherungsträger als 
auch im Interesse des Vertrauens der Versi-
cherten in die Kontinuität ihrer Alterssicherung 
über die Höhe des Bundeszuschusses niemals 
diskretionär, wie faktisch in der Vergangenheit 
immer wieder geschehen, entschieden werden 
darf. Die Gruppe hat eine Reihe von Vorschlä-
gen für eine Regelbindung des Zuschusses dis-
kutiert. Sie ist, da alle anderen teilweise logisch 
besser zu begründenden Schlüssel für eine sol-
che Regelbindung nicht eindeutig quantifizier

-

bar sind, zu der Überzeugung gelangt, daß es im-
mer noch am besten ist, die Bundeszuschüsse in 
Form eines festen Prozentsatzes an den Ge-
samtausgaben der Rentenversicherungsträger 
und nicht wie bisher an die Veränderung der all-
gemeinen Bemessungsgrundlage zu binden. 
Der Anteil der Bundeszuschüsse an den Ge-
samtausgaben der Rentenversicherungsträger 
ist seit 1957 von 30,9 auf 17,6 v. H. gesunken und 
sollte — angesichts der Größenordnung der 
„versicherungsfremden Leistungen", die, wie 
auch immer man sie zu messen versucht, we-
sentlich höher zu veranschlagen sind — wieder 
merklich heraufgesetzt werden. Als Zielbereich 
schlägt die Gruppe 20 bis 30 v. H. der Gesamt-
ausgaben der Rentenversicherung vor. Die Er-
höhung sollte jedoch schrittweise dann erfol-
gen, wenn aus Gründen der demographischen 
Entwicklung bei unverändert geltendem Lei-
stungsrecht Beitragssatzerhöhungen notwen-
dig werden. Dann sollte der Bundeszuschuß mit 
der gleichen Rate erhöht werden, wie die Bei-
tragssätze steigen. 
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22. Eine Änderung der Bemessungsgrundlage für 
den Arbeitgeberbeitrag hält die Wissenschaft-
lergruppe nicht für angemessen. Sie hat die un-
terschiedlichen vorgetragenen Argumente sorg-
fältig geprüft und verkennt nicht, daß wichtige 
Gründe für eine Erweiterung der Bemessungs-
grundlage der Arbeitgeberbeiträge sprechen. 
Insgesamt überwiegen aber die Nachteile eines 
derartigen Vorschlages. 

In bezug auf die wettbewerbs-, Struktur- und ar-
beitsmarktpolitischen Wirkungen zeichnen sich 
neben wenigen Vorteilen nicht zu übersehende 
Nachteile ab. Die sicher beschäftigungspolitisch 
wünschenswerte Entlastung der lohnbezogenen 
Beiträge ist eher kurzfristiger Natur. Demge-
genüber ist es möglich, daß die Belastung des 
Faktors Kapital jene Wachstumsimpulse 
dämpft, die spezifisch auf arbeitssparendem 
technischem Fortschritt beruhen. Dieser Effekt 
ist als langfristiger und dauerhafter anzusehen. 
Dies Argument wird verstärkt, wenn man be-
rücksichtigt, daß spätestens Mitte der 90er 
Jahre eine Verknappung des Produktionsfak-
tors Arbeit wahrscheinlich ist. Wichtig ist auch 
der Gesichtspunkt, daß mit einer derartigen 
Neuregelung vom Prinzip der Beitragsäquiva-
lenz abgewichen wird, wodurch sowohl steuer-
widerstandsähnliche Phänomene geweckt als 
auch der Konsens über die Aufteilung der La-
sten gefährdet werden könnte. Die Ergiebigkeit 
dieser neuen Finanzierungsquelle würde im 
übrigen davon abhängen, zu wessen Gunsten 
eine Änderung der Lastenverteilung zwischen 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern ausfallen 
würde. 

23. Die Frage, inwieweit demographisch bedingte 
Belastungsveränderungen durch Formen der 
Kapitalansammlung aufgefangen werden kön-
nen, ist gründlich geprüft worden. Angesichts 
der Grundtatsache, daß die Alten jeder Genera-
tion immer aus dem jeweiligen Sozialprodukt fi-
nanziert werden müssen, ist es nicht überra-
schend, daß von derartigen Sparvorgängen nur 
marginale Effekte erwartet werden können. 
Will man das Problem in nennenswertem Um-
fang durch Ansammlung von Kapital lösen, muß 
man damit rechnen, daß das Ansparen deflatori-
sche, das Entsparen inflatorische Vorgänge aus-
löst. Vorschläge, das Problem durch Kapitalan-
sammlung im Ausland zu lösen, übersehen die 
zahlreichen politischen und weltwirtschaftli-
chen Probleme, die bei Kapitalexport und -rück

-

transfers derartiger Größenordnungen entste-
hen würden. Letztlich kann derartiges Sparen 
nur in der Form einer ergänzenden privaten Al-
terssicherung erfolgen. Als Ersatz oder Finan-
zierungsinstrument für die gesetzliche Alters-
sicherung ist es nicht geeignet. 

24. Die Wissenschaftlergruppe ist der Meinung, daß 
das Problem einer Mindestsicherung gelöst 
werden muß. Dieses steht auch im Zusammen-
hang mit den geplanten Regelungen für die Re-
form der sozialen Sicherung der Frau und der 
Hinterbliebenen. Für den Normalfall derjeni

-

gen, die lebenslang der Sozialversicherung an-
gehört haben, muß die Alterssicherung so ge-
staltet werden, daß ein Alterseinkommen er-
reicht wird, das über der Sozialhilfe liegt. Die 
Gruppe ist allerdings der Meinung, daß diese 
Mindestsicherung auf beitragsäquivalente 
Weise erfolgen sollte. 

Die aus allgemeinen Mitteln finanzierte Sozial-
hilfe sollte demgegenüber auf unvorhersehbare 
Notfälle beschränkt bleiben. 

25. Die Diskussion um die Gewährleistung einer 
Mindestversorgung macht deutlich, daß geklärt 
werden muß, inwieweit es der Gesellschaft zu-
gemutet werden kann, die Kosten mangelnder 
Vorsorge für das Alter zu tragen. Die Sozialhilfe 
bietet eine Auffangposition für den unverschul-
det in Not Geratenen; sie ist überfordert, wenn 
sie Versorgungslücken decken muß, die darauf 
zurückgehen, daß jemand es unterlassen hat, 
Vorsorge für sein Alter zu treffen. Der Wissen-
schaftlergruppe erscheint es daher geboten, 
eine allgemeine Sicherungspflicht für das Alter 
von jedem Staatsbürger zu verlangen, die zu-
mindest die oben genannte Mindestsicherung 
abdeckt. Dabei sind auch Formen der Alterssi-
cherung außerhalb der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, die bestimmten Kriterien genügen, 
zu berücksichtigen. 

26. Bei der Diskussion der Versicherungspflicht ist 
auch zu überprüfen, in welchem Umfang die 
Vorsorge für das Alter sozial abgesichert wer-
den soll. Dieser Gedanke ist schon heute in der 
Beitragsbemessungsgrenze und in der sich aus 
ihr ergebenen Begrenzung der persönlichen Be-
messungsgrundlage angelegt. Dahinter steht 
die Vorstellung, daß von einem bestimmten Ein-
kommensniveau ab der Betroffene selbst ent-
scheiden sollte, in welcher Höhe er für sein Al-
ter vorsorgt. Die demographisch verursachten 
Belastungsprobleme könnten nach einer Über-
gangsphase gemildert werden, wenn es gelänge, 
den sozial gesicherten Teil zu begrenzen. 

Ein Potential für diese Begrenzung der sozial 
gesicherten Rentenansprüche liegt insbeson-
dere bei gut verdienenden Zwei-Verdiener-
Ehen. Würde hier eine Begrenzung des Siche-
rungsniveaus erfolgen, würde damit zugleich 
die durch die jetzige Regelung gegebene Diskri-
minierung der Ein-Verdiener-Ehe mit Kindern 
vermindert. Man könnte zum Beispiel die Bei-
tragsbemessungsgrenze am Haushalt und nicht 
an der Einzelperson orientieren. Alternativ 
hierzu könnte man es den Ehepartner überlas-
sen, ob sie die Beitragsbemessungsgrenze ein-
mal oder zweimal in Anspruch nehmen wollen, 
so daß sie ihr soziales Sicherungsveniveau 
selbst wählen. Welche dieser Lösungen man 
wählt, hängt freilich auch davon ab, wie die so-
ziale Sicherung der Fra u und der Hinterbliebe-
nen erfolgt. 

27. Die Gruppe hielt es für notwendig, die Frage der 
sozialen Sicherung der Frau und der Hinterblie-
benen noch einmal aufzugreifen. Sie ist der Auf- 
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fassung, daß die zur Zeit im politischen Raum 
diskutierten Lösungen auch aus finanziellen 
Gründen nicht vertretbar sind. Eine Absenkung 
der Teilhabesätze würde aber zu sozialpolitisch 
kaum vertretbaren Ergebnissen führen. 

28. Gegen die in der politischen Diskussion bevor-
zugten Lösungsvorschläge, die im übrigen nur 
teilweise mit dem Gutachten der 84er Kommis-
sion begründet werden können, sprechen im we-
sentlichen die folgenden Argumente: 
— Die erwartbaren, demographisch bedingten 

Finanzierungsschwierigkeiten des sozialen 
Alterssicherungssystems, die eine zusätzli-
che Belastung — wie sie mit den jetzt disku-
tierten Reformvorschlägen verbunden ist — 
unvertretbar erscheinen lassen, zumal wenn 
die Hauptbelastung erst dann eintritt, wenn 
die demographischen Faktoren verstärkt 
wirksam werden. 

— Die erhebliche Verletzung der Beitragsäqui-
valenz, die sowohl in der von der Ehedauer 
unabhängigen Teilhaberente als auch in der 
Hundertprozentgarantie liegt. 

— Die nach wie vor erwartbare Unterversor-
gung einer nicht unerheblichen Anzahl von 
Frauen, insbesondere derjenigen, die durch 
Kindererziehung zur langfristigen Stabilität 
der Rentenversicherung beigetragen ha-
ben. 

— Fragwürdige verteilungspolitische Konse-
quenzen, insbesondere im Bereich hochver-
dienender Haushalte, in denen beide Ehe-
partner erwerbstätig sind. 

29. Die finanziellen Konsequenzen der Reformvor-
stellungen der Parteien sind zur Zeit nur schwer 
abschätzbar. Wichtige Informationen liegen zur 
Zeit nicht vor, werden aber in absehbarer Zeit 
aus den Erhebungen des VDR verfügbar sein. 
Die Wissenschaftlergruppe warnt davor, Ent-
scheidungen zu treffen, bevor genauere Berech-
nungen der zu erwartenden Finanzierungssitu-
ation vorliegen. Es läßt sich freilich schon jetzt 
absehen, daß bei den Reformvorstellungen der 
Parteien eine zusätzliche Belastung zu erwar-
ten ist. 

30. Die Wissenschaftlergruppe weist darauf hin, 
daß mehrere Modelle vorhanden sind, die diese 
gravierenden Nachteile der jetzt in der Politik 
angestrebten Lösung vermeiden. So sollte auf 
jeden Fall vermieden werden, das System zu-
sätzlich finanziell zu belasten, vielmehr sollte 
vor dem Hintergrund der ohnehin zu erwarten-
den Schwierigkeiten angestrebt werden, mit der 
Reform auch eine gewisse Entlastung in bezug 
auf das sozial abgesicherte Alterseinkommen 
zu erreichen. 
Das Spektrum möglicher Lösungsvorschläge 
dürfte zwischen einem Modell einer strengen 
Teilhaberente, ergänzt durch eine ausreichende 
Anrechnung von Erziehungszeiten und eine Zu-
satzversicherung der nichtkindererziehenden 
und nichterwerbstätigen Ehefrau einerseits und 
dem Modell einer eigenständigen sozialen Si

-

cherung der Frau mit besonderen Beiträgen an-
dererseits, liegen. 

31. Die Wissenschaftlergruppe empfiehlt daher, die 
Diskussion um die soziale Sicherung der Frau 
noch einmal wieder auf alle zur Diskussion ste-
henden ernsthaften Alternativen auszudehnen 
und auch unter dem Gesichtspunkt der Kosten-
neutralität zu überdenken. 

32. Bei Reformen der gesetzlichen Rentenversiche-
rung stellt sich die Frage, inwieweit diese auf 
andere Sicherungssysteme übertragen werden 
können oder müssen. Aber auch unabhängig 
von Reformen ist zu fragen, wieweit eine Har-
monisierung der überkommenen Systeme 
ohnehin notwendig und sinnvoll ist. 

33. Harmonisierungsüberlegungen sind insbeson-
dere in bezug auf die Basis-Alterssicherungssy-
steme, nämlich die gesetzliche Rentenversiche-
rung, die Beamtenversorgung und die meisten 
berufsständischen Versorgungswerke, anzu-
stellen. Angesichts der Steuerfinanzierung der 
Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst ist 
auch diese an dieser Stelle zu berücksichtigen. 

34. Bei Harmonisierungsüberlegungen ist zu prü-
fen, ob die sich im Laufe der Entwicklung her-
ausgebildeten oder beibehaltenen Unterschiede 
noch gerechtfertigt sind. Eine früher bestan-
dene Rechtfertigung für unterschiedliche Rege-
lungen kann durch die gesellschaftliche Ent-
wicklung weggefallen oder fragwürdig gewor-
den sein. Es geht freilich nicht um eine schema-
tische Angleichung bestehender Unterschiede; 
eine richtig verstandene Harmonisierung kann 
unter Umständen auch erfordern, daß beste-
hende Differenzierungen aufrechterhalten oder 
sogar neu geschaffen werden, wenn nur so die 
Harmonie des Gesamtsystems gewährleistet 
werden kann. 

35. Für die Forderung nach Harmonisierung der 
Alterssicherungssysteme werden folgende 
Gründe angeführt: 
— Es gibt unterschiedliche Lösungen von Ein-

zelfragen, ohne daß diese Unterschiede in 
den Besonderheiten des jeweiligen Systems 
voll gerechtfertigt sind oder durch die gesell-
schaftliche Entwicklung erforderlich er-
scheinen.  

— Die demographisch verursachten Belastun

-

gen des Alterssicherungsystems erfordern, 
daß die von allen Beteiligten notwendiger-
weise zu fordernden Opfer von den Angehö-
rigen aller Alterssicherungssysteme über-
nommen werden. 

— Die in den unterschiedlichen Alterssiche-
rungssystemen liegenden Mobilitätshemm-
nisse sollten vermindert werden. 

— Ein Ausgleich zwischen verschiedenen Al-
terssicherungssystemen, wie er zum Bei-
spiel im Rahmen des Versorgungsausgleichs 
notwendig ist, erfordert ein höheres Maß der 
Harmonisierung der Systeme. 
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36. Besonders dringlich ist die Harmonisierung an 
folgenden Stellen: 
— Das unterschiedliche Ausmaß der Steuer-

finanzierung der Alterssicherung ist zu über-
prüfen. 

— Im Bereich der Leistung sind es vor allem 
die Fälle der Unter- und Überversorgung, bei 
denen eine Harmonisierung unter rechtli-
chen und sozialpolitischen Gesichtspunkten 
dringlich ist. 

— Unterschiedliche Regelungen in der Be-
steuerung von Altersbezügen sind zu über-
prüfen. 

— Wichtige Anspruchsvoraussetzungen wie 
Steigerungssätze, Wartezeiten und Höhe des 
sozial abgesicherten Einkommens sind auf 
ihre Berechtigung zu untersuchen. 

37. Auf lange Sicht, beginnend aber schon im kom-
menden Jahrzehnt, sind die infolge des Bevölke-
rungsstrukturwandels, konkret des Geburten-
rückganges in den vergangenen Jahrzehnten 

bevorstehenden Probleme finanziell beherr-
schend. Dafür ist nicht in dem Sinne wie es der 
Einzelne täte, etwa durch Vorsparen, ausrei-
chend Abhilfe zu gewinnen. Gerade die Tatsa-
che, daß ein Teil dieses demographischen Pro-
blems infolge der Geburtenentwicklung im ver-
gangenen Jahrzehnt bereits fest vorgegeben ist, 
läßt es als geradezu unerläßlich erscheinen, daß 
bei allen Reformvorschlägen, so zum Beispiel 
auch den zu sozialen Sicherung der Frau und 
der Hinterbliebenen, der Gesichtspunkt der Ko-
stenneutralität streng beachtet wird, denn das 
Bevölkerungsstrukturproblem ist nun einmal in 
der Größenordnung der finanziellen Auswir-
kungen beherrschend, als solches ist es nicht 
kostenneutral zu lösen. Folglich muß in anderen 
Bereichen um so mehr auf die finanziellen Wir-
kungen geachtet werden, und zwar gerade unter 
den sozialen Aspekten der Einkommensvertei-
lung und der Belastbarkeit. Somit stimmen 
auch unter diesen Perspektiven die Aufgaben-
stellungen der angemessenen Verteilung, der 
Beitragsäquivalenz und der Finanzierbarkeit in 
erheblichem Umfang überein. 


